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B o r w o r t .  

Es war Anfangs mein Plan, das ganze Kurlandische 

Privatrecht in fortlaufender Ordnung parallel! mit der 

v. Bungefchen Darstellung des Liv- und Esthlan-

difthen alfo zu bearbeiten, daß eine Vergleichmtg jeder 

einzelnen Lehre sich dadurch von selbst herausstellte. 

Bald jedoch überzeugte ich mich, daß meine Ausdauer 

vielleicht, meine Zeit jedenfalls nicht zu einer fo umfassen­

den Arbeit ausreichen würde, ich mußte mich alfo auf 

einen Theil des Kurl. Privatrechts beschranken, welchen 

ich in kürzerer Frist beendigen zu können vorausfah. 

Maß halten und Erreichbares nicht verfchmahen, wenn 
auch Vollkommeneres vorfchwebt, mag zwar kein Ideal 

verwirklichen,wol aber sich selbst einschränkenden Ansprü-
chen genügen. „Est quadarn prodire tenus si non 

datur ultra." Gewiß ist es von Wichtigkeit, daß end-

lich ein Anfang mit wissenschaftlicher Schilderung des 

Kurl. Privatrechts gemacht werde. Hiezu habe ich das 
Erbrecht am geeignetsten erachtet, fowol weil es die mei-

sten Controversen enthalten dürfte als auch weil darin, 
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ungeachtet vielfacher Übereinstimmung mit dem Römi-

fchen Rechte, sich doch bedeutendere Abweichungen von 
demselben als in irgend einer anderen Lehre (den Eon-

curs ausgenommen) finden, endlich weil bei der betracht-

lichen Anzahl von Familienfideicommissen in Kurland es 

nicht ohne Nutzen sein mochte, die Wurzel und das We-

fm dieses Rechtsinftituts faßlich, trenn auch kürzer als 

es in einer darauf allein gerichteten Monographie ge-

fchehen mag, darzustellen. Bei der großen Verfchieden-

heit des Kurlandifchen Erbrechts von dem der Baltischen 

Schwesterprovinzen, war ein Anschließen an die Para-

graphenreihefolge des Bungefchen Werkes hierin 

nicht thunlich, so sehr eine solche Behandlung sonst den 
bereits oben angedeuteten Nutzen haben müßte. Auch 

scheint mir die Hauptschwierigkeit für jede systematische 

Erörterung des Kurl. Privatrechts, wenn sie sich nicht 
blos auf die Angabe der Abweichungen desselben vom 

Römifchen oder vielmehr gemeinen Deutschen beschrankt, 

darin zu liegen, daß sich die Granze zwifchen einer zu 

spärlichen Erwähnung des letzteren und dem zu reichhal-

tigen Hineinziehen gemeinrechtlicher aus den gewöhnli-

chen Pandektencompendien füglich zu erfehender Theorien 

sehr schwer einhalten laßt und confequentes Festhalten 

eines Gesichtspunkts dabei fast nicht möglich ist. Den-
noch ist bei dem engen Zusammenhange des Kurland!-
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schen Rechts mit dem Römischen ein anderes Verfahren 

ohne gar zu große Lückenhaftigkeit nicht wohl ausführbar. 

Wenn ich in die vorliegende Schrift zuweilen Bruch-

stücke einzelner meiner schon früher gedruckten AbHand-

lungen aufgenommen, so habe ich solches für ebenso un-

bedenklich gehalten als ich durch Hinweisung darauf, 

daß ich sie zwar fast stets mit meinem Namen unterzeich-

net habe, dennoch aber Einiges von mir, wenngleich sehr 

Weniges, ohne denselben erschienen, mich gegen den 

Vorwurf des Plagiats sichern wollen. 

Es hat mir einigen Kampf gekostet, mit einer für sich 
bestehenden Arbeit vor das Publikum zu treten. Wir 

Kurlander haben nun einmal die Eigenthümlichkeit, — 

werden mir meine Landsleute verzeihen wenn ich sage: 

den Fehler? daß wir viel lieber kritisiren als selbst 

schaffen, und dennoch, oder gerade eben deswegen, etwas 

strenge in unseren Anforderungen sind. Je weniger ich 

daher die Mangel meiner Schrift verkenne, desto mehr 

muß ich zu berücksichtigen bitten, daß sie die Frucht sehr 

spärlich zugemessener Mußestunden ist und dabei aus 
überwiegenden Gründen keine Zeit verloren, keine wei-

tere Frist verstattet werden durfte. Ich habe jedoch ge-
glaubt diese Bedenklichkeiten dinrenansctzen zu müssen, 
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indem vielleicht schon in dem Entschlüsse, einen Anfang 

zu machen, etwas Verdienstliches in so fern liegt, als 

auch das Mangelhafte wenigstens Ergänzung und Be-

richtigung hervorruft, dadurch aber die Wissenschaft för-

dert. Aus geistigem Streite erwachst die Wahrheit. 

Mitau, 16. July 1849. 

C. Neumann. 
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Das Kurländische Erbrecht. 

E i n l e i t u n g .  

§ 1. @6 werde» mm bald sieben Jahrhunderte verflossen 

feilt, seitdem dic ersten Keime Deutschen Staats- >»ld Rechts« '"miSnS. 
Lebens an den Ufern der Düna gelegt wurden. Aus kleinen Anfan-

gen, aus einer Kolonisation, die nnr durch immer nenen Nachschub 
vom Mutterlands her sich mühsam gegen die für ihre Unabhän-
gigkeit und die alten Götter kämpfenden Ureinwohner und gegen 

eben so kriegerische Nachbarn erhalten konnte, erwuchs durch Be-
zwingung der Eingeborenen und deren Bekehrung zmn Christen-
thimte ein Staat, der vier Jahrhunderte hindurch bestand und 
dessen Institutionen auch nach seiner Auflösung lebenskraftig ge-
nng waren, um sich in naturwüchsiger Entwicklung nicht bloß im 
Privatrechte fast ganz unversehrt bis jetzt zu erhalten, sondern 
anch in öffentlichen Beziehungen noch viel auf die früheren Ver­
hältnisse Hinweisendes übrig zulassen. BremischeKanflente, 1158 
in die Mündung der Düna durch Sturm verschlagen, oder Han-
delsbeziehnngeu mit den nicht ganz uncnltivirten Anwohnern 
suchend, gründeten eine Niederlassung, welcher der dritte für sie 
geweihte Bischof Albert durch Anlegung der Stadt ffiiga und 
Stiftung des Ordens der Schwertbrüder Bestand und AnSbrei-

1 
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tungsfähigkeit sicherte. Dem Andränge änßerer Feinde und inne-
rer Uneinigkeit kaum mehr gewachsen, gewannen die Schwertritter 
durch Vereinigung mit dem Deutschen Orden in Preußen, 1237, 

Verstärkung, doch war die Oberherrschast des Deutschen Hochmei-
sters lose genug, um den „Meister Deutschen Ordens zu Livland" 
(Dominus Magister, Herrmeister) fast unabhängig von ihm er-

scheinen zu lasseil. Streitigkeiten zwischen den Bischöfen und dem 
Orden, Anfangs mit wechselndem Glück geführt, endeten, — seit 
der Herrmeister Wolter v. Plettenberg die Lutherische 
Lehre begünstigte, welcher sich auch der dritte autonome Mitstand, 
die Stadt Riga, schnell zugewandt hatte, — mit dem entschiede­

nen Uebergewichte des Ordens, fo daß hiernach der Erzbischof von 
Riga und die anderen Bischöfe der Ostseeländer zwar Landes-
Herrn unter der auch vom Orden stets auerkannten *) Oberhoheit 

des Deutschen Reichs, doch im Verhältnisse zum Orden wenig be-
deutend bl ieben. Als der Hochmeister A lbr  e cht  v.  Branden­
burg 1525 das Deutschordensland Preußen in ein erbliches 
Herzogthum unter Polnischer Lehnshoheit umwandelte und der 
Deutsche Orden in Mergentheim, (wo ein in ähnlichen Verhält-
nissen wie der Livländische stehende Ordenszweig residirte) noch 
fortbestand, sah Wolter v. Plettenberg in dem Oberhaupte 

desselben, dem Deutschmeister, zwar auch das seinige, doch bestand 
diese Unterordnung schon gleich Anfangs nur dem Namen nach, 
zumal Plettenberg vom Deutschen Kaiser als Reichsfürst an­

*) Noch zuletzt in „Erklärung und Bedenken des Ordens gegen den Herr-
meister Gotthard Kettler", vom 10. September 1561: 

„auch Ew. Fürstl. Gnaden von der höchsten Obrigkeit als 
der Römisch kaiser l ichen Majestät ,  des Hei l igen Reichs Chur-
Fürsten und Ständen, keine Hülfstellung undBevstand, daher man es 
billig tu erwarten, erlangen mögen.... 
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erkannt wurde und der Herrmeister nebst den Bischöfen seitdem 

die Reichstage selbstständig beschickte.*) Mit jenem größten 
Herrmeister sank der Stern des Ordens, der durch seine Siege 

gegen die Nachbarn erkämpfte Friede verweichlichte den Orden 
immer mehr, während Rußland sich in jener Zeit von den Tartaren 
befreite und zu einer einzigen also mit so kräftigeren und dem Or-

den gefähr l icheren Nachbarmacht erwuchs. Gotthard Kett-
ler, der letzte Livländische Herrmeister, vom Deutschen Reiche 
gegen die Russische Uebermacht hülflos gelassen **), sah sich end-

*)  Chr istoph George von Ziegenhorn Staatsrecht der Herzog-
thümer Curland und Semgallen, Königsberg 1772. § 45. v. Bunge und 
v. Madai theoretisch-praktische Erörterungen aus den in Liv-, Esch- und 
Kurland geltenden Rechten, Band I. Heft 3, Abhandlung XII., über die An- > 
wendbarkeit der Deutschen Reichsgesche in den Ostseeprovinzen von Dr. F. G. 
v. Bunge, Seite 298 Anm. 18. 

**) Gotthard's Erlasibrief an die Stadt Riga, vom 3. März 1562: 
„und obwohl Wir mit flehentlichem Suchen, Bitten und Anhalten 

dieNömisch kaiser l .  Majestät  UnserenAl lergnädigst  en Herrn 
samt des heiligen Reichs Churfürsten und Ständen aus vielen NeichSversamm-
lungen um Hülfe, Trost und Rettung angelanget, die Uns und gemeiner bedrück-
ten Landschaft zu Livland stattlich verheißen aber im Geringsten über Verl,offen 
nicht erfolget... 

Vollmacht de? Livländ. Adels an den Herrmeister Gotthard zum Unter-
werftrngshandel, A. d. 12. Sept. 1561: 

,auch wir arme vom Adel samt allen anderen Inwohnern dieses 
Landes von der Römischen Kaiserlichen Majestät und allen C Kurfürsten, Fürsten 
und Ständen des heiligen Römischen Reichs Zeutsch« Nation wider den Rus­
sen.... ungeacht alles Klagens, VermahnenS, Flehens und Bittensso dahero 
unausbörlichen beschchen, nun in das vierte Jahr hüls- und trostlos kläglichen 
und erbärmlichen nicht allein verlassen, denn auch von andern die uns billig mit-
leidenttich erretten helfen sollten, unverschuldt wider Gott und alle Billigkeit 
feindlich angegriffen".... (Schweden nämlich.) 

BefonderS rührend ist die Vereinigung zwischen dem Herrmeister und seinen 
Mitgebietigern, den Livländischen Comthuren und Vögten, wegen wo und wie 
irgend möglich zu suchender Hülfe, nötigenfalls mit Ablegung des geistlichen 
Standes. «1. d. Riga 5. April 1560. 

I *  
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lief; genöthiget, sein Land unter ausdrücklicher Bedingung der 

t?nSt41mbiin. Anftechthaltnng Deutscher Rechte und deren Verwaltimg durch in-
uw ländische Deutsche Obrigkeit, dem Könige von Polen (Anfangs 

tcr Polnische Obn-
tpfteif. eigentlich nur dem Großherzogthum Lithauen) zu unterwerfen, 

wobei ihm Curland als erbliches Herzogthum unter Polnischer 
Lehnshoheit verblieb, das Stift Pilten aber (die Cnrländische Bi-
schoföwidme feit 1252) ungeachtet es Anfangs dem Herzoge nn-

| tergeben sein sollte, später, 1585, unter unmittelbare Polnische 

Hoheit kam und sich durch eigengewählte Obrigkeit, — das Land-
rathscollegium seit 1611, — selbst regierte. 

nKm1,fl DmtsZ.cn § 2. Aus dieser Skizze der Schicksale der Ordenslande bis 
Dr' zu Auflösung des Ordensstaates nnd Abscheidimg Kurlands und 

Piltens, die früher unter dem gemeinschaftlichen den ganzen Staat, 
(die Provinzen Liv-, Esth- und Curland) umfassenden Namen 

Livland mit begriffen waren, ist ersichtlich, daß, so wie Livland ein 
Theil des Deutschen Reichs war, daselbst auch im Allgemeinen die 

Endlich verspricht der König von Polen in dem UnterwerfungSvertrage vom 
28. Novbr. 1561 noch ausdrücklich sowol dem Deutschen Reiche als dem Mei-
fter Deutschen Ordens diese Unterwerfung als nur aus äußerster Roth geschehen 
vorzustellen: „Cumautem in conditionibus subjectionis illud inter cae­
tera contineatur, quod tarn praedictus Princcps quam subditi et ci-
vitates sibi a Nobis caveri postularint, ne deditio et subjectio illa 
quam Nobis ut Regi Poloniae, Magno Duci Lituaniae aliarumque 
Ditionum Nostrarum, extremis casibus et periculis adducti obtule-
r u n t ,  a p u d  C a e s a r e a m  M a i e s t a t e m ,  a l i o s q u e  I m p e r i i  
Ordines G ermanici, illis damno et fraudi sit; bona fide spon-
demus et reeipimus: Nos interea, donec cum Senatoribus quoque 
Regni de Livonia in fidem et subjectionem reeipienda acturi sumus, 
omnem cur am et diligentiam adhibituros, ut vel per internuntios, 
vel per literas Nostras Cacsareae Maiestatis aliorumque Imperii 
Ordinum, imprimis vero Magistri Ordinis Theutonici per Germa-
niain animi ac voluntates ad probandam huius facti necessitatem in-
dueantur et flectantur." 
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nämlichen Gesetze wie dort galten*), in so weit nicht eigene, nur 
Livland eigenthümliche Rechtsgewohnheiten sich gebildet hatten 
oder durch inländische besondere Gesetzgebung — da ja auch in 
Deutschland iit den einzelnen Territorien des Reichs eine ziemlich 
unbeschränkte Autonomie bestand **) — besondere Rechtsnormen 

erwachsen waren. Es wird sonach nöthig sein, diese Verhältnisse, 
welche noch heute für uns von unmittelbarer Wichtigkeit sind, ge-
nauer festzustellen und daher die Frage zu beantworten: 

welche Rechte galten in Livland und in Deutschland bei Auflö-
sung des Ordeusstaates und welche wurden daher auch in das 
neue Herzogthum Curland und den Piltenschen Kreis hinüber-
genommen? 

§ 3. DaS unter dein Namen des Corpus juris bekannte ö®Sn"nStScn 
Gesetzbuch des Kaisers Jnstinian war, nach dem Aufhören der eÄST'unb 
Oströmischen Herrschaft in Italien, wo cd durch Justiuian'S Er- ctamtI'$cd®cut|d,ce 

oberuugeu um so leichter Geltung gefunden hatte, als es ja eine 
Zusammenstellung der seit den Zeiten der Römischen Republik er-

*) „Die verschiedenen Landesherr», — der Meister des Deutschen Ordens 
in Livland, der Erzbischof von Riga, die Bischöfe von Dorpat, Oesel, Curland 
und Reval — waren ReichSfürsten, hatten Eitz und Stimme auf den Reichs-
tagen, auf welche sie theils persönlich, theils durch Botschafter repräsentirt, er-
schienen. Daß mithin zu jener Zeit die Reichogesetze in diesen Landen in voller 
Kraft und Wirksamkeit waren, und zwar in eben der Weise wie in allen übrigen 
zum Reiche gehörigen Territorien, darüber kann gar kein Zweifel obwalten, wenn 
sich auch nicht  best immte Spuren der Anwendung f inden sol l ten."  v .  Bunge 
über die Anwendbarkeit der Deutschen ReichSgesche in den Ostseeprovinzen, 
(theoretisch-praktische Erörterungen auS den in Liv-, Esch- und Curland gel-
tenden Rechten, herausgegeben von Dr. F. G. v. Bunge und Dr. E. O. 
v. Madai, Bd. 1, Heft 3. Abhdlg. XII. S. 297 fg.) 

**) Wirkliche Reichsgesetze konnten durch Landrechte in der Regel nicht ab-
geändert  werden, Püttcr  ius t i t .  iur i s  publ .  « irrm.  §218 ,  Mittermaler 
Deutsches Privatrecht § 17. 
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wachsenen und in der Kaiserzeit weiter ausgebildeten Rechtsgrund-

sätze enthielt — im Anfange des 12ten Jahrhunderts ans langer 
Vergessenheit hervorgezogen worden. Durch die darüber auf der 
Universität Bologna gehaltenen Vorträge bekannt geworden*), 
durch die Erinnerung an das Alterthum den Italienern lieb, er-

schien es auch wegen der darin enthaltenen Grundsätze über die 
Kaiserliche Machtvollkommenheit den Römisch-Deutschen Kaisern 
sehr genehm und gewann nrnneittltch durch den Werth, den 
Friedrich I. darauf legte, so sehr an Ansehen, daß es als ein von 

der ganzen Christenheit zu befolgendes Kaiserliches Recht erschien, 
zumal die Deutschen Kaiser sich als Nachfolger Justinian'S und 
ihr Reich als Fortsetzung des Römischen erachteten**), Frie-
brich I. und II. auch ausdrücklich mehrere ihrer Verordnungen in 
das Corpus juris in die bezüglichen Stellen einschalten ließen 
(die sog. Aulheiiticae Fridcricianae). Durch dies Alles, so wie 

durch die Anwendung, welche die in Italien gebildeten Deutschen 

*) „Das Justinianische Recht hat in Deutschland nur in so weit Eingang 
gefunden, als es im Mittelalter auf den Italienischen Rechtsfchulen und inöbefon-
dere auf der Rechtsschule zu Bologna von allen der früheste Gegenstand des Un­
terrichts und eben daher auch für die schriftliche Erläuterung durch Glossen war, 
d. h. durch Anmerkungen, welche den Handschriften des Textes beigefügt wur-
den..... Hicrauf.beruht nun der Grundsaß: quidtjuid non agnoscit glossa, 
illud nec agnoscit curia, d. h. nur die glossirten Bestandteile der Justinia­
nischen RcchtSquellen sind in den Gerichtsgebrauch übergegangen, nur auf sie 
kann man sich im Gericht berufen." G ö sch en's Vorlesungen über das ge-
meine Civilrecht Buch 1. § 6. 

**) Eichhorn Deutsche Staats - und Rechtsgeschichte § 269. 
Radevicus de gestis Frid. I. II. 54. „Fridericus ... auetorita-

tem autem congrcgandi concilii, excinplo antiquoruin Imperatoruin, 
v. c. Justiniani, Theodosii, Caroli sibi congruere putans." Reichs-
abschied von 1495, wo Kaiser Maximilian die Römischen Kaiser Konstantin 
und Justinian seine Vorfahren im Reiche nennt. 
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Rechtsbeflissenen dem ihnen bekannt und werth gewordenen Rö-

mischen Rechte in ihrer Heimath gaben, durch den hiernach sich 
bildenden Gerichtsgebrauch also gewann das Römische Recht in 
Deutschland immer mehr Eingang und in ähnlicher Art das Ca-

nonische, welches in einer nach und nach sich bildenden Sammlung, 
Kirchengesetze, Verordnungen der Päpste und RechtSdoctrinen ent- } 

Hielt, die nicht bloß auf kirchliche Gegenstände, sondern auch auf 
civilrechtlicke sich bezogen. Das Römische und Canonische Recht 
also verdräugte nach und nach das eigentliche Deutsche in fast 
allen Materien derartig, daß das sogenannte gemeine Recht, die 

eigenthümliche Mischung, zu welcher sich durch die Praxis diese drei 
verschiedenen Stoffe gestalteten, viel mehr Römische als ursprüng-
liche Deutsche Grundsätze enthält, und nur in rein Deutschen, 
dem Römischen Rechte fremden Materien die Anwendung Römi-

scher Grundsätze ganz ausgeschlossen oder nur mit großer Vorsicht 
zuzulassen ist. „Die Idee, daß das Römische Recht ein gemeines 
Kaiserliches Recht sei, trat im 14teii Jahrhundert nun auch in 
den Deutschen Reichsgesetzen und seit Carl IV. überhaupt in 
Kaiserlichen Urkunden häufiger hervor,"*) und wenn auch die 

*)  Eichhorn ci t .  § 442. 

Auch in den spcciell Kurl. Rcchtsquellen kommen derartige Ausdrücke, so 
wie die tcrmini tcchnici „ius commune, gemeine Rechtemehrmals vor. 
Mitausche Polizeiordnung des Herzogs Friedrich vom 5. Sept. 1606: „wie 
aber einer dem andern succcclircn, vndt wer vor dem andern zum Erben der 
„nächste fcvn sol l ,  dasselbe lassen Wir  bey Verordnungen der gemei-
„ n e n beschriebenen K a i s e r - R e ch t e." Priv. Gotlh. vom 20. Juny 
1570.„Was die wohlgewonnenen oder erworbenen Güter anlangt, mit denen-
„selben ist nach gemeinen Rechten ein jeder befugt zu tbuu und zu lassen 
„feines Gefallens." Priv. Sig. Aug. vom 28. Novbr. 1561, Art. XIII. 
„ p r i m i  o c c u p a u t i s ,  i u x l a  i u r i s  c o m m u n i s  o r d i n a t i o n e m ,  
manebunt," 
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Kammergerichtsordnung von 1495 in der Stelle (§ 3, cf. Reichs-

hoftathsordnung tit. 1, § 15) wo sie zu richten vorschreibt „nach 
des Reichs und gemeinen Rechten" nicht eine ansdrückliche Re-
ception des Römischen Rechts enthält, in so fern, wie sehr richtig 
bemerkt wird, hiedurch kein neues Gesetz oder kein neues Recht, 

welches nicht schon früher existirte, eingeführt werden sollte: fo 
ist andererseits doch klar, daß in der citirten Stelle eine formelle 
Anerkennung des damals bereits bestehenden Verhältnisses der 

verschiedenen Rechte in ihrer Wechselwirkung auf einander enthal-
teil ist, zumal ausdrücklich die „Gewohnheiten" noch besonders 
als Rechtsnorm im weiteren Verlans jener citirten Stelle hervor-
gehoben werden, und nicht zu leugnen ist, daß der damalige ge-
sammte Privat - Rechts-Zustaud Deutschlands grade in der eigen-

thümlichen gewohnheitsrechtlichen Mischung des Römischen, Ca-
nonischen und Deutschen Rechts zu dem unter dem technischen 

> Ausdrucke des gemeinen Rechts verstandenen Begriffe begründet 

war, wozu noch das Longobardische Lehnrecht, (die in den ge-
wöhnlichen Ausgaben des corpus juris zu findenden libri feu-

dorum) in so fern einen Beitrag geliefert hatte, als auch über 

das Verhältniß desselben zum eigentlich Deutschen Lehnrecht in 
den einzelnen Lehren die Praxis lange schwankte. *) Wenngleich 
nach der allgemeinen Allodification der Lehen in den Ostseepro-

vinzen das Lehnrecht nicht von unmittelbarer Gültigkeit hier ist, 
so kommt es doch zur Erklärung der verwandten Materien, z. B. 

beim Rechte der gesammten Hand, noch h. T. in Betracht. 
„Hieraus ergiebt sich die Folge, daß die Frage, ob nun dieser oder 
jener der eben erwähnten Bestandtheile in den einzelnen Rechts-
materien, wie in einem gegebenen Falle, prävalire, nicht im Gan­

*) Ebendas. § 440, 441. 
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zen zu entscheiden *), sondern hauptsächlich nach der Praxis, rote 
sie aus den Schriftstellern über das gemeine Recht sich ergiebt, zu 
benrtheilen ist, obgleich hier allerdings der Wahlspruch „nullius j 
iurare in verba magistri" nicht unbeachtet gelassen werden ' 

darf.**) Als allgemeine Regel hinsichtlich des Canonischen 

Rechts läßt sich aufstellen, daß das Canonische Recht als das 
neuere vor dem Römischen den Vorzug habe, außer in wieweit 

im Einzelnen etwa sich nachweisen läßt, daß entweder der Ge-
richtsgebrauch oder ausdrückliche einheimische Gesetze für die An-
wendbarkeit des Römischen Rechts entschieden haben, wie dies 

z. B. in der Lehre von der Znläßigkeit der Zinsen der Fall ist.***) 
Die Deutschen Reichsgesetze, d. h. die ausdrücklichen Bestimmun-
gen der Reichstage, in so weit sie in das Gebiet des Privatrechts 
fallen, gehen aber dem Römischen Rechte um so unbestreitbarer 
vor, als ja grade durch sie eine nene, den bisherigen Rechts­
zustand ändernde oder erläuternde Bestimmung getroffen werden 
sollte. ****) 

*) Der Grundirrtbum der v. Engelhardtschen Schrift „Beitrag zur 
Beantwortung der Frage: Gehen die teutfchen Rechte dein römischen Codex vor 
oder stehen sie ihnen nach" liegt darin, dasi der Verfasser nach der richtigen Prä­
misse, daß bei uns dasselbe Recht gelte wie in Deutschland vor 1561, dennoch 
einen Vorzug des Deutscheu Rechts im Gegensätze zum Römischen geltend machen 
will, ohne daran zu denken, dast grade im Deutschen Reiche das alte Germani­
sche Recht vom Römischen im GerichtSgebrauche grosientheils verdrängt worden. 

**) Neumann über das Römische und Deutsche Recht in den Ostseepro­
vinzen, in v. Bunge's und v. Madai'S Erörterungen, Band 1, Ab­
handlung 3. 

***) Goeschen's Vorlesungen über das Civilrecht Buch 1 § 7. 

****) Z. B. der ReichSabschied von 1529 bestimmt über die nach Römi­
schem Rechte zweifelhafte Frage, ob Geschwisterkinder, wenn sie allein vorhan­
den (d. h. fein Bruder oder feine Schwester des Erblassers mit ihnen zur Erb­
schaft comurrirt) nach Köpfen, so viel ihrer find, sich in die Erbschaft weilen. 
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v Haben wir nun jetzt gesehen, wie der Rechtszustand Deutsch-
lands zu der Zeit, als der OrdeuSstaat vom Deutschen Rechte ge­
trennt wurde, beschaffen war, und galt daher damals nach der 
obigen Ausfuhrung dasselbe Recht, wie im heiligen Römischen 
Reiche, auch im OrdeuSstaate als integrirendem Theile desselben 

bis 15G1, so ist hinsichtlich der hier selbst bis 15G1 erwachsenen 
Gesetze*) zu bemerken, daß sie theils aus Erlassen und Verord-
nungeu der Landesherren mit Genehmigung der verfassungsmäßig 
zu Mitwirkung oder Bestätigung berufenen Autoritäten, theils aus 
Privatbearbeitungen bestehen, die eben nur das geltende, großen-

theilö aus Gewohnheit hervorgegangene Recht darstellen sollten. 
Mochten sie daher auch als speciell einheimisches, aus den eigen-
thümlichen Zuständen der Ordenslande erwachsenes Gesetz dem 
gemdinen Deutschen Rechte vorgehen, immer hörte das letztere 

oder ob nur so viele Theile als Geschwister gewesen, gemacht werden sollen und 
jeden einzelnen Theil wieder die bezüglichen Geschwisterkinder unter sich dividiren, 
dahin, daß nicht nach Stämmen, sondern nach Köpfen in einem solchen Falle zu 
erben sei. . 

Diese Bestimmung ist noch heute gültiges Recht in Curland. 
Verglichen über diesen ganzen Gegenstand die v. Bungesche bereits 

dt i r tc Abhandlung. Wenn in der gleichfal ls oben gedachten Neumannschen 
Abhandlung gesagt wird, daß nach 1561 in Deutschland nur sehr wenige, das 
gemeine Recht normirende Verordnungen von der ReichSgewalt erlassen seien, 
und v. Bunge dagegen S. 307 bemerkt, daß die Masse der Reichsgefche seit 
1561 nicht  so unbedeutend sei ,  so is t  d ies al lerdings r icht ig,  und Neu mann 
hat sich ungenau ausgedrückt, er meint das Privatrecht int engeren Sinne, nicht 
den Prozeß, der allerdings sich hauptsächlich nach dem jüngsten Reichsabschied 
von 1654 gestaltet hat. 

*) Wenngleich dieselben für Curland wenig mehr in Bettacht kommen, so 
sind doch einzelne Bestimmungen des Livländischen NitterrcchtS zur Erklärung 
der Lehre von ererbtem Vermögen wichtig. Das Rigische Recht, mehreren 
Städten Kurlands ausdrücklich verliehen, ist doch fast durchgängig wieder außer 
Gebrauch gekommen. 
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dadurch nicht auf, ein t>ent Ordenslande eben fo eigenes und ein­

heimisches zu sein *), eben weil dieses wie bereits sattsam erörtert 
ist, ein Theil des heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation 
war und also hier wie dort die unter dem technischen Ausdrucke 

des gemeinen Rechts bekannten aus Römischem, Canonischem 

und Urdeutschem gewohnheitsrechtlich erwachsenen Rechtsnorm 
nten galten. 

*) Das Inland. Eine Wochenschrift für Liv-, Esth- und Curland's 
Geschichte, Geographie, Statistik und Literatur. Jahrgang 1845 Wo. 19, 2U. 
Spalte 312, 313, 322, 323 ff. 

Mit Nichten waltet bei der Frage, ob das gemeine Deutsche Recht als ein 
bloßes Hülfsrecht oder als ein einheimisches des OrdensftaateS zu betrachten sei, 
blos ein Wortstreit ob, — (v. Bunge in den Erörterungen Band I. S. 290, 
Anm. 4. v. Bunge daS Liv- und Esthlcindische Privatrecht Theil 1. § 14. 
Am». a) — die Frage ist vielmehr eine sehr wesentliche und wichtige; denn man 
hat schon grade unter dem Vorwandc als ob das gemeine Recht in den Ostsee­
provinzen ein bloßeS Hülfsrecht fei, versucht, andere Rechte als vorzüglichere 
Hülfsrechte zur Ergänzung der nicht in den speciellm Provinzialgesctzen ausdrück-
lich enthaltenen Bestimmungen zwischenzuschieben, was nicht geschehen kann, 
wenn man das gemeine Deutsche Recht als ein einheimisches auffaßt und fest-
hält, welchem die Provinzialgesetze im engeren Sinne als neuere und specielle 
Gesetze derogiren. S.  die Neurnannsche Reccnsion der W. v.  Bockschen 
Schrift über den Livländischen Crirninalprozeß; im Inlande Jahrgang 1845 
WO. 19 Spalte 307 u. fg. Es ist übrigens gegen v. Bock, welcher wider die 
Theorie des HülsSrechtS als eines unter die bekannten Worte des Priv. Sig. 
Aug. „iura tivrinanorum propria atque consueta" nicht zu subsuntiren-
den, mit scharfsinnigen Schein-Gründen streitet, zu bemerken, daß an einer an­
deren, bereits oben citirten Stelle dieses, auch für Livland gültigen privilegü, 

ausdrücklich auf das gemeine Recht, ius commune, (bekanntlich und wie bereits 
bemerkt der hier erörterte technische Ausdruck für' die gewohnheitsrechtlichc Mi­
schung des Römischen, Deutschen und kanonischen Rechts) Bezug genommen 
wird, im Art. XIII. wo es beißt: Quae vero ex vastis neinoribus 
u i u l i o  l o i i , s , o i | u c  s u d o r e  a c i j u i s i t a ,  p r i m i  o c r u p a i i i i s ,  i n x t a  i u r i s  
romin u nis or d i 11 «itio n ein, mauebunt. 
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UNmWtA § 4. Es lag nun aber begreiflicherweise dem Herrmeister 
ciSm'. Gotthard Kettler, welcher als der bedeutendste der damali-

schen Herzogthums. . . 

gen Oberhäupter dieser Laude die neue Gestaltung der Dinge 

einleitete uud größtenteils vollzog, eben so sehr als feinen Unter­

gebenen daran, daß der bisherige Rechtszustand möglichst anstecht 
erhalten werden und sowol in den unter unmittelbare als mittel* 

bare Polnische Landeshoheit gelangenden Theilen des OrdenSstaates 
so wenig als irgend erreichbar an den bisherigen Rechtsverhält-
nissen geändert werden möge. Hierüber geben uns die der Unter-

werfung vorangehenden Unterhandlungen die deutlichsten Beweise. 

Erklärung und Bedenken des Ordens zc. gegen den Herr-
meister Gotthard Kettler wegen der Unterwerfung an Po-
len, Riga d. 10. September 1561: 

„und fo als Livland sich allezeit von erster Bekräftigung teut-
scher Herrschast, Sitten, Rechten, Sprachen und Gebrauch be-
dient: daß auch hinferner in allen Städten, Schlössern und 
Aemtern man teutsche Landsaaßen gebrauchen möge und solle, 
und keine andere Nation." 

Pacta protectionis inter Sigismund um Augustum 

et Gotthardum Kettler couventa 31. Aug. 1559 et 

14. Febr. 1560 (wegen pfandweiser Uebergabe gewisser Land-
striche „iure obligatorio".) 

„Proraittit quoque Sacra Regia Eius Maiestas pro Se etSuc-

cessoribus suis, quod singulis....subditis nostris ... tarn 

nobilibus quam ignobilibus, spiritualibus et saecularibus, 

militibus et Ordinis Equestris hominibus oppidanis, ru-

sticis, colonis, Jura, Privilegia, Libertates, Leges, Sacra, 

Ritus, Religionem apud Nos usu reeeptam, et Consue-
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tudincs inveteratas, quibus hactenus usi sunt, integras 

conservare velit." 

Vereinigung zwischen dem Herrmeister Gotthard Kettler 
und den Livländ. Mitgebietigern wegen Ablegung des geistlichen '• 
Standes 2C. 5. April 1560: 

„und als wir nun nichts lieber sehen wollten, denn daß diese 
Lande möchten .... in ihrer alten Freiheit, esse und Quali­
tät durch und von uns erhalten .. werden." 

Vollmacht des Livl. Adels'zum Unterwerfungshandel, Riga, 
d. 12. Sept. 1561: 

„Und nachdem dagegen von wegen Ihrer Königlichen Majestät 
zngesaget: .... „daß wir bey der reinen Evangelischen Lehre 
der Angspurgischeu Konfession, auch allen unseren Ehren, Wür-
den, Herrlichkeiten, Freyheiten, Privilegien, Siegeln und Brie-
fen, Gericht und Gerechtigkeiten, landläufigen Gebräuchen und 
Gewohnheiten unter einer tentschen Herrschaft gelassen und un-
tcr fremde Gezwenge nicht gezogen werden sotten" als 
haben wir demnach vor uns unsere Erben und Nachkommen die 
Ehrenvesten (folgen die Namen der Bevollmächtigten) zu sol-
chem Handel verordnet und abgefertiget .... um Bestätigung 
desjenigen zu bitten, was .... Hr. Nikolaus Radziwill ..... 
Sich Ihrer Köuigl. Majestät wegen versprochen. Nehmbli-
chen ....... Zum andern: daß wir allesamt und sonderlichen 
bei Ehren, Würden, Herrlichkeiten, Freiheiten, Privilegien, 
Siegeln und Br iefen, deutschen Rechten, Ger icht  und 
Gerecht igkei ten,  landläuf igen Gebräuchen und 
Gewohnheiten, bei  deutscher Herrschaft  und Ver-
wal tung derselben gelassen, bestät igt  und eon-
fmnir t  werden mögeu."  
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Auf diese Grundlage hin kam denn auch die Unterwerfung zu 

Stande. 

Pacta subicctionis inter Regem SigisiiHiudnm Au-

g u s t u in et Magistram Gotthard um Kcttler, Vilnae, 

2 8 .  N o v e m b e r  1 5 6 1 :  

„Dedimus praeterea fidein, sicut et praesentibus literis 

sancte damus, recipimus atque promittiiiius, Nos tarn 

Principi ipsi quam civitatibus aliis vel subditis suis cuius-

cunque Ordinis vel status fuerint, liberum usum Religio-

nis, Cultusque Divini et reeeptorum rituum, secundum 

Augustanam Confessionem, in suis Ecclesiis totiusque 

rei ecclesiasticae integram administrationem, sicut eam 

hactenus habuerunt, libere permisimus, nec in ca ullam 

mutationem facturos; neque ut ab aliis fiat, permis-

suros. 

O m n i a  c t i a m  e o r u m  J u r a ,  B e n e f i c i a ,  P r i -

vilegia saecularia et ecclesiastica praesertim nobilium, 

tarn simultaneae investiturae ius quam et libertatem gra-

tiae in successione hereditaria ad utrumque sexum, su-

perioritates, praeeminentias, dignitates, possessiones, Ii-

bertates, transactiones et plebiscita, iinmunitatesve con-

f i r m a t u r o s  e s s e  d e n i q u e  e t  j u r i s d i c t i o n e m  t o ­

t a l e m  i u x t a  l e g e s ,  c o n s u c t u d i n e s  m o r e s q u e  

a n t i q u o s  

Praeterea reeepimus, prout praesentibus recipimus, 

subditos provinciae illius (nämlich Livlands im engeren 
Sinne) penes Magistratum suum Germanicum relicturos 

esse, proinde officia, praefecturas, praesidatus, iudi-
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catus, burggraviatus, et id gcniis, nun aliis quam nationis 

ac Linguae Germanicae hominibus ac ideo indigenis*), 

collaturos esse, quemadmodum in terris Prussiae con-

ferre soliti sumus. 

non aliis, quam indigenis natione, et lingua 

Germanis praefecturas in tota provincia concedimus." 

S i g i s m u n d i  A u g u s t i  P r i v i l e g i u m  d a t u m  V i l n a e  

Nobilitati Livoniae, 28. Novembris 1561. 

Hier werden die Bitten der Bevollmächtigten des Adels in 

27 Artikeln ausgeführt: 

„ IV. Cum nihil respublicas magis quassare atque con-

cutere soleat, quam legum, consuetudinis atque morum 

mutatio: Sacra Regia Majestas Vestra prudentis-

simo atque vero divino consilio censuit, quod per 

Principem ac Dominum Nicolaum Radzivill .... sub 

ipsius Sacrac Regiae Maiestatis plenae potestatis, Man-

d a t i q u e  p r o p o s i t o  s c r i p t o  p r o m i s e r i t  „ N o b i s  n o n  s o -

l u m  G e r m a n i c u m  M a g i s t r a t u m ,  s e d  e t  j u r a  

G c r m a n o r u m  p r o p r i a  a t q u e  c o n s u e t a  c o n -

c e s s u r a m ,  p e r m i s s u r a m  a t q u e  c o n f i r m a t u -

ram sc esse" .... und dann erfolgt am Schlüsse die Bestä-
tigung: 

„Nos itaque Sigismundus Augustus Rex Poloniae et 

Magnus Dux Lituaniae praeinsertos Articulos XXVII.... 

*) Welche Bedeutung dieses nachher so viel besprochene und bestrittene 
Wort in den Grundverträgen hat. ergebt sich bieraus eben so deutlich. als von 
der gewöhnlichen Vorstellung abweichend. 

\ 
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approbandos et ratificandos esse duximus, prout confir-

mamus, approbamus et ratiticainus praesentibus hisce 

literis nostris *) 

uLÄSfung6"eu" § 5. In ähnlicher Art wie 1561 bei der Unterwerfung unter 
'''nschen"Ttpt? '̂ Polen, so wurde auch später bei Einverleibung der beiden nördlichen 

Ostseeprovinzen in das Schwedische Reich, so wie Livland'S und 
Esthland'S (1710) und Kurlands (1795) in das Russische, der 

bestehende Rechtszustand anstecht erhalten. Es versteht sich von 
selbst, daß die nach 1561 erwachsenen speciell einheimischen Ge-
setze dabei auch in Betracht kommen. Anzuführen ist für Kur­
land als erster Bestätigung der Anno 1795 daselbst geltenden 

Gesetze das Allerhöchste Manifest vom 15. April 1795 : 

„Von Gottes Gnaden wir Katharina II. Kaiserin und 

Selbstherrscherin aller Reußen ic. zc. 2c. Unfern lieben getreuen 
Unterthanen, der Wohlgeborenen Ritter- und Landschaft, den 
Städten und allen Bewohnern der Fürstenthümer Curland und 
Semgallen, so wie auch des Piltenschen Kreises. 

Zugleich erklären Wir auf itnfcr Kaiserliches Wort, daß 
„nicht nur die freie Ausübung der Religion, welche Ihr von En-
„ren Vorfahren geerbt habt, die Rechte, Vorzüge und das einem 
„jeden gesetzmäßig gehörige Eigenthnm, gänzlich beibehalten wer-
„den sollen, sondern daß von nun an ein jeder Nationalstand ob-

„erwähnter Provinzen auch alle die Rechte, Freiheiten, Vortheile 

*) Die Ausbildung, welche daS gemeine Recht in Deutschland nach 1561 
durch Doctrin und Praxis erlangt hat, ist uns übrigens, wenngleich von einer 
unmittelbaren Gültigkeit derselben theoretisch nicht die Rede sein kann, praktisch 
keineswegs verloren gegangen. W. v. B o tf in den Erörterungen Band IV. 
S. 3-, fg. Anw. 2. v. Bunge Liv- und EM. Privatrecbl § 14. ?lnm. v. 
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„und Vorzüge zu benutzen haben, welche die alten Russischen Un-
„terthanen aus Gnade Unserer Vorfahren und aus der Unsrigen 
„genießen." . 

§ 6. Nachdem wir im Obigen einen Ueberblick des Rechts-dUeÄchAmÄn. 
_ . . —. . Statuten und Com-

zustandes, wie er von Deutschland ans m den Baltischen Ordens- Den. 

staat hinübergetragen wurde und sich hier zum Theil autonomisch 
gestaltete, gewonnen haben, bleibt uns noch übrig, der speciellen PrlmunA" 
einheimischen Gesetze zu gedenken. Seit der Trennung Kurlands 
von den anderen Theilen des Ordensstaates hörte die Anwendung 

des in Livland geltenden, durch Gewohnheit und einzelne landes-
herrliche Erlasse nnd Privilegien erwachsenen Rechts auf Kurland 
um so eher auf, als jenes Livl. Ritterrecht, in den noch heute un-
ter diesem Namen bekannten Zusammenstellungen, kein eigentliches 

Gesetzbuch, sondern Privatarbeit war, aus systematischen Bear-
beitnngen des in Livland geltenden Landrechts bestehend. Eigen-
thümliche Verhältnisse bildeten daher in dem neuen Kurläudischeu 
Herzogthum sehr bald auch ein besonderes Kurläudisches Recht 
aus, welches sich immer mehr von dem Livländischen entfernte und 
dem gemeinen Deutschen oder fast ganz dein Römischen Rechte nä-
herte, zumal die durch eine Polnische zur Benrtheilung, bezüglich 
Schlichtung der Zerwürfnisse des Adels mit den Herzogen Wil­
helm und Friedrich nach Kurland abgesandte Kommission emanir-
ten Kurländischen Statuten von 1617*) sich bald als allgemeines 
Landrecht geltend machten. Diese sind aber großentheils dem Rö-
mischen Rechte entnommen und schließen sich sogar der Schul-

* )  v .  R u m m e l  A c t a  c o m m i s s i o n i s  d e  a n n o  1 6 1 7 .  

Die Einleitung zu dieser kritischen Ausgabe der Kurl, und PiltcnfdjcnFor-
mulae regiuiinis und Statuten enthält einen historischen Ueberblick über den daina-
ligen Rechtszuitand, die Anwendung der Statuten als allgemeines Landrecbt, JC. 

2 
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Terminologie desselben an; gleichfalls sind die Commissorialischeu 
Decifionen von 1717 durch viele sich auf das Privatrecht beziehende 
Bestimmungen wichtig. Die Kurländischen Städte hatten zur 

Ordenszeit sich wol sämmtlich des Rigischen Rechts bedient, sol-
ches auch zum Theil durch ausdrückliche Privilegien verliehen er-
halten, wenngleich die im Libauschen Privilegio (Herzog Friedrichs, 
v. 1625) enthaltene Angabe, daß alle Kurländische Städte sich 
des Rigischen Rechts bedienten, unnchtig ist; Mitau und Bauske 
von den ältern Städten, und die erst von den Herzogen mit Stadt-

recht versehenen Jacobstadt*) und Friedrichstadt, haben RigischeS 
Recht förmlich nie gebraucht, Tuckum ist übrigens erst unter Rufst-
scher Regierung eine Stadt geworden. Von allen Kurländischen 
Städten hat sich aber nur in Libau und auch dort nur in wenig Leh-
ren deö Privatrechts der Gebrauch des Rigischen Rechts erhalten, 
das Landrecht erhielt überall Geltung, obgleich grade im Erb-

rechte besondere nur auf den Adel bezügliche statutarische Bestim-
mungen für die anderen Stände, auf welche sie nicht paßten, nie-
malS praktisch geworden sondern dnrch das Römische Recht ersetzt 
sind. Wir werden bei den einzelnen Lehren noch daraus zurück-
kommen. Für den Bauerstand wurde endlich durch das am 25• 

August 1817 Allerhöchst bestätigte Gesetzbuch für die Kurländi-
schen Bauern auch ein besonderes Privatrecht erlassen, welches 
aber von dem land- und gemein-rechtlichen der übrigen Stände 

so wenig abweicht, daß vielmehr das Bauergesetzbuch eine nicht 
selten sehr wichtige Quelle zur Aufklärung darüber ist, welche An-
ficht in 'einzelnen privatrechtlichen Bestimmungen als die prakti-

*) Jacobstadt ist auf Magdeburgisches Recht zwar hingewiesen, solches aber 
dort wol niemals angewandt worden. Mitau, Bauske und Friedrichsftadt er-
hielten besondere. unter einander sehr ähnliche sog. Polizei- ftesp. Stadt-) Ord­
nungen. noch beute auch privatrechtlich nicht unwichtig. 
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sche, sich in der Meinung festgesetzt habende, angesehen wurde.*) 
Uebrigens bestimmt die K. B. V. im § 62. ausdrücklich: 

„in Fällen, für welche das Kurl. Bauerprivatrecht'keine Vor-

„schrist enthält, soll nach den für Kurland znr Nachachtung 
„publicirten Ukasen, den Statuten, commissorialischen Decisio-
„nen, Landtagsschlüssen und den übrigen in Kurland geltenden 

„Rechten entschieden werden." 

§ 7. Der Piltensche Kreis, die ehemalige Kurl. Bischofs- Wtcnftfc» aw 

widme, hatte sein besonderes Privatrecht in den Piltenschen Sta-
tuten von 1611 erhalten, doch haben die Kurländischen Gesetze 
durch den Gebrauch und ausdrückliche Verordnungen dort snbsi-
diäre Anwendung erhalten. Die Aufhebung der besonderen Ver-

fassnng des Piltenschen Kreises durch den Allerh. Befehl vom 25. 
Aug. 1817, (Reg. Patent vom 10. April 1818) änderte nichts 
im Privatrechte desselben, das Prozeßverfahren wurde, eben so 
wie die Einrichtung der Behörden, in Uebereinstimmnng gesetzt mit 
dem übrigen Kurland, das Privatrecht blieb aber nach Maßgabe 
der Piltenschen Statuten, wo diese von den Kurläudischeu abwei-
chen, bestehen, und wir werden daher die Abweichungen des Pil-
tenschen Rechts vom Kurl, besonders aufzuführen haben. Uebri-
genö gehören zum ehemaligen Piltenschen Kreise die beiden Städte 
Hasenpoth und Pilten, die Kronsgüter Kloster Hasenpoth nnd 
Neuhausen, so wie folgende Privatgüter: Nigranden, DienSdorff, 
Sillen, Meldfern, Wainoden, Mescheneeken, Lehnen, Wibingen, 

Dsirgen,Preeknlns Assteten,Aswicken, Elkesem, Galkitten, Schmai-
sen, Nodaggen, Wartagen, Pleppen, Melden, Nikrazen, Wq̂  
sahten, Amboten, Groesen, Bathen, Tnckumshof, Dahmeu, Groß 

*) v. Bunge in den Erörterungen BandIV. Heft 3. S. 25b. 

2 *  
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Dselden, Dselden, Brinckenhof, Groß Windallshof, Backhusen, Atsch-
Hof, Dehseln, — Puhnen, Neu Sexaten, Kalwcn, Stackeldangen, 
gindbaren, Ehnau, Rudden, Laideu, Katzdaugeu, Appusseu, Alt und 

Neu Sexaten, Perbohnen, Wangen, Alt und Neu Pelzen, Langseh-
den, — Bojen, Dubenalken, Sallenen, Dserwen, Zilden, Alt und 

Neu Laschen, Korallen, Zieran, Rokaischen, Gackenhof, Münden, 

Stenlbern, Rothenhof, — Bächhof und Neuhof, Straudhof, Ulmah-
len, Jamaiken, Charlottenberg, Ostbach nnd Freiberg, Wallhof,— 
Edwahlen, Ugahlen, Popen, Schleck, Appnssen, Laxdinen, Sir-
gen, — Tingern, Sarkasten, Lnbben, Iwen und Berghof, Er-
wählen, Poperwahlen, Nogallen und Grünhof, Groß Fischröden, 

Pnhnien, Tergeln, Stansen, Pobuschen, Saßmacken, Zuuzen, 
Limbuscheu, Seßlauken, — Dondangen. 

Rangordnung § 8. Wir erhalten sonach folgende Rangordnung der in 
der verschiedenen in 
"̂lan^^cltendm Kurland geltenden Rechte: *) 

1) diejenigen, nach der Unterwerftmg Kurlands unter den Rufst-

sehen Scepter emanirten Russischen Gesetze, welche sich entwe-
der auf Institute der Administration beziehen, die auch in 
Kurland gleichmäßig existireu und wo die allgemeinen Reichs-
Verordnungen daher Anwendung leiden, oder, namentlich hin-

sichtlich des Privatrechts, nur solche Gesetze, deren Geltung 
für Kurland durch Allerhöchsten Befehl besonders ansgespro-
chen worden. **) 

*) Neumann, Etwas über das Römische und Deutsche Recht als das 
sog. Hilfsrecht in den Ostseeprovinzen, — in v. Bunge's und v. Madai's 
Erörterungen Band I. Heft I. Abhandlung in. 

**) Dies folgt aus der Natur und der Existenz eines besonderen Provinzial-
rechts von selbst, und ist auch durch besondere Ukasen, z. E. vom 1. Decbr. 
1801, 28. Sept. 1803, 18. Febr. 1807 , 4. März 1832, so wie die §§ 48. 
und 79. des allgemeinen Reichs-Swod'S der Gesetze, Tom I Abtheilung 1.. 
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2) Kurl. Proviuzialgesetze und Gewohnheiten, für die einzelnen 
Stände und Oertlichkeiten daher mit besonderem Vorzuge der 

sie fpeciell betreffenden; so für den Bauernstand und die auf 
dem Lande wohnenden Personen niederen Standes das Bauer-

gesetzbuch, für den ehemaligen Piltenschen Kreis die Pilten-
scheu Statuten, für die Städte die besonderen städtischen 
Rechte und Gewohnheiten. 

3) Das gemeine Recht, hauptsächlich wie es aus deu vor 1561 
gültigen Gesetzen sich ergiebt, ohne daß jedoch die Ausbildung, 

welche es nach diesem Zeitpunkte durch wisseuschastliche Bear-
beitung und Praxis erhalten und in so weit sie bei uns in Ge-
brauch gekommen, für uns verloren wäre, endlich mit dem 
Prinzips, daß tu jeder einzelnen Lehre der Vorrang des Rö-

mischen, Canonischen und Deutschen Rechts durch die Praxis 
zu bestimmen ist, das Römische Recht aber, eben so wie es in 
den Gegenständen, die sich nur auf die Römische Staatsver-
fassnng oder bei uns nicht mehr existirende Einrichtungen be-
ziehen, keine Anwendung erleidet, — so auch in den rein 
Deutschen Instituten in der Regel gar nicht oder nur mit gro­
ßer Vorsicht zu gebrauchen ist, wie denn namentlich auf unsere 
Familiensideicommisse die Grundsätze der Römischen höchstens 
in fo fern angewandt werden können, als letztere nicht gegen 
Begriff und Wesen des Deutschen Instituts anstreiten. — 
Seit der allgemeinen Allodisication der Lehen kommt das Lehn-
recht nicht mehr unmittelbar zur Anwendung. *) 

endlich durch den, den beiden bis jetzt erschienenen Tbeilen dcS Ostseeprovinzial-
gesetzbuchs vorangesetzlen Allerhöchsten Befehl an den dirigirenden Senat, vorn 
1. Juli 1845 ausdrücklich anerkannt. 

*) Neu ma n n über die sogenannten bürgerlichen Leben in Kurland, im I  n-
Und, Jahrgang 1840, No 9. 
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Anmerkuug. Das Livlandische Ritterrecht ist zur Erklärung 
einzelner Lehren, z. E. vom ererbten Vermögen, in Kurland 
dienlich, obgleich es im Allgemeinen kaum als Hilfsrecht be-
trachtet werden kann. Das Rigische Recht hat keineswegs in 
allen Städten Kurlands gegolten und findet selbst in denen, 

'welchen es verliehen worden, gegenwärtig fast gar keine An-
wendnng mehr; so existirt nirgend Gütergemeinschaft unter 
Eheleuten. 

§ 9. Bei der großen Uebereinstimmuug des Knrländischen 
Rechts mit dem Römischen, oder richtiger gesagt, bei den wenigen 

Abweichungen desselben vom letztgenannten ließe fich in mancher 
Beziehung unser Privatrecht am einfachsten derartig vortragen, 
daß man nur die Abweichungen desselben vom gemeinen Rechte an-

giebt. Indessen ist diese Methode, wenngleich für den Univerfi-
tätsvortrag von unleugbaren Vorzügen, für eine specielle Bear-

beitnng des Erbrechts der notwendigen Rücksicht auf Gesammt-
überblick und Zusammenhang nachzustellen gewesen, und so wenig 
es unsere Absicht sein kann, eine mehr oder minder erschöpfende 
Darstellung des Römischen, bezüglich gemeinrechtlichen Erbrechts 
zu geben, so werden wir doch nicht umhin können, das Knrländi-

sche Erbrecht zwar durch eine Erläuterung der sämmtlichen speeiell 
provinzialrechtlichen Quellen desselben, mit steter Rücksicht auf die 
Praxis darzustellen, damit aber doch auch eine kurze Erörterung 
der Hauptlehren des gemeinen Deutschen Erb-Rechts zu verbin-
den, dergestalt, daß unsere Leser einen Ueberblick des Erbrechts 
erhalten werden, wie dasselbe bei uns eben aus der Combination 
des speciell Kurländischen Rechtes mit dem gemeinen Deutschen 

und dem hiesigen Gerichtsgebrauch sich zur praktischen Anwendung 
herausgestellt hat. Es versteht fich dabei von selbst, daß die Rö-



23 

mischrechtlichen Lehren nur angedeutet werden sollen, um aus ihre 

praktische Anwendbarkeit hinzuweisen und hinsichtlich der Specia-
litäten ein genaues Studium des Römischen Rechts eintreten 

lassen. 

Erster Abschnitt. 
Vorläufige Erörterungen und al lgemeine Be-

jttnt mutige 11. 

§ 10. Nachfolge, successio, im Allgemeinen ist das Ein- HJ JJ; 

treten in die Rechte eines Anderen. Sie ist entweder successio 

inter vivos, das Eintreten in die Rechte eines Lebenden, — und 
diese wird uns hier nicht beschäftigen, — oder successio mortis 

causa, in die eines Verstorbenen. Die successio überhaupt ist 
entweder siuguiaris, ein Eintreten in einzelne, oder universalis, 

in alle Rechte eines Lebenden oder Verstorbenen, und heißt im 
letzteren Falle hereditas, Erbfolge. 1.62. D. de reg. iuris. 50. lST 

I. 19. D. de acquireiida vel omittenda heredifate 29.2. 1.1. 

D. de hered. vel actione vend. 18. 4. Der Erbe kann ein 
alleiniger (Universalerbe, heres ex asse), was übrigens die Ab­

gabe besonderer Summen oder Nachlaßstücke an Andere nicht aus-
schließt, oder ein Theil-Erbe, heres ex parte, seilt, je nachdem er 
allein oder mit Mehreren zur Successiou berufen ist. 

§ 11. Wenn keine letztwillige Verordnung vorhanden ist, 
durch welche der Erblasser die Regeln ferner Beerbung festsetzt, tra!,6mSc6 tit6' 
oder wenn diese Verordnung nicht anstecht erhalten werden kann, 
weil sie in formeller oder materieller Beziehung den Gesetzen 
widerstreitet, endlich wenn der einqeschtc Erbe die Erbschaft ftuti* 
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schlägt oder sonst wegfällt, und für diesen Fall fem Anderer ihm 

substituirt ist: so tritt Jntestatsuccession ein, d. h. die Gesetze be-
stimmen die Reihenfolge, in welcher der Verstorbene von seinen 
überlebenden Angehörigen nach der Nähe der Blutsverwandtschaft 
zu beerben ist. Außer der Blutsverwandtschaft kommt hiebei noch 
die Ehe in Betracht, so weit die Gesetze dem überlebenden Ehe-
gatten ein Erbrecht einräumen. Die Abschließung von Vorträgen 
unter Lebenden über die künstige Beerbung, nach Römischem 

Rechte unerlaubt, ist nach Deutschem und heute gültigem Rechte 
in demselben Umfange wie die Testamentifaction gestattet. 

deicommiß - Venn?- § 12. Vom freien, im wirklichen Eigenthum des Erblassers 
befindlichen Vermögen (Allod, ursprünglich im Gegensatze zum Le-

Heu) unterscheidet sich das fideicommissarische dadurch, daß dessen 
jeweiliger Inhaber nur als ein Nutznießer ex pacto et Provi­

dentia maiorum in so weit erscheint, als er darüber nur nach den 

ihm durch besondere Stiftung eingeräumten Befugnissen zu dispo-
niren und es demjenigen zu hinterlassen hat, welchen die Stiftung 
nach ihm zur Succesflou beruft. — Je nachdem ferner gewisses 
Vermögen fei es vom Erblasser felbst erworben war ohne daß es 

ihm erbrechtlich zugefallen, fei es ihm zwar auf dem Wege des 
Erbrechts zugekommen, jedoch gefetzlich alfo angesehen wird, als 
ob er es unter Lebenden erworben hätte, — ist von wohlerwor­
benem im Gegensätze zu ererbtem Vermögen im juridischen Sinne 
die Rede, in so weit letzteres gewissen Beschränkungen unterliegt 
und darüber theils gar nicht theils nur unter besonderen Voraus­
setzungen letztwillig disponirt werden darf, ja sogar die Disposition 
unter Lebenden, der Verkauf an Fremde, durch die Rücksicht auf 
gewisse Verwandte beschränkt sein kann. (Näherrecht.) Eigentliche 
Stammgüter im deutschrechtlichen Sinne qiebt es in Kurland 
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nicht, wol aber ist aus der gesammten Hand iut Lehen nicht blos 
das moderne Fideiconuniß erwachsen, sondern es sind einzelne ge-

sammthandrechtliche Grundsätze noch h. T. von praktischer Wich-
tigkeit. 

§ 13. Nach dem priv. Sig. Augusti vom 28. Novbr. 1561 l,^llrc*t 

wurden die Lehngüter durch die Gestattung des Gnadenrechts, 
der weiblichen und Collateral-Erbfolge, der Testarnentisaction und 
Gesammthaudstiftung ohne landesherrliche Genehmigung, trotz 
des beim Mangel solcher Bestimmungen vorbehaltenen „iure fisci 

seu iure caduco," der Lehnsherrschaft gegenüber, den Allodien 

völlig gleich,— das Privilegium des Herzogs Gotthard für 
den Kurläudischeu Adel vom 20. Jnny 1570, art. VI. enthält 
schon eine vollständige Allodification der Lehen, unter bcnt Vor­
behalte, daß bei den vom Herzoge künftighin neu zu verleihenden 
Lehen des Lehnsträgers Rechte nach der „Investitur, Verlehnnng 
und Handfeste" zu beurtheileu sein sollen, das allgemeine Königlich 
Politische Allodificationsdiplom von 1776 endlich Hebtalle, auch die 
privatrechtlichen Folgen der Lehnseigenschaft vollständig und aufs 
unzweideutigste auf: „Ornuia bona a Ducibus auterioribus 

„incolis Curlandiae cuiuscunque status et conditionis, sive 

„titulo gratioso sive oneroso, alias Pfand-, Lehns - Weise, 
„in Feudurn collata et tempore conditae modo dictae cou-

„stitutionis anni 1775 adhuc vel a successoribus sive feu-

„dalibus primi acquirentis, vel ab cxtraneis, vigente adhuc 

„vel iam extineta linea mascula primi acquirentis, sit quo 

„ t i t u l o  s i t  p o s s e s s a ,  p r o  i r r e v e r s i b i l i b u s  a c  v e r i s  e t  i n d u -

„ b i i s  a l l o d i i s ,  n u l l o  f e u d i  v i n e u l o  s u b i e c t i s ,  

„declaramus, possessoribusque modernis illorimique here-

vdibus ac successoribus particularibus vel universalibus, 
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„tarn raasculini quam focmiiiini scxus, omniinodam facill-

„tatem cadem vendendi, donandi, oppignorandi, vel quo-

„cunque alio modo, tam inter vivos quam mortis causa cum 

„iisdem disponendi, pro Suprema Nostra in Du catus Gur-

„landiae et Semigalliae Auctoritate, ex Gratia Nostra tri-

„buims, eosque circa hocce clcmentissime Ulis concessum 

„Privilegium allodificationis contra quoscunque mannte-

„nere promittimus." 

Von einer lehnrechtlichen Erbfolge in den ehemaligen fti es 
adeligen oder bürgerlichen Lehen (welcher letztere Ausdruck, so oft 
er noch gebraucht wird, daherLn ganz uneigentlicher ist*), eben 
so wie man von „Kunkellehen" spricht und darunter Fideicommisse 
versteht, in denen auch Weiber succediren — das einzige mir für 

Töchter gestiftete Fideicommiß ist bis jetzt Puffen) — kann gar 
nicht mehr die Rede sein, da alle diese Güter dem gewöhnlichen 
Erbrechte unterliegen, seitdem sie „pro irreversibilibus ac veris 

e t  i n d u b i i s  a l l o d i i s ,  n u l l o  f e u d i  v i n c u l o  s u b i e c t i s  

von dem dazu unbestreitbar befugten Gesetzgeber erklärt worden. 
Man hat daher sehr mit Unrecht (auch ohne Beifall abfeiten der 
Gerichte), wenigstens für den Fall, wenn die ursprünglich belehnte 
Familie sich noch im Besitze des Guts befindet, behaupten wollen, 
die Vererbung müsse nicht nach den Grundsätzen des gewöhnlichen 
Privat- sondern des Lehnrechts geschehen. Wir verweisen in die­
ser Beziehung auf das Gotthardifche Privilegium vom 20. 
Jnny 1570, indem die LehnSsuccesston doch nichts weiter ist als 
diesem ersten und jedem folgenden Lehnsträger gegebene Erlaub-
uiß,.dieLehen innerhalb der vom Lehnsherrn gesteckten Grenzen 

*) Neumann über die sogenannten bürgerlichen Lehen in Kurland. im 
Inland von 1848 No. 9. 
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zu vererben. Daß dadurch kein ius quaesitum für die Lehusfolger 

entsteht, durchaus und wirklich dereinst zu erben, und daß der je-
desmalige Lehnsträger sehr starke Einwirkung aufs Lehn, ja bis 

zur Ausschließung des weitern Erbfalls, ausüben kann, ergiebt fich 
aus dem Heimfalle des LehnS im Falle der Felonie, ohne Rück-

ficht auf die unschuldigen Lehnsfolger, und aus der norddeutschen 
Lehnsfolge überhaupt, die nur in grader Linie fortgeht, und ein 

Heimfallsrecht daher selbst dann zu Wege bringt, wenn der ohne 
Descendenz verstorbene, jeweilige Lehnsträger noch Seitenver-
wandte hat, die vom ersten Erwerber abstammen. Eine Ausnahme 
fand nur bei dem verwilligten Rechte der gefammten Hand statt. 
Wenn nun im priv. Sig. Aug. die Lehnssuccesfion durch die über­

las gratiae zc. erweitert wurde, so war dadurch die Caducität be-

schränkt aber noch keine Gesammtbelehnnng ertheilt, und wenn 
endlich die Lehne ganz allodificirt wurden, so bekamen die derzei-
tigen Lehnsträger völlige Gewalt über ihre Lehngüter, ganz eben 
so wie ein freies Erbgut, weil es auf die Seitenverwandten über-
gehen kann, deswegen allein noch nicht auf dieselben vererbt 

werden muß. Sehr richtig sagt Ziegenhorn tut § 581 seines 
Kurl. Staatsrechts: „Es zeiget dieses (das priv. Gotth.) an, 
daß in den Lehen wegen der Succession die Natur 
der Lehnsvererbung gänzl ich aufgehoben worden." 

§ 14. Die Lehre des Römischen Rechts „nemo pro parte 

.testatus pro parte intestatus decedere potest" ist zwar tut All- ÄaSäÜ' 

gemeinen heutigen Tages noch in Kurland praktisch, Hiebet ist je- 6ti3?a • 
doch immer nur das freie Vermögen im Auge zu behalten, in so 
fern die Testamentifaction über Fideicommisse zc. ohnehin durch 
die betreffenden Stiftungen ausgeschlossen und daher bei jeder 
Beerbung eines Fideicommißbefitzers das Allod vom Fideikommiß 



/ 
28 

zu trennen ist, wenngleich der Fideicommißfolger auch in der Re-
gel Allodialerbe sein mag. In Fideicommissen giebt die Stiftung, 
sei sie in letztwilliger Verordnung enthalten oder- durch Vertrag 
unter Lebenden begründet, die Nonn der Snccession ab, sie sind 
ohne solche Stiftung nicht denkbar, das Erbrecht im Allodialver-
mögen wird in Ermangelung gültiger erblasserischer Bestimmun-
gen hierüber durch das Gesetz bestimmt. Fundament der Jntestat-
snccession ist (außer der Adoption, welche aber h. T. fast als Erb-
vertrag nur wirken kann) die Blutseinheit des Erben mit dem 

Erblasser, die nähere oder entferntere Verwandtschaft; —- Schwä­
gerschaft giebt nie ein Erbrecht, und eben so wenig kommt es im 
Kurländischen Rechte auch nur tut Allergeringsten darauf an, von 
welcher Seite her das Vermögen des Erblassers ganz oder theil-

weise auf ihn gefallen, so hättsig man noch im gewöhnlichen Leben 
auf dieses Vorurtheil stößt. Was jemand vom Vater oder von 
väterlichen Verwandten ererbt hat, fällt daher nach seinem Tode 
lediglich auf seine mütterlichen Verwandten, wenn diese nach 
Maßgabe der Jntdstat-Erbfolgeordnuug näher sind als die väter-
lichen, und umgekehrt. Die bei der Succefsion der Kinder ans 

verschiedenen Ehen vorkommenden Ausnahmen f. § 17. 

»ÄftAer § 15. Die Kurländischen Statuten sind nicht blos für den 
Stände. Adel gegeben *), obgleich sich aus der übrigens vielleicht nicht ein-

mal authentischen Aufschrift derselben: „Jura et leges in usum 

nobilitatis Curlandiac et Semigalliae a nobis (d. h. commis-

sariis regiis de anno 1617) promulgatae sunt liae— sol­

ches wol schließen ließe, während die Piltenschen ausdrücklich für 

*) Neu mann über v. Rümmel's Ausgabe der Kurländischm Statu-
ten, im Inland von 1848Spalte 1044. 1045. 
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alle Einwohner des Kreises erlassen f ind, und doch, trotz der al l­
gemeinen Fassung einiger Paragraphen, in denselben nur Adels-
rechte enthalten, denn abgesehen davon, daß einzelne Institute, 
wie der Vorzug der Söhne vor den Töchtern, aus inneren Grün-

den als nur auf den Adel bezüglich sich darstellen, so ist cS klar, 
daß die im Theil3  ̂tit. 1. § 1. enthaltene Verordnung, wonach 
ein Testament von drei «adligen Zeugen unterschrieben sein soll, 
offenbar auf die Testamentserrichtung nicht adliger Personen gar 
nicht gemeint sein kann. Als allgemeine Regel laßt sich daher 
annehmen, daß fowol die Kurlandischen als Piltenfchen Statuten 
ein für alle Stande verbindliches LandeSgefetz sind, wenn eben 
nicht ans dem Inhalte einer einzelnen Verordnung sich die Be-
stimmnng derselben nur für den Adel folgern laßt oder anderer-

feits specielle stadtische und bauerliche Gesetze oder Gebrauche vor-
gehen *). Die nachstehenden Auszüge aus Prajudicaten werden 
sowol zur genaueren Erörterung und Feststellung dieser Ansicht 
dienen, als auch für die bezüglichen erbrechtlichen Fragen maßgc-
bend fein: 

Oberhofgerichtliches Urtbeil in der Treuer - Trautmannfchen Ap-
pellatiouSsache, vom 28. Mai 1828. 

„ jedoch die Anwendbarkeit dieser Statuten im Allgömei-
„NCN auf alle Stande der ehemaligen Herzogthümer Kurland 
„und Semgallen dennoch nicht in Zweifel gezogen werden kann, 
„theils weil die Kommission von 1617, wie dies unter anderen 
„der Eingang der Form. Reg. nachweiset, instrnirt war, die 

„Rechte und Gesetze wie auch die Form vorzuschreiben, nach 
„welchen diese Herzogthümer regiert und verwaltet und die 

*) 1. 80. D. de R. J. 50. 17. „In toto iure generi per speciem , 
derogatur etillud potissimum habetur quod ad speciem directum est." 
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„Rechtspflege den Rechtsnchenden („quorum mteresi") ertheitt 
„werden solle, theils weil mehrere §§ entweder wörtlich aller 
„Einwohner gedenken oder doch ganz allgemein sprechen, z. B. 
„§ 9, 10, 11, 31, 36, 48, 49, 65, 92, 98, 102, 116, 118, 
„157, 166, 175. u. f. w., theils weil die Anwendbarkeit der 

„Piltenschen Statuten auf alle Einwohner ohne Unterscheidung 
„durch die Worte der Königlichen Bestätigung ausdrücklich ftst-
„gesetzt worden ist,—vorzüglich aber weil der bey weitem größere 
„Theil der in den Kurländischen (Statuten enthaltenen gesetzlichen 
„Vorschriften allgemeine Anwendbarkeit leidet und stets allge-
„mein sowohl in Civil- als Criminal-Fällen angewandt wor-
„den ist, ohne daß davon alle von der Erbfolge handelnden §§ 
„ausgenommen werden könnten — obgleich die Uuanwendbar-

„keit anderer statutarischen Vorschriften in dieser Hinsicht eben-
„falls durch oberhofgerichtliche Urtheile als anerkannt betrach-
„tet werden kann, wobey fich denn bei genauerer Prüfung der 
„Anwendbarkeit der Kurl. Statuten die Regel ergeben möchte: 
„daß diese Kurl. Statuten im Ganzen genommen als ein für 
„alle Stände der ehemaligen Herzogthümer Kurland und Sem-
„galten gültiges und anwendbares Landrecht erfcheinen, blos 
„mit Ausnahme derjenigen Vorschriften, von denen es sich 

„rationell nachweifen läßt, daß sie sich nur auf den einheimi­
schen Adel und auf adliche Institute beziehen, wohin z. B. die 
„Verordnungen, betreffend die Vorzüge der Primogenitur und 

„des männlichen Geschlechts vor dem weiblichen bey Erban-
„fällen, die zur Adelsfahne gehörenden Landgüter, die Ge-
„fammthand-Gerechtigkeiten n. dgl. gehören, — auch sich bey 
„Anwendung diefer Regel auf die §§ 196. und 197. ergiebt, 
„daß die ratio legis derfelben keineswegs als auf adliche Witt-
„wen befchränkt erachtet werden mag, ac. ic. 



31 

Oberhofgerichtliches Urtheil in der Oberhofgerichtsadv. Sander-

schen Ediktalsache, vom 9. Juny 1822. 

„Da in dieser ErbschastSsache über den Nachlaß von Personen 
„die nicht znin Kurl. Adel gehören, nicht nach den sta­
tutarischen Dispositionen über das Erbrecht ab intestato ge-

„sprochen werden kann, maßen die Statuten, wenn sie gleich in 
„den meisten Punkten alle Stande des Landes verbindende 

„Kraft haben, dennoch in Rücksicht der Erbschaft ab 

„intestato in so fern sie die Begünstigung des männlichen Ge­
schlechts bezwecken, wenn man selbige mit fccin „Privilegio no-

„bilitatis § VII. et X." und mit dem „Priv. Gotth. zum 

„Sechsten" vergleicht und auf die rationem legis, nehmlich die 

„Erhaltung der adlichen Familien in ihrem Glanz zurückgeht, 
„offenbar nur für diesen Stand der Provinz gegeben und auch 
„immer in praxi so betrachtet worden sind: so muß bei der 
„Entscheidung solcher Erbschaftssachen wie die vorliegende an 
„das gemeine Recht recurrirt werden, und da dieses in Nov. 

„118. cap. 1. den Söhnen und Töchtern ohne Unterschied des 

„Geschlechts ein gleiches Erbrecht zugesteht, so zc. zc. 

Oberhofgerichtliches Urtheil in der Harringfchen Appellationssache, 
vom 2. Decbr. 1829. 

„Bei uns aber ist es durch mehrere Urtheile ausgespro-

„chen worden, daß in Fällen, wo die Statuten in so fern sie 
„Mos zur Regulirnng der Erbschaftsangelegenheiten des Kurl. 
„Adels abzwecken, nicht auf Exemten bürgerlichen Standes an-
„gewandt werden können, zn dem subsidiarischen römischen 
„Rechte recurrirt werden müßte. Wo hingegen die Statuten 
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„Kurlands zur Regulimng eines Nachlasses einer Person vom 
„bürgerlichen Exemtenstande ausreichen, da ist eö wohl am na­
türlichsten und zweckmäßigsten sich an diese zu halten und we-
„der zu den städtischen Rechten, deren Anwendung in solchen 
„Fällen so sehr controvers ist, noch zu dem römischen Hülss-
„recht seine Zuflucht zu nehmen, daß die Statuten im 
„Allgemeinen ein bindendes Gesetz für alle Stände Kurlands 
„sind, bedarf wohl keines Beweises, da sie immer als ein all-
„gemeines Landesgesetz betrachtet und von jeher hunderte von 
„Urtheilen in den Rechtssachen von Personen nicht adlichen 
„Standes auf dieselben basirt worden sind. Zwar ist es nicht 
„zu leugnen, daß viele in denselben enthaltenen Rechtsinstitute, 
„besonders die successionein ab intestato betreffend, ihrer 
„Ncitur nach, als blos die Erhaltung des Adels in seinem 
„Glänze bezweckend, nur auf diesen Stand anzuwenden sind, 

„so die §§ welche über die Gesammthand-Verträge und die-
„jenigen welche von dem Vorzuge des männlichen vor dem 

„weiblichen Geschlechte in Erbschaftsfällen handeln. 
„Dies schließt aber deren Anwendung in einem anderen Falle 
„nicht aus, und es fehlt nicht an Beispielen daß die Statuten 
„da wo es zweckmäßig war, auch auf die Erbschaftsangelegen-
„heiten bürgerlicher Personen angewandt worden sind. Ein 
„solcher Fall ist hier vorhanden. Nach dem § 191. St. kann 
„die Ehefrau aus der Erbschaft ihres Mannes Kindestheil ver-
„langen, der in casu, wo der bloö für den Adel bestimmte 
„Vorzug des männlichen Geschlechts wegfällt, dem Theile eines 
„Sohnes gleich feyn muß. Ferner steht es nach § 193. St. den 
„Wittwen frei, entweder ihre dos, oder ihr Leibgeding, oder 
„einen Kindestheil zu nehmen. Hieraus folgt, daß die Erben 
„der verw."(Oberhofgerichtsadvokatin) „Harting, geb. Kolb, ent-
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Nichtsdestoweniger glauben wir diese v. Madai-Macie-

jowskische Anficht in der Recension der v. Rummelschen 
Ausgabe der Kurl. Statuten, (Inland von 1848, No. 49.) aus­

reichend widerlegt zu haben, und heben daher hier kurz noch hervor: 

daß, da die §§ 182. und 183. der Kurl. Statuten, wenn man 
den ersteren wie Mad ai versteht, mit' einander vollkommen un-

vereinbar sind, es sich nicht absehen läßt, warum 1) die Praxis 
nicht berechtiget sein soll, dem § 183. zu folgen, welcher deutlich, 
offenbar ganz uncorrnmpirt im Texte, mit anderen bei uns in Be-
tracht kommenden Rechten eben so wie mit der Billigkeit überein-
stimmend ist, und warum 2) der in allen diesen Beziehungen 
gegründeten Ausstellungen unterliegende § 182. Stat. größere 
Geltung haben soll, 

daß ferner, wenn man auch mit Recht annimmt, daß der 
§ 182. dem Polnischen Rechte entnommen sei, es sich nicht füglich 
absehen läßt, warum die Polnischen Kommissarien von 1617, die 
Verfasser der Statuten, nicht das grade damals bei ihnen gel-
tende, sondern mit Hintenansetznng desselben das bereits seit meh-
reren Jahrhunderten antiqnirte Polnische oder Slavische Recht 
für Kurland hätten feststellen wollen. 

Die von Madai citirte Verordnung des Polnischen Königes 
WladislanS Jagello von 1423 spricht aber gar nicht von der 
Theilnng des väterlichen, sondern nur von der des mütterlichen 
Vermögens, und giebt sonach grade eine Stütze für nnfere An-

ficht ab. 

Leges seu statuta ac privilegia regni Poloniae. 

(Sigismundus Augustus. Datum flracoviae Dominica 

Sacratissimae Trinitatis MDLI.) 

4 
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VladisUu» Jagel-
lo Cracoviae et 
Varthae 1-123. 

Paler ad secundas 
nuptias convolans 
in DOnis suis re-
manet filiis pri­
mae uxoris por-
tione quam post 
eam lulit assig-

nata. Uhi aulem 
plures sunt filii, 
quorum alii sunt 
adulti alii vero 
minorennes, adul-
tis portio bono­
rum raalernorum, 
uti praemittitur, 
justa divisione ab 
aliorum fralrum 
porlionibus sepa­
rate, per patres 
dari et oonsignari 
debebit, aliorum 
vero filiorum mi-
norennoram por-
tiones usque ad 
praedictam aeta-
tem apud patrem 

remanebunt. 

Viadislaus Jagel-
lo Cracoviae et 
Varthae 1423. 

Lib. III. cap. III. art, I 
Pater viduus ne det pueris suis bona iliorum ui a -

t e r n a, nisi forte ad secundas convolet nuptias. 

1. 2. Digainus pater det iiliis bona materna. 

In quadam Constitutione nostri praedecessoris decretum 

extitit, videlicet in capitulo ex communi usu etc. quod 

moriente matre pueroruin patre cum alia contrahere vo-

lente, pueri a patre petere valeant portionem mater-

nam ex nunc statuimus: 

quod pater habens filios dum post mortem genitricis eorum 

ad secundas nuptias convolaverit, non tenebitur nisi 

forte velit sponte, praedictis iiliis suis portionem here-

ditariam assignare: dummodo dissipator bonorum non 

existat: sed usque ad mortem suam in bonis hereditariis 

quibuscunque dominare et manere valebit et poterit: 

assignata duntaxat praedictis tiliis suis portione quam 

post matrem ipsorum ratione dotis seu nuptiarum tulit 

et recepit. 

lib. III. cap. V. art. II. Z. IL 

Cum vero pueri primae uxoris portionem suam aequa-

lem a patre eis sponte ex divisione perpetua oblata 

obtinuerint: tunc portio secundae uxoris iiliis autfiliabus 

eiusdem cedere debct integraliter. 

Wir sehen also hieraus daß.die §§ 182. und 183. grade so 
wie wir sie verstehen mit dem Polnischen Rechte übereinstimmen, 
wir finden nicht blos den gesammten Inhalt sondern sogar einzelne 
bezeichnende Worte und Wendungen wieder, ja wir erlangen 
daraus die Gewißheit, daß, da die Polnische dos nachdem fie in 
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das Vermögen des Ehemannes übergegangen, wenn dieser zur 
zweiten Ehe schritt, den Kindern erster Ehe aus geantwortet oder 
wenigstens assignirt wurde, wir gar nicht einmal das „suas" im 
§ 182. Stat. Curl. (pater .... fortunas suas omnes ... ex 

aequo dividere ... tenebitur) als corrumpirt anzunehmen nnd 

etwa gegen illas, auf die im vorhergehenden § abgehandelten müt­

terlichen Güter es beziehend, zu vertauschen, sondern es dahin zu 
verstehen haben, daß der Vater fem gestimmtes Vermögen, in fo 
weit darin das tu dasselbe übergegangene feiner ersten Ehefrau 
begriffen, mit feinen Kindern von derfelben zu theilen, mit anderen 
Worten ihnen nur ihr Erbtheil aus ihrem mütterlichen Vermögen 
auszukehren oder bei sich, aber als ihnen gehörig (assignirt), auf-
zubewahren habe. Und eben fo stimmt das letzte citirte Politifche 
Gesetz mit dem § 181. Stat. Curl. 

„liberi diversi matrimonii bona sua materna percipient, 

fratribus et sororibus germanis tantum, non uterinis 

exclusis" 

fo wie mildem Römischen Rechte *) überein. Sonach wäre denn 

die Kurländische Praxis auch theoretisch vollkommen gerechtfertigt, 
nnd es bleibt uns daher mir übrig zu erwähnen, daß die vom 
Oberhofgerichtsadvokaten Funcke nach mehreren Handschriften 
vertheidigte und auch grammatisch richtige, mit der Praxis über­
einstimmende, ja wol viel zur Begründung derselben beigetragen 
habende Lesart, welche nicht pro eius portio n e, sondern por-

*) Nach Novella 98 cap. I. und 1. 4. § 6. Cod. de sec. nuptiis 

fallt nämlich den Kindern zweiter Ehe ausschließlich dasjenige zu, was dem ge-
meinschastlichen Ascendenten beim Tode des zweiten (Satten aus dessen Vermögen 
zugefallen war. 9Zach Kurländischem Rechte wird also dieser Antbeil, obgleich 
derselbe erbrechtlich und eigentbümlich von dem gemeinschaftlicken parcns erwor­
ben war, nicht unter alle Kinder, sondern nur unter die aus der späteren Ebe 
getbeilt. 

4* 
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tio 11 i s im § 182. liest unt> dieses letztere Wort von fructibus 

'(pro eius portionis, quam vel retinere vel... exponere po-

test, fructibus) abhängen läßt, durch eme unlängst aufgesun-
dene aus dem Polnischen Reichsarchiv herstammende beglan-
bigte Abschrist der Statuten glänzend bestätigt ist, in welcher 
der gedachte § lautet: 

Pater ad secunda vota transiens, fortunas suas omnes 

cum liberis primi matriinonii ex aequo dividere, ac pro 

eius portionis, quam vel retinere vel in emolumentum 

liberorum exponere potest, fructu, cos alere et elocare 

tenebitur. *) 

yinkindschast. § 20. Einkindschaft (unio prolium) ist die von zwei fich 

verehelichen wollenden Personen, von welchen wenigstens eine 
schon aus einer früheren Ehe Kinder hat, getroffene Vereinbarung, 
daß die aus ihrer bevorstehenden Ehe geboren werdenden Kinder de-
nen der frühereit erbrechtlich gleichgestellt fein sollen, wobei übrigens 
noch den ersteren ein besonderes praeeipuum ausgeworfen werden 
kann. Das Institut ist bei uns nur in den Städten gebräuchlich, 
dort aber nicht eben selten. Die Einkindfchast kamt natürlich nur 

*) Sehr bezeichnend und die Übereinstimmung mit den citirten Königl. 
Polnischen Constitutionen noch klarer hervorbebend ist der Singular „fructu" 
statt der gewöhnlichen Lesart „fructibus". Der Vater soll also den töenujj 
der für die Kinder abgetheilten Portton behalten, und für den Nießbrauch der­
selben — ac pro eius portionis, quam etc. fructu — die Kinder alimenttren 
und nach ihrer Erziehung ihnm eine Stellung im Leben besorgen, fie aussteuern 
(elocare). Hierdurch erklärt fich denn auch sehr natürlich und in Uebereinstim-
mung mit dem bloßen „assignare" des Polnischen Rechts die Verstattung, daß 
er die für die Kinder abgetheilte jedoch in seinem Genuß verbleibende Pottion bei 
fich behalten oder anderweitig austhun kann, was vollkommen räthselhast bliebe, 
wenn man das „eius" auf die eigene Portton des Vaters bezöge. 
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mit Genehmigung der bereits volljährige!! Kinder, in so weit die-

selben darin begriffen sein sollen, geschlossen werden, und diesen 
würde ein Anfechtnngs - oder Widerspruchs - Recht überhaupt in 
so weit zustehen als wenn sie durch einen Erbvertrag in ihrem 
Pflichtteile verletzt wären. Da ohnehin bei einer zweiten Ehe 
die Wirksamkeit der Vormuudschastsbehörden zur Wahrung der 
Rechte der erstehelichen minorennen Kinder aufgerufen ist, so kann 
die Einkindschaft, wenn solche Minorenne vorhanden, nur nach-
dem sie von den Vormuudschastsbehörden genehmigt worden, in 
Wirksamkeit treten. Weil das ganze Institut von lokalen Gewohn­

heiten abhängt und keine gemeinrechtliche Praxis feststeht (Mit-
termaier Deutsches Privatrecht Thl. II. § 321, 322.) so wird, 
wenn im besonderen Falle der Vertrag nichts Genaueres enthält, 

doch manche Schwierigkeit hinsichtlich verschiedener Erbfolgeftagen 
sich ergeben. Denn wenn es gleich nach der Natur des Instituts 
zweifellos ist, daß die nnirten Kinder sowol den leiblichen wie den 
sie als seine eigenen angenommen habenden parens beerben, so 

fragt es sich doch, ob dieses Erbrecht auch gegenseit ig sei? Mit-
termaier bejaht die Frage, daß nämlich die eingekindschasteten 
Kinder auch von den Stiefeltern beerbt werden, eben so v. Bunge 
(Liv- und Esthl. Privatrecht, Thl. II. § 432.). UebrigenS scheint 
es vorzuziehen, daß bei der Snccession der Vor - und Nach-Kinder 
unter einander die vollbürtigen den halbbürtigen vorgehen, die 
zusammengebrachten sich aber, wenn nicht ausdrücklich das Gegen-
theil festgesetzt worden, gar nicht beerben, weil die Einkindschaft 
ja nicht die Erbrechte der zusammenzubringenden Kinder unter 
einander, sondern eigentlich nur die derselben im Verhältnisse zu 
ihren Stiefeltern regeln soll, und die Einkindschaft dock mehr die 
Natur eines Erbvertrags als der vollständigen Adoption bat, in­
dem sehr wesentliche Merkmale der letzteren, *. (£. die Standes-
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Verhältnisse, landesherrliche Bestätigung zc. bei der Einkindschaft 
gar nicht vorhanden zu sein brauchen.*) 

Atopttvkinder § 21. In der einzigen Stelle in welcher von der Adoption 

im Kurl. Privatrechte die Rede, (§ 185. Stat.) ist das Wort mit 
Erbverbrüderung und Gesammthandstistung gleichbedeutend, diese 
'Stelle entscheidet also nichts über das Erbrecht der Adoptivkinder. 
Da die Adoption h. T. bei uns sehr wenig vorkommt, so genügt 
es hinsichtlich derselben, bei der Bemerkung, daß eine Aenderuug 
der Standesverhältnisse nur mit Allerhöchster Genehmigung ein-
treten darf (Swod der Reichsgesetze, tom X. art. 141), im Allge­

meinen auf das gemeine Recht zu verweisen und den Grundsatz 
festzuhalten, daß sie in erbrechtlicher Beziehung vollkommen in so 
weit zuläßig ist und Erbrechte begründet, als überhaupt Erbver-
trage gestattet und wirksam sind, daß also, weil Rechte dritter 
Personen durch Verträge ohne deren eigenes Znthnn nicht alterirt 
werden können, der Adoptirte zu den Verwandten des Stiefvaters 
in keine andere Beziehung kommt als dieselben durch eigenes Hin-
zutreten zur Adoptions - Festsetzung sie ihm einräumen, oder sich 
die vom Adoptirenden angeordneten Wirkungen der Adoption als 

dessen Erben oder Rechtsnehmer gefallen lassen müssen. 

Uneheliche ftmfc«. § 22. Da das Eoncubinat der Römer ein besonderes, der Stautfiubcr. Legi- 1 ' 
tq™etn$pmrJimoV Ehe ziemlich nahe kommendes mit den dortigen Staatsverhält-
n,päti«"6tt(ieou8 nissen zusammenhängendes Institut war, so können die im Römi-

schen Rechte über dasselbe und die liberi naturales vorkommenden 
Regeln auf uneheliche Kinder heutigen Tages nicht angewendet 
werden, obgleich sogar gerichtliche Erkennwisse für solche Anwen-

* )  P u f e n d o p f f  o b s .  i u r .  u n i v .  t o m  1 .  o b s .  2 0 0 .  §  5 2  —  5 5 .  
Hofacker prinr. iur. civ. § 612 No. 3. 
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dung vorhanden find. Wohl aber succediren uneheliche Kinder 
ihrer Mntter und deren Verwandten ganz wie eheliche, weil das 
Fundament der Succession, die erweisbare Blutseinheit (co-

gnatio) hier vollkommen vorhanden ist.*) Kinder, welche aus einer 

wirklich und förmlich geschlossenen, jedoch wegen eines indispen-
fabeln Hindernisses nichtigen Ehe entsprungen, genießen, wenn 
beide Eltern oder einer derselben im guten Glauben sich befanden, 
von diesem Ehehindernisse nichts wußten, in allen Beziehungen 
sämmtliche Rechte ehelicher Kinder. Cap. 2. 8.14. 15. X. qui 
fiiii sint legitimi, IV. 17. Ob Brautkinder, die von gültig mit 

einander verlobten Personen, ohne daß es, wegen des Todes des 

Bräutigams oder böslicher Verlassung zur wirklichen Ehe gekom-
titen, erzeugt sind, den ehelichen gleich zu achten, ist nach gemein-
rechtlicher Praxis zweifelhaft und richtiger zu verneinen. Es ver-
steht sich von selbst, daß hier nur von der Succession im Väter-
lichen Vermögen die Rede ist, denn ihrer Mutter und deren Ver-
wandten würden sie ja auch als ganz uneheliche vollständig 
succediren. 

Die §§ 90. und 93. der Evangelischen Kirchenordnung ent-
halten aber folgende hieher gehörige Bestimmungen: 

„Weint Verlobte eilten nur Eheleuten erlaubten Umgang mit 
„einander gepflogen haben, so wird die Aufhebung des Verlöb-
„nisses auf einseitiges Verlangen nicht gestattet. Das Kon-
„sistorinm hat auf die Klage der Braut, sobald es dieselbe für 
„gegründet erkennt, mittelst Erkenntnisses die Vollziehung der 
„Trauung vorzuschreiben, und wenn diese dessen ungeachtet bin-

*) Nov. 118. Nov. 74. cap. 6. Nov. 89. cap. 15. I. 2. 8. D. nnile 
«•ognati 38.8.1.5. C-od. ad Set. Orpbit. 6. 57. l.Jfi. Cod. de inc. nupt. 5.5. 
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„neu 3 Monaten nicht erfolgt, so erklärt es, auf neues Ansu-
„chen, die entehrte Braut für die geschiedene Ehefrau des Ver-
„lobten und stellt ihr frei auf Grundlage dessen ihre Rechte 

„durch das weltliche Gerichts zu verfolgen. 

„Wenn jemand eine Jungfrau unter dem Versprechen der Ehe 
„verführt, so genießt die Verführte die Rechte einer unbefugter 
„Weise verlassenen verlobten Braut, in Gemäßheit des § 90. 
„Eine solche Klage wird aber nicht angenommen, wenn die sich 
„für verführt Ausgebende bereits Wittwe ist, oder innerhalb 
„eines Jahres, von dem ersten unerlaubten Umgange mit beut 

„Verführer an gerechnet, ihr Gesuch bei dem Konststorio darüber 
„nicht angebracht, oder auch mit Anderen in ähnlichem uner-
„laubten Verhaltniß gestanden, so wie auch in dem Falle, wenn 
„derjenige gegen welchen die Klage erhoben worden, noch nicht 
„das volle gesetzliche Alter der Mündigkeit erreicht hat, und 
„die Klägerin viel älter ist als er." 

Ist nun durch ein auf den Grund dieser Bestimmungen gefäll-
tes Urtheil die Geschwächte als geschiedene Ehefrau des Verlobten 
oder Verführers erklärt worden: so müssen die auch vor solchem 
Erkenntnisse geborenen Kinder dennoch für legitim erachtet 
werden. *) 

Vor der Ehe geborene, aber durch nachfolgende Ehe ihrer 
Eltern legitimirte Kinder gelten den ehelichen gleich.**) Dadurch, 
daß nach dem Ufas vom 2. Januar 1829 Bittschriften wegen 

*) v. Bunge Liv- und Esthländisches Privatrecht § 298. 
**) Ebendaselbst § 304. 370. Neumann über die legitimatio per 

subsequens matrimonium, in den v. Bunge-M adaischen Erörterun­
gen Band 1. S. 209 — 218. Mittermai er Deutsches Privatrecht § 398. 
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Adoption ungesetzlich geborener Zöglinge sowol als wegen Aner-
kennung der außer der Ehe erzeugten Kinder unberücksichtigt blei-
beu sollen, erscheinen in Kurland die Wirkungen der legitimatio per 

subsequens matrimouium nicht als aufgehoben, weil diese ohne 

Weiteres von selbst erfolgen, während das Russische Recht nur eine 
legitimatio per rcscriptum principis kennt. Nach § 110. der 

Kurl. Bauerverorduung sind die durch nachfolgende Ehe legiti-
mirten Kinder einer Bäuerin ganz gleich erbberechtigt mit den 
ehelichen, nach § 73. folgen sie sogar dem Stande des Vaters. 
Weil aber die Römische und Canonische Theorie von der Legiti-

mation durch nachfolgende Ehe nur schwer und erst im löten 
Jahrhundert ziemlich allgemein Eingang gewann, ohne doch bei 
der Succession in Familienfideicommisse und ähnliche Institute 
Geltung zu erhalten, so werden auch bei der gemeinrechtlich zu 
beurtheilenden Legitimation durch nachfolgende Ehe nicht die auf 
Deutsche Institute sich beziehenden Rechte erthcift*), woher denn 
die solchergestalt Legitimirten in Familienfideicommisse, wenn nicht 
die bezüglichen (Stiftungen das Gegentheil anordnen oder aus 

besonderen Gründen schließen lassen, nicht fucccbircn, und auch 
rücksichtlich bes Erstgeburtsrechts ihren in wirklicher Ehe gebore­
nen vollbürtigen ober Halb-Gefchwistern keinen Eintrag thun, 
obschon sie im freien Vermögen mit ihnen znfammen erben. 

Nicht zu verwechseln mit bett per subsequens matrimonium 

Legitimirten sinb aber solche Kinder welche vor beut 182sten Tage 
nach Eingehung ber Ehe **) zur Welt gekommen. Streitet als-

*) Mittermaier Deutsches Privatrecht § 320. 

**) I. 3. § 12. D. 38. 16.1.12. D. 1. 5. I. 6.D. 1. 6. 
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dann *) der Ehemann seine Vaterschaft zu ihnen an, so hat die Frau 
den Beweis derselben zu führen, erkennt er sie aber ausdrücklich 
oder stillschweigend an, so sind solche Kinder als vollkommen 
ehelich in allen Beziehungen, auch bei der Succession in Fideiconi-
misse zu erachten, denn sie sind in der Ehe geboren, und es kommt 
dabei aus die Zeit der Geburt und nicht die der Zeugung an. 
1.11. Cod. 5. 27» „ut seinper in huius modi quaestionibus in 

quibus de statu liberorum est dubitatio, non conceptionis 

sed partus tempus inspiciatur." Novella 89. cap. 8. § 1. 

Cum enim dubitatur, utrum oporteat conceptus an partus 

respici tempus, sancimus: ut non tempus conceptus sed 

partus inspiciatur, propter filiorum. utilitatem. Si vero con-

tigerit tales aliquas excogitari circumstantias casuum, in 

quibus est utilius conceptionis tempus quam partus: tem­

pus illud valere magis praecipimus quod utilius sit nascenti. 

souatu-n. § 23. Nur bei der Succession der Descendenten, nicht aber 
bei irgend welchen anderen Erben kommt die Kollation, als Ein-
werfung und Anrechnung des den Descendenten schon bei Lebzeiten 
des Ascendenten von demselben Zugeflossenen in Bettacht. Da 
die Kurländischen Gesetze in den beiden einzigen Stellen wo sie 
der Kollation erwähnen, (K 183. 184. Stat.) vom Römischen 

Rechte nicht abweichen, so ist diese ganze Lehre rein nach dem letz-
teren darzustellen, wobei jedoch eine rechtshistorische Entwicklung 
zum richtigen Verständniß derselben unumgänglich uöthig ist. 

*) Denn bei einen: zwischen dem 182sten und 300fien Tage nach Einge­
hung der Ehe geborenen Kinde wird der Ehemann nach der Regel „patcr est 
quem iustae nnptiae demonstrant" so lange für den Bater gehalten, bis er 
den Beweis der Unmöglichkeit führt. 



59 

Im älteren Römischen Rechte wurden die aus der väterlichen 
Gewalt ausgeschiedenen, emancipirten, Kinder von den darin ver­

bliebenen, suis, bei der Erbschaft ausgeschlossen. Später erhiel-
ten sie durch das prätorische Edikt ein Erbrecht (eigentlich blos 
ein stellvertretendes, bonorum possessio) j[ci>och mit der Beschrän­

kung, daß sie Alles was sie seit dem Ausscheiden aus der Väter-
lichen Gewalt erworben, in die Erbmasse einzuwerfen hatten. 
Dieser Grundsatz erlitt im Laufe der Zeit, namentlich durch die 
auch den suis auferlegte Kollation der dos und donatio propter 

nuptias mannichfaltige Veränderungen (s. hierüber die snccessiven 
Constitutionen im 20sten Titel des sechsten Buches des Codex), bis 
durch die Novella 118 und den darin aufgehobenen Unterschied 
zwischen Agnaten und Kognaten bei der Succession nach dem 
Rechte des Bluts (in so fern die aus der väterlichen Gewalt Aus-
geschiedenen nicht mehr zu den Agnaten gleich den suis gehörten) 
das ganze Fundament des Erbrechts und also fast am meisten die 
Kollation, eine gänzlich veränderte Gestalt bekam. Dessen un-
geachtet ist der durch die neue Succefsion bewirkte Unterschied fast 
von allen Rechtslehrern nicht gehörig in's Auge gefaßt worden, 
indem sie fortwährend den Pandekten-Titel von der Kollation, — 
welcher, da er noch von der Kollation nach dem älteren, von Ju-
stinian aufgehobenen Rechte handelt, größtentheils nicht mehr an-
wendbar ist, — als gültiges Recht ansehen und die darin auf-
gestellten, fast in's gefammt nur auf die Kollation der Emancipir-
ten bezüglichen Grundsätze, auf die neue Kollation anwenden. Die 

Kollation nach neuem, jetzt noch praktischem Rechte ist die bei der 
Beerbung der Ascendenten durch die Descendenten vorkommende 
Einwerfung aller, den Kindern bei Lebzeiten der Eltern von den-
selben zugeflossenen Vermögensstücke, rücksichtlich deren der Wille 
der Eltern, daß das empfangende Kind dadurch besonders begün-
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füget werden solle, nicht erwiese»» ist oder vom Gesetze angenom-
men wird. Es wird daher nicht präsumirt, daß die Zuwendung 
in der Absicht geschehen, daß der Gegenstand auf das dereinstige 
Erbtheil nicht angerechnet werden solle. 

Hieraus folgen nachstehende Hauptgrundsätze: 

Wer nicht Erbe wird (die Erbschaft z. E. ausschlägt) braucht 
nicht zu conferiren, selbst wenn er mehr empfing, als sein Erbtheil 
beträgt. 

Die Kollation beruht auf dein vermutheten Willen der Eltern. 
Sie können daher sowol einzelnen Kindern die Kollation erlassen 
(§ 184. Stat. Curl.) als auch dieselbe für sonst gesetzlich nicht zu 

. conferirende Sachen anwenden, so weit dadurch im ersten Falle 
das Pflichtteil der anderen Kinder, im zweiten das des conferi-

renden nicht verletzt wird. Alles was in's Pflichtteil eingerechnet 
wird, muß conserirt werden. 1. 20. Cod. de coli. 6. 20. Es 
conferiren die ihren Eltern succedirenden Kinder, gleichviel ob sie 
Jntestat- oder Testaments-Erben sind, sich gegenseitig, wenn nur 
die im Testamente ernannten Erben auch ab intestato fucccbircn 
konnten. Nov. 118. cap. 6. Wer in der Stelle eines Andern 

succedirt (wie der Enkel für seinen verstorbenen Vater dem Groß-
Vater) conserirt nicht nur was er selbst, sondern auch was sein 
Ascendent zu ConferirendeS empfing (1. 17. 19. Cod. de coli. 

6. 20. Nov. 118. cap. 1. „tantam de hereditate morientis 

accipiunt partein quantam eorum parens, si viveret habuis-

setH) obgleich sonst der seinen vor dem Erblasser verstorbenen 
parens Repräsentirende nicht grade Erbe des letzteren geworden 
zu sein braucht, und daher dadurch den extraneis für die Schul­
den desselben nickt haftet. 
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Der Kollation unterliegen: *) 

a. bic. jlps mit) donatio propter nuptias 1. 19. Cod. de coli, 

nicht aber die Hochzeitskosten, weil deren Größe ja nicht vom 
Kinde abhängt. Uebrigens soll, wenn ein Kind eine dos oder 
donatio propter nuptias, andere aber blos eine einfache 

Schenkung erhielten, auch die letztere nach 1. 20. Cod. de coli, 

conserirt werden, welche Verordnung jedoch nur für den Fall 
zu verstehen sein dürste, daß die donatio simplex grade im 
Hinblick und gewissermaßen zur Kompensation auf die dem an-
deren Kinde gegebene Aussteuer gemacht wurde. Pufen-
d orff tom I. obs. 171. pag. 442.; denn in der Regel wird 

eine Schenkung nicht conserirt, eben weil in ihr schon die Ab-
ficht den Beschenkten zu begünstigen liegt. (§ 184. Stat. Curl.); 

b. was dem Kinde zur Einrichtung einer Oekonomie, überhaupt 

als Zuschuß, zur Beihülse, zum Ankauf von Sachen gegeben ist, 
die für dasselbe bezahlten Schulden und Geldstrafen, das von 
dem zu beerbenden parens herrührende peculium profec-

titium. (1.13. Cod. fam. herc. 3. 36. § 1. J. per quas per-

sonas 2. 9.) 

Nicht conferirt werden: 

die bürgerlichen und natürlichen Alimente 1.11. Cod. de neg. 
gestis 2. 19.), die Kosten der Erziehung der Kinder, habe auch 

*) Die Kurl. Bauerverordnung enthält im § 107. die Bestimmung: „Die 
verheiratheten, ausgestatteten Töchter und abgetheilten Söhne müssen, wenn fie 
mit zur Erbschaft gezogen sein wollen, was sie vorher erhalten, wieder zur Erb-
masse zurechnen lassen, um sich dann mit den anderen, die nichts oder weniger 
im Voraus erhalten hatten, im gesetzlichen Verhältnis zu theilen." Hiernach 
würden also die allgemeinen Grundsätze von der Kollation auch beim Bauer-
stände und den auf dem fände wohnenden Leuten niederen Standes zur An-
Wendung kommen. 
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das eine mehr gekostet als das andere, daher auch nicht die 
Studienkosten, die Equipirung fürs Militair, serner Alles das-
jenige, was schon nach seiner Natur und dem damit verbünde-
nen Zwecke eine Begünstigung enthält, Prälegate, donationes 

mortis causa et simplices, Alles was die Eltern dem einen 

schon selbst etablirten Kinde also zuwandten daß die anderen 
keine Wissenschast davon erhalten sollten k. 

Die Kollation geschieht in der Art, daß das erhaltene Geld 
(ohne Renten, denn sonst würde ja ein reines Darlehen vorliegen) 
und der Preis der zu conferirenden Sachen wie er zu der Zeit war 
als das Kind sie empfing, demselben aus sein Erbtheil (gleichfalls 
ohne Renten für die Zeit der Benutzung) angerechnet wird, so 
daß der Eonferirende den Betrag mit Abzug des auf ihn selbst 
fallenden AntheilS an seine Miterben auszuzahlen hat. Es kann 
hier nichts darauf ankommen, ob durch die zu eonferirende Sache 

der dazu Verpflichtete noch jetzt reicher ist oder nicht, ja nicht ein-
mal ob sie noch vorhanden, denn die Gesetze, durch welche man die 
entgegengesetzte Ansicht vertheidigen will, beziehen sich auf die alte 
Kollation der Emancipirten, (wo natürlich das Untergegangene nicht 
conserirt wurde, weil der Emancipirte sein ganzes zur Zeit der Beer-
bung existireudes Vermögen einwerfen mußte), und das Fnnda-
ment der neuen Kollation ist, wie bereits oben dargestellt worden, 

ein ganz anderes. Es kann auch dem Conferirenden — außer 
wenn die Miterben einwilligen oder keine Veränderung in dem 
Gegenstande Statt gehabt — nicht gestattet werden, die Sache 
in natura einzuwerfen und zwar Alles aus dem Grunde, weil die 

Kinder dasjenige zur gemeinschaftlichen Erbmasse zu bringen ha-
ben, wodurch das Vermögen der Eltern zum Vortheile einzelner 
Kinder vermindert worden, und weil nach der Regel „casum 
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sentit is quem tangit" dem Eigenthümer, welcher ja ohnehin sei­

nen Vortheil vom Gebrauche der Sache hat, die Verschlimmerung 
und der Verlust derselben eben so zur Last fallen muß als er an-
dererseits den dadurch erworbenen Vortheil keineswegs zu con-
feriren hat. 

§ 24. Der Ausdruck „beerbte Wittwe" ist ein uneigentlicher und eSRSrfct' 

bezieht sich nicht darauf ob sie selbst Leibeserben habe, sondern ob 
welche des verstorbenen Ehemannes, mit denen sie zu dessen Erb-
schast coucurrirt, vorhanden sind. 

In der ersten Klasse, mit den Descendenten concurrirend, erbt 
die Witwe nach Knrländischem Rechte indessen so verschieden, daß 
es nöthig sein wird, die einzelnen Stände besonders zu behandeln. 

A. Erbrecht der beerbten Wittwe beim Kurländischen 
Jndigenatsadel. 

Hievon handeln die §§ 190—195. der Kurl. Statuten. Die 
Wittwe soll in Ermangelung eines Heirathvertrages, welcher so 
weit er gültig und nicht etwa demjenigen was „lege publica" den 

Erben gebührt widerstreitet, vorzugsweise zur Norm zunehmen 
(§ 189), was auch von einer etwanigen testamentarischen Bestim-
mung gilt (§ 192) — entweder ihr Eingebrachtes zurückfordern 
oder die doppelten Renten davon (gegen Verlust des Kapitals) 
jährlich als dotalitium beziehen, oder auch ein Tochtertheil aus 
dem Nachlasse erben können. 

Hieraus folgt, daß wenn die Wittwe mit Kindern des Erb-
lassers coucurrirt und miterben, einen Tochtertheil ans dem 
Nachlasse erhalten will, fie dagegen ihre dos conferiren, d. h. 
auf besonderen Rückempfang ibres Eingebrachten verzichten 
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muß *), von welcher Kollation bei dem weiter unten vorkommen-
den Erbrechte der mit den Seitenverwandten ihres Mannes con-
currirenden Wittwe nichts erwähnt wird. **) 

Das dotalitium, die Wahl einer jährlichen Leibrente im dop-

pelten Betrage der gesetzlichen Zinsen des Eingebrachten (also 
12%) ist wol nur sehr selten vorgekommen, und scheint jetzt voll-
ständig unpraktisch* Es würde übrigens, da es titulo oneroso, 

an Stelle der dos gegeben wird, auch nach einer zweiten Ehe, als 
wahre Leibrente fortdauern. 

Die Wittwe welche kein Jllatenvermögen hat, erbt ein Toch-
tertheil. Von dem baaren Gelde welches stch beim Tode des 
Mannes in feinem Hanse vorfindet (den sog. Ladengeldern), soll 
die Witwe den lOtcn Theil erhalten. Hiezn würde jedenfalls 
nur das eigentliche baare Geld, nicht aber zinstragende Papiere, 
Pfandbriefe, Staatspapiere, lauten fie auch au portcur, gehören. 

*) Proch'ö „Versuch erläuternder Bemerkungen über einige Paragraphen 
der Kurl. Statuten in Rücksicht des ErbschaftSrechtö" in den Jahresverhandlun­
gen der Kurl. Gesellschaft für Literatur und Kunst. Band I. Mitau 1819. 
S. 323. fg. Anderer Meinung ist v. Ma dai in dm Erörterungen Band I. 
S. 223. jedoch, wie bereits oben bemerkt, mit Unrecht, da der § 193, welcher 
der Wittwe nur die Wahl zwischen dos, dotalitium und Tochtertheil läßt, 
selbstredend die Wahl des letztern von der Verzichtleistung auf ersteres abhängig 
macht. Nur geht Proch zu weit, da er auch die unbeerbte Wittwe conferi-
ren läßt. 

**) Die Kurl. Bauerverordnung im § 107. giebt der mit ihren eigenen Kin-
dem, eben so im § 109. der mit ihren Stiefkindern concurrirenden (also über-
Haupt der sog. beerbten) Wittwe nur die Wahl zwischen Eingebrachtem, oder 
KindeStheil unter Aufgebung des Eingebrachten, während nach § 120. wenn der 
Verstorbene keine Kinder hinterlassen, die Wittwe ihr Eingebrachtes und außer­
dem die Halste des Nachlasses erhält. Die Bauerverordnung stimmt also ganz 
mit den Statuten überein. 
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„weder mit Eimechnung ihrer etwanigen dos die Hälfte des 

„ganzen, nur mit einem Sohne zu theilenden Nachlasses er-
„ben oder die dos herausnehmen und der Erbschaft entsagen 
„können." 

Zweiter Abschnitt. 

Intestaterbrecht. 

§ 16. Die Kurländische Intestaterbfolge stimmt mit dem Erbfolgeordnung, 

Römischen Rechte (Novella 118 und 127) gänzlich darin überein, 
daß vier verschiedene Klassen von Blutsverwandten, von denen jede 

frühere die spätere ausschließt, nämlich: 

1) Descendenten, 

2) Ascendenten, vollbürtige Geschwister und die Kinder (nicht 
aber Großkinder :c.) verstorbener vollbürtiger Geschwister, 

3) Halbgeschwister und deren Kinder (nicht Großkinder ac.), 
4) alle übrigen Blutsverwandten nach der Nähe des Grades, 

angenommen werden. In der ersten Klasse weicht nur das Kur-
ländische Adelserbrecht zwar nicht bei der Erbfolgeordnung, wohl 
aber hinsichtlich gewisser Bevorzugungen der Söhne im Allgemein 
nen und des Erstgeborenen insbesondere vom Römischen ab, 
das der anderen Stände hinsichtlich der Descendenten durchaus 
nicht; in der zweiten ist die Vertheilung der Erbschaft beim Vor-
handensein von Ascendenten abweichend vom Römischen, in allen 
Klassen endlich concnrrirt das Erbrecht der Eheftan und des Ehe-
mannes, während das Römische Recht nur ein quantitativ be­
schränkteres Erbrecht der Ehefrau, obendrein durch deren Verulö-

3 
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genslostgkeit und den Reichthuttl des Mannes bedingt, kennt, und ein 
mit Blutsverwandten conenrrirendes des Ehemannes gar nicht.*) 

Sind keine Blutsverwandte vorhanden, so fällt die ganze 
Erbschaft auf den überlebenden Ehegatten. Diese, ans dem prä-
torischen Edikt unde vir et uxor fließende Erbfolge sowol der 

Eheftan als des Ehemannes ist durch kein specielleö Provinzial-
gesetz bestimmt, sondern ergiebt sich ans dem Römischen Rechte 
(tit. D. 38.11. Cod. 6.18.). 

Endlich tritt nock das Erbrecht von gewissen Kollegien und 
Korporationen so wie das derjenigen Personen ein, welche sich ei-
itcs von seinen Verwandten vernachläßigten Kranken, Wahnsinni-
gen und Dürftigen angenommen und ihn bis zn seinem Tode ver-

pflegt haben, — 
zuletzt das des Staats. 

§ 17. Bei den Descendenten gilt als durchgreifende Rege! 

das Repräsentationsrecht. Jeder, auch der ein oder mehrere 
Grade entfernte Descendent, der Großsohn, Urgroßsohn zc. reprä-
sentirt seine durch ihren, vor dem des Erblassers erfolgten Tod, 
ausgeschiedenen Ascendenten vermittelst deren er vom Erblasser 
abstammt. **) Eben so schließt in der einzelnen Linie Jeder die 
von ihm selbst abstammenden Descendenten ans, in so fern sie von 
ihm ihr Recht ableiten würden, nicht aber in so weit sie einer an­
deren Linie angehören, z. E. wenn sie durch ihren anderen bereits 
verstorbenen parens, den Ehegatten des überlebenden, gleichfalls 

*) Man wollte denn die in I. 3. Cod. de bonis maternis enthaltene 
Verordnung der Kaiser Theodosius und Valentinian hieherziehen, welche 
bei uns unpraktisch ist. Das in Nov. 53. cap. 6. dem dürstigen Ehemanne 
gewährte Erbrecht ist durch Nov. 117. cap. 5. wieder ausgehoben. 

**) Übereinstimmend biemit § 114. der Kurl. Bauerverordnung. 
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vom Erblasser abstamme«. Den» überall, wo von einer Reprä­
sentation die Rede ist, kommt die doppelte Verwandtschaft nawr-

gemäß in Betracht, nicht aber in der vierten Klasse, roomtr die 
Nähe des Grades entscheidet. Und da (sogar abgesehen von dem 
Falle einer putativen, ohne Kenntniß der Verwandtschaft im guten 

Glauben geschlossenen Ehe zwischen Geschwistern) — durch eilte 
Heirath zwischen dem Oheim und der Nichte, zwischen Vetter und 
Cousine die aus solcher Ehe hervorgegangenen Kinder sowol in 
väterlicher als mütterlicher Linie auf dieselben Ascendenten zusam­

mentreffen, so entsteht für sie hiednrch ein doppeltes Erbrecht im 
Nachlaß der Letzteren. Z. B. des A Sohn B heirathet seiner 

A© Schwester D Tochter, die E. Sterben 
nun B, D, E vor A, so erbt F, der 

AD ÖB Co mtd ^Cl des B mit derE Geborene, 

A, erbt den dritten Theil von A's Vermögen, während, wenn 

zwar v und E, nicht aber B vor dem A versterben, F als Re­
präsentant seiner Mutter mit seinem eigenen Vater B und seinem 
Oheim (bezüglich von mütterlicher Seite Großoheim,) C coucur­
rirt. Es werden also, wenn eö sich von der Erbschaft der Descen-
deuten im Nachlaß ihres Ascendenten handelt, stets so viel Theile 
gemacht als Kinder ersten Grades,-Söhne oder Töchter, entweder 
noch am Leben oder mit Hinterlassung weiterer Nachkommen vor 
dem Erblasser verstorben sind, nnd in jeder der dadurch gebildeten 

Linie vertheilt sich die Erbschaft wieder nach denselben Grundsätzen. 

aus dem Rechte seiner Mutter E einen 
Theil, aus dem seines Vaters B einen 
zweiten, und C, ein drittes Kind des 

Dadurch ergiebt es sich, daß beim Jndigenatsadel, wo im vä-
terlicben Vermögen die Tbeile der Söbne und Töchter ungleich 

3* 
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sind, hiernach die Theile der Großkinder und weiteren Desceuden> 

ten, je nachdem sie von Söhnen oder Töchtern zc. des Erblassers 
abstammen, auch wieder verschieden stnd. Der § 176 der Kur­
ländischen Statuten verordnet nämlich, ganz übereinstimmend mit 

dem Römischen Rechte: 
Ab intestato primus locus in successione est descenden-

tium in infinitum, inier quos fratres et sorores in capita, 

fratrum autein et sororum liberi cum patruis et materte-

ris concurrentcs, in stirpes succedunt. 

In so weit ist das Erbrecht aller Stände in Kurland vollkom­
men übereinstimmend *). Anders jedoch verhält es sich mit den 
Theilen der Söhne und Töchter. Bei den übrigen Ständen find 
fie gleich, Söhne und Töchter erben gleiche Erbportion, beim Kur­

*) Das in der Abtauschen Polizeiordnung des Herzogs Friedrich vom 
Jahre 1606, 5. Sept., verordnete Kührrecht des jüngsten Sohnes, wonach der 
ältere die Erbschaft in Theile zerlegt, der jüngste aber wählt, ist um so weniger 
praktisch, als es nur densingulären Fall, daß zwei Bmder vorhanden, im Auge 
hat, wenngleich der Abschnitt: „Wie ein väterlich Erbe unter Kindern zu thei-
len" überschrieben ist und auch mit Kindern, die sich über die Erbtheilung 
nicht vereinigen können, beginnt. Der Schluß: „Wie aber einer dem andern 
„succediren, undt wer vor dem andern zum Erbe der nächste sein soll, dasselbe 
„lassen wir bey Verordnungen der gemeinen beschriebenen Kayser-Rechte, so 
„fem denselben durch Unsere Landt-Rechte und landtübliche Gewohnheiten nicht 
„derogirt oder ihnen abgebrochen ist" — enthält eine in mehrfacher Beziehung 
wichtige Bestimmung, einmal nämlich, daß als in Mitau geltendes Recht aus-
drücklich das gemeine Deutsche angeführt wird, sodann daß der Zusatz, „so fern 
demselben durch hiesige specielle Gesetze und Gewohnheiten nicht derogirt wor­
den ," ganz mit der bereits oben entwickelten diesseitigen Anficht über die Stel-
lung des Römischen und Deutschen Rechts übereinstimmt, endlich, daß die Kraft 
der Gewohnheit, sogar geschriebene Gesetzen zu derogiren, selbst vom Landesherm 
anerkannt worden. Die Friedrichstädtsche Polizeiordnung von 1647 tit. 26. § 5. 
und die BauSkesche von 1645 tit. 25. § 5. besagen: „unter Bürgerkinder soll 
gleiche Theilung gehalten werden, und desfallS weder der Netteste oder der Jüngste 
einen Vorzug haben, nur daß der Aelteste des Vaters Kleider für sich behält." 
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ländischen Jndigenatsadel aber jeder Sohn eine dreifache, jede 

Tochter nur eine einfache Erbportion. Der erste Satz des § 177 
der Kurl. Statuten: 

„lege publica filii filiabus, marcs foeininis sunt praefe-

rcndi in successionc, nimirum ut fratres, uims sive plu-

res, trcs partes capiaut totius hcreditatis, sorores quar-

tam,'4 

wird nämlich vom zweiten 
„et tripla sit portio fratrum singulorum, singularuinvc 

sororum simpla" 

alsdann aufgehoben, wenn die Zahl der Söhne und Töchter un­
gleich ist, wo es dann auf der Hand liegt, daß beide Sätze dieses 
§ in unlösbaren! Widerspruche unter einander stehen. Die Praxis 

hat sich daher ganz streitlos für den zweiten Satz entschieden, und 
giebt nicht etwa allen Söhnen zusammen drei Theile der Erbschaft, 
allen Töchtern eine, sondern jedem Sohne das dreifache der Erb-
Portion jeder Tochter, und hiernach vertheilt sich auch die Erb-
schast unter die weiteren Descendenten. Z. B. A hinterläßt 7000 

nten. Auf D würden also 1000, anf C 3000, auf B gleichfalls 
3000 Rub. gefallen sein. Die 1000 der D fallen, da im müt­
terlichen Vermögen alle Kinder zu gleichen Theilen erben, zur 
Hälfte auf I, welche sonach 500 Rub. erbalt und auf des vcr* 

A© 

Sohnes B, ein Theil auf 

Rub. Silb., dann erhält 
sein überlebender Sohn C 
drei Theile, eben so viel 
fallen auf die Nachkommen 
seines vor ihm verstorbenen 

seiner gleichfalls verstorbe-
itcit Tochter I) Nachkom-
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storbenen H Nachkoinmeu, so daß K, indem dieser wieder eine 
dreifache Portion erbt, von dessen 500 Rub. 375 und seine Schwe-
ster L nur 125 erhält. Von den 3000 Rub. des Eschen An-
theils fallen aber wieder drei Theile auf E, den verstorbenen Sohn, 
und einer auf F, die überlebende Tochter des B, und da G, des 

B Tochter ihren Vater repräfentirt, so erhält ste dessen 2250 Rub. 
Silb., während aus F nur 750 Rub. Silb. fallen. 

Die Piltenschen Statuten, TheU 3. tit. 1. § 5. weisen den 
Töchtern (welche übrigens im Vermögen der Mutter mit den 
Söhnen eine gleiche Erbportion erhalten) — im väterlichen Ver­

mögen zwar auch ein Erbrecht zu, „doch so bescheidlichen, daß die 
„Söhne allein erben, und die Töchter, wofern die Eltern selbst 
„keine Anordnung gethan oder gemacht, von ihren Brüdern mit 
„Rath der Gericht und Verwandten von beyden, sowoll der Mut-
„ter alß des Vaters Seytten, ausgesteyrett werden." Es ist dies 
offenbar ein Ueberbleibsel der alten Stammgutsnatur, worauf wir 
weiter unten bei Erörterung derselben zurückkommen werden; nur 

ist hier noch zu bemerken, daß die Praxis auch im Piltenschen 
Kreise den Betrag der Aussteuer einem Kurländischen Tochter-
theile gleichstellt*), so daß also ein dem Kurländischen gleiches 
Erbtheil der Piltenschen Fräulein anzunehmen ist. 

*) Und zwar ist dieser Betrag schon in att&w Zeit durch die Praxis fest-
gestellt. 

S. v. Bunge § 367. Anm. c.: „In Livland findet fich um dieselbe 
Zeit" (am Ende des 16tcn Jahrhunderts) „während der Polnischen Herrschast, 
eine Fixirung des Betrages der Aussteuer der Töchter: fie sollen aus dem väter-
lichen Stachlaß im Vergleich zu den Söhnen ein Drittheil erhalten, in dem 
mütterlichen Nachlaß dagegen Söhne und Töchter zu gleichen Theilen gehen." 
(Consuetudines livonicae in v. Bungts Archiv Bd. V. S. 296. UNd 

Hilchen's Landrechtsentwurf Bd. I I .  Tit.  26.  Vergl. auch v. Helmersen 
Abhandlungen aus dem Gebiete des livl. Adelsrechts Lieferung II. S. 13. fg.) 
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Die dreifache Erdportion der Söhne tut väterlichen Vermö­

gen ist nicht Mos auf die Landgüter beschränkt, sondern bezieht sich 
auch auf bewegliches Vermögen. Nttr ist die Frage schwierig, ob die-
selbe sich auch auf die in den Städten belegenen Grundstücke erstreckt 
oder ob hier gleiche Vertheiluug eintritt. Das Letztere dürste ans dem 
Grunde anzunehmen sein, weil nach heutigen, wol so ziemlich in allen 
Ländern angenommenen Grundsätzen unbewegliches Vermögen 

ohne Rücksicht auf die sonstigen Verhältnisse des Erblassers nach 
den Gesetzen des Orts wo es belegen, vererbt wird, und diese 
Regel auch ausdrücklich tut § 175 der Kurl. Statuten anerkannt 

ist, so daß hinsichtlich der in den Städten belegenen Häuser ohne 
Rücksicht auf den Stand der Besitzer das allgemeine Kurländische 
Erbrecht eintritt, zumal keine besondere, durch den eigentlichen 
Stand eines Städtebürgers bedingte Abweichungen dabei existi-

ren. Aus städtischen Häusern würden also alle Kinder gleichen 
Theil erhalten und der Erstgeborene nicht einmal den Vorzug 
zum Naturalbesitz haben. 

Uebrigens gewinnt die Sitte, daß die Söhne sich im väterli-
che» Vermögen mit einem bloS doppelten Theile begnügen, immer 

mehr Gelttmg, wiewol es unbestreitbar ist, daß dieselbe noch zu 
keinem Zwangsrechte sich gestaltet bat*) und noch in nenefter Zeit 
von den Gerichten, wo es sich um die gesetzliche Festsetzung der 
Größe einer Erbportion des Sohnes handelt, solche auf das Drei­
fache der jeder einzelnen Tochter bestimmt worden. 

*) ES wäre denn, daß durch ein (inappellables) Agnatengericht darauf er-
kannt würde, wozu dasselbe unzweifelhaft befugt, nach St. Curl. § 178: „quae 
(livisio hereditates si iuter fratres et sorores nun voiivenerit, a 
|*roxinus agnatii» res Hcfiniri, eorutnijue in (Hein stari riebet." 
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Z. E.: OberhosgerichtlicheS Urtheil in der v. Mrbach - Puffe-
neekenschen Sache vom 8. Jnly 1834. 

Entstanden ist diese Sitte aus dem § 171 der Kurl. Statuten: 

„Si pater testameiito filiabus certaiu portioncm assigifa-

verit, eä contentae esse dcbent, ac licebit patri filiis 

duplam, filiabus vero simplam assignare." 

Die hier dem Vater gestattete Freiheit der Anweisung einer Erb-

Portion ist aber nicht so weit auszudehnen, daß dadurch das Pflicht-
theil (f. § 57.) irgend eines Kindes verletzt wird, und von der 

anderen Seite versteht es stch von selbst daß die Töchter auch ohne 
gesetzlichen Zwang mit der Anordnung zufrieden sein werden, daß 
ihre Brüder eine doppelte Erbportion im väterlichen Nachlasse 
erhalten sollen, weil ohne solche Anordnung das Gesetz ihnen, den 
Töchtern, ja noch eine geringere zuweisen wurde. 

Bemerkenswerth ist ferner der Vorzug, welchen zum Natural-
besitz liegender Gründe die Söhne und zwar nach der Erstgeburt 
haben. Schon das Privilegium des Herzogs Gotthard für den 
Kurländischen Adel, vom 20. Juny 1570, verordnet im sechsten 
Punkte: 

„daß das nächste Geblüt, Männliches und Weibliches Ge-
„schlechts ab intestato solle succediren und erbfähig sein. Je-
„doch daß in alle Wege in gleichem Grade der Blutsverwand-
„niß die Schwertseite zu den liegenden Gütern und Gründen 
„den Vorzug habe, und die Spillseite nach Billigkeit mit Gelde 
„ablege, und dasselbe darum, damit die Geschlechter bey Wür-
„den und guter Habseligkeit bleiben und erhalten werden mö-
„gen. Wann aber in einem Erbfall die Spillseite eines oder 
„mehr Grades näher ist, so geneust dieselbe diese Begnadigung 
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„an denen Gütern vor bettelt Agnaten ber Schwertseite in wei­
terem Grab." *) 

Da nun tit ber Schwertseite selbst boch unter mehreren beut 
Grabe nach gleich Nahen es einen zum Naturalbesttz ber Güter 
Bevorzugten geben muß, so ist nach beut § 169. unb 179. ber 
Kurl, so wie nach § 6. tit. 1. Thl. 3. ber Piltenschen Statuten beut 
ältesten Sohne ein solches Vorzugsrecht eingeräumt worben. Ihm 
steht es also zu, bie Güter nach beut auszumittelnben wahren 
Werthe berselben (bei welcher Taxation bie Gutsgebäude aber 
nicht in Anschlag zu bringen jtttb sondern ihm als ein praecipuuui 

verbleiben) zu behalten unb seinen Geschwistern ihre taxations-

mäßig sich ergebenden Erbtheile auszuzahlen. 

*) Die Frage, ob der im Privilegium Gotthardinum solchergestalt der 
näheren Spillseite eingeräumte Vorzug schon im priv. Sigism. Augusti 
art. X. enthalten sei, ist eine ziemlich schwierige; denn nach dem Wortlaute des 
eben genannten scheint es allerdings als ob die Spillseite, auch die nähere, im-
mcr nur einen Anspruch auf Aussteuer in den Lelmgütern (wovon allein die 
Rede) habe erhalten und int Naturalbesitz der Güter auch der entfernteren 
Schwertseite nachstehen solle, was mit dem älteren Rechte übereinstimmt. Uebri-
gens konnte das priv. Sig. Aug. ja auch hier eine absichtliche Abweichung vom 
alten Rechte enthalten, dies scheint, wenn nicht theoretisch gewichtiger (obgleich 
die angezogene Stelle des Gotthardischen Privilegii, da sie das Sigismundische 
gradezu erläutert und eine der vielen Parallellstellen beider Privilegien ist, offen­
bar als Zeugniß eines Zeitgenossen und Mitpaciscenten sehr wichtig ist) so 
doch jedenfalls durch das Leben des Rechts im Volke, die Praxis, vorgezogen, 
sowol in Livland als in Kurland. OberhosgerichtlicheS Appellations-Urtheil in 
der v. Licvcn-Bersenschen Sache vom 19. Jan. 1838, übereinstimmend mit dem 
des Mitauschen OberhauptmanSgerichts, und dem Senatsukase aus dem 3ten 
Dep. der 2ten Zlbtheil., endlich consirmirt durch das Allerhöchstbestätigte Reichs-
rathsgutachten vom 2. Juli 1843 (Utas vom 29. Juli). Wir möchten daher 
in diesem Punkte uns für v. Helmersen (Rechtsgeschichte S. 333.) gegen 
v. Bunge (§ 364., d) entscheiden, wenn nicht der ganze Streit ohnebin durch 
die allgemeine Modifikation der Leben jetzt unpraktisch geworden wäre. 
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Auch die Knrländische Banerverordnnng sagt im § 122: 

„Bei Erbschaften von eigenthümlicheul unbeweglichem Landver-
„mögen haben die männlichen Erben in so weit den Vorzug 

„vor den weiblichen, daß Letztere aus einer solchen Erbschaft, 
„nach der vom Gemeindegericht zu bewerkstelligenden billigen 
„Taxation, in welcher, wenn von einer Landstelle die Rede ist, 

„die Gebäude nicht mit anzuschlagen sind, von den männlichen 
„Erben ihren Theil in Geld ausgezahlt erhalten, wogegen die 

„männlichen Erben das Grundstück behalten. Die weiblichen 
„können nur dann unbewegliches Eigenthum erben, wenn keine 
„männliche Erben, die mit ihnen in gleichem Grade der Ver-

„wandtschast zu dem Erblasser stehen, vorhanden sind." 

Es fragt sich nun, ob dieses Vorzugsrecht des erstgeborenen 
Sohnes auch bei mütterlichen oder nur bei väterlichen Gütern 

Statt sinde? 

Alle, oben citirten Gefetzquellen enthalten darüber keine ans-
drückliche Bestimmung, und es scheint daher, da der § 122. der 
Bauerverordnung ganz allgemein lautet, der § 6 Thl. 3. tit. 1. 
der Piltenschen Statuten aber sich unmittelbar an den vorher-
gehenden 6ten anschließt, in welchem von der Erbschaft beider 
Eltern die Rede ist, dieser Vorzug der Erstgeburt sich auch ausdie müt­
terlichen Güter zu erstrecken. In den Kurl. Statuten (§179.) hinge-
gen geht er offenbar nur ausdie väterlichen Güter, weil nur aus sie die 
vorhergehenden §§ 177. und 178. mit ihren ungleichen Erbtheilen 
der Söhne und Töchter passen, indem im mütterlichen Vermögen nach 
beständiger und ganz unzweifelhafter Praxis alle Kinder ohne Unter-
schied des Geschlechts gleiche Erbportion erhalten, (was die Pil-
tenschen Statuten (§ 7. cit.) auch ausdrücklich festsetzen). Wir 
sind daher geneigt, auch den § 179. Stat. Citri, nur- auf väter-
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liche Landgüter zu beziehen, jedoch wenn vom erstgeborenen vor 
seinem Vater verstorbeneu Sohne nur Töchter nachgeblieben, die-

feit vermöge des Repräsentationsrechts dasselbe Vorzugsrecht wie 
ihrem Vater zuzugestehen, wobei es sich dann abermals fragen 
würde, ob die erstgeborene Enkelinn diesen Vorzug vor ihren jün-

geren Schwestern habe? Da die praktische Ansicht sich dahin aus-
spricht, daß beim Mangel von Söhnen die erstgeborene unter meh-
rereit Töchtern auf den Naturalbesitz der väterlichen Güter das-
selbe Vorzugsrecht wie der älteste Sohn habe, so wäre diese Frage 
zu bejahen, und wiewol bei den sogenannten bürgerlichen Lehen, 
wenn dieselben von nicht zum Judigenatsadel gehörigen Personen 
besessen werden, alle Kinder zu gleichen Theilen erben, so neigt 

sich der Gebrauch doch einem Vorzugsrecht der Erstgeburt für 
den Naturalbesitz derselben zu. *) 

§ 18. Die im § 203. der Kurl. Statuten als ein dem älte- »marottte. 

fien Sohn oder dem nächsten Agnaten zufallendes praecipuum 

erwähnten Arma cxpeditoria (Heergeräthe, Heergewäte), welche 

in den Piltenschen Statuten p. III. t. 2. § 1. eben denselben zu­
gesprochen und tut § 2. und 3. genau verzeichnet werden, sind 
h. T. völlig unpraktisch und durch die veränderten Kriegsverhält-
nisse ganz außer Gebrauch gekommen, so daß von diesem prae­

cipuum wol schon im vorigen Jahrhundert bei keiner Erbthei-
lnng mehr die Rede gewesen, wie es auch gemeinrechtlich nicht 
mehr vorkommt. Mitter maier Deutsches Privatrecht § 395. 

*) Die Kurl. Bauerverordnung § 123. überweiset dem ältesten männlichen 
Erben die Gebäude ohne Anrechnung, und stamirt. wenn die Landstelle nicht so 
groß ist» daß jeder Erbe 4 Löf Aussaat in jedem der 3 Felder zufalle, die Ab-
nndung der jüngeren männlichen Erben in Geld. 
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^us'Ä.schi-?-ntn" § 19. Die § 181.^und 183._Stat tlurl. lauten: Liberi 
e<ien' diversi matrimonii bona sua materna percipient, fratribus 

et sororibus germaois tantum non uterinis exclusis. *) 

Patre defuncto liberi primi matrimonii quod in dotem 

atque mundum muliebrem a patre ipsis datum fuerit, 

conferre, et .post hanc collationem factam in paterna 

haereditate ex aequo cum liberis secundi matrimonii suc-

cedere debent. **) 

Der leitende Gedanke dieser Gesetze spricht stch also dahin 
aus, daß Kinder aus verschiedenen Ehen den gemeinschaftlichen 
parens gemeinschaftlich, den besonderen abgesondert beerben, was 
auch vollkommen mit dem Römischen Rechte übereinstimmt. Es 
ist aber dennoch MehrereS hiebet zu bemerken. Obgleich nämlich 
nur ein Fall der Kollation, die Verpflichtung der Kinder erster 

Ehe daß sie sich Aussteuer und Schmuck anrechnen lassen, hervor-
gehoben ist, so sind dadurch die übrigen Grundsätze von der Eol-
lation (f. § 23.) nm so weniger ausgeschlossen, als die §§ 181. 
und 183. Stat. ohnehin auf erschöpfenden Inhalt keinen Anspruch 
machen können; denn wie überhaupt in mehreren vorhergehenden 
§§ nur vom väterlichen Vermögen die Rede und aus den §§ 181. 

und 183. welche ganz unzweifelhaft nur daraufpassen, sich daher 
die Praxis rechtfertigt welche die vorhergehenden §§, namentlich 
die darin enthaltene ungleiche Erbportion der Söhne nur auf das 

väterliche Vermögen bezieht, so sprechen auch die §§ 181. und 
183. nur von solchen Kindern, welche ans der ersten und zweiten 
Ehe desselben Mannes mit zwei verschiedenen Frauen geboren 

*) Denselben Fall hat im Auge der § 7. Thl. III. tit. 1. der Piltenschen 
Statuten. 

**) Nebereinstimmend hiemit § 108. der Ami. Lauerverordnung. 
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flnd. Gemeinrechtlich gelten aber ganz dieselben Grundsätze auch 
dann, wenn eine Frau mehrmals verheirathet gewesen und es 

ist uns daher praktisch gleichgültig, ob wir auf die Analogie der 
provincialrechtlichen oder auf die Bestimmungen des gemeinen 

Rechts hiefür recurriren. Sodann ergiebt sich aus dem § 183. die 
Bedeutung des im §§ 182. und 194. der Kurl. Statuten noch 
vorkommenden „ex aequo" dahin, daß es nicht „zu gleichen 

Theilen", auch nicht „zur Hälfte" noch „aus Billigkeit", sondern 
„gleichberechtigt zur Erbfolge", „concurrirend" bedeutet, denn da 
im § 183. von der Beerbung des Vaters durch die Kinder die 

Rede ist, und für diesen Fall ganz unzweifelhaft die Verordnung 
des § 177. wegen der verschiedenen Erbportion der Söhne und 

Töchter eintritt, dennoch aber nach § 183. die Kinder verschiede­
ner Ehen im väterlichen Vermögen „ex aequo" erben sollen, nach­
dem die Kinder aus der ersten Ehe die früher erhaltene Aussteuer 
in die gemeinschaftliche Erbmasse eingeworfen haben: so ist klar, 
daß „ex aequo" keine quantitative Bestimmung sein soll, nicht 
bedeuten kann, daß alle Kinder, Söhne wie Töchter, gleiche An-

theile im väterlichen Vermögen haben, sondern nur, daß fie, nach-
dem die aus der ersten Ehe durch die in Rede stehende Kollation 
denen aus der zweiten gleichgestellt werden, nun alle zusammen 

sich in die väterliche Erbschaft zu theilen haben, und zwar nach 
den dafür bestehenden gesetzlichen Vorschriften, nicht grabe zu glei­
chen Erbportionen. 

Es ist ferner noch zu bemerken, daß schon nach Römischem, 
ein bei weitem schwächeres Erbrecht des Ehegatten unb ber Ehe­
gattin kennende Rechte, bie Kinber ber früheren Ehe dasjenige 
zum voraus bekommen, was auf ben erblaßerischen gemeinschast-
licken Ascenbenten von bessen verstorbenem ersten Gatten über­
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gegangen, indem er daran bei seiner Verheirathnng das Eigen-
thnm, zum Vortheile der mit derselben erzengten Kinder verloren 
und mir den Nießbrauch behalten hatte. (1. 3. 5. Cod. de sccun-

dis nuptiis. Nov. 22. cap. 23.) Ganz übereinstimmend damit 

hat die Kurländische Praxis (durch den § 84. des Gesetzbuchs für 
die Evangelische Kirche in Rußland hierin eben so wie in § 112. 

und. 113. der Knrl. Bauerverordnung eine Bestätigung findend) 

es festgestellt, daß der oder die zur zweiten Ehe Schreitende nicht 
blos das gesammte den Kindern von deren verstorbenem parens 

zugefallene Vermögen wenn es sich in ihrer, der zur zweiten Ehe 
Schreitenden, Verwaltung befand, herausgeben oder sicherstellen, 

sondern ein Gleiches auch rücksichtlich des ihnen selbst von der 
verstorbenen Ehegattin oder dem verstorbenen Ehegatten zugefalle-
nen Erbtheiles thun müssen*), damit dasselbe dermaleinst, nach 
ihrem eigenen Ableben, nur auf die Kinder aus der früheren, nicht 
aber auf die der späteren Ehe falle, und solchergestalt das vom 
ersten Ehegatten Herrührende nur seinen, nicht aber auch den Kitt-
dern der spätem Ehe zu Gute komme, obgleich sonst die durch-
greifende Regel gilt daß bei der Erbfolge auf den Ursprung des 
Vermögens, von welcher Seite dasselbe hergekommen, gar nicht, 
sondern nur auf die gesetzliche Nähe der Erbberechtigung gesehen 
wird. In den Städten kommt bisweilen noch, außer der Ein­

*) Die Mitausche Polizeiordnung von 1604 enthält im Titel, „das, 
Wittwer und Wittwen ehe fie zur anderen Ehe schreiten mit ihren Ämtern Erb­
schichtung halten auch denselben Vormünder außbitten soften," nur die Borschrist, 
daß Aufgebot und Trauung vor vollzogener Erbchcilung nicht geschehen soll, ohne daß 
irgend eine Regel über die Größe desjenigen „gewissen Anspruches" vorgeschrieben 
wäre, welcher aus väterlichem oder mütterlichem Erbtheile für die Kinder erster 
Ehe zu thun ist. In Mitau kommt also das Landrecht der Statuten in An­
wendung, so wie die Praxis eS aufgenommen. zumal die Mitausche Polizeiord-
nung eher damit als mit der strengen Anficht zu vereinen ist. 
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kindschaft, wodurch Kinder verschiedener Ehe durch Bertrag der 
überlebenden sich miteinander verheirathenden Eltern in der Suc­

cession sich gleichgestellt werden (wovon unten), ein sogenannter 
Ausspruch war, wonach der zur zweiten Ehe Schreitende seinen 
erstehelichen Kindern ein gewisses praecipuum aus seinem Ver­

mögen aussetzt. Doch kann diese Begünstigung nicht erzwungen 
werden sondern hängt vom freien Willen um so mehr ab, als 

„Ausspruch" ursprünglich nicht einmal solche Bevorzugung, sou-
dern nur überhaupt eine Erbschastsanordnnng bedeutet. Die Be-
rechtiguug der Praxis, keine weitere Benachtheiligung des zur 
zweiten Ehe Schreitenden als die eben geschilderte anzunehmen, 
ihn nicht zu nöthigen sein eigenes, sondern nur das ihm vom erstell 
Ehegatten überkommene Vermögen mit dessen Kindern zu theilen, 

— eine Praxis welche in neuerer Zeit sich ganz unzweifelhaft fest-
gestellt hat, mit dem Römischen Rechte, der Kirchenordnung und 
der Kurl. Bauerverordnung übereinstimmt, welche letztere zwar 
für das Recht der übrigen Stände nicht direct maßgebend ist, 
jedoch in den meisten Fällen und wo eben nicht gerade der bäuer­
lichen Verhältnisse wegen besondere Abweichungen für nöthig erach­
tet wurden, eine wohl zu berücksichtigende Hinweisung daraus giebt, 
in welchem Sinne man das Landrecht zur Zeit der Abfassung der 
Bauerverordnung verstanden, —diese Praxis ist von Madai 
auf den Grund des § 182. der Kurl. Statuten angegriffen wor-
den, welcher in den gewöhnlichen Ausgaben lautet: 

„Pater ad secunda vota transiens, fortunas suas omnes 

cum liberis primi matrimonii ex aequo dividere, ac pro 

eius portione, quam vel retinere vel in emolumenta übe-

rorum exponere potest, fructibus eos alere ac elocare 

tenebitur." 
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Ungeachtet der offenbaren Unbilligkeit, daß der zur zweiten Ehe 

Schreitende sein eigenes ganzes Vermögen mit den erstehelichen Kin-
dern theilen und von seinem 9lnthctle(eius, obgleich es jedenfalls 

sua heißen müßte wenn es sich auf „pater" beziehen soll, corum 

wenn auf liberi) sie noch gar unterhalten solle; ungeachtet des 
offenbar corrumpirten Texts und der sehr auffallenden Varianten 
grade in öiesem § in den verschiedenen Ausgaben und Handschrift 
ten der Statuten: hat dennoch der eben so gelehrte als scharf-
sinnige Professor v. Madai in einer besonderen Abhandlung*,) 
in den von ihm und v. Bunge herausgegebenen theoretisch-prak-
tischen Erörterungen aus den in Liv-, Esih- und Kurland gelten-

den Rechten, 1., 236. der Praxis die hier in Nede stehende Be-
rechtignng abgesprochen, da, „quae male cxcogitata sunt, ea ncc 

longa consuetudine confirmari volumus" und weil der § 182. 

Stat. wie auch der um das Polnische Recht so verdiente Pro-
fessor Maciejo'wski bestätige, dem Polnischen Rechte entnom­
men sei, welches wegen der unter den alten Slaven geltenden Gü-
tergemeinschaft den zur zweiten Ehe schreitenden Vater nöthigte, 
seine Güter mit dem Sohne als Repräsentanten der Mutter zu 

theilen. 

*) Proch, in den Jahresverl,andlungen der Kurl.  Gesellschaft für Litera­
tur und Kunst, Band 1. S. 323. fg. versucht eine andere, der praktischen ziem-
lich nahe kommende Erklärung, deren schwache Punkte in der v. Madaischen 
Abhandlung S. 223. fg. zwar treffend genug hervorgehoben worden, wobei je-
doch Madai seinerseits mit Unrecht bestreitet, daß in den Kurl. Statuten eine 
Vorschrift für die Kollation der dos enthalten sei. und Proch einer Verwechse-
lung von illatio und collatio zeiht. Daß die mit den Kindern des Ebe-
mannS concurrirende Ehefrau, wenn sie ein Tochtertheil erben will, ihr Einge-
brachteS einwerfen müsse, ergiebt sich klar und deutlich aus dem § 193. der Sta­
tuten, welcher ihr die Wabl zwischen Tochtertbeil. dotalitium oder Rückempsang 
der dos läßt. 
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Indessen ist diese ganze Bestimmung wol nur sehr selten zur An-
Wendung gekommen und wird schwerlich mehr beobachtet. Der 
Nachsatz des § 194. der Statuten, wonach die Wittwe „pecora 

et utensilia omnia" also Vieh und Hausgeräthe, das gesammte 
Hofesinventar, mit den Söhnen und anderen Erben (doch nur 
Defteudenten, denn von Seitenverwandten ist in all diesen §§ nicht 
die Rede) „ex aequo" theilen soll, will wol nichts weiter besagen, 
als daß die Wittwe zu all diesen Gegenständen das gewöhnliche 
gesetzliche Erbrecht (also wie eine Tochter) hat, denn daß „ex aequo" 

nicht „zu gleichen Theilen", fottbcnt „gleichberechtigt concurri« 
rend" heißt, ergiebt sich aus dem § 183. Stat. Curl. welcher kei­
neswegs gemeint sein kann, wenn er Kinder aus verschiedenen 
Ehen eines Vaters in dem Nachlasse desselben „ex aequo" erben 

läßt, darin die Söhne den Töchtern gleichzustellen und solcher-
gestalt die im § 177. ganz allgemein und zwar noch mit der Be-
zeichnung „lege publica" hervorgehobene dreifache Erbportion der 
Söhne gegen die Töchter gänzlich zu ignoriren. Der etwanige 
Einwand, daß die Verfasser der Statuten grade beim § 183. nicht 

an Töchter gedacht, widerlegt sich aber sofort durch die Erwägung, 
daß die Kinder aus erster Ehe dasjenige zu conferiren haben 
„quod in dotera atque mundurn muliebrem a patre ipsis da-

tum fuerit" was doch grade ausdrücklich nur auf Töchter zu 
beziehen ist. 

Endlich erhält die Wittwe die Einkünfte des Trauerjahrs, so 
daß sie die vollen Revenuen eines ganzen Jahres, von den Kapi-
talien so wie von den Gütern zu beziehen hat, und namentlich von 
den letzteren eine ganze Emdte genießt; die im § 195. Stat. Curl. 

enthaltene ausdrückliche Bemerkung „ita tarnen, ut unius anni 

tantum reditus ei cedant, non plures" bezieht sich offenbar auf 
5 
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den Fall, wenn der Erblasser gestorben nachdem bereits die Iah-
reserndte eingebracht, und an demselben Tage des folgenden Iah-
res, wo das Wittwenjahr zu Ende geht, bereits abermals die 

Erndte gemacht ist. Da versteht eS fich nun von selbst, daß die 
Wittwe nur eine Erndte, nicht zwei genießen soll, wie ihr denn 
auch umgekehrt immer eine volle Erndte gebührt, wenn zur Zeit 
des Todes ihres Mannes die ans diesem Jahre herrührende schon 
verzehrt, die des folgenden aber, ein Jahr später, noch nicht per-
cipirt war. Es versteht fich ebenfalls von selbst, daß das Trauer­
jahr nur einen Anspruch auf die Nettorevenüen giebt, und die 
Wittwe nicht etwa blos die Einkünfte beziehen, die Lasten aber 
nnberichtiget lassen kann. 

ES fragt fich, ob cd der Wittwe, wenn sie voraussieht, daß 
das Trauerjahr gar keine Revenüen, vielleicht fogar ein minus 

ergeben wird, freisteht, auf das Trauerjahr zu verzichten und nur, 
unabhängig davon, die ihr außerdem zugewiesenen erbrechtlichen 
Vortheile zu wählen? Bei der bloßen Znrückforderung der dos 

unterliegt es keinem Zweifel, denn dieselbe ist nicht dadurch bedingt, 
daß die Wittwe auch Erbin des Mannes geworden, die Rücksor-
dernng des Jllatenvermögens (und dem gleich wol das Verlangen 
der doppelten Rente) wird ja wie eine Schuldforderung gegen den 
Nachlaß des Mannes geltend gemacht. Hingegen wenn die Wittwe 
wirklich Erbin geworden, daher also auch für die passiva der Erb­

schaft aufkommen muß, könnte es sich immer fragen, ob sie sich des 
Trauerjahres gegen den Willen der anderen Interessenten ent-
schlagen dürfe, sie concnrrire nun mit Descendenten oder Seiten-
verwandten. In Betracht jedoch, daß das Trauerjahr ein bene-

ficium, eine Vergünstigung ist, wie schon der Name „Gnaden-
jähr" andeutet, und es jedem freificht ein solches auszuschlagen 
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(invito beneticium non datur. 1. (VJ. D. de R. J. 30. 17.) 

erscheint es richtiger, einen Verzicht auf das Wittwenjahr zuzu­
lassen, welches übrigens einer Wittwe die die Erbschaft ausschlagt, 

durchaus nicht zusteht, denn es ist ja ein Erbschaftstheil. 

Eine zweite Frage, übet welche fich noch keine feststehende 
Praxis gebildet hat, ist die, ob auch aus Fideicommissen ein Witt­

wenjahr zustehe? In neuerer Zeit neigt sich die Praxis einer Be­
jahung dieser Frage zu, wol mit Recht, denn so schlagend der 
Einwurf zu sein scheint, daß im Fideicommiß nicht dem letztver­
storbenen Besitzer, sondern ex pacto et Providentia maiorum 

succedirt wird (wobei wenigstens die Wittwe des Stifters ihr 
Wittwenjahr nicht verlieren könnte, wenn er darüber keine aus­
drückliche Bestimmung getroffen): so liegt doch das Wittwenjahr 
in der Fiction, daß wahrend desselben der Verstorbene noch als 
lebend anzusehen fei.*) 

Obgleich die Kurl. Gesetze dem unbeerbten Wittwer ganz 
dasselbe Erbrecht wie der unbeerbten Wittwe ausdrücklich zuspre­
chen (§ 196.) so enthalten sie doch keine Bestimmung zu seinen 

*) Cf. SDlittc mutier Deutsches Privatrecht § 133. Das oberhof-
gcrichtliche Appellationsurtbeil in der Treuer -Trautmannschen Sache, vom 
28. May 1828, spricht sich dabin aus, das; das Trauerjahr auch in Gesammt-
liandgütern der Wittwe zustehe, woraus denn die Anwendung auf Fideicommisse 
sich l'ci Erwägung dessen ergiebt, daß das moderne Kurl. Familienfideikommiß 
grade aus dem Gesammtbandrechke entstanden ist. Sehr scharffinnig deducirt 
dieses Urthcil aus dem Grunde weil der § 196 Stat. mit den Worten schließt: 
„nisi <le iure coniunctae manus agatur, quo casu quar-
tain partem bonorum defuneti capient" — „daß das autein, durch wel­
ches der darauf folgende 197stc §" (Reditus autem anni, in quo pars 
altera defoneta est, penes superstitem remanebunt, neque divisio 
nisi post annum luctus fiat) „mit dem vorhergehenden in Verbindung gesetzt 
„ist, nur beweiset, wie der Wittwe selbst bei Gesammtbandgütern ein Wittwen-
„oder Trauer-Jal,r juiWu-n soll." S. oben § 15. 

5* 
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Gunsten wenn er mit den Descendenten coneurrirt, man wollte 

denn im § 182. Stat. die Voraussetzung enthalten finden, daß der 
zur zweiten Ehe schreitende von seiner ersten Ehefrau ein Kindes­
theil geerbt habe. ES lassen sich aber nicht alle Bestimmungen 
welche für die Wittwe gegeben sind, auf den Wittwcr anwenden. 
Die Praxis *) gesteht ihm unbestritten zu: ein Kindestheil, wobei 
natürlich nicht die Rede sein kann von dem Unterschiede zwischen 
Sohnes- und Tochtertheil, da es sich ja um die mütterliche Erb-
schast handelt. Hingegen ist die Perception von l/0 des baaren 
Geldes unpraktisch, und die Einkünfte des Trauerjahrs stehen dem 
beerbten Wittwer um so weniger zu, als nach Deutschem Rechte 
(Mittermaier § 394.) das Trauerjahr nur ein Recht der adli-
gen Wittwe ist. Das tut § 198. und 199. Stat. Curl. der 
Wittwe bis zu ihrer vollständigen Befriedigung eingeräumte Re­

tentionsrecht steht eben so dem Wittroer zu, weil schon gemein-
rechtlich ein Retentionsrecht desjenigen, der eine Sache besitzt, an 
welcher er Forderungen hat, stattfindet. Die im § 200. der Wittwe 
eingeräumten Alimente werden aber nur auf sie allein, und zwar 
wol nur auf die zum Judigenatsadel gehörige zu beschränken sein. 
Uebrigens mag hier die Bemerkung Platz finden, daß bei allen die-
seit Fragen es nicht darauf ankommt, ob die Wittwe im Jndige-
natsadelstande geboren, sondern ob sie dahin verheiratet ist, 
denn es versteht sich von selbst, daß es nicht auf den Stand des 
Erbenden, sondern des Erblassers ankommt. 

*) § 112 der Kurl. Bauerverordnung sagt ausdrücklich: „Verstirbt eine ver-
beirathete Kurl. Bäuerin und hinterläßt einen Mann und Kinder aus der Ehe 
mit ihm, so erbt der Mann Kindestheil." An den Fall der Concurrenz des Stief-
vaters mit seinen Stiefkindern ift nicht ausdrücklich gedacht, doch entscheidet er 
fich durch Zusammenstellung des § 109. wo von der Stiefmutter, mit dem § 121. 
wo von dem gleichen Erfechte des Weibes und des Manne? die Rede ist. 
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Wenn die Wittwe während des Trauerjahrs oder ihres Re-

tentionsrechts schlecht wirtschaftet, so soll ein Curator zur Ver­
waltung der Güter bestellt werden. Für die Zeit der Retention, 

wo sie also nicht fftt sich selbst wirtschaftet, ist sie, nachdem sie 
vollständige Befriedigung für ihr Eingebrachtes oder ihre Erb« 
Portion erhalten, Rechnung zu legen schuldig, wobei sie nur ihre 
Alimente (also keine Euratelgebühr, welche in solcher Retentions-
rechtsausübung überhaupt unstatthaft) der Erbmasse anrechnen, 
sich zu Gute, ohne besonderen Entgelt, percipiren darf. (§ 200. 
Stat. Curl.) 

So lange die Wittwe unverheirathet bleibt (§ 201.) führt sie 
die natürliche Lormundschaft über ihre Kinder, ohne Rechnuugs-
ablegung und ohne Beiordnung eines anderen Vormundes (in 

Pilten nur mit einem solchen). Schreitet sie aber zur zweiten 
Ehe, so hat sie für die ganze verflossene Zeit Rechnung abzulegen und 
die Revenuen, nach Abzug des ihr Zuständigen, incl. Alimente, 
auszukehren (doch wol ohne Renten). Diese natürliche Vormund-

schaft ist nicht auf den Adel beschränkt, nach der Bauerverordnung 
§ 181. erhält die Wittwe jedoch einen zweiten Vormund beigege-
ben. Sind, wenn die Wittwe zum zweiten Male heirathet, keine 
minorennen Kinder mehr vorhanden, so dürste die im § 201. Stat. 
angeordnete Rechnungslegung cessireu. 

Es ist hier noch von dem sog. Gnaden- oder Trauer-Jahr 
der Prediger-Witwen zu reden, obgleich dasselbe eigentlich kein 

privatrechtliches Institut ist, sondern nur dem öffentlichen Rechte 
angehört, wie denn auch diejenige Prediger-Wittwe, welche die 
Erbschaft des Mannes dessen Gläubigern gegenüber ausgeschlagen, 
dadurch auf das ihr iure publico zustehende Trauerjahr im Pa-
storate nicht verzichtet. Privatrechtlich könnte also höchstens das 
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Verhätniß der Wittwe und Kinder zu einander im Gnadenjahr in 

Betracht kommen. Hierüber entscheiden die Gesetze*) nichts wei-
ter als daß, indem sie dasselbe blos der Wittwe und den unver­

sorgten Kindern zusprechen, sie die bereits versorgten davon ganz-

lich ausschließen. Eine juridische Praxis hat fich über diesen Ge-
genstand nicht gebildet, obgleich das Verhältniß einer Stiefmutter 
zu den Kindern ans einer früheren Ehe des Mannes so wie die 
dadurch eintretende Nothwendigkeit einer Vormundschaftsbestellung 
wol darauf hätten hinleiten können eine feste Ansicht darüber zu 
bilden, ob die Wittwe etwa die eine und die unversorgten Kinder 
die andere Hälfte der Einkünfte des Trauerjahrs beziehen (wofür 
wir uns in Betracht dessen, daß grade die Wittwe als die Haupt-
perfon gedacht und ihr gewisse Obliegenheiten auferlegt werden, 
entscheiden müßten) — oder aber alle nach Kopfzahl sich darin 
theilen sollen. 

Endlich fragt es sich, welchen Einfluß eine zeitweilige Tren-
nnng, oder gar ein anhängig gemachter Scheidungsprozeß aus das 
Erbrecht des Wittwers und der Wittwe im Allgemeinen habe? 
Daß eine rechtskräftig erfolgte Scheidung oder bei Katholiken eine 
förmliche die Stelle derselben vertretende separatio a thoro et 

mensa das Erbrecht aufhebe, versteht sich von selbst. Eine blos 
vorübergehende Trennung ist aber nicht für erbrechtsentziehend 
zu erachten, weil sie ja häufig sogar nur zum Versuche der Wieder-
aussöhnnng unternommen wird. (§ 130. der K. O.) Selbst ein 
bereits anhängiger förmlicher Ehescheidungsprozeß kann nicht als 
eine Aufhebung dieses Erbrechts angesehen werden, es sei denn, 

*) Kirchengesetz von lb32 § 227. Allerhöchst bestätigtes ReichSratbögut-
achten vom 11. April 1838. Vergl. Bunge § 280. 
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daß darin eine gesetzliche Ehescheidungsursache schon als einleuch-
teilt) erwiesen sich herausgestellt hätte. 

Ii. Erbrecht der Wittwe nach den Pil tenschen Statuten. 

Obgleich die Piltenschen Statuten nicht blos für den Adel 
sondern ausdrücklich für alle und jede Einwohner des Piltenschen 

Kreises gegeben sind: so find doch die fich offenbar nur auf Adels-
institute beziehenden erbrechtlichen Bestimmungen derselben, z. B. 
die ungleiche Erbportion der Söhne und Töchter zc. niemals aus 
die nicht zum Jndigenatsadel gehörenden Bewohner des Pilten-
fchen Kreises angewandt werden. Die Praxis hat aber auch beim 
Jndigenatsadel die von den Kurländischen abweichenden Bestim-
mungen der Piltenschen Statuten möglichst den ersteren genähert. 
Die einschläglichen Piltenschen Verordnungen sind im dritten Theil 
ersten Titel § 17 — 28. zn finden. Nach ihnen soll eine schwan-
ger nachgebliebene Wittwe diesen ihren Zustand bei Verlust ihrer 
Forderungen den Blutsverwandten des Mannes anzeigen *); der 
Wittwe steht ein Mitgenuß der Einkünfte der Güter, welche fie 
für ihre Kinder neben einem Vormunde zu verwalten befugt ist, 
zu; will sie sich absondern, so soll, in Ermangelung eines Testa-
ments oder Ehevertrages, ein Leibgedinge nach Maßgabe des 
Vermögensbestandes ausgesetzt werden und bei weiterer Verehe-
lichung soll sie Kindestheil an den Einkünften beziehen — was 
vollkommen mit dem Kurl. Grundsatze übereinstimmt, daß an dem 
entsprechenden Kapital die Kinder der folgenden Ehe keinen Theil 
haben. Die unbeerbte Wittwe soll neben einer ihr etwa vom 

*) Man kann billig zweifeln, ob Hr. En gel brecht v. Meng den 
<wahrscheinlich der Verfasser der Piltenschen Statuten) mediciniscbe Kenntnisse 
hatte. E. unten § 26. 
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Manne geschenkten Morgengabe, die doppelten Einkünfte ihres 
Eingebrachten genießen, hätte sie nichts eingebracht „ein Gewisses" 
nach „Ermessen redlicher Leute." Das Trauerjahr steht der 
beerbten wie der unbeerbten Wittwe zu, doch hat sie die Kinder 
davon zu erhalten, die Begräbnißkosten müssen die Erben tragen, 
von der fahrenden Habe (wozu aber baares Geld, Kapitalien, 

Silber und Gold es bestehe in Münzen oder Gerätschaften eben 
so wenig gehört wie das was erd-, niet- und nagel-fest ist,) 
erhält die Wittwe die Hälfte. 

Das Erbtheil des Wittwers, dessen die Piltenschen Statuten 
gar nicht erwähnen, würde also nach den Kurläudischcu gesetzlichen 
und durch die Praxis gebräuchlich gewordenen Bestimmungen sich 
richten. 

C. Erbrecht der Wittwe und des Wittwers nach der Bauer-
Verordnung. 

(Für alle zum eigentlichen Bauerstande gehörigen und auf dem 
Lande wohnenden Leute niederen Standes, auf welche das Kur-

ländische Bauerprivatrecht sich gleichfalls bezieht.) 

Nach § 112. der Bauerverordnung erbt der Mann Kindes-

theil aus dem Nachlaß der Frau, nach § 108. sie eben so aus dem 
des Mannes, doch nur gegen Verzicht auf ihr Eingebrachtes, wel-
ches sie hingegen, wenn sie mit anderen Erben als Descendcnten 
concnrrirt, unverkürzt zurück erhält, nebst der Hälfte von dem 
Nachlasse ihres Mannes (§ 120.). In derselben Art, wie das 
Weib den Mann beerbt, soll auch der Mann des Weibes Erbe 
sein, so daß im Falle der kinderlosen Ehe dem Manne immer die 
Hälfte des Nachlasses seiner Frau zufallen muß (§ 121.). 
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1). Erbrecht der Wittwe und des Wittwers bei den übrigen 

Ständen. 

Hier entscheidet die Praxis, welche von den Bestimmungen des 
Adelserbrechts auch auf die anderen Stände passen. Das dota-
litimn ist unpraktisch, die Kollation der dos, den Kindern gegen-

über, ist erforderlich, wenn die Wittwe, was ihr freisteht, ein Kin­
destheil erben will; der Wittwer erhält gleichfalls Kindestheil, das 
Trauerjahr fällt nicht weg, wol aber die anderen besonderen Ver-
günstignngcu*), auch kommt sowol bei den Städtebürgern als bei 
den Exemten der im § 196. Stat. Curl. auf unbeerbte Wittroer 
nnd Wtttroen ausdrücklich erstreckte Genuß des Trauerjahrs ge« 
genüber den Ascendenten und Seitenverwandten des Erblassers 
(welche im eben citirten § uneigentlich genug „Agnaten" genannt 
werden), zur Anwendung, wenngleich derselbe nach gemeinrecht-
licher Theorie wol manchen Bedenken unterliegen könnte, in so 
fern nämlich das Wittwenjahr mehr ein Adelsinstitut sein dürste. 
Doch hat der Mitaufche Magistrat in dem oben citirten Treuer-
Trautmauuscheu Falle für ein Trauerjahr zu Gunsten der bürger-
lichcit Wittwe entschieden, unter Bestätigung dieses Erkenntnisses 
durch das oberhofgerichtliche AppcllationSurthcil vom 28. Mai 
1828, welches eben fo wie das in der Kolb-Harringschen Appel-
lationssache vom 2. Deccmbcr 1829 alle bezüglichen Verhältnisse 
erörtert (f. § 15.). 

*) In der Trautmann -Treuerschen AppellationSsache spricht das Oberhvf-
gericht einer bürgerlichen Wittwe die einjährigen Revenüen des Wittwenjabrs, 
unter Berücksichtigung der in den Eomm. Dec. von 1717 ad Des. 26. fest­
gesetzten Bedingungen, und außerdem die Hälfte deS Nachlasses ihres Ehemanns, 
unter Rückempfang ihres Eingebrachten zu. sonst aber keine weiteren Vergünsti­
gungen, wie solche imf§ 194. »tat. enthalten. 
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E. Erbrecht des unbeerbten über lebenden Ehegatten beim 

Kur ländischen JndigtnatS-Adel .  

Wenn keine Kinder vorhanden, so hat der überlebende Ehegatte, 
- Mittlrer oder Wittwe, die Einkünfte des Trauerjahrs zu genießen 

und die Hälfte des ganzen Nachlasses eigentümlich zu erben, 
ohne daß die Wittwe zur Kollation ihres Eingebrachten verbunden 
ist*), welches fie vielmehr außerdem zurückfordern darf. Ob das 
in den Statutenparagraphen 199. und 200. erwähnte, mit der 
Perception nicht anzurechnender Alimente verbundene Retentions-
recht der Wittwe bis zur Befriedigung auch dem Wittwer zustehe, 

ist wenigstens hinsichtlich der Alimente nicht zu bejahen, wenn­
gleich man es ihm fönst zugestehen mag. 

§ 25. Die Revenuen eines auf gewöhnliche Art im Meistbot 
tenbcn. erstandenen oder durch die Dornainenverwaltnng zur Bewirth-

schaftung gegen eine Geldzahlung übertragenen Kronsgutes wer-
den ganz wie das übrige Vermögen vererbt. Verschieden hievon 

*)  Proch in seiner oben ci t i r ten Abhandlung S.  331. ist zwar der An-
ficht, daß die kinderlose, mit Ascendenten oder Seitenverwandtcn concumrcnde 
Witdve ihr Eingebrachtes eonftriren müsse, wenn sie die Hälfte des Vermögens 
ihres Mannes erben wolle, und gründet seine Anficht aus den § 193. der Sta­
tuten, doch mit Unrecht, denn dieser § spricht nur von der beerbten Wittwe, wie 
fich daraus ergiebt, daß der Wittwe die Wahl zwischen dos, dotalitinm und 
Tochtertheil zusteht. Letzteres ist ja aber nur bei der Existenz wenigstens 
eines concurrirenden Kindes denkbar, auch besagt der Wortlaut des § 190. stat. 
daß derselbe und die folgenden, bis zum § 196., welcher mit den Worten „si 
liberi non cxstent" anfängt, nur von der unbeerbten Wittwe spricht. Ober-
bofgerichtlicheS Urtheil in der Trautmannschen Appellationssache, 28. Man 
1828, „und wenn endlich nach anerkannter Anwendbarkeit des § 196. der Kurl. 
„Statuten von der Conferirung des Eingebrachten der Wittwe im Falle wo fie 
„blos mit Collateralen concurrirt nicht die Rede sein kann, weil dies der ge-
„nannte § keineswegs vorschreibt, die Bestimmung der §§ 190. 191. 193. 
„aber nur bei der Konkurrenz der Wittwe mit Desrendenten eintreten" — 
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ist aber die Succession tu die, durch Allerhöchste Gnade verliehe-
neu Kronsarrenden und Arrendegelder. Rücksichtlich derselben 

ist für alle Gouvernements des Reichs Nachstehendes festgesetzt 
durch den Allerhöchsten Befehl vom 28* September 1824 (Se-
natsnkaö vom 10. December 1824, pnblicirt durch das Patent 
der Kurl. Gouv.-Regieruug vom 12. Februar 1825 No. 705.)*): 
Das Krousarreudegut fällt für den Rest der verliehenen Arrende-
zeit nnr auf die Wittwe und die Defcendenz des Arrendators, 
welche Einen unter sich oder eine dritte Person zu der, für ge-

meinschastliche Rechnung zu führenden Verwaltung autorisiren 
(doch wol nach Stimmenmehrheit im Verhältnisse ihrer Erbtheile). 
Wenn das Arrenderecht vom Arrendator (mit höherer Genehini-
gnng) einem Dritten cebirt worden, so kommen die vom Cessionar 
zu lcistenbcn, noch nicht berichtigten Zahlungen den Erben zu Gute. 
Den Beamten ist es gestattet, die ihnen verliehenen Arrenden oder 
den Empfang ber Revenuen berfelben, bis zum Ablaufe des Ter-
mnts nur einem unter bcn erwähnten Erben testamentarisch zu 
vermachen, jede testamentarische Verfügung barüber zum Besten 
aller anderen Personen ist aber ausbrücklich verboten. 

Wollte man hieraus folgern, baß, ba nur den Beamten diese 
beschränkte Testamentifaction gestattet ist, einem Benesiciar der 
nicht Beamter ist, gar keine letztwillige Verfügung über das Ar-
renderecht zusteht, so könnte dagegen erwogen werden, daß hier 
„Beamter" mit Benesiciar, Arrendator, gleichbedeutend erscheint, 
weil in der Regel nur Beamte (vom Militair oder Civil) solche 
Benesicien erhalten. 

Wiewol ferner nur eines einzigen unter den Erben besonders 

zu Begünstigenden gedacht ist, fo möchte eine Disposition, welche 

*) Vergl. v. Bunge § 377. 376. 
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etwa die Arrende nicht blos Einem sondern Mehreren der Erbelt 

zuweiset, dem Zwecke des Gesetzes nicht widersprechen, immer vor-
ausgesetzt, daß die Disposition nicht zum Besten eines zur Suc-
cession überhaupt nicht Qnalificirten getroffen worden, obgleich 
das Rücksallsrecht an die Krone durch die bloße Existenz qnalifi-
cirter Personen ausgeschlossen würde, wenn die Arrende auch einem 
Dritten zugewiesen wäre. 

Was nun die Vertheiluug der Reveuüen unter die einzelnen 
Erben anbelangt, so ist hierüber auf die allgemeinen Gesetze, auf 
die gewöhnlichen Erbschaftsregeln verwiesen. Es wird also aus 
das Domicil des Erblassers dabei, nicht auf das Gouvernement 
in welchem das Kronsgut belegen, ankommen, wenngleich bei der 

Snccession in das Eigenthum (hier handelt es sich aber vom vor-
übergehenden Nutzungsrechte) unbeweglicher Güter die Gesetze des 
Orts, wo dieselben liegen, entschieden. Eine zweite Frage ist, 
auf welche Erben der Wittwe und der Kinder des Benesiciars, die 

Rechte derselben, nachdem sie bereits selbst im erbrechtlichen Ge-
nuß der Arrende verstorben, übergehen, und ob testamentarische 
Bestimmungen darüber erlaubt sind? Vor Allem ist hier der Ge-
sichtspnnkt festzuhalten, daß die Krone keinem extraneus, nie­
manden außer der Wittwe und den Descendenten des Benesiciars, 
in die Arrende zu succedireu verstattet. So lange diese Erben 

desselben leben, und also das Arrendegut in ihrem Nutzungsbesitze 
sich befindet, mag jeder Einzelne sein Recht, nach Maßgabe dessen 
wie er es selbst besitzt, an Dritte übertragen, welche ja immer nur 
als seine Stellvertreter anzusehen sind, daraus würde aber noch 
nicht folgen, daß auch Dispositionen von Todeswegen, über den 
Kreis der, der Krone gegenüber, in die Arrende Snccesfionsfähi-

gen, gestattet sind, ja es läßt fich ans dem Sinne des Gesetzes, 
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daß die Arrende nur der Wittwe und der Descendenz zu Gute 

kommen soll, argumentiren, daß, nachdem sie auf diese Berechtig-
ten gefallen und einer oder der andere derselben mit Hinterlassung 

solcher Intestaterben stirbt, welche nicht zu jenen Berechtigten gehö-
ren, die Arrende doch nnr aus die letzteren vererbt werden kann, auch 
mag man, da die Krone die ganze Vergünstigung nur der Wittwe 
und den Descendenten des Benesiciars angedeihen läßt und in 
deren Ermangelung das ganze Recht caduc wird, daraus argu­
mentiren, daß der Einzelne derselben von der Existenz ihn über-
lebender, zum Arreudegenuß qualisicirter Personen nicht dahin 
profitiren kann, daß. er eine dritte Person, deren ganzes Nntzungs-
recht doch ohnehin mit dem Wegfallen jener von selbst cessiren 
würde, ihnen als Theilnehmer obttudirt, vielmehr müßte hier die 
Analogie des FideicommißinstitntS zur Richtschnur genommen wer-
den, wo die Gläubiger und Rechtsnehmer des Fideicommißbesitzers 
zwar so lange er lebt von seinem Nutzungsrechte Gebrauch machen 
können, über sein Leben hinaus aber keines besitzen. Eben so 
wenig aber wie dein mit einer Arrende begnadigten Beamten ver-

wehrt ist, über die Revenuen derselben — immer natürlich nur 
im Kreise der überhaupt darin Successionsfähigen und unter 
Beobachtung ber sonstigen Gesetze, mortis causa zu disponiren, 
eben so wenig werden diese Erben ihrerseits an solchen Bestimmun-
gen und unter denselben Beschränkungen behindert sein. Gleiche 
Grundsätze würden auch bei den Arrendegeldern eintreten. 

Wenn nämlich dem Benesiciar kein Arrendegnt, sondern eine 
bestimmte jährliche Geldsumme Allerhöchst verliehen worden ist, 
so wird dieselbe bis zum Ablauf des Termins an die Wittwe 
und Defeenbenten, in deren Ermangelung aber an keine anbeten 
Verwandten gezahlt, auch kann bas Arrendegeld von fremden Per-
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sonen aus Verträgen k. nicht in Anspruch genommen werden, 
wohl aber während des Lebens des Benesiciars % der Vergün­
stigung zur Berichtigung von Privat- und KronS-Forderungen. 

Zweite Klasse. § 26. In Ermangelung von Descendenten kommen zur Erb­

folge Ascendenten, vollbürtige Geschwister, Kinder (nicht Groß-
kinder und weitere Descendenten) verstorbener vollbürtiger Ge-

schwister. 

In dieser Klasse ist die Erbfolge in allen Ständen gleich, weil 
weder die Erstgeburt noch der Vorzug des männlichen Geschlechts 
hier irgend in Betracht kommt. Eben so stimmen die Knrländi-
schen nnd Piltenschen Statuten wie die Bauerverordnung mit ein-
ander, mit dem gemeinen Deutschen Rechte aber unter der einzigen 
Ausnahme überein, daß die Theiluug zwischen Ascendenten und 
den übrigen Participirenden, welche im Römischen Rechte derartig 
geschieht, daß die Ascendenten der väterlichen und der mütterlichen 
Linie, so weit sie überhaupt zur Perception kommen, das auf die 
Ascendenten fallende Erbtheil zur Hälfte theilen, in jeder Linie 
aber nach Köpfen, und die vollbürtigen Geschwister gleichfalls nach 
Köpfen, die mit ihnen concurrireuden Geschwisterkinder nach 
Stämmen snccediren — in Kurland dabin abweicht, daß stets die 

eine Hälfte der Erbschaft auf die Ascendenten, die andere auf die 
Geschwister und Geschwisterkinder fallt, im Uebrigen aber wieder 
die gemeinrechtlichen Regeln eintreten. Es besagt nämlich § 172. 
Stat. Curl.: 

Liberi quoque, si sine liberis decesserint, testainento 

suo parentes suos excludere non possunt, sed ditnidiaui 

partem illis, fratribus vero et sororibus, vel nepotibus 

ex illis alteram semissein relinquere tenebuiitur. 
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In wie fern dieser § bei der Testameutsfähigkeit in Bettacht 
fourntc, wird weiter unten (§ 67.) zu erörtern sein, hier genügt es 

das Princip für die Jntestatsuccession festzustellen, daß die eine 
Halste der Erbschaft auf die Descendenten, die andere auf Ge-
schwister und Geschwisterkinder fällt. (Oberhofgerichtliches Urtheil 
in der v. Stromberg-Neuwackenschen Concurssache, vom 27. Sep-
tenlber 1823.) Hiemit stimmt der § 165. der Kurl. Bauerver­
ordnung überein, auch der § 11. Thl. 3. tit. I. der Piltenschen 
Statuten, denn wenngleich die Übersetzung dieses § in neueres 

Deutsch davon abweicht, indem sie besagt: 
„hinterließe aber jemand zugleich Brüder oder Schwestern so 
erben die zu gleichen Theilen mit den Elten:" 

so steht doch im Original „zne gleichen Theil" und es ist also kein 
Grund vorhanden, von der allgemeinen Kurländischen Regel ab-

zuweichen, wonach die Ascendenten den einen, die Geschwister und 
Geschwisterkinder den anderen Theil der Erbschaft erhalten, zu 
gleichem Theile erben. 

Bei den weiteren Vertheilnngsregeln kommt nun wieder das 

gemeine Deutsche (speciell Römische) Recht in Bettacht. 
Unter den Ascendenten selbst schließt immer der nähere den 

entfernteren, ohne Unterschied der Linie aus, gleich nahe theilen 
aber nach Linien. (Nov. 118. cap. 2.) Vater und Mutter thei-
teil daher die auf sie nach § 172. Stat. Curl. fallende Hälfte (oder 
wenn keine Geschwister noch Geschwisterkinder des verstorbenen 
Kindes vorhanden sind, natürlich das Ganze) der Erbschaft unter 
fich zu gleichen Theilen, ist nur einer dieser Eltern vorhanden, so 
schließt der Ueberlebende eben so wol seine eigenen etwa noch 
lebenden Ascendenten als die des verstorbenen ans, unter Ascen­
denten gleich nahen Grades wird aber wieder nach Linien, in 
jeder einzelnen Linie nach Köpfen getbeilt. 
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(Si autem plurimi asceiideiitium vivunt, hoc proponi 

iubcmus, qui proximi gradu reperiuutur, masculos et 

feminas, sive paterni sive materni sunt, si autem eun-

dem habeant gradum, ex aequo *) inter eos hereditas 

dividatur, ud medietatem accipiant omnes a patre ascen-

dentes quanticunque fuerint, medietatem vero reliquam 

a matre ascendentes, quantosque eos inveniri contigerit. 

Nov. 118. cap. 2»**) 

O AB CO AD a Unterläßt 6000. Beide 
Eltern von ihm sind tobt, 
doch leben mütterlicherseits 
beide Großeltern C, D, vä­
terlicherseits nur der Groß­
vater B, außerdem noch eine 
Schwester des A, die E, nnd 
von dem vor ihm verstorbe­
nen Bruder F die Kinder I, 

H und G. Eine Hälfte der Erbschaft fällt also auf die Ascenden­
ten, im Ganzen sonach 3000, und davon wieder die eine Hälfte 
aus B, den einzigen Ascendenten in der väterlichen Linie, dem 

*) Auch hier ist dieser, im § 19. besprochene Ausdruck offenbar weder in 
dem Sinne einer Theilung „zur Hälfte" noch „in Kvpstheile" gebraucht, sondern 
lediglich als gleichbedeutend mit „concurrirend", da ja erst im Allgemeinen der 
gleichen Berechtigung aller Ascendenten desselben Grades, und hinterher der Zbcu 
lungsart gedacht wird. 

**) Hier konnte es sich nun weiter fragen, ob über die Großeltern hinaus 
die Ascendenten nach Köpfen oder Linien theilen, natürlich vorausgesetzt daß fie 
alle gleich nahe und die zwischen ihnen und dem Erblasser stehenden ausgestorben 
sind. Die Analogie und der Geist des Gesetzes sprechen offenbar für noch wei­
tere Linealtbeilung. 
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Grade nach gleich mit den beiden Ascendenten der mütterlichen, 
von denen also jeder 750 erhält. 

Die andere Hälfte der Erbschaft des A fällt auf seine vollbürti-

gen Geschwister und der verstorbenen vollbürtigen Geschwister Kinder 
in stirpes. Von den unter alle diese zur Vertheilnng kommenden 
3000 erhält also die E 1500 und des verstorbenen F Kinder G, 

H, 1 ein jedes 500. 

Weiter als auf Geschwisterkinder erstreckt sich nämlich daS Re-
präsentationsrecht nicht, weder nach Römischem noch nach Kurläu-
dischem Rechte. L würde also im obigen Beispiele, obgleich ein 
Großsohn des F, Bruders des Erblassers A, nichts von letzterem 

x erben, da er durch die Geschwister seines eigenen Vaters und-

Großvaters ausgeschlossen wird. 

§ 188. Stat. Curl. lus repraescntationis inter collaterales 

ultra fratrum filios aut filias non servabitur, quin et 

ncpotes ex fratre cum patruis ad successioncm defuncti 

in stirpes admittuntur. 

Es versteht sich von selbst, daß nicht blos die Bruder - sondern 
auch die Schwesterkinder solches Repräsentationsrecht genießen, 
obgleich der obige § der letzteren nicht gedenkt. Diese stehen aber 
ausdrücklich im § 172. und 173. Stat. erwähnt, würden auch 
schon nach gemeinem Rechte in Bettacht kommen. Nov. 118. cap. 3. 

Si autem dcfuncto fratres fuerint et alterius fratris aut 

sororis praemortuorum filii, vocabuntur ad hereditatein 

isti cum de patre et matre tliiis masculis et foemiuis 

etc.) Stat. Pilt. p. III. tit. 1. § 13. § HG. der Kurlän­
dischen Bauerverordnuug. 

6 
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Geschwister und Geschwisterkinder concurrirend erben wie 
bereits gesagt nach Stämmen, die Geschwisterkinder repräsentiren 
ihren verstorbenen parehs und erhalten so viel als ans ihn gesal-
Ten wäre. 

§ 188. Stat. Curl. K 115. 116. der Kurl. Banerverordnnng. 
Stat. Pilt. pars III. tit. 1. § 13. 

Nov. 118. cap. 3. „et quanliciiiique fuerint, tantam ex 

hereditate percipieut portionem, quan-

tam eoruni parens futurus esset acci-

pere si superstes esset. 

Nur in dem Falle wenn Geschwisterkinder allein, ohne daß 
Geschwister noch leben, mit einander concnrriren, erben sie nicht 
nach Stämmen sondern nach Köpfen. § 117. der Kurl. Bauer­
verordnung. § 14. Stat. Pilt. In den Kurl. Statuten ist hier-

über keine ausdrückliche Bestimmung enthalten, nnd da das Römische 

Recht sie keineswegs enthält, so ist der Zweifel, ob Geschwister-
kinder unter fich allein in capita oder in stirpes succediren, durch 

den Reichstagsabschied von 1529 § 31. dahin entschieden, daß fie 
alle zu gleichen Theilen „in die Häupter und nicht in die Stämme" 
erben. Würden also von einem verstorbenen Bruder 2, vom an-
deren (oder auch von einer Schwester) 3 Kinder nachgeblieben 
sein, so erben nicht etwa die 2 zusammen den einen Theil, die 3 

den anderen, sondern jeder Einzelne gleich, 

Die nach Römischem Rechte streitige Frage, ob Geschwisterkin-
der wenn fie allein und ohne daß andere Geschwister selbst noch am 
Leben, zugleich aber noch Ascendenten vorhanden, mit diesen con-
cnrriren, — eine Frage welche die gemeinrechtliche Praxis nach 
dem Geiste der Nov. 127. cap. 1. bejahend entscheidet, obgleich 
der Wortlaut des Gesetzes eber dagegen ift, indem die nach Nov. 
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118. beim Vorhandensein von Ascendenten gar nicht zur Concnr-

renz gelassenen Kinder verstorbener Geschwister durch die spätere 
Nov. 127. cap. 1. nur dann zugelassen wurden, wenn Ästenden-
teu, vollbürtige Geschwister und Kinder verstorbener vollbürtiger 

Geschwister concnrrirten — diese Frage ist nach Kurländischem 
Rechte feine mehr, vielmehr in den oben citirten Kurl. Gesetzen 

dahin entschieden, daß die Geschwisterfinder, auch wenn sie allein 
vorhanden, mit den Ascendenten concurrireu. Sehr bezeichnend 
ist das vel im § 172. Stat. indem nämlich die eine Hälfte den 
Ascendenten, die andere den Geschwistern vel ncpotibus ex 

illis zugewiesen wird, während, wenn cd et statt vel hieße, es 

sich fragen könnte, ob die Geschwisterkinder nicht etwa blos mit 
den Geschwistern concurrireu, wenn sie aber allein vorhanden, 
von den Ascendenten ausgeschlossen würden, — und eben so genan 
heißt eö im § 173. Stat. Curl. „quoclsi vero nec fratres nec 

sorores, aut Horum harumque liberos reliquerint." 

Die Erbfolge des kinderlofen Wittwers und der linderlosen 
Wittwe, welche in der zweiten, dritten und vierten Klasse immer 

die Hälfte des ganzen Nachlasses erhalten, ist fchon oben bei Ge-
legenheit der ersten Klasse abgehandelt worden, hier alfo nur noch 
zu bemerken, daß von der nachbleibenden Hälfte die Afcendenten 
wieder die Hälfte (alfo % des Ganzen) wegnehmen, undder Rest 
den Gefchwistem und Geschwisterkindern übrig bleibt. *) 

*) Die singulare Vorschrift der Piltenschen Statuten p.m. tit. I. § 17., 
daß eine Wittwe, die beim Tode ibreS ManneS tftre Schwangerschaft seinen 
Blutsverwandten nicht anzeigt, ihrer „Abfindung verluftig" sein soll, ist unprak-
tisch schon weil es nicht so gewisse Kennzeichen der Schwangerschaft — wenig­
stens im Anfange derselben — giebt, daß die Wittwe sich nicht mit Nnkennrniß 
oder Zweifel entschuldigen könnte. Obendrein liegt die 'Anzeige in ibrem eigenen 
Interesse und das Recht des Kindes würde unter keinen Umständen durch foldte 
Unterlassung leiden. 

6" 



84 

.»ÄachmSrb! § 27. Von einet mehrfachen Verwandschaft kann in dieser 
S" Kiass" Klasse (abgesehen von der putativen Ehe des vollbürtigen Bru-

ders mit der vollbürtigen Schwester, so wie in der dritten Klasse 
unter Halbgeschwistern) bei den Ascendenten allerdings die Rede 
sein, so wie von einer doppelten Erbportion, besonders wenn tnatt 

sich für die Linealerbfolge, mich über die Großeltern hinaus ent-
scheidet. Z. E. ad I. Wenn der 

A H Oheim H seine Nichte I heirathtet, so 
hat der aus dieser Ehe hervorgegan-
gene Sohn A den B zum väter­

lichen Großvater, mütterlicherseits 
aber zum Urgroßvater. Handelt 

es sich also um die Erbschaft des 
A. so würde B, obgleich mütter­

licherseits mit C, E ganz gleich 
nahe zu A, dieselben doch aus-

 ̂ schließen, weil er (wie seilte Frau 
D) durch des A Vater diesem um 
einen Grad näher verwandt ist. 
Im zweiten Beispiele aber, wo 

sich-G und I, Cousin Cousine, 
geheirathet haben, sind B und D 
sowol väterlicher - als mütterlicher-

seitS die Ascendenten des A, C und E aber nur mütterlicherseits. 
Nach Linealvertheilnng würde also, wenn A 12000 hinterlassen, 
die väterliche Linie 6000, die mütterliche eben so viel erhalten, 
die einen 6000 würden auf B und D allein fallen, und von den 
anderen 6000 würden sie wegen ihrer Tochter K 3000, im Gan­
zen also 9000, C und E wegen ihres Sohnes L aber nur 3000 
erhalten. Wäre die D schon vor dem A gestorben, so würde fo-

A OH 

RA O 



85 

gar dann, wenn man nur einmal, auf der väterlichen nnd mütter-

lichen Seite, nach Linien theilte, weitere Linealtheilung aber nicht 
eintreten ließe, B doch zweimal concurrireu, als einziger Agnat der 

väterlichen Seite würde er die eine Hälfte der Aschen Nachlaß-
masse erhalten (6000), und da er aus der mütterlichen Seite mit 
C und E doch auch concurrirt, so würde er von diesen 6000 zwar 

nicht '/z, wohl aber % erhalten, im Ganzen also 8000. 

§ 28. Von der Regel, daß Geschwisterkinder, wenn sie allein 
vorhanden, nach Köpfen erben, kann eine Ausnahme genrsacht na* tetammen? 

werden, wenn zur Zeit des Todes des Erblassers noch ein Brn-
der oder eine Schwester lebte und dieser vor Antretung der Erb-

schast verstarb oder sie ausschlug; alsdann verbleibt es doch bei 
der einmal begründeten successio iu stirpes, auf die bereits ein 

ius quaesitum erwachsen war, welches jener Wegfallende weder 
mit noch ohne Absicht ändern konnte, denn sonst würde so viel als 
die durch die successio in stirpes Begünstigten gewönnen, ohne 
ihr Zuthun ihnen wieder verloren gehen, und Anderen, den bei 
der successio in capita Gewinnenden, zu Gute kommen, was 

sowol den allgemeinen Rechtsprincipieu widerstreitet — 
„Id quod nostrum est sine facto nostro ad alium traiis- t • 

ferri nou polest. I. 11. D. de R. J. 50. 17. 

als auch den Successionsregeln zuwiderlauft, nach welchen immer 
auf die Zeit des Erbfchaftdanfalls zu fehen ist. 

§ (>. Inst, de leg. agn. succ. 2.2. 

„Proximus autem, si quidem nullo teslamento facto 

quidam decesserit, per lioc tempus requiritur, quo mor-

tuus est is, cuius de hereditate quaeritur." 

§ 29. Bei einer putativen Ehe würde nur derjenige Asten-
dent erben, welcher im guten Glauben war, der andere kann ans 

i 
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seiner mala fides kein Erbrecht gewinnen 1. 134. § 1. D. de R. 

J. 50.17.). Die Ascendenten der Mutter eines illegitimen Kindes 

sind vollkommen erbfähig *), die des Vaters nicht, und hinsichtlich 
der Zldoption mag als allgemeine Regel gelten, daß, so weit wie das 
Adoptivkind die Adoptiveltern beerbt, auch Reciprocität, also mög-
licherweise Concurreuz der Adoptiv- und leiblichen Eltern des 
Kindes eintritt. 

Dritte Klaff«. § 30. Wiewol weder die Kurl, noch die Piltenschen Statu-

ten in den Stellen wo sie der Succession der Geschwister geben* 
fett, einen Unterschieb zwischen vollbürtigen unb halbbürtigen ma-
chett: so leibet es boch in ber Praxis keinen Zweifel, baß bie ge-
meinrechtliche Voranstellung ber vollbürtigen Geschwister vor bie 
halbbürtigen auch in Kurlaitb vollkommen anwendbar ist. Die 
Bauerverordnung sagt dies im § 118., für die übrigen Stände 
tritt aber das gemeine Recht deswegen ein, weil schon nach den 

gewöhnlichen Hermeneutischen Regeln dnrch ein späteres Gesetz (die 
Statuten) das frühere (gemeine Deutsche Recht, hier gleichfalls 
Landesgesetz) nur dann aufgehoben wird, wenn solche Aufhebung 
ausdrücklich angeordnet worden oder aus der Unvereinbarkeit der 

späteren mit den früheren Bestimmungen von selbst folgt. 

In der dritten Klasse, also nur dann wenn weder Testenden-
ten noch Ascendenten noch vollbürtige Geschwister oder deren Kin­
der vorhanden sind, snccediren die Halbgeschwister und verstorbe-
ner Halbgeschwister Kinder, in stirpes wenn beiderlei, in capita 

wenn nur Halbgeschwister oder nur verstorbener Halbgeschwister 
Kinder vorhanden sind, nach denselben Regeln welche in diesen Be-
ziehmtgen für die vollbürtigen Geschwister und deren Kinder gelten. 

*) Novella 89. eap. 13. 



87 

Nov. 118. cap. 3. 

„His auteui iiou exisleiitibus in sec.uudo ordiue illos 

fratres ad hereditatem vocamus, qui ex uno parente 

coniuncti sunt dcfuncto, sive per patrein soluin sive per 

matreui." 

Nov. 84. cap. 1. 

„Vult autem haec lex, ex utraque parte decoratos et si-

mul quidem consanguineos simul autem uterinos fratres 

ad successionem morienlis meliores esse quam illos qui 

solummodo consanguinei aut solummodo uterini sunt." 

1. ult. Cod. comm. de succ. 

Uneheliche Verwandschaft kann hier nur von mütterlicher 
Seite in Betracht kommen, daher concnrriren eheliche Halbgeschwi­
ster aus den Ehen ihrer Mutter und zweier verschiedener Männer 
sowol unter einander als mit den unehelichen Kindern ihrer Mut­
ter, wie auch jene ehelichen Halbgeschwister wieder mit den eheli­
chen Kindern ihres Vaters von einer anderen Mutter. Wo aber 

die uneheliche Verwandschaft nur durch den nämlichen auch noch 
so bekannten Vater begründet wird, ist doch kein Erbrecht solcher 
unehelicher Kinder unter einander vorhanden, denn sie find „quasi 
sine patre nati." 1. 4. D. unde cognati. 

Sind Halbgeschwister allein vorhanden, so snccediren sie nach 
Köpfen. Auf den Ursprung des Vermögens kommt es auch hier 
in der dritten Klasse durchaus nicht an, da durch die Novclla 

118.*) und das daselbst als alleiniges Princip der Erbfolge fest­

*) Nov. 118. Praefatio. ,.1'lurimas et diversas leges veteribus 
teiiiporibus prolatas invenientes, per quas non iuste diflerentia ab 
intestato successionis int er cognatos cx niasculis et foeminis iiitro* 
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gesetzte Blutsverwandschaftsband kein solcher Unterschied begrün­
det ist. Hätte daher der Erblasser z. E. nur von seinem Vater 
Vermögen ererbt, und keine vollbürtigen Geschwister, sondern nur 
halbbürtige, aber sowol vom Vater als von der Mutter her, so 

succedireu ihm beiderlei Halbgeschwister, also die ihm nur durch 
die gemeinschaftliche Mutter verwandten zugleich mit den väter­
lichen, in das nur voin Vater herstammende Vermögen. 

Halbgeschwister und verstorbener Halbgeschwister Kinder (nicht 
weitere Descendenten) concnrriren in stirpes, Halbgeschwister­
kinder unter einander in capita, ganz nach den Regeln der zwei-
ten Klasse. Eine doppelte Erbportion kann in dieser Klasse (außer 

durch putative Ehe) dadurch zu Wege gebracht werden, daß sog. 
zusammengebrachte Kinder sich heirathen. Z. E. A hatte ans 

A© BA C© AD fc*ncr crf*cn mitB Kinder, C eben 
so mit der D. B und C heirathen sich 

gjj | ' T H später und haben auch ein Kind G. Die 

dueta est etc." cap. IV. Nullam vero volumns esse diiferentiam in 
quacunque successione aut bereditate inter eos qui ad Iiereditatem 
voeantur, masculos ac feminas quos ad hereditatem communiter de 
finimns vocari sive per fcminae personam dcfuncto iungebantur: 
sed in omnibus successionibus agnatoruni cognatorumque differen-
tiam vacare praeeipimus, sive per femineain personam sive per 
emaneipationem sive per alium quemlibet modum prioribus legibus 
t r a r t a b a t u r ,  e t  o i n n e s  s i n e  q u a l i b e t  h u i u s m o d i  d i f f e -
r e n t i a  s e c u n d n m  p r o p r i u m  c o g n a t i o n i  s  g r a d u m  a d  
c o g n a t o r u m  s u c c e s s i o n e m  a b  i n t e s t a t o  v e n i r e  p r a e -
cepimus." Priv. Gottli. von 1561, art. 6. „daß nichts weniger das 
nächste Geblüt, Männliches u. Weiblichen Geschlechts ab intestato feite succe» 
diren undt erbfähig fein." Oberhosgerichtliches Nrtheil in der Kummeraufchen 
Erbfchastsfache. vom 11. Febr. 1835. 

zusammengebrachten Kinder F und H 
heirathen sich, das von ihnen erzeugte 
Kind I erhält aus der Erbschaft des G, 
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zu der es mit dessen mütterlichem Halbbruder E concurrirt, zwei 
Theile, einen in Repräsentation feiner Mutter H, einen ans dem 

Rechte feines Vaters F, beide Halbgeschwister des G. 

§ 31. Endlich kommen in Ermangelung auch der Halbgeschwi- yiitte ÄIa)Tt. 
stet und deren Kinder, alle sonstige Seitenverwandte ohne Unterschied 

der vollen und halben Geburt, ohne Rücksicht auf die Herstammung 

des Vermögens, ohne Rücksicht auch auf einfache oder mehrfache 
Verwandfchast lediglich nach der Nähe des Grades zur Erbfchast, 
mehrere gleich nahe in Köpfe; von einem Repräsentationsrecht ist 
hier nicht die Rede, noch von Erbrecht nach Stämmen. 

Nov. 118. cap. 3. § 1. 

Si vero neque fratres neque filios fratrum (sicut diximus) 

defunetus reliquerit: omnes deiiiceps a latere cognatos 

ad hereditatem vocamus, sccundum uniuseuiusque gra-

dus praerogativam, ut viciniores gradu ipsi reliquis prae-

ponantur. Si autem plurimi eiusdem gradus inveniantur, 

secundum personarum numerum inter eos hereditas divi-

datur: quod in capita nostrae leges appellant. 

Uneheliche Verwandfchast von der Mutter her ist hier mit ehe­
licher und vollbürtigcr ganz gleich, die uneheliche vom Vater her­
kommt gar nicht in Betracht. 

„Vulgo quaesiti enim cognati sunt sibi, sicut et matri 

cognati sunt." § 4. J. de succ. cogn. 

Der § 196. Stat. gedenkt nur im Allgemeinen des mit den 
„Agnaten" cmicurrtrenben überlebenden Ehegatten, doch versteht 
es sich von selbst daß auch die von weiblicher Seite Verwandten 
erbfähig find. 
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Vriv. Gotth. art. Ö. 

„daß nicht weniger das nächste Geblüt, Männliches und Weib-
lichen Geschlechts, ab intestato solte succediren undt erbfähig 
seyn." 

P. 3. tit. 1. § 12. und 16. Stat. Pill. 

„wanns aber weiter kompt so ist der negste .im Grad, es sey 

einer oder mehr, der negste zur Erbschaft."-
Kurl. Bauerverordnung § 119. 

«'brecht gtwissn § 32. Sind gar keine Blutsverwandte, auch in noch so ent-
Zollcgim und Cov ° ' 

Dotationen, femtcm Grade, vorhanden , auch kein Ehegatte, welcher, in allen 

vier Klassen mit denselben concnrrirend, in Ermangelung irgend 
welcher Blutsverwandten die ganze Erbschaft nach I. 1. Cod. 

unde vir et uxor, 6. 18.*) allein erhält, so kommt das Erbrecht 

gewisser Kollegien und Korporationen sowol nach Römischen als 

Provinzial- und Reichsgesetzen in Bettacht. Hieher gehört: 

1)daS Erbrecht der Gebietslade der Gemeinde, zu welcher der 
Verstorbene in den Revistonslisten angeschrieben war. § 124. 
der Kurl. Bauerverordnung; 

2) das der Stadtkasse im Vermögen des Bürgers; 
Swod der Reichsgesetze Band X. art. 985., Band XII. 

über städtische Verwaltung § 58. P. 1.; 

3) der Kirche, bei welcher der verstorbene Geistliche angestellt war. 
1. 20. Cod. de episc. et cler. 1. 3. Nov. 131. cap. 13. 

caput 7. causa 12. quaestio 5. Decreti; 

*) Maritus et uxor ab intestato invicem sibi in solidiun pro an-
tiquo iure succedant, quotiens deficit omnis parentuiii liberorumv« 
seu propinquorum legitima vel naturalis successio, fisco exclnso. 

cf. v. Bunge § 369. Anw. 
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4) der Universität Dorpat rücksichtlich ihrer Mitglieder, so wie 

aller Lehranstalten rücksichtlich der bei ihnen angestellten Schul-
beamten; 

Allerh. bestätigtes Statut der Universität Dorpat vom 
4. Juny 1820. § 16. und 187.; 

Allerh. best. Reichsrathsgutachten vom 27. Juny 1821 
und 31. Aug. 1832. § 20. Swod Tom X. § 982. 

6) der socius liberalitatis principis in der vom Monarchen 
Mehreren geschenkten Sache. I. uii. Cod. si liberalitatis im-

perialis socius sine berede decesserit; 

6) verschiedener Korporationen und Anstalten in einzelnen Fällen, 

wie solche im Swod der Reichsgesetze Band X. § 984, 986, 
987, 988, 989, 990, 991, 992. enthalten sind. 

§ 33. Nach Nov. 95. cap. 3. § 12. steht denjenigen, die UZm»? 

den Verstorbenen im Wahnsinne (oder nach der Praxis überhaupt 
im Elende) verpflegt und sich seiner angenommen haben, ein Erb-
recht zu, welches sogar den Verwandten vorgeht, wenn diese die 
Aufnahme und Verpflegung desselben verweigerten. 

§ 34. Sind gar keine andere Erbberechtigte vorhanden, so Fiscus-fcic Ärollt 

snccedirt die Krone (Reichsschatz, fiscus). 
1. 4. Cod. de bonis vacantibus. 

' Swod der Reichsgesetze Band X. art. 981. 

Die Krone hat übrigens eben st wie die ans sonstigem speciel-
lern Fundament succedireuden Anstalten bei der Erwerbung eines 

denselben anheimfallenden Nachlasses dieselben Verpflichtungen 
wie jeder andere Erbe zu erfüllen. 

1. 11. D. de iure fisci. „Non possunt eniui ulla bona 

ad fiscum pertinerc nisi quae credit oribus superfutura 

i 
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sunt: id enirn bonorum cuiusque iiilelligilur, quod aeii 

alieno supcrest. 

I. 60« D. de cond. et dem. 35« 1. Fiscus iisdem conditio-

- nibus parere debet, quibus persona, a quo ad ipsum, 

quod relictum est, pervenit: sicut etiam cum suo onere 

hoc ipsum vindicat. 

§ 204. Stat. Curl. Haereditas nulla est nisi aere alieno 

prius deducto. 

^ 1. 30« § 1« D. de V. S« 50« 16« Bona intelliguntur cuius­

que quae deducto aere alieno supersunt. 

Swod der Reichsgesetze Band X. art. 1044. 

Dritter Abschnitt« 

Erbfolge in Gesammthand-, Fideicommiß - und 
Stamm-Gütern, so wie im ererbten Vermögen. 

§ 35. Lehen, teudum*).heißt ein unter der Bedingung be-
Gcsammtchandrecht. Anderer Treue und gewisser Dienste, hauptsächlich kriegerischer, 

verliehenes Gut oder Recht. Begriff und Wesen des ganzen 
Verhältnisses hat stch im Mittelalter ausgebildet, dort aber auch 

*) Der Deutsche Name erklärt sich von selbst, die Ableitung des Lateini-
fchen ist zweifelhaft., Das Longobardische Lehenrecht (IL Feudornm 3. § 4.) 
sagt: „cum a fidelitate feudum dicatur vcl a fide." Doch kann daS 
Wort auch eine Deutsche Wurzel haben, fe-od, im Gegensatz zu all-od. od 
Grundstück,  se wo Eigentbum und 'Lef i tz 'oder Nutzungsrecht yetbei t t .  a l l  wo 
hciM vereinigt, ganz ist. 
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so große Verbreitung gewonnen, daß es eine Zeit gab, wo die freie 
(allodiale) Eigenschaft eines Gutes Ausnahme war und die Regel 
galt: quodlibet praedium praesumitur feudum, denn we­

gen des von Seiten des Lehnsherrn dem Lehnsträger (Va-

fallen) zu gewährenden Schutzes wurden sogar Allodien aus 

freiem Entschlüsse des Besitzers in Lehen umgewandelt.*) Da die 
Colonisation Livlands, des Ordensstaates, von Deutschland aus 
zu einer Zeit wo das Lehnwesen in seiner Blüthe stand, erfolgte 
und die ursächlichen Lehens-Bedingungen, Lohn für geleistete 

Kriegsdienste und Anregung für Solche die sich durch das Schwert 
Eigenthmn erkänlpfen wollten, ganz eigentlich obwalteten: so 
konnte es nicht fehlen, daß im Ordensstaate bis ans wenige Aus# 
nahmen alle Landgüter Lehen waren. Herzog Gotthard mochte 
daher in seinem Privilegium für den Kurländischen Adel vom 20. 

Juny 1570 füglich ganz im Allgemeinen sagen: 
„Ob es wohl bei der Vorfahren Zeitten in diesem Fürstenthum 
besage der Lehenrechte mit den Landgütern gehalten worden" 

wenngleich anch die Existenz allodialen, wenigstens durch keinen 
Lehnbrief zu beurkundenden Eigenthums schon frühe angenommen 
werden konnte. 

Priv. Sig. Aug. 28. Novbr. 1561. 

„Quae vero ex vastis nemoribus multo longoque sudore 

acquisita, primi occupantis, iuxta iuris communis ordi-

*) Urkunden, welche eine Belebnung mit einem vom Basallen erkauften 
Wutc enthalten, können indessen auch nur sich, auf eine Bestätigung der Ueber-
tragung eine» Lebens von einem anderen Vasallen an ihn beziehen. 

Lehnbrief des Herrmeisters Herrmann v. Brüggen?» genannt Hafenkamp, 
iL542, Dienstag nach Kreuzerböbung. „Wir gönnen, geben und verleiben dem 
CtbenSratlie Pbilipscn v. d. Brüggen und allen seinen rechten wabren Erben, 
neben anderen feinen und den auch von unseren Vorfahren verliebenen Gütern 

diesen seinen gekauften Kav." 
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uationcm, inanebunt, iiisi prior occupans illa deinecps 

pro derelicto habuisset, ac alius ea aliunde possedisscl 

legitimeque praescripsisset, ut is quoque in tali posses-

sioue retineatur tucaturque." *) 

Das Norddeutsche Lehnrecht, und so auch das Baltische, war 
aber in der Erblichkeit der Lehen in der Regel sehr beschränkt. 
Das Lehen erbte nnr in grader Linie des Mannsstammes fort, 

und wenn die Nachkommen des Vasallen nicht im gemeinschaft­
lichen Besitz des Lehens nngetheilt saßen, derjenige unter ihnen 
aber, welcher im Naturalbesitz des Gutes geblieben war, keine 

männlichen Nachkommen hinterließ: so fiel das Lehen wieder dem 
Lehnsherrn anHeim, wenn auch selbst männliche Nachkommen des 
ersten Erwerbers vorhanden waren.**) Auch war es möglich, daß 

*) Das Intestaterbrecht deS adlichen Weibes gegen seine Blutsverwandten 
nach den Lies-, Esth- und Curländischen Lelm- und Landrechten von Anfang un­
serer Rechtsgeschichte bis 1561. Eine rechtsgeschichtliche Abhandlung zur Erlan­
gung der Würde eines Magisters der Rechte verfaßt . . .  von Adolph Ba­
ron Hahn. Dorpat 1849. Seite 22. 

**) v. Bunge Liv- und Esthl. Privatrecht. § 358. 361. Eichhorn 
Deutsche Staats- und Rechtsgeschichte § 428. Brief des Herzogs Friedrich 
vom 13. Januar 1603: „undt hatte sich Wilhelm Witten der sammenden Han-
„desgcrechtigkcit expresse vorbebalrcn auch derowegen mit zehntausend mark zum 
„Unterhalte sich lassen abfinden, das wofern die sammende handt von der Obrig­
keit nicht confirmirt würde undt sein Bruder Kotschalk Witten ohne männliche 
„Leibeserben abginge. Er alßdann sich feines veterlichen Erbes mit Nichten wolle 
„begeben baben, besondern wie ein natürlicher Erbe seines VatcrS dazu der 
„nechste sein wolle." 

Dieses Beispiel ist sehr schlagend. Will). Witten theilt nicht vollständig 
mit seinem Bruder, sondern erhält zwar eine Abfindungssumme, will aber doch 
nicht als gänzlich abgetbeilt betrachtet werden, damit daS Gut nicht etwa nach 
Gottschalk Witten s obne männliche Leibeserben erfolgtem Absterben dem Lehns­
herrn anheimfalle; diese Vorsichtsmaßregel ist aber nur für den Fall nötlng, dasi 
die vorbehaltene gefammre Hand nicht bestätigt würde. 
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der jeweilige Inhaber desselben es dnrch einen Lehnsfehler (Felonie) 
verwirkte, obgleich solche Fälle hier wol nur selten vorgekommen 
sein werden. Um nun die Vererbung des Lehens auf alle mäun-

liche Nachkommen des ersten Erwerbers zu sichern, erbaten die 
Lehnsträger eine Gesamultbelehnnng (simultanea investitura) 

aller derselben, so daß die Vererbung auch nach der Theilnng und 

Abfindung nicht bloS auf die Descendenz jedes einzelnen künftigen 
Besitzers beschränkt blieb und die, noch vom ersten Erwerber des 
Lehens abstammenden zur LehnSsuccessiou befähigten Agnaten des 
jeweiligen LehnSträgerS beim Mangel der eigenen männlichen 

Descendenz desselben snccessionsfähig blieben, auch das Lehen er-
halten rnnßten wenn es ihm etwa wegen Felonie entzogen wurde.*) 

Auch hatten einzelne Geschlechter dadurch, daß die Belehnung eben 
auf das ganze Geschlecht, nicht auf einzelne Personen gestellt war, 
das Recht der Vererbung auch in der Seitenlinie, bis zum gänz-
lichen Erlöschen der gesammten Sippschaft, erhalten. Dies Alles 
wird mit dem Namen des Rechts der sammenden oder gesammten 
Hand, ins coniunctae manus bezeichnet. 

Priv. Sig. Aug. art. VII. 

„Verum cum plures sint in Livonia, qui cum consan-

g u i n e i s  s u i s  a t q u e  a l i i s  f a m i l i i s  i u s  s i m u  1 1 a  n  e a e  s i v e  

coniunctae manus contrahendi facultatem olim nacti 

sunt, ut hoc ipsum Privilegium a Vestra Sacra Maiestate 

*) Die zuerst der Harrien- und Wierländischen Ritterschaft vom Hochmei-
ster Konrad v. Jungingen, 1397, und vom E^bischof Sylvester (Stobwasser 
oder Stodewescher) der Rigischen Stiftsritterschast 1457 verliebenen sog. Gna­
denrechte, auf welche das priv. Sig. Aug. art. 10. Bezug nimmt, enthalten 
übrigens noch die Beschränkung der Vererbung bis ins 5te Glied der Seiten-
venvandscbafr. 
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caeteris quoque oinnibus lioslrisque personis — —-

concedaturin Omnibus eorum bonis feudalibus, quae 

modo obtinent, quae in futurum quovis modo sive spe­

cial! gratia sive contractu licito, obtinere poterunt, non 

modo cum consanguineis, affmibus, sed aliis quoque 

exteris familiis atque sociis tale ius simultaneae sive 

coniunctae manus coire atque contrahere etc." 

Von einer allgemeinen Allodification der Lehen ist im Privi-

leginm Sigismund Augusts eigentlich noch nicht die Rede, obgleich 
im lOten Artikel desselben 

„ut nobis libertatem gratiae (ut vulgo appellant) pro Re­

gia benignitate concedat, quem ad modum in successione 

feudorum subditi Ducatus Esthoniae, Harriae, Wiro-

niae, ac Dioecesis Rigensis olim .... obtinuerunt ..." 

auch des Gnadenrechts*) neben der freien, von landesherrlicher 
Verleihung oder Genehmigung nicht weiter abhängenden Einge-
hung von Gesammthandverträgen gedacht wird; wohl aber konnte 
die Ritterschaft dem Wesen nach ihre bisherigen Lehngüter, 
nachdem die in obigen Artikeln vorgetragenen Bitten vom Könige 
genehmiget waren, ohne weiteres als die ihrigen (bona nostra) 

ansehen, und sehr bezeichnend ist die Erklärung des Rechts, Ge-
sammthandverträge über Lehengüter (sogar über die zukünftig zu 
verleihenden) einzugehen, durch die den Artikel VII. schließenden 
Worte: 

„ h o c  e s t ,  u t  h a b e a m u s  l i b e r a m  e t  o m n i m o d a m  p o t e s t a -

tem de bonis nostris disponendi, dandi, donandi, ven-

*) Vcrgl. die Magister - Dissertation des Barons Adolph Hahn, 
S. 25. fg. 
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dendi, alienaudi et in usus bene placitos, uon requisito 

Maiestatis Vestrae conseusu et alterius cuiusvis supe-

rioris convertendi" 

welche Befugnisse zu ganz freier Disposition über die Lehngüter 
gewiß nicht mit dem Gesammthandrechte identisch sind, eben 
so wie das im art. 10. ausbedungene Gnadenrecht freilich unter 
der Voraussetzung, daß der König es noch erweitern werde, dahin 
desinirt wird: 

„hoc est, ut habeamns poteslatem succedendi, non modo 

in descendenti, sed ctiam in collaterali linea utriusque 

sexus", so daß der Schluß dieses Artikels „salvo tarnen 

Maiestatis Regiae iure fisci seu iure caduco" 

eben nichts weiter als der Vorbehalt eines theoretischen landesherr­
lichen Rechts war, welches wol höchst selten mehr zu praktischer 
Geltung kommen konnte. *) 

Herzog Gotthard erklärte zwar im sechsten Artikel seines Pri­
vileg« für den Kurl. Adel, vom 20. Juny 1570, daß die eben 
besprochenen Artikel des Sigismund - Augustischen, mit seinem, 
des Herzogs, Zulaß nunmehr eine vollständige Modifikation der 
bisherigen Lehen enthielten, bestimmte aber, daß in den neuerdings 
von ihm oder seinen Nachfolgern zu verleihenden Gütern nur die 
„Investitur, Verlehnung und Handfeste" entscheiden, also ohne 
besondere Bewilligung eine Erweiterung der Lehnsfolge durch 
Gnadenrecht und gesammte Hand nicht gegeben sei. 

Wiewol nun den bisherigen Lehnsträgern durch diese beiden 
Privilegien deutlich und ausdrücklich genug die Erlaubuiß zur 

*)  Neumann Kommentar zum sechsten Art ikel  des priv. Gotth. in den 
Erörterungen Band HI. S. 304. fg. 

7 

V 
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Eingehung von Gesammthandverbindungen ohne landesherrliche 

Bestätigung gewährt war, so finden wir doch daß (nicht blos in der 
ersten Zeit des Kurländischen Herzogthums) — offenbar zu große-
rer Sicherheit und Bekräftigung — um landesherrliche Bestäti­
gung solcher Verträge nachgesucht wurde, wie denn anch Herzog 
Gotthard im XII. Artikel seines priv. für alle Güter ohne Unter-
schied, bei jeder Besitzveränderung einen besonderen dem Landes-
Herrn zu leistenden Huldigungseid forderte, eine Pflicht, die offen-
bar noch aus der lehnrechtlichen Idee hergeleitet war, und bezeich-
nend genug braucht der Herzog sogar auch das Wort „Lehn" 
gleichbedeutend mit Gut, und zwar in Beziehung auf die bereits 
zu Allodien gewordenen ehemaligen Lehen." 

„Und wollen Uns wiederum zu Unserer ehrbaren Land-

„schaft trafst eines geschworenen Eydes, den ein jeder, nach 
„Eintretung in sein Guth, bey Pön der Confiscatiou, 

„dasselbe in Jahr und Tag zu thun und zu leisten soll schuldig 
„und verpflichtet seyu — jedoch welche ans guten Ursachen au-
„ßerhalb Landes seyeu undt ihre unmündige Jahre nicht über-
„lebt haben, derenselben gewesene Vormünder oder andere 
„BlntS-Verwandte sollen bis auf ihre Wiederkunst, sie in ih-

„reu Lehen bey der Herrschaft verwahren — nnzweifelich ver­
gehen, aus unterthänigem Gehorsam." 

Andererseits lag es im Interesse der Neubelehnten, eine Ans-
dehnnng der ihnen eo ipso nicht zugestandenen Rechte zu erhal-
teil. Und so gab denn ein grade ans die Recognition eines Be-

sitztitels bezüglicher höchst folgenschwerer Streit zwischen dem Her-
zöge Wilhelm Kettler und dem Adel, Veranlassung zu einer auch 
für das Gefarnrnthandrecht und dessen Uebergang in das moderne 
Familienfideikommiß sehr wichtigen Gesetzesbestimmung. 
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Gerhard Nolde, der um den Herzog Gotthard höchlich ver-
diente nnd mit vielen Gütern belehnte Stammvater des noch jetzt 
in Kurland blühenden Adelsgeschlechts dieses Namens, hatte in 
seinein Testamente vom 12. October 1597, im 15ten Punkte, die 
Bestimmung getroffen, daß alle seine Güter (unter denen auch 

solche welche nach 1570 erst von ihm erworben, also noch Sehen 
waren) nach Gesammthandrecht vererbt, die Töchter blos ansge-
steuert werden, und die Söhne gehalten sein sollten, den landes-

gesetzlichen Hnldiguugseid zu leisten und ihren Besitz als gesammt-
handrechtlichen zu recognosciren. 

„Alldieweil ich jezo von meinen liegenden gründen als meinen 
„wolerworbenen, vnd durch Gottes Segen erlangten .guteren, 

„auß allerhandt erheblichen Brfachen vnd damit mein Nähme 
„vnd Geschlecht sonill desto mehr erweitert vnd erhalten bliebe, 
„Nach sammenden Handes Recht, vndter vorerwenten meinen 
„Lieben Söhnen Disponiret, so will ich meine verordneten 
„Vormunder hiemit ganz fteundtlich erJnuert vnd gebeten ha-

„ben, das sie alßbaldt nach meinem Sehlig Abscheide bei Fnrstl. 
„Durchlauchtigkeit, Meinen gnedigen Landes Fürsten vnd Herrn 
„vermuqe algemeiner ?ldelichen Freyheit vnd darauf erfolgten 
„erklernngen und Reccjfeit, der gesambten Handes Le-
„h en halber getrewlich bewahren vnd dessen Schein empfan-
„gen, vnd wan meine geliebten Sohne, ein Jeder das seinige, 
„in wurflichen besitz vnd eigentbnmb erlanget, So will ich auch 
„das sie alle sambt, vnd ein jeder Insonderheit bey der Eydts 

„Leistnnge Landtö vblichem gebrauche nach, solche guter nach 
„Sammende HandtS Recht vnd keiner Anderen gestaldt recog-

„noscireu, auch sich nicht endterstehen ein theill oder ganz auß 
„solche sammende handes Recht, zu bringen, bev vertust seines 
„Autheils oder Partes." 

7* J 
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(Es war also hier die Veräußerung eines Gesammthandguts mit 

dem Austreten aus der Gesammthandgenossenschast, dem Verlust 
der aktiven Erbfähigkeit identisch, eine natürliche Folge der eben 
durch jene Veräußerung den Gesammthandgenossen entzogenen 
Möglichkeit, ihrerseits in das Gut zu succediren.) Trotz der von 
seinem Vater gebotenen, ohnehin gesetzlichen Recognition seines 
Besitztitels verweigerte nun Magnus Nolde auf Kälteten, einer 
der vielen Söhne des Testators, diese Recognition Anfangs ganz, 

später in der geforderten Form (sie sollte knieend, nach Analogie 
der auch bei fürstlichen Belehnungen gebräuchlichen Form, gelei-
stet werden). Herzog Wilhelm ließ ihm das Gut durch ein be-
sonders dazu' niedergesetztes Gericht absprechen, Nolde erlangte 
Schutz und Restitution in Polen, nnd wurde endlich, als er auf sei-
ner Durchreise nach Riga, wo er ein Königliches Commissnm aus­
zurichten hatte, in Mitmi in einem Gasthanse gegen den Herzog 
trotzige Reden geführt, mit seinem Bruder Gotthard auf dem 
Markte auf Befehl des Herzogs von dessen Trabanten erstochen. 
Zur Untersuchung und Bestrafung dieser Gewaltthat, zur Schlich-
tung der Differenzen zwischen dem anderen Herzoge Friedrich und 
dem Adel, so wie zur Aufrichtung einer festen Regierungsform 
wurde die königlich Polnische Commission von 1617 nach Kur­
land geschickt, deren Werk die Knrländischen Statuten und die 
Formula Regiminis sind. Bei dieser Commission nun gestalte-

ten sich die Umstände — da Herzog Wilhelm seines Lehns verln-
stig erklärt wurde und Herzog Friedrich große Noch hatte sich im 
Herzogthum zu erhalten, — so günstig für den Adel*), daß von 
einer besonderen Recognition bei Besitzveränderimgen nicht weiter 
die Rede war und hinsichtlich des Gesammthandrechts (den beiden 

*)  Z iegenborn § 122. 125. 
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Veranlassungen des ganzen Zwists) in den §§ 185, 186. und 
187. Bestimmungen getroffen wurden, die so ganz allgemein ge-

halten sind, daß man sie füglich, zumal einige Unbestimmtheit 
hierüber vielleicht in der Absicht der auf die Fassung Einfluß H'a-
benden lag, und diese Gesetzbestimmungen offenbar viel Lehnrecht-
liches enthalten*), sogar auf die neuen Lehen beziehen kann, in 
denen der Lehnsträger das Recht der gesammten Hand ohne beson-
dere Verleihung nicht besaß. Jedenfalls sind diese Paragraphen 
und das ganze Institut der gesammten Hand zwar die Wurzel aus 
welcher bei und das moderne Familienfideicommiß entsprossen, nichts-
destoweniger aber die darin enthaltenen Grundsätze der gesammten 
Hand vom Wesen des FamilienfideicommisseS bedeutend verschieden, 

*) So ist der § 186. aus II. Feudonim 45. entnommen, in so fem bei 
Sohn nicht das Lehen mit Ausschlagung des Allods und der Schulden des 
Vaters erben würde. 

§ 186. Stat. Curl. 
Habeutes cum aliis ius 
coniunctae manus, sine 
voluntate eorum, quibus 
is nexus debetur, bona 
aere alieno onerare non 
d e b e u t ,  s i  e n i m  s i n e  
l i b e r i s d e c e s s e r i n t ,  
et bona ad coniunctae 
manus socios pervene-
riiit, debitaquae sine sei» 
tu et sine consensu corum 
contracta fuerint, pcrsol-
vere non tenebuntur. 

v. Engelhardt  Bei t rag 
zur Beantwortung der Frage: 
Gehen die teutfchen Stechte 
dem römischen Codex vor oder 
stehen fie demselben nach? § 25. 

II. Feudorum 45. 
Si contigerit vasallum sine omni prole 
decedere, agnatus ad quem universa 
haereditas pertinet, repudiata haeredi-
tate feuclum, si paternum fuerit, retin er c 
poterit: nec de debito liercditario ali­
quid feudi nomine solvere cogitur 
ubi vero filium reliquit, ipse non potest 
hereditatem sine beneficio (Sehen) repu-
di;ire: sed aut utrumque retincat aut 
utrumque repudict: quo repudiato ad 
agnatos si paternum sit pertinebit. (Das 
Longobordische Sehnrecht weicht, wie bereits be­
merkt, durch die Erftreckung der Succession auf 
die vom ersten Erwerber abstammenden Seiten­
verwandten, vom Norddeutschen ab.) 
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obgleich die Beibehaltung des Namens „Gefammthandgul" für 

den sich im Lauft der Zeit verändernden Begriff zu großen Ver-
wirrungen und Streitigkeiten Veranlassung gegeben hat und noch 

giebt, in so fern man nämlich nicht blos auf Fideicommisse die 
statutarischen, mir auf das davon sehr abweichende Gesammthand-
recht bezüglichen, Bestimmungen anwenden wollte, fondern nnige-
kehrt mich bei dem bloßen Namen der gesammten Hand, wo die-
ses Institut ganz in seiner alten Bedeutung wenngleich ohne nä­
here Erklärung vorkommt, an das moderne Fideikommiß denkt 
und versucht, der Errichtung oder Vorbehaltung der gesammten 
Hand im Sinne des älteren Rechts, das Wesen und die Folgen 
einer festgesetzten unbedingten Unveräußerlichkeit des Guts an 
Fremde, und die Absicht der Stiftung eines förmlichen Familien-
fideicommisses oder sog. Majorats nach neueren Rechtsbegrissen, un­
terzuschieben. ' 

Herzog Gotthard hatte in den -allodificirten Lehnen den bis-
herigen Lehnsträgern bcro Recht der freien Disposition über die-
selben, der Lehnsherrschast gegenüber zwar gestattet, jedoch den 
Gesammte-Hands-Gerechtsamen dadurch kein Präjudiz thun wollen. 

„Die Geschlechte aber, so die sammende Hand nnd dieselbige 
gehörige Güter haben oder kräftiglich unter sich bewilligen wür-
den, welche Bewilligung ihnen ftey und ungehindert seyn soll, 

« können oder mögen ohne Consens der Agnaten obgeregterma-

ßen mit den Gütern nicht gebahren; sondern sollen es mit der 
Succefsion und Verordnung halten wie sammende Hand-Gü-
ter- Recht und Gewohnheit ist." 

Eine nähere Bestimmung' über hie damalige Beschaffenheit 
dieses Rechts ist in den Kurl. Gesetzen, nicht enthalten und wir 
find daher auf die allgemeinen in depi, wenig Jahre vor dem 

: 7' 
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priv. Gotth. ja noch bestehenden, Ordensstaate (Livland im wei-
teren Sinne) geltenden Gesammthandrechte so wie auf Privat-

Urkunden verwiesen, aus welchen wir die derzeitige Rechtsansicht 
am besten kennen lernen mögen. Wir haben bereits oben gesehen, 

daß die gestimmte Hand in ihrer ursprünglichen und einfachsten 

Gestalt nichts mehr als der thatsachlich vorhandene gemeinschaft­
liche und nngetheilte Besitz des Lehnguts durch die agnatischen 
Descendenten des ersten Erwerbers war, daß ferner eine beson­
dere Verleihung derselben abseilen des Lehnsherrn an die lehns-
fähigen Nachkommen des Erstbelehnten diesen Descendenten die 
Beerbung in der Seitenlinie auch nach vollzogener Theilung mög-
lieh machen sollte; wir bemerken, daß eine ganz eigentliche simul-

tauea investitura von dem wahren, mit diesem Namen auch be-  ̂

zeichneten Gesammthandrechte verschieden, sogar in der bloßen 
Anwartschaft anf das Lehen für den Fall der Apertur desselben 
nach Wegfallen der es in erster Reihe Genießenden bestehen konnte,̂ , 
endlich daß gleich von Hans aus mehreren Personen oder einem 
ganzen Geschlechte die gesammte Hand als eine Mitbelehnung 
unter erweitertem Vererbungsrechte verliehen werden konnte 

(v. Bunge § 362.). Alle diese Beziehungen, wesentlich lehn-
rechtlicher Natur, konnten aber nach Aufhebung der Lehnseigen-
schast*) sich privatrechtlich nur dahin äußern, daß die Gefanunt-

*) Brief des Herrmeifters Hertmann v. Brüggeney genannt Hasencamp' 
d. d. Mittwoch nach Cculi 1554, worin dem Ordensrathe Philipfen v.d.Brüg-
gen für sich und feine rechten Erben des NamenS v. d. Brüggen gegönnt, gege-
ben und verleimt wird «die SabmendeHandt up alle und Jede feine Lekmgütern 
fo ehme von Unfcrm negften Lorvader seliger gedächwus, Unjj und Unserem 
Orden gegeven und vcrlehnt worden." 

Dieser „Brief und Sahmende Handt" wird auf Ph. v. d. Brüggen'S Bitte 
vom Herrmeifter Heinrich v. ©eilen am 5. September 1555 abermals und die 
lAalenfche Berleibung wiederum.von» tövntge Sigismund III auf Bitte des her* 
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Handgüter ganz die Natur Deutscher Stammgüter erhielten, in 
welchen die Spillseite nur ausgesteuert wird (Töchter erben nicht 
mit beim Vorhandensein von Söhnen), wenn sie gleich der ent-
sernteren Schwertseite vorgeht oder nur durch besondere Festsetzung 
auch gegen diese zurücktritt *), endlich aber bei Veräußerungen an 

einen nicht zur gesammten Hand Gehörigen ein Näherrecht der 
socii coniunctae manus vor vollständig abgeschlossenem Kauft 

eintritt, welche in gewisser Zeit auch den ohne Berücksichtigung 

zogltchen Raths Eberhard v. d. Brüggen am 16. Juny 1613 bestätigt, und die 
Brüggeneyschen und Galenschen Briefe und das aus denselben hervorgehende 
Recht Werden literae und ius simultancae investiturac genannt, obgleich 
1613, wo die v. d. Brüggenschen Lehen bereits allvdificirt waren, von lehn-
rechtlicher Simultaninvestitur gar nicht mehr die Rede fein konnte, auch die 
noch im Jahre 1613 geschehende Bitte um Königlich Polnische Bestätigung einer 
von den Herrrncistern, als früheren Landesherr» nach deren vollkommener Be-
fugniß verliehenen Gesammthandsberechtigung, so überflüßig solche Bitte und 
deren Gewährung war, da auch ohne abermalige Bestätigung dieses Recht schon 
durch die privilegia Sigismund! Augusti et Ducis Gotthardi feststand — 
wenigstens den Beweis abgiebt, daß wer ohne besondere Schwierigkeit sich ein 
specielles Privilegium erwirken konnte, sich darauf mehr als auf die allgemeinen 
verließ. 

*) v. d. Brüggen-StendenscheS Familiendokument vom 13. May 1611. 
„Wenn auch seel. Philipp v. d. Brüggen, der Großvater, dankbarer Gedächt-
„niß, von weiland den Hemneistern als dieser Lande Obrigkeit aus seine Er-
„ben die Sammende Hands-Gerechtigkeit durch Wohlverdienst erworben und 
„seinen Erben hinterlassen so wollen beide Brüder dieselbe samende 
„Hand belieben, acceptiren und genehm halten, auf allen Fall aber das männliche 
„Geschlecht derer v. d. Brüggen sammende Hands-Genossen gänzlich 
„abgeben sollte, der Königlichen und Fürst!. Landes-Privilegia wegen Suk­
zession der Spillseite sich nicht begeben." 

Man ersieht hieraus, daß, da die Belehnung nur auf den Mannsstamm et-
folgt war, die Tranfigenten, so lange derselbe blühte, die Spillseite gar nicht zur 
Succession lassen, beim gänzlichen Aussterben des Geschlechts aber die im priv. 
Sig. Aug. und Gotth. verwilligte Succession der weiblichen Linie nicht aus­
geben wollten. 
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ihres Näherrechts vollzogenen Kauf durch Erlegung der Kauffumme 
(und der Meliorationen) wieder auflösen und das Gut in ihren 

Besitz retrahiren können.*) Mit diesen Grundsätzen stimmen 
denn auch die Kurländischen Statutenparagraphen 185 — 187. 

so wie die Piltenschen p. III. 1.1. § 8., § 13., § 3., p. II. t. 7. 
§ 1. überein, jedoch mit dem wesentlichen Unterschiede, daß in 
Kurland vertragsmäßig, in Pilten aber schon durch das Gesetz 
eine Stammgutseigeuschast begründet wird, wovon weiter unten. 
Im eigentlichen Gesammthandgute werden nun aber auch im Pil-
tenschen die Bestimmungen der Kurländischen Statuten mit Aus-

nähme des § 185., welchem das Piltensche Recht ganz entgegen 
ist, subsidiarisch gelten. Die Piltensche Verordnung, daß die weib-
liche Linie in der gesammten Hand dennoch stets eine Aussteuer 
erhalten muß, wird nämlich in den Kurländischen Statuten durch 
die Bestimmung ersetzt, daß zwar eine Gesammthandverbindnng 
abzuschließen vollkommen erlaubt sei, wenn jedoch darin die weib-
liche Linie ausgeschlossen würde, dann derselben (doch wol beim 
Mangel anderweitiger Bestimmungen, denn diese scheinen nicht ver-
boten) % des taxirten Werths der Güter zufallen, der Gefammt-

handfolger aber nur % für sich, beim Naturalbesitz der Güter er­

*) v. d. Brüggen-StendenscheS Familiendokument vom 22. Setpbr. 1618. 
„Schließlich haben auch beyde Herrn Brüder beliebt und sich hiemit erklärt, 
„daß sie bey ihrer uralten sammenden Hands-Gerechtigkeit verbleiben, bestän-
„digst darüber zu halten und nichts zu dessen praejudicium admittiren noch 
„einwilligen wollen. Folgendes cedirt Herr Philipp v. d. Brüggen sei-
„nent Bruder Bartholt aus dem Gute Stenden seines Gefallens zu ver­
äußern und zu verkaufen, jedoch also, daß es in Verkaufung selbigen Guteö 
„denen Herrn Brüdern und Vettern zuvor angetragen werden soll, welche, 
„wenn sie das geben was andere geboten, die nächsten dazu feyn sollen." 

Gleiches ist in einer v. FircfS-Nurinbuscnschen Vereinbarung vom 18. 
Septbr. 1641 enthalten. Eine ähnliche Bestimmung findet sich auch in einem 
v. Korff-Preekulnschen Testamente vom 24. Juny 1748. 
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halten solle. Daß der § 186. Stat. Curl. dem Longobardischeu 
Lehnrechte entnommen ist, haben wir bereits oben gesehen, und 
obgleich derselbe die Beschuldung eines Gesamntthandguts er-
schwert, ja scheinbar verbietet, so ist andererseits im § 187. den­
noch die Möglichkeit gegeben, den Töchtern nicht blos % sondern 
das Ganze vom Werthe des Gutes zuzuwenden und andererseits 
den Gläubigern des Gesammthand - Guts - Besitzers aus dem 
Erlöse desselben Befriedigung zu gewähren. Denn da den Ge-
sammthandgenossen im § 187. Stat. Curl. (— eben fo wie den 
Agnaten im Stammgute nach § 1. tit. 8. p. 2. der Piltenschen 
Statuten ein Vorkaufs - und Widerspruchsrecht in Jahr und Tag, 
später, bis zum Ablauf der Verjährung, ein Wiedereinlösungs-
recht gegen Erlegung des Kaufschillings und der Meliorationen 
zusteht—) nur das ius protimiseos dahin gestattet wird, daß 

sie innerhalb Jahresfrist vom Tage der Wissenschaft (also vom 
Tage der den Verkauf zur allgemeinen Kenntniß bringenden Ein-

tragung in die Hypothekenbücher) ein verkauftes Gesammthandgnt 
einlösen: so ist an und für sich ein solcher Verkauf vollkommen 
gesetzmäßig und nur durch ein Retractrecht beschränkt, wie wir 
ganz dasselbe als bereits vor den Statuten praktisch geltende 

Rechtsansicht gefunden haben. Kommen aber Gefammthandgüter 
im Concnrfe zum Verkauf, so ist wegen der fides et auctoritas 

hastae publicae den Agnaten das Einstandsrecht für so viel als 

ein Anderer bietet nur vor dem wirklichen Zuschlage auszuüben 
gestattet. *) 

*) Urtheil des herzogt. Kurl. Hof- und AppeilationS-Gerichts in der 
v. Nolde - Groß - GramSdcnfchei» Concurvfache vom 15. Dccbr. 1785, und Be­
scheid desselben vom 23. Juny 1790 in der v. Rummel - Pormsahrenschen. 

Verglichen über die noch etwa h. T. bei Gesammthandgüreri, vorkommen 
könnenden Fragen den Reumannschen Commentar über das priv. tiotth. 
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Aus de» eben erörterten Bestimmungen der Kurl. Statuten 

erwuchs nun tut Laufe der Zeit, namentlich gegen Anfang des 

18tcn Jahrhunderts das in Kurland so häufig (jetzt bei nahe an 
100 Gütern, deren Zahl durch neue Stiftungen natürlich stets 
vergrößert werden kann, während das Erlöschen einer Stiftung 

viel seltener ist) vorkommende und praktisch höchst wichtige Jnsti-
tut des modernen Familienfideicommisses, namentlich durch An-
wendung des § 185 Stat. Curl. auf eine schon im Voraus be-
stimmte Taxationssumme und Verstärkung der Veräußerungs-
beschränkungen der §§ 186. und 187. durch das absolute Verbot 
der Veräußerung. Es lag sehr nahe, die im § 185., für jeden 

Erbfall wodurch die weibliche Descendenz ausgeschlossen wurde, 
angeordnete Taxation ein für alle mal durch eine schon im Voraus 
angeordnete Antrittssumme zu ersetzen, und zugleich die Einhal-
tung derselben durch das Verbot der Ueberschuldung zu sichern. 
Wir sehen daher, daß unter dem Anfangs beibehaltenen und erst 
in neuerer Zeit gegen den Ausdruck Fideicommiß oder noch hau-
figer Majorat, (wiewol uneigentlich, denn Majoxat ist nur eine 
besondere Snccessionsart im Fideicommiß, die sogar von der ge-
wöhnlichen Primogeniturfolge abweicht) — zurücktretenden Namen 
der gesammten Hand sich ein, von dem älteren gänzlich verschie-
denes und doch in gewissen Beziehungen damit zusammenhängen-
des Institut ausbildete, indem sogar noch der §185. dahin beobachtet 
zu werden pflegte, daß bei der Festsetzung einer bestimmten Anttitts-
summe dem Fideicommißfolger % als sein Antheil zugewiesen und 
ihm nur aufgegeben wurde, % an die weiblichen, oder überhaupt 

art. 6., in dm Erörterungen Band 3. S. 317. u. fg. Unseres Wissens existirl 
in Kurland nur noch ein einziges nicht bereits mit einem Meicommissc belegte» 
alte? fflefammtbandflut, Wirgen. 
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Allodial-Erben seines Vorgängers auszukehren*), — oder auch 

dieses l/4 dadurch ersetzt ward, daß der Antrittspreis schon tun so 
viel und mehr unter dem wahren Werthe des Guts angenommen 

wurde. **) Kam nun endlich, um nicht bloS künstige Erbfälle zu 
regeln, sondern die Veräußerung an Fremde noch kräftiger zu ver-
hüten als es durch das bloße Näher- und Einlösungs- Recht der 
Gesammthandgenossen geschehen tonnte***),' zu der für alle Erb-
fälle im Voraus bestimmten Antrittssumme das ausdrückliche oder 

wenigstens deutlich zu folgernde Verbot der Ueberschulduug, — 

*) v. d. Brüggen - Stendensches Testament und Fideicommißstistung vom 
15. Jan. 1748: „so verordne ich, daß mein Herr Vetter, der Wohlgeborene 
Ernst Wilhelm v. d. Brüggen die gesambte Stendische Güther vor achtzig 
tausend Gulden Albertus erb- und eigenthümlich besitzen und nach Abzug des 
vierten Theiles, welches er ex fideicommisso als eine gesambte Hands -Quot 
von die 80,000 Gulden Albertus einbehält, wie auch der Passiv-Schulden, die 
übrigen Summen meinen Erben auskehren solle." 

**) v. Korff-Preekulnscher Familienpakt vom 24. Juny 1747, wonach der 
Antrittspreis als der Werth des Guts gesetzt wird, in welchen die ftäulichen Er-
ben succediren: „für den Besitzer soll aber der stehende Handesschilling, welcher 
„nach den Landesgesetzen % beträgt, in dem angenommenen billigen Preis der 
„Güter stecken ein für alle mal." 

***) v. Nolde -Klein - GramSdenscher Familicntransakt vom 11. Jan. 1786, 
corr. 9. July 1787: „Da auS allen älteren sowohl als neueren Familien? 
„TranSakten erhellet, daß die Absicht unserer verehrungswürdigen Vorfahren 
„dahin gegangen, daß die in unseres Stammvaters G. Nolde Testament 
„genannten Güther .... in dem Besitz der Herrn v. Nolde bleiben sollen, diese 
„Absicht aber wegen der Nichtbestimmung eines pretii fixi auf jedem Gute oft 
„vereitelt worden, wie die Familie cd noch neulich zu ihrem Schmerze in dem 
„Groß-GramSdenschen ConcurS erfahren, daß durch das gerechte DesignationS-
„urtheil Einer hohen Kurl. Landesregierung d. d. Mitau 15. Decbr. 1785 die 
„Familie rebus sie stantibus nur das jus protimiseos erhalten können: so 
„setzet der bochwohlgebörne Herr Vater fest, daß auf den Fall der Erlöschung 
„ber männlichen Descendence die Güter Klein - Gramsden von dem nächsten 
„Agnaten für die Summe von 60000 fl. in alb. angetreten werden sollen." 
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wenn diese Summe nur theilweise beschuldet war, so konnten die Al-
lodialerben natürlich nur aus dem fteigebliebenen Theile derselben 
eine Erbportion erhalten — und der Veräußerung überhaupt hinzu, 

1 fo sind die wesentlichen Kennzeichen des modernen Familienfidei-
commisses nach anßen hin vorhanden nnd es bedarf znr Vollstän-
digkeit desselben nach innen, in der Familie selbst, nur noch der 
Festsetzung einer besonderen Snccessionsordnnng, da natürlich nach 
dem Zwecke und Wesen des ganzen Instituts keine gleiche Berech-
tignng, keine gemeinschaftliche Succesfion mehrerer gleich Nahen, 
keine Theilung, sondern der ausschließliche Naturalbesitz des Gu-
tes durch einen einzigen Fideicommißfolger im Auge behalten wer-
den mußte, mithin irgend eine daranf hinzweckende Successions-
ordnung zu wählen war. 

Der Name Fideicommiß ist übrigens durch die Anwendung 
des Römischen desfallsigen Begriffs auf das zwar einigermaßen 

ähnliche, doch im Wesen sehr davon verschiedene Deutschrechtliche 
Institut entstanden. 

Als nämlich im Mittelaltar durch das Römische Recht immer 
mehr das alte Germanische verdrängt wurde und die Unveränßer-
lichkeit und Untheilbarkeit der Deutschen Stammgüter, in welche 
nur das männliche Geschlecht unter bloßer Aussteuerung der Töch­
ter succedirte, durch die stets mehr sich geltend machenden Theo-
ricn des Römischen Rechts über das gleiche Erbrecht aller Kinder 
und die freie Veräußerlichkeit der Güter, die praktische Gültigkeit 
zu verlieren anfing: nahm der um den Bestand und die Erhal-
tung des Glanzes der Familien besorgte Adel seine Zuflucht grade 
zu einem Institute des Römischen Rechts welches zwar eine be-
schränkte« Unveräußerlichkeit gewährte, dafür aber auch den in 
Römischen Rechtsideen befangenen Juristen geläufiger war und 
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bei ihnen mehr Rücksicht und Schonung fand. Das Römische 
Fideicommiß, so wie es in der Justinianischen Gesetzgebung Gel-
tnng gefunden, und so viel dessen Natur hier zu erörtern nöthig, 
besteht in der Auflage des Testators an seinen Erben, einen ge-

wissen Gegenstand zwar an sich zu nehmen, ihn aber einem Dritten 
(hcres fideicommissarius, Fideicommißerbe) herauszugeben oder 

zu hinterlassen. *) Waren nun gleich dem Römifchen Rechte per-
! petuelle Fideicommisse ftemd, indem nur eine viermalige Fidei-
' commißsuccession angeordnet werden konnte**): so war doch durch 
| die Berechtigung des Fideicommißerbeu, Veräußerungen der Fi-
/ deicoinmißgegenstäude welche sein Vorgänger vorgenommen, auch 

gegen jeden dritten Besitzer zu reclamiren, wobei ihm nicht einmal 
der für die ordentliche Ersitzung genügende Verlauf der Zeit eut-
gegenständ, fchon viel für den Zweck der Erhaltung des Fideiconl-
mißgutes in einer gewissen Reihe der Vererbung gewonnen und 

so ergab sich denn das Resultat, daß ein ursprünglich Deutsches 
Rechtsinstitut, dessen Zurechtbeständigkeit durch Römische Theorien 
untergraben war, durch Anwendung anderer Römischrechtlicher 
Grundsätze zwar gestützt und erhalten, dafür aber auch mit man-

*) Es scheint beinahe als ob die im § 185. Stat. Curl. angeordnete Tbei-
lung des Gesammthandguts zu % für den fuccebirenden Agnaten und % für 
die ausgeschlossenen fraulichen Erben eine ÜRentinifrenj ist an die sog. Quarta 
Trebclliauica, die Befugnis? des mit ber Ausantwortung eines Römischen 
Fideicommisses Beauftragten, % des Werths für sich zu behalten und nur % dent 
Fideicommißerben herauszugeben. 

**j 3Vov.J59. cap. 2. 3. Thibaut Pandekten § 722. „Eine beson­
ders wichtige Modification der Fideicommisse ist es, wenn der Erblasser eine 
„mehrmalige successive Restitution vorschreibt. Man nennt dann die Fideicom-
„misse perpetua oder successiva, und dagegen die, wobei nur eine einmalige 
„Restitution stattfindet, temporalia. 'Nach Justinian's jetzt nicht mehr befolg-
„ter Vorschrift sollen die ersten nur durch vier Grade gehen dürfen." 
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chen fremdartigen Elemente» versehen wurde, so daß im 17ten 

und 18ten Jahrhunderte die Juristen rein Deutsche Justiwte nach 
gänzlich denselben fremden Grundsätzen behandelten, alle Regeln 
der Römischen Fideicommisse auf die Deutscheu anwandten und 
solchergestalt eine Verwirrung anrichteten, welche erst in neuerer . 
Zeit einer gesunderen Theorie und genaueren Scheidung des ver-

schiedeueu Wesens beider gleichnamigen Institute gewichen ist. 
Selbst das berühmteste einschlägliche Werk, Knipschildt de fidei-

commissis, ist von derartigen Jrrthümeru durchaus nicht frei. 

§ 36. Die Deutschen Stammgüter find im eigentlichen Kur- €™^5flfnrttb' 
land nie praktisch gewesen , was sich einfach daraus erklärt, daß 
bis 1561 Lehnrecht galt und durch die sodann erfolgten Allodi-
ficationen die davon betroffenen Güter die Natur unbeschränkt 
veräußerlicher, weder an die Succession blos des Mannsstammes 
noch durch irgend ein Disposttionshinderniß oder Näherrecht ge-
bundeuer, mithin vollkommen freier Güter erhielten. Hierüber 

spricht sich schon das Privilegium SigiSm. Augusti, ganz uuzwei-
felhaft aber das Gotthardische aus. Von einem ohne Vertrag 
durch bloße gesetzliche Bestimmung eintretenden Näherrecht bei 
Landgütern, d. H. von dem Rechte der Agnaten, beut Verkaufe 
eines Gutes an Fremde zn widersprechen, es für den gegebenen 
Preis einzulösen k., ist daher in den Kurl. Rechtsquellen nicht das 
Mindeste enthalte«, (da ja sogar bei Gesammthandgütern, wo es 
im § 187. Stat. Curl. vorkommt, doch eine Gesammthandstiftttng 
vorher errichtet fein muß,) auck kaum der Versuch gemacht wor-
den, es geltend zn machen, da Theorie und Gesetz bier viel zu sehr 
mit der praktischen Ansicht übereinstimmten, auch das Gotthardische 
Privilegium, die Grundlage auf welcher sich die Landgüterverbält-
nisse gestalteten, eine viel zu unerschütterliche Basis abgab, als 
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daß etwa die Berufung aus das, dadurch ganz unpraktisch gewor-
dene Livländische Ritterrecht *) sie hätte beseitigen können, wie 
denn auch in dem einzigen uns bekannteil Falle, wo der Verkauf 
eines, noch dazu geraume Zeit in derselben Familie vererbten 
Landguts an einen Fremden, durch ein geltend zu machen versuch-
tes Einstandsrecht der Agnaten des Veräußerers, rückgängig ge-
macht werden wollte, die Abweisung dieser RettactSprätendenten 
unter dem ausdrücklichen Ausspruche erfolgte, daß das Livländi-

sche Rttterrecht, auf welches die Agnaten ihre Prätension zu stützen 
versuchten, von gar keiner Gültigkeit in Kurland sei, da mittler-

. weile ganz.aydere gesetzliche Bestimmungen geltend geworden.**) 
Obendrein ist das Näherrecht, (in spccie hier: retractus gen-

tilitius, Erblosung) nicht einmal gemeinrechtlich, und wer 'sich 
darauf stützt muß die particularrechtliche Gültigkeit desselben und 
jeder einzelnen Art beweisen.***) 

In Kurland ist also — außer bei Gesammthandgütern, wo-
von bereits ofcen gehandelt worden, und wo am Ende doch auch 
die bedingende Ursache desselben in einem besonderen Vertrage, 
der Gesammthändstistuug begründet ist, — von einem ipsa lege ein­
tretenden Näher- oder Retraet-Rechte bei Landgütern nicht die 
Rede. Der .Adelsretract, wie er in dem, am 20. Juny 1841 

Allerhöchst bestätigten Doklad enthalten, ist nicht privat- und erb-
rechtlicher Natur. Es kann somit im eigentlichen Kurland eine 
Gebundenheit i£er Guter durch ein Näherrecht der Agnaten nur 
mittelst besonderen Vertrags eingeführt werden, unb dieser 23er# 

/ 
• c 
, , *) v. Bun^e § 91. 

**) Ürtheil des Kurl. OberhofgerichtS in der v. Bietinghoff-Kantzkauwschen 
Sache vom ̂ 24'. Juny 1820. 

***l;9DttttAmaier, Deutsche» Privatrecht § 196. 
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trag muß, wie alle Beschränkungen und Bedingungen die sich ans 

unbewegliche Güter beziehen, durch die Hypothekcnbücher znr öf-
fentlichen Kunde gebracht sein, da sie sonst das Publikum gar nicht 
berühren,*) 

In den Städten hingegen hat sich ein Näherrecht der Nach-
baren beim Verkaufe städtischer Gründe vollkommen praktisch mich 
da erhalten, wo kein geschriebenes Gesetz es ausspricht, während 
grade das in einigen derselben **) festgesetzte dem.Nachbarrechte 

*) Neumann in den Erörterungen Band III. 6. 319. fg. 
Comin. Dcc. »im 1717 ad des. 13. § 2. „Ut autcm unusquisque 
sciat quaenam pracdiorum singulorum sit conditio etc." 

**) Z. E. Mitausche' Po izeiordnung vom 5. Septbr. 1606. „Von dem 
iure retractus oder der Beysprache vndt einstandl unbeweglicher guter. 

„Wan ein Bürger seine unbewegliche Güter verkaufst, soll seinem nech-
„ s t e n  B l u t s f r e u n d e  b i s  i n  d e n  a n d e r e n  g r a d  i n c l u s i v e :  

„Vndt wem der nicht vorbanden VnS alß der ObriAkeit, vndt da es VnS zu 
„kauffen »«gelegen, seinem nechsten Nachbabren frei) vndt zugelassen fcvn, 
„solchen Kauff zu retrahiren vndt beyzusprechen, Jedoch daß nachfolgende 
„ftücfc vndt requisita be» solcher Bevsprach gedachter Blutsfteundt oder 
„Nachbar obscrvire vndt halte: Alß erstlich daß er den ganzen vndl vnzcr-
„theilten Äausschilling, dem Verkäufer wirklich anbiete oder fo er sich denfelben 
„anzunehmen weigerte, gerichtlich dcponire vndt niederlege. Im fal der 
„ftembde Käuffer folchen Kauffschilling in einer »nzertbeilten Summe erleget 
„hätte, da aber derselbe vf gewisse Termin gebändelt, soll der Retrahent 
„vndt Beysprecher in solche Termine treten vndt dieselbe Holten. 

„Zum andern, daß er neben der Kauffsumme auch die anderen Vnkosten 
„so beu dem (Sentmct vndt Verkauff »fgewandt, darunter auch der weinkauff 
„mit gerechnet, wieder erstatte. 

„Zum dritten, daß er solche Bevsprach vndt einstandt sich selbst, und nicht 
„einem frembden zum Besten. denselben nämlich baldt bernkch solche gütter 
„wieder zu überlaßcn, thue vndt fürncbmc, vndt da sein wiederpart es begerete  ̂
„beu seinem Eide solches erherte. 

„Zum letzten, da es binnen Jahr vndt Tag a tempore sfientiae" <also 
..von der korroboration) „vndt von tett der Wissenschaft gefchebe. nach der Zeit 

8 
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noch vorgehende Näherrecht der Verwandten (aucfr der Obrigkeit) 
vollkommen antiquirt ist. 

Die Piltenschen Statuten hingegen, welche wahrscheinlich von 
dein ersten noch durch die Commission von 1617 ernannten Land-
notarinö Engelbrecht v. Mengden, einem gebornen Livländer, 

versaßt sind, der noch so sehr an Livland gedacht zu haben scheint, 
daß er im Thl. III. tit. 2. § 4. der Piltenschen Statuten sagte: 
„ein Frembder empsehet Erbe in Livland nach nnsern Rechten 

und nicht nach ftembden Rechten" — schließen sich viel näher an 
das Livländische Ritterrecht an und enthalten daher folgende Be-
ftimmnngen: 

Thl. II. tit. 8. § 1. 

„Wo jemandt sein Stamgutt zu verkaussen in Willens, der soll 
„es dem negsten Agnaten anbitten. Wo er daß nicht thutt, 
„vnd sie woltenS wiederumb an sich bringen, so mögen sie den 

„da die traditio oder Verlassung des Verkaufften Guts geschehen, vndt der 
„frembde Käuffer den Besitz dessell'en wirklich erhalten." 

Obgleich gemeinrechtlich kein Näherrecht gegen öffentlichen gerichtlichen 
Meistbot zulässig, so ist durch das rcsponsum regium datum civitatibus 
5. Dccbr. 1746 doch festgesetzt: „S. R. Maiestas sancit, et si aedes in 
fundis Ducalibus et Civitatcnsibns in personas gcnerosi ordinis 
E q u e s t r i s  p e r  v e n d i t i o n e s  v e l  p l u s l i c i t a t i o n e s  i n  J u d i c i i s  
generalis adeitationis transferri contigerit in casibus in iure expres-
sis illos ad quos id pertinet, per retractum tales aedes vindicarc et 
recuperare posse aequum censet etc." 

Hiernach wäre also wenn ein Jndigenatsedelmann auch in öffentlichem ge-
richtlichem Meistbot ein städtisches Grundstück ersteht, gegen ihn ein RetractS-
recht der Nachbaren zulässig. Dagegen dürste, weil an die Person des Netra-
henten keine Standesbedingung geknüpft ist, ein solches Einstandsrccht nicht blos 
von Bürgern ausgeübt werden sondern ohne Unterschied des Standes. 

DaS eben citirte rcsponsum regium ist bestätigt durch die Declaratio 
regia pro civitatibus 3 Decbr. 1748.. 
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„Kaufs, wo sie zujegen, oder nicht minderjährig, im Jahr vnd 
„Tag wiedersprecheu, oder sie Helten sich daran verseimett, die-
„fem zu wiedersprechen, mögen sie daß Gutt gegen Erstattung 
„des Geldes so der Verkänffer darauff entfangen, nebenst Wie-
„derkehrung der Beßerung, wieder annemen." 

ES ist also hier im Stammgute (über dessen Begriff und We-
fcn weiter unten) ein Näherrecht des nächsten Agnaten verordnet, 
diesem soll es Allem zuvor angeboten werden, sind mehrere gleich 
nahe, wol allen.*) Gehen diese auf die Bedingungen die der 

Fremde bietet nicht ein, so ist der Verkauf ungehindert. Ist ihnen 
ein solches Angebot nicht geschehen, so haben sie das Recht ent­
weder binnen Jahr und Tag **) zu verlangen daß der Kauf ruck-
gängig werde, oder sie haben ein Retractsrecht für denselben Preis 
den der Fremde gegeben, unter Vergütung der Meliorationen. 
Die Stat. Pilt. p. III. 1.1. § 3 besagen: 

„Alte vatterliche Stam-Götter könne» durch Testament nicht 
„vergeben werden." 

Es ist mithin die testamentarische Disposition über alte vä­
terliche Stammgüter (durch welche Adjectiou das oben ohne die-
selbe gebrauchte Wort „Stammgut" sich schon näher und in 
Uebcrcinstmunung mit dem Livländischen Ritterrecht erklärt) in 
Pilten durch geschriebenes Gesetz verboten und es kann nicht in 
Abrede gestellt werden, daß, wenngleich in Pilten das Näherrecht 

*) § 5. Inst, de leg. agnatorum successione. „Si plures sint gra-
dus agnatorum ajierte lex XII. tab. proximuin vocat. — Et quamvis 
singulari numero usa lex proximuin vocet, tamon dubium non est 
quin si plures sint eiusdem gradus ornnes admittantur. 

**) i. e. ein Jahr, sechs Wochen, drei Tage. Stat. Pilt. p. 2. tit. 22. 
§ 1. Mittcrmaier DemschcS Privalrecht § 134. 

8* 
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der Agnaten beim Verkauf von Stammgütern durch die Praxis 

und den Einfluß des Kurländischen Rechts antiqnirt sein dürfte, 
wenigstens seit lange nicht vorgekommen, cuid) im eigentlichen Kur­
land wiederum die Testamentisaction über ererbte Güter beschränkt 

ist, so wenig sich für eine solche Beschränkung ein ausdrückliches 
Gesetz anführen läßt, denn die einzige Stelle wo des woblerwor-
benen Vermögens gedacht wird, (Priv.  Gollh. art.  VI.: „Was 
die Wohlgewonnenen, oder erworbenen Güter anlangt, mit denen-

selben ist nach gemeinen Rechten ein jeder befugt zu thiui nnd zn 
lassen feines Gefallens") spricht von denselben nicht im Gegensatz 
zum ererbten Vermögen, sondern zu denjenigen allodificirten Lehen 

welche wegen des daraus hastenden Gefammthandrechts nicht einer 
solchen freie» Gebahruug abfeiten des bisherigen Lehnsträgers 
unterliegen, wie sie der Herzog im Uebrigen gestattet hatte. *) 

Wir werden also Allem zuvor sehen, was denn eigentlich nn-
ter Stammgnt und ererbtem Vermögen zu verstehen sei, und müs-

fcn zu diesem Behufe auf das Livl. Ritterrecht als die Quelle zu-
ritcfgehen, v. Bunge § 91. 

„Unter deinLrbLUte verstehen diefe Rechtsquellen, weil sie blos 
„Mannlehnrecht enthalten und daher nur eine Lchusfolgc in 
„niedersteigender Linie kennen, das vom Vater — auf dem 
„Wege der gefetzlichen Erbfolge — ererbte Gut. Livl. Ritter-
„recht cap. 66. In feiner Befugniß, über die Substanz 
„eines folchen Erbguts zu verfügen, ist der Eigcnthumcr in fo 
„fern befchränkt, als er dasselbe zum Nachtheil feiner gefetzlichen 
„Erben und ohne deren Einwilligung nicht veräußern darf, es 

*) 9t cum an n (iommentar zum 6tcn art. priv. Gottli. in den Erör­
terungen Band III. S. 337. fg. 
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„sei denn ächte Noch vorhanden, als welche Gesängniß, Se­
quester und Armuth (Goncurs) angesehen wird, uüd welche 

„bewiesen werden uluß. — Weil übrigens die Befug-
„uiß zur Veräußerung von Erbgütern bloß zum Besten der ge-

„schlichen Erben beschränkt ist, so fällt diese Beschränkung weg, 
„sobald der Eigenthümer keine geschlichen Erben hat, also der 
„letzte seines Stammes ist. Eben daher ist mich beim Vor-
„handensein von gesetzlichen Erben die Veräußerung eines Erb-
„guts nicht an sich ungültig, sondern kann nur von den Erben 

„angefochten werden, in welcher Beziehung ihnen beim Ver-
„kauf das Näherrecht, bei Vergabuugeu eine Klage auf deren 
„Nichtigkeitserklärung zusteht Livl. Ritterrecht cap. 45, 

„und 6G. 

So viel steht also mit Gewißheit fest, daß ererbtes Vermögen 
um in, vom Vater ererbten, adligen Landgütern bestehen kann, 
daß also nur beim Jndigenatöadel, und da auch nur im agnati-
scheu unbeweglichen Landgut, nicht aber bei irgend welchen ande-
ren Ständen oder bei Häusern, Kapitalien — sie seien auch aus 
dem Verkaufe von Landgütern gelöset, — vom ererbten Vermö­
gen die Rede sein kann. Kein Kurl. Gericht hat auch jemals auf 
eine derartige Ausdehnung des Begriffes von ererbtem Vermögen 
erkannt, wie solcher häufig genug in der Vorstellung von Nicht-

Juristen zu finden ist. 

Wir zweifeln aber sehr daran, ob sogar noch in Pilten die-
jenigen Beschränkungen des Verkaufs von ererbtem Vermögen 
(Stammgut) praktisch sind, welche die Pilteuscheu Statuten ent-
halten, während die Ansicht, daß Testamentifaction über ererbtes 
Vermögen (im technischen oben erörten Sinne) beim Vorhanden­
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sein der in den §§ 172. und 173. St. Curl. *) gedachten Verwandten 

nicht zulässig sei, viel für sich hat, und sich schon ftüh in Urkunden**) 
und in dem Umstände äußert, daß sogar Fideicommißstistungen 
über ererbtes Vermögen nicht durch Testament sondern durch Ver-
trag mit dem ältesten Sohne aufgerichtet zu sein Pflegen. ***) 

Einen Kommentar über die hier in Betracht kommenden Rechts-
quellen geben wir am besten mit den eigenen Worten des Urtheils 

des Mitotischen Oberhauptmannsgerichts vom 7. April 1825 in 
der Sache der Legatarien des Fräul. v. d. Briuken contra Frau 
v. Walujew, geb. v. d. Brinke«, welches Urtheil vom Oberhof-

gerichte und durch ein Allerhöchst constrmirtes ReichsrathSgutach-
teu vom 6. April 1835 bestätigt wurde: 

„Demnach kommt es hier, nach Beseitigung deS von den strei-
„tenden Theilen darüber erhobenen Disputes: „ob die in den 

„§§ 172. und 173. enthaltenen gesetzlichen Vorschriften zwcckmä-
„ßig oder unzweckmäßig, ratioiiel oder irrationel sind," da dieser 

„Streit für die hier zu entscheidende Rechtsfrage auch nicht das 
„geringste praktische Interesse hat, zunächst aus die richtige Aus­
legung der gedachten beiden §§ an: 

„Wenn hier nun allem zuvor diejenige Categorie der Gesetze, 

„welcher das zu interpretirende angehört, festzustellen ist, fo 
„leuchtet es ein, daß in jedem der beiden §§ eine ganz specielle 
„Vorschrift enthalten ist und zwar nicht fowohl um deswillen. 

*) Neumann in den Erörterungen Band 3. S. 336. 
**) v. Lieven-Bersenschen Protestation vom 11. Aug. 1723. 
***) Transact zwischen F. G. v. Mirbach, seiner Ehegattin und seinem 

Sohne, vom 20. Juny 1776 über Pusseneeken. TranSact zwischen den v. Nol-
deschen Eheleuten und ihrem einzigen Sohne Leopold v. Rolde über Klein 
©rameben, vom 11. Januar 1786. 
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»weil jeder derselben einen ganz besonderen Erbfall anordnet, 
„sondern weil fie gemäß der in L. 14. 15. nnd 16. Dig. de le­

gibus (1. 3.) gegebenen Definition des jus singulare, eine den 

„streng juristischen Grundsätzen des natürlichen, so wie des posi­
tiven gemeinen Rechtes, desgleichen den hiesigen, die Disposition 
„über das Eigcnthnm im Allgemeinen betreffenden Landesgesetzen 
„widersprechende Anordnung enthalten. Es gestatten nehmlich 
„der Art. 7. des Sigismundscheu nnd der 6te Punkt des Gott« 

„hardschen Privilegiums eine ganz uneingeschränkte Disposition 
„nicht allein, was ganz unzweifelhaft ist, über das wohlerworbene, 
„sondern auch über das ererbte Vermöge«; wogegen beim die er* 

„wähnten beiden §§ ohne etwa zwischen wohlerworbenem und er-
„erbteut Vermögen zu unterscheiden, schlechthin die Verfügung auf 
„deu Todesfall nicht allein beschränken, sondern durch den § 172. 
„die testimenti factio sogar ganz und gar untersagt wird. Sol-

„chemnach würde dann die Natur der fraglichen beiden §§ als 
„leges speciales keinem Zweifel unterworfen sein, wie sie denn 

„auch als solche von der Beklagten selbst in ihrem Verfahren vom 
„6. Januar 1821 anerkannt worden sind. Nun ist aber jede lex 

„specialis vel singularis stricte zu interpretircn und schließt die 
„ausdehnende Erklärung unbedingt aus (L. 14. Dig. de legibus 

„1. 3.), woher denn auch solche auf die fraglichen beiden §§ nicht 
„angewendet werden darf. In jedem derselben, — wobei nicht 
„zu übersehen ist, daß sie von der testamentarischen, nicht aber von 
„der gesetzlichen Erbfolge sprechen, — ist von einem ganz ver-
„schiedeueu Erbfalle die Rede. In dem § 172. wird die Kon­
kurrenz von Eltern und Geschwistern oder der Letzteren Kinder 
„vorausgefetzt.und in einem folchen Erbfalle soll das Testament 
„des ledigen und kinderlosen teslators nur dann rechtsbeständig 
„fein, wenn durch dasselbe die eine Hälfte des Vermögens den El-
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„tcrn nnd die andere Halste Den Geschwistern oder deren Kinder« 
„zngetheilt wird. Nach dem, in dem § 173. vorausgesetzten Erd­
bälle sind nur Eltern und keine Geschwister noch Gcschwister-Kin-
„der vorhanden. In einem solchen Falle wird der vorhin genannte 
„testator verpflichtet, den Eltern das ganze Vermögen zu hinter-

„lassen, jedoch unbeschadet der in Hinsicht milder Stiftungen ge-
„statteten Ausnahme. Der stricten Interpretation der beiden §§ 
„zufolge werden Geschwister oder deren Kinder ans dem Testa-
„mente eines ledigen und kinderlosen testators die Halste des 

„Vermögens nur in dem einzigen Falle fordern können, wenn sie 
„mit den Eltern des Erblassers emteumren sollten, da das Gesetz 
„nur in diesem besondern und ausdrücklich genannten Falle dem 
„testator die Verbindlichkeit auflegt, seinen Geschwistern oder dc-
„ren Kindern die Hälfte seines Vermögens zu hinterlassen. In 
„jedem andern Falle würde der Testator rücksichtlich der Geschwi-
„ster oder Geschwister.inder sich nur an die gemeinrechtlichen 
„Vorschriften zu halten haben. — Wollte man aber 
„auch annehmen, daß bei.einer lex singularis die interpretatio 

„extensiva zulässig sei, so würde solche dennoch in dem hier 
„vorliegenden besondern Falle nicht stattfinden können. Da die-
„selbe nehmlich in der Ausdehnung eines Gesetzes nach dem 
„Grunde und der Absicht des Gesetzgebers besteht, so kann sie auch 
„nur zur Anwendung kommen, wenn sowohl der Grund des Ge-

„setzes (ratio legis) als auch die Absicht des Gesetzgebers sich 
„streng nachweisen lassen, wie solches nicht allein die Natur der 
„Sache, sondern auch die ausdrückliche Vorschrift der Gesetze ge-
„bietet. L.,12. Dig. de legibus 1.3. — In den erwähnten beiden 

„§§ ist aber weder die ratio legis, noch auch die Absicht des Ge-
„setzgebers aufzufinden, und da bloße Conjeeturen und Hypothe­
ken den Mangel eines rechtsgnüglicheu Beweises nicht zu ersetzen 
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„vermögen, so würde selbst ut dem vorhin erwähnten, per incon-

„cessum angenomntenen Falle, dennoch keine ausdehnende <5r-

„klärung der gedachten §§ zu gestatten sein. 

„Hientächst ist aber auch der vorhin erwähnte Grundsatz „„er-
„„erbteS Vermögen sei schlechthin und als solches jeder Verfügung 
„„aus den Todesfall entzogen"" in dieser Allgemeinheit in keinem 

„Gesetze ausgesprochen. Dieses ergiebt sich gleichfalls aus einer 
„nähern Beleuchtung des Gleit Punktes deS Gotthardschen Pri-
„vilegiums vom 20. Januar 1570, welches als das Cardinal-

„Gesetz für jenen Grundsatz angeführt wird und eine Anerkennt-
„niß desselben enthalten soll. 

„In diesem 6ten Punkte wird nun zuerst aufs Neue bestättigt, 
„was durch den Unterwerfungs-Vertrag nnd durch das SigiS-
„ntuitdfchc Privilegium im 7ten Artikel dem Kurischen Adel be-
„reitö durch den König SigiSmuttd war zugestanden worden, 
„nehmlich die freie und ganz uneingeschränkte Disposition unter 
„Lebenden und auf den Todesfall über alle Lehngüter, die der 

„Adel zur Zeit der Unterwerfung besaß, was denn offenbar eine 
„Allodification gedachter Güter involvirte. Dann wird die Be-

„stimmung getroffen, daß in Hinsicht derjenigen Lehen, die der 
„Herzog Gotthard nach der Unterwerfung aufs Neue ertheilen 
„werde, der Adel feine anderen Rechte genießen foll, als die ihm 
„durch die Investitur verliehen worden. 

„An diese letzte Bestimmung schließen sich endlich die Worte: 

„„Was die wohlgewonnenen oder erworbenen Gü-
„,,ter anlangt, mit denenselben ist nach gemeinen 
„„Rechten ein jeder befugt zu thiut und zu (äffen 
„„feines Gefallens."" 
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„Soll nun in dem vorstehenden Gesetze eine Beschränkung in 
„der Disposition über ererbtes Vermögen enthalten sein, so läßt 
„sich diese Beschränkung nur durch das argumentum a con­

trario herausfinden, welches letztere jedoch, bei der Trüglichkeit 
„des Argumeutireus überhaupt, nur mit der größten Vorsicht an-
„zuwenden ist. In dem hier zu interpretirenden 6ten Punkte 
„des Gotthardtscheu Privilegiums ist es aber gerade zweifelhast, 
„was sich der Gesetzgeber als den Gegensatz der wohlgewonnenen 
„Güter dachte. Nachdem uehmlich angeordnet worden, daß die 
„Disposition über die aufs Neue zu ertheileudeu Lehe» durch die 
„Investitur genau beschränkt sein soll, folgen unmittelbar die oben 
„angeführten Worte: was die wohlgewonnenen Güter ?c. Nach 
„dieser Znsammenstellung läßt sich aber in den nur ein be-
„schränktes Dispositionsrecht gestattenden neuen Lehn-
„gittern nnd zwar mit eben so vieler und vielleicht noch größerer 
„Wahrscheinlichkeit, als in den ererbten Gütern, der Gegensatz 
„der zur freiesten Disposition gestellten wohlgewonnenen 

„Güter finden und sind solche auch wohl höchst wahrscheinlich von 
„dem Gesetzgeber so gedacht worden. Bei dieser Zweiselhastigkeit 
„würde aber nach einer gesetzlich anerkannten Auslegungsregel, 
„der billigere Sinn und dem gemäß daher anzunehmen sein, daß 

„der Gesetzgeber im Gegensatz der wohlgewonnetten, die schon 
„erwähnten neuen Lehen und nicht ererbten Güter dachte, indem 
„int letztem Falle eine eben so lästige, als dem gemeinen Rechte 
„und der Billigkeit widersprechende Beschränkung der (üigcnthuuiS# 
„Rechte angenommen werden müßte. 

„Enthielte aber auch der erwähnte 6te Punkt wirklich eine 
„Beschränkung der Disposition über ererbtes Vermögen, so unter-
„liegt es keinem Zweifel, daß diese Beschränkung keineswegeö für 
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„das ererbte Vermögen überhaupt, sondern nur allein für das 

„ererbte unbewegliche Vermögen gelten kann. In dem ganzen 
„Gten Punkte ist nur die Rede von Grundstücken (Landgütern) 
„also nur von unbeweglichem Vermögen, mithin müßte der Ge-

„Msatz der wohlgewonnenen Güter, auch nur ererbte Güter, 

„d. h. Grundstücke, in sich begreifen. Solchemnach würde das 
„ererbte bewegliche Vermögen, gleich dem wohlerworbenen über-
„Haupt, der freien Disposition des Eigenthümers überlassen blei-
„ben. Aehnliche Bestimmungen über ererbtes Vermögen finden 

„sich auch in den Deutschen älteren Rechts- und Gesetzbüchern. 
„Diesen zufolge durste Niemand über sein Erbgut (bonum vel 

„praedium avitum) ohne die Einwilligung feiner gesetzmäßigen 

„Erben weder unter Lebenden, noch aus den Todesfall verfügen. 
„Unter solchem Erbgut wurden aber nur Grundstücke, und zwar 
„nur solche, die der Besitzer von seinen Aszendenten ererbt hatte, 
„verstanden. Dagegen konnte Jedermann über sein gesammtes 
„wohlerworbenes, so wie über das ererbte bewegliche Vermögen 
„frei und uneingeschränkt disponiren. zc. zc. 

§ 37. Wesentliches Erforderuiß eines modernen Familien-
fideiconmiisses ist eine durch Eintragung in die öffentlichen Hypo-
thekenbücher zur allgemeinen Kunde gebrachte (durch Testament 
oder Erbvertrag errichtete) Stiftung, nach welcher 

a. das mit dem Fideicommisse belegte Gut bei Strafe der Nich-
tigkeit weder verkauft noch 

b. über einen gewissen Preis hinaus beschultet werden darf. (Fi­
deicommisse ohne allen Antrittspreis, also mit absolut ver­
botener Beschuldung sind zwar bis jetzt, unseres Wissens 
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nicht vorgekommen, wären aber vollkommen gültig.) End« 

lich muß 

c. eine SuccesstonsordnunL.Mgesetzt sein.*) 

Die beiden ersten Requisite sind nach außen hin, dem Publikum 
gegenüber, erforderlich, ohne das letzte würde zwar ein Fidei-
commiß in so weit bestehen, daß dasselbe nicht an Fremde ver-
äußert werden könnte, da aber im Allod die Regeln der Verer-
bnng in Ermangelung besonderer gültiger aus Erbverträgen oder 

letztwilliger Verordnung hervorgehender Normen durch das Ge-

setz, die gewöhnliche Jntestatsuccession bestimmt werden, welche 
letztere eben nichts anderes ist als die Regel nach welcher das 
Gesetz, wenn keine ausdrücklich ausgesprochene erblasserische An-
ordnung vorhanden, statt derselben eintritt: 

so würde zwar, wenn gar keine oder keine genaue Successious-

ordnung, bei übrigens feststehender und nach außen hin aufrecht zu 
haltender Absicht des Stifters, ein Fideicommiß zu errichten, 
angeordnet wäre, — dadurch die Stiftung nicht gerade ungültig 
noch unausführbar fein, es müßten sich aber Kollisionen zwischen 
dem, auf Theilbarkeit des Erbgegenstandes beim Vorhandensein 
mehrerer gleich nahe dazu Berechtigter hinauslaufenden Jutestat-
erbfolgerechte und zwischen dem Principe des FideicommisseS erge-
ben, das zur Erhaltung des Glanzes und des Namens der Fa-

milie sich nicht fuglich mit Theilung vereinigen läßt. Diefe Col-

*) Am 2. July 1843 Allerhöchst bestätigtes Reichsrathsgutachten in der 
Lieven-Bersenschen Sache: „Außerdem ist in diesem Testamente weder die Ver-
äußerung des Gutes noch die Beschuldung über den Antrittspreis verboten wvr-
den, noch die Vorschrift enthalten, daß eS immerdar bei dem Manns­
stamme verbleiben soll, folglich ist keine der Bedingungen vorhanden, welche den 
direkten unerläßlichen Character des ... FideicommisseS bilden." 
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liflonen könnte dann also nur das LooS beseitigen. (S. weiter 
unten § 41.) 

§ 38. Die Commissorialischen Decisionen von 1717 ad des. Gprr@^|^n 

13. § 2. verordnen: 

Ut autein unusquisque sciat, quacnam pracdioriiui sin-

guloruin sit conditio, vcnditio seu quaevis alienatio re-

rum immobilium, earundcinque oppignoratio iuxta § 98. 

Stat. non nisi in iudicio istius districtus, ubi gita sunt, 

ficri, et ad cuiuscunque notitiam libris publicis inscribi 

debet etc. 

Sckon die bloße Existenz von Hypothekenbücheni und der 

ganze (dein Römischen Rechte ftemde erst durch das Deutsche er-
wachseue) Begriff eines öffentlichen gerichtlichen Hypothekenwesens 
bringt es mit sich, daß alle auf unbewegliches Gut bezügliche Ver-
träge und einseitige Willensdispositionen, wodurch dasselbe gewissen 
Bedingungen unterzogen wird, welche jedem, der bei dem Gegen-

stände betheiligt ist, von Wichtigkeit und zu wissen nöthig sind, — 
durch Eintragung in die Hypothekenbücher zur öffentlichen Kunde 
gebracht werden müssen. Ganz damit übereinstimmend sagt daher 
unser Landesgesetz: „damitmt jeder wisse, welche Bewandniß es 
mit den einzelnen Gütern habe, — wie ein jedes derselben recht-
lich beschaffen sei" und schon hieraus allein, ans dem bloßen 
Zwecke des Gesetzes läßt sich uuabweislich folgern, daß eine Fi-
deicommißstistung, mit dem Publikum gegenüber wirksaut zu sein, 
durchaus corroborirt, in die öffentlichen Hypothekenbücher eiuge-
tragen und solchergestalt zu jedermanns Kunde gebracht sein müsse. 
Denn welche Bewandniß kann dem Publikum wichtiger sein als 
diejenige, daß ein Gut überhaupt gar nicht verkaust und nicht 
über einen gewissen Preis hinaus beschuldet werden dürfe? da 
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die Verpfändung eo ipso ihrer Natur nach immer ein eventuelles 

Verkaufsrecht, die Sicherheit des Pfandinhabers zu dein Zwecke 
involvirt, daß er sich im Nichtzahlungsfalle ans dem Erlöse des 
verpfändeten Gegenstandes bezahlt mache nnd daher eine Aus-
nähme von dieser gesetzlichen Regel nur dann wirken kann, wenn 
sie eben als solche bekannt, wenn es festgestellt sein mußte, daß 
das, diese Veräußerung gestattende Gesetz in einem bestimmten 
Falle ferne Wirksamkeit nicht äußern könne. Vergebens würde 

man sich daher, um diesem durch die Natur der Sache von selbst 
sich ergebenden Gebote der Corroboration einer Fideicommiß-

stiftnng sich zu entziehen, ctitf die Römische RechtSregel berufen 
wollen, daß jeder welcher mit jemand contrahire, mit dessen Befug-
ntsscit bekanitt Nil müsse (1. 19. D. de R. J. 50.17.), denn die­
ses Römische Axiom kann eben weil das Hypothekenwesen den 

Römern ganz unbekannt war, auf dasselbe, dessen ganzes Prinzip 
eben in der Oeffentlichkeit liegt, nicht bezogen werden, schon ans 
dem einfachen Grunde nicht, weil ja grade ein stärkeres, specielles, 
durch ein ausdrückliches Landesgesetz anerkanntes Institut (das 
öffentliche Hypothekenwesen) jenen allgemeinen Römischen Grnnd-
satz ausschließt; denn wenn schon eine noch so bündige ältere Ver-
Pfändung, die nicht durch die HvpotHekenbüchcr zur öffentlichen 
Kunde gebracht ist, dem späteren Creditor welcher seine Schuldver-

schreibung gerichtlich ingrossiren ließ, nicht vorgezogen werden kann, 

wie viel mehr muß die Unwirksamkeit einer, (wenn sie gehörig con-
summirt worden, die Verpfändung in noch bedeutend stärkerem 
Grade verhindernden, ja sie in gewissen Beziehungen ganz ans-
schließenden) Fideicommißstiftung gegen jede ohne officielle Kennt-
niß derselben rechtlich zu Stande gekommene Verpfändung ange-
nommen werden? Es hieße ja jeder Betrügerei Thür und 

Thor öffnen, wenn es einem Gutsbesitzer erlaubt wäre, eine Fi-
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deicommißstistung ganz heimlich vorzunehmen, hierauf sein damit 
belegtes und nach den Hypothekenbüchern sich als frei veräußerlich 
darstellendes Gut bis zum vollen Wertbe desselben zu verpfänden 
und dann die Gläubiger, die Alles gethan hatten was das Gesetz 

zu ihrer Sicherheit fordert, dennoch um das Ihrige durch eine Fi-
deicommißstistung zu bringen welche dem Nachfolger gestattet, jene 
Schulden nicht anzuerkennen und doch das verpfändete Grundstück 
zu behalten oder zu erwerben. 

Jedoch auch abgesehen von diesem allgemeinen und sich ans 

der Natur der Sache so sehr von selbst verstehenden Grundsatze, 
daß man sich billig wundern mag, wie das Gegentheil zu behaup­
ten auch nur hat versucht werden können, enthalten unsere Lau- , 

deSgesetze ausdrücklich das Gebot der Corroboratwn"einer Fidei- -
commißstiftnng, wie sich unschwer aus den Worten der betref-
senden Verordnung nachweisen läßt, wenn auch nicht gerade spe- i 
ciell und namentlich eines FideicommisseS darin gedacht worden. 

Sehr bezeichnend nämlich ergänzen die Commissorialischen De-
cisioueu von 1717 in der oben citirten Stelle, worin sie den Ver-
kauf und die Verpfändung liegender Gründe und jegliche Veräu-
ßerung (quaevis alienatio) nicht eher als existent annehmen und 
als geschehen betrachten (non nisi in iudicio — fieri debent) 

als bis sie durch Corroboratiou in den kompetenten Hypotheken­
büchern desjenigen Gerichts, wo das Grundstück belegen, zur öf-
fentlichen Kunde gebracht worden — die frühere Verordnung des 
§ 98. Stat. welcher nur von venditio und oppiguoratio spricht, 
in zweierlei Beziehungen: 

1) nämlich in der vorgeschriebenen Eintragung in die Hypothe-
kenbücher grade des ratione rei sitae competenten Gerichts, 
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so daß also eine Verpfändung oder überhaupt jegliche Ver< 
äußeruug in Bezug auf mehrere in verschiedenen Oberhaupt» 
inannsgerichtSbezirken belegene Güter, wenn sie nur bei e i  nein 
dieser Gerichte eingetragen worden, lediglich für das dort be-
legene Gut, nicht aber auch für das einem anderen Gerichts-
zwange unterliegende in Betracht kommt*), und 

2) durch Hinznfügung der entscheidenden im § 98. Stat. nicht 
enthaltenen Worte „quaevis alienatio". 

Der juridische Begriff der alienatio geht aber viel weiter als 
der mit dem Worte „Veräußerung" im gewöhnlichen Leben vor* 

bündelte, und umfaßt nicht blos den Verkauf sondern auch die 
Verpfändung und Überhaupt jede Übertragung eines dinglichen 
Rechts an einen Anderen, jede Einräumung nicht bloö vorüber-
gehender, sondern den Uebergattg des Eigenthums auf einen Drit­
ten unmittelbar oder mittelbar im Gefolge babender Befugnisse. 
Und so ist auch eine Fidcicommißstistititg eine alienatio, indem sie 
ja den derselben unterzogenen Gegenstand einer anderen Person, 
dem Fideicommißerbeu und dessen Nachfolgern übereignet, das Fi-
deicommißobjekt gewissen Personen zuweiset **). 

*) v. d. Brüggen - Stenden - Capsebdensches obcrbofgerichtlicheö Classifica-
tionsurtbeil vom 13. IuM) 1833 und Scnatsukas in derselben Sache (wegen 
Capsebden) vom 15. Juln 1835. 

**) Joli. Calviiii lexicon iuridicum, Francofurti MDCLXIIX. 
„Alienare generatim nihil aliud est quam rem vel ins quoddam aut 
„possessionem eius e suo patrimonio seu bonis demittere. Legare 
„et fideicommittere est alienare. Perinde emphyteuseos 
,,ac feudi constitutio est species alienationis. Nomine alienationis 
„comprehenditur ultima voluntas ideoque omni» actus per quem do­
minium transfertur." 

Hofacker § 886. 1. 1. Cod. de fundo dotali. 5. 23. 

TberhofgerichtlicheS Urtheil in der v. d. Brüggen- Stenden - Cavsebdenschen 
Sache. 13. Zuntt 1833. 
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Ganz übereinstimmend mit diesen Grundsätzen ist sowol stets 
vom Oberhofgerichte und allen anderen Knrl. Behörden erkannt 

als auch durch das Allerhöchst bestätigte mittelst SenatsukaseS 
vom 21. März 1822 dem Kurl. Oberhofgerichte eröffnete Reichs-
rathSgutachten in der v. Behr-Schleichen Sache verordnet wor­

den : „daß, so lange der Behrsche Familientransakt nicht in gesetz-
„licher Art zur Publicität gebracht worden, die Vorschrift dessel-
„ben, daß auf die zur gesammten Hand gehörigen Güter nicht 
„mehr als 3000 Thaler gültig creditirt werden sollten, überhaupt 
„keine Gültigkeit haben kann." 

In der Familie selbst, ohne alle Wirksamkeit dem Publikum 
gegenüber, mögen aber nicht corroborirte Fideicommißstiftnngen 
ihre Wirkung immerhin so weit äußern, als die Erben des 
Stifters dessen Anordnungen anzuerkennen haben, wenn dieselben 
auch ewen Fremden nicht tangiren. *) 

§ 39. Der Autrittspreis oder die Antrittssumme ist derjenige Antritt«»™«. 

Geldbettag, welchen der Fideicommißsolger bei seinem Antritte des 
FideicommisseS den Erben und Gläubigern seines Vorgängers zu ent-

richten hat. Bleibt nach Bezahlung der Schulden noch davon etwas 
übrig, so gehört dieser Uberschuß natürlich znm Nachlasse des Fi-
deicommißvorgängers nnd wird nach den gewöhnlichen Erbschasts-
grundsätzen getheilt, indem der neue Fideicommißbefitzer, Falls er 
zugleich Allodialerbe seines Vorgängers ist, daran Theil nimmt 
und wie es sich von selbst versteht, wenn er der einzige Erbe ist, 
den Antrittspreis so weit er unbeschnldet, ganz allein für sich be-
hält. Ist hingegen der Anttittspreis überschuldet, und kein an­
derweitiges genügendes Allodialvermögen des verstorbenen Fidei-

*) Neumann in dm Erörterungen Band 3. S. 3tti. fg. 

9 
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commißbesttzers vorhanden um die Schulden 51t decken, so hastet 
der Fideicommißbefitzer, Falls er in Jahresfrist *) — vorausge­
setzt daß er zu den Kindern des Vorgängers gehört — die Erb­

schaf- gerichtlich ausschlägt, nicht für dieselben, denn er succedirt 
ex pacto et Providentia maiornm, also nicht seinem Vorgänger 
sondern dem Stifter und hat daher die nur dem Allodialvermögen 
des Vorgängers zur Last fallenden Passiva des letzteren nicht zu 
Honortren wenn er fie nicht etwa freiwillig anerkennt, bezuglich 
versäumet, die Allodialerbschast auszuschlagen. Eine solche Re-
pudiation hat natürlich derjenige Fideicommißfolger, welcher nicht 
zu den Allodialerben feines Vorgängers gehört, fo wie auch der­

jenige nicht nöthig, welcher um die Erbschaft zu erwerben, resp. 
fich für die Passiva derselben verbindlich zu machen, einer aus­
drücklichen Antretnng oder pro berede gestio bedarf, indem er 

nicht zu den Defcendentett des letztverstorbenen Fideicommißbe-

fitzerö gehört. 

Ehe der Antrittspreis — Falls die Hypothek des Fideicom-
misseS nnbefchnldet, — ausgezahlt worden, brauchen die Allodial-
erben des verstorbenen Besitzers das Gut nicht herauszugeben. 
Ist aber die Hypothek beschultet, so hat der Fideicommißfolger 
natürlich nur die Differenz zwischen den Scknlden und der An-
trittssumme zu erlegen, bei Überschuldung der letzteren aber nur 
so viel davon zu übernehmen als die Antrittssumme beträgt. und 
über die Reihenfolge würde nötigenfalls ein Concursverfahren 
gegen den Allodialnachlaß des Vorgängers entscheiden, während 
dessen der neue Besitzer so lange die Renten der Antrittssumme 
an die Concursmasse seines Vorgängers zu zahlen hat, bis er nach 
Bezahlung der ganzen Antrittssumme reine Hypothek, d. h. die 

*) Comm. Dec. von 1717 ail des. 13. § 4. 
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Löschung der von feinem Vorgänger contrahirten Schulden von 
der Hypothek des FideicommisseS verlangen kann. Will übrigens 
der Fideicommißfolger, (immer natürlich unter der Voraussetzung 
daß er nicht als Allodialerbe die Handlungen seines Vorgängers 
durchweg anzuerkennen hat) gewisse Stipulationen seines Vorgän-
gers, — z. E. wenn derselbe die Antrittssumme für ein unkündig-
bareS Darlehn zu einem dem Fideicommißfolger nicht genehmen 
Zinsfuße verpfändet hätte — nicht honoriren, fo wird es immer 
unr daranf ankommen, ob durch diefelben diejenigen Befugnisse 
verletzt oder befchränkt werden, welche die Stiftung dem jeweiligen 

Fideicommißbefitzer znweiset̂ M eben erwähnten Falle hätte er da-
her immer nur die Antrittssumme im nächsten Johannistermine 
nach gehöriger Kündigung zu erlegen und könnte dagegen, nöthi-
genfalls, wenn die Annahme verweigert würde, gegen Deposttion 
derselben, reine Hypothek verlangen. Dieselbe Befugniß steht ihm 
unzweifelhaft zu, wenn er, um keine Schulden weiter auf seinem 
Fideicommißgute zu haben, die Antrittssumme auszahlt und es 

nicht feststeht, wer ste empfängt oder in welcher Ordnung sie ver-
theilt wird. Der Antrittspreis ist mit gesetzlichen Zinsen seit dem 
Todesstage des Vorbesttzers zu berichtigen und von da an hat auch 
der Nachfolger die Früchte ausgekehrt zu erhalten. 

Uebrigens ist vor dem, im gemeinen Leben fo häufigen Irr-
thume zu warnen, daß fchon das Wort „Antrittspreis" oder dgl. 
in einer Succesfionsverordnnng CO ipso eine Fideikommiß in-
volvire. Wir haben bereits oben die wesentlichen Erforder-
uisse einer Fideicommißstiftnng im Auge gehabt, und bemerken 
daher nur, daß die Festsetzung einer Antrittssumme für einen ein-
maligen Snccesfionsfall, wenn eben nicht dabei gesagt ist, daß diese 
Summe stets oder für gewisse Eventualitäten, so lange die Stif-
tung dauert, zur unabweichlichen Richtschnur bei allen Succesfions-

9* 
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fällen genommen und daher auch nicht überschuldet werden soll, 
eben so wenig die Stiftung eines sortdauernden FideicommisseS 
enthält, als dieses in der Anordnung einer einmaligen Substi-
tution liegt, (wenn nämlich dem eingesetzten Erben für einen ge-

wissen Fall, z. E. daß er ohne männliche Erben verstürbe, einer 
oder mehrere Andere snbstituirt werden) denn tritt die Bedingung 
gar nicht ein, hinterläßt der Erbe also, um bei unserem Beispiele 
zu bleiben, männliche Nachkommenschaft, — sogar wenn diese spä-
ter einmal erlöschen sollte — so fällt jene für eine nicht existent 
gewordene Bedingung angeordnete (Substitution von selbst weg, 
wie denn überhaupt mehr und weitere Substitutionen über die 
ausdrückliche Anordnung hinaus keineswegs angenommen werden 
dürfen. *) 

§ 40. Es steht dem Stifter jrei, jede beliebige Successionsord-

uung festzusetzen.**) Zweifelhaft ist allerdings, (wegen § 169 nnd 
170. Stat.) ob ohne Genehmigung des erstgeborenen Sohnes 
einem zweiten oder der Spillfeite (denn wenn der Erstgeborene 
(Ich solche gegen feine Berechtigung verstoßende Anordnung gefal-
len läßt, kann natürlich kein Anderer, da er de iure tertii strei­
ten würde, sie umstoßen) die erste Fideicommißsolge übertragen 
werden dürfe, nämlich im wohlerworbenen Vermögen, ans ererb-
teS sind jene Statutenparagraphen gewiß anwendbar. Erscheint 
es nun aber ferner viel weniger zweifelhaft, ja unbestreitbar zu­
läßig, daß, nachdem die erste Snccefsion einmal zurechtbeständig 
geordnet worden, für die weitere auch ein Vorzug der Spillseite 
gegen den Mannsstamm, oder das Zurücktreten des erstgeborenen 
Sohnes gegen einen folgenden (Secundo - oder Tertiogenitur) 

*) Allerhöchst am 2. July 1843 bestätigtes ReichsratbSgutachten in der 
Lieven-Bersenschen Sache. 

**) v. Bunge § 402. 
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angeordner werden darf: so ist doch wenigstens eine sehr genaue 

und ausdrückliche desfallfige Festsetzung dabei erforderlich, weil im 
Zweifel natürlich immer angenommen werden muß, der Stifter 

habe keine Abweichung von den gewöhnlichen Landesgesetzen anord-
nett wollen. *) 

§ 41. Die häustgsteArt der Succesfion in Kurl. Fideicom- ycrf̂ 'ec
r̂ n

,tm 

missen, — obgleich allerdings nicht die mit den gewöhnlichen Lan-
deSgesetzeu übereinstimmendste und daher ohne ausdrückliche Au-
ordnung keineswegs anzunehmende**) — ist die Lineal-Primoge-

nitnrfolge, welche mit dem statutarischen Vorzugsrechte des erstge-
bvmieu Sohnes zum Naturalbesttz der liegenden Gründe durchaus 
nicht zu verwechseln ist, und in der Seitenlinie ein ganz anderes 
Resultat giebt als die gewöhnliche gesetzliche Gradnalerbfolge nach 
der Nähe des Blutes. Wruudpriucip der Liueal-Primogenitur-
folge ist nämlich das durchgreifende Repräsentationsrecht, so daß 
in jeder einzelnen Linie, so viel ihrer vom ersten Stifter ausgehen 
und weiter steh in den einzelnen Speciallinien ausbreiten, immer 

das Erstgeburtsrecht entscheidet und jeder Verstorbene durch seine 
lebende Descendeuz derartig repräsentirt wird, daß, so lange in 
der ersten vom Stifter herunterlaufenden d. h. in der ersten noch 
nicht ausgestorbenen Linie noch irgend ein Snccefsionsfähiger vor-

*) Schon nach Deutschem Privatrechte bleibt, wenn der Stifter die weib» 
liche Nachkommenschaft als succeffionsfähig zum Fideicommisse beim Erlöschen 
des Mannsstammes berufen, dieselbe Fideicommißordnung auch bei den weib-
lichen Nachkommen bestellen, jedoch so, daß. wenn ein durch weibliche Nachkom­
men abstammender männlicher Deszendent einmal zur Succesfion kommt, mit ihm 
und unter seiner Nachkommenschaft der Vorzug des MannsstammeS wieder ein­
tritt. Mittermaier Deutsches Privatrecht § 398. 

**) Urtkil des Piltenschen LandratbS-Collegii in der v. Bebr-Scklekfchen 
Sache, bestätigt durch Allerhöchst nmfirmirteS RejibsralbSgutackten. »UkaS vm 
21. März 1822.) 
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Händen ist, niemand aus einer jüngeren Line zur Succesfion gelan-
gm kann. Beim eigentlichen Majorat hingegen — und daher ist 

die im gemeinen Leben gebräuchliche Bezeichnung „Majorat" für 
„Fideicommiß" eine sehr uneigentliche, weil Majorat nur eine 
besondere obendrein von der bei uns viel häufiger vorkommenden 

Primogenitur abweichende Successionsart ist — entscheidet in der 
Descendenz, unter den snccesflonsfähigen Kindern, Enkeln?c. des 
letztverstorbenen Fideicommißbefitzers, allerdings auch die Erst-
geburt mit Repräsentationsrecht, so daß der Enkel vom verstorbenen 
ältesten Sohne seinem Oheim, dem zweiten Sohne des Fideicom-
mißbefitzers von dessen Nachfolge die Rede, vorgeht, und in der gra-
dm Linie also Primogenitur und Majorat kein von einander ver-
schiedenes Resultat geben, in der.Seitenlinie giebt aber beim 
Majorat die Nähe des Grades den Ausschlag, und unter mehre-
reu gleich nahen in demselben Grade mit dem verstorbenen Bluts-

verwandten Snccesstonsfähigen hat der pbyfisch Netteste den 
Vorzug. 

AQ Wäre z. B., nachdem A ein Fidei-

dernn ohne einen Sohn zu hinterlassen, so würde nach der Primo-
geniturerbfolge E, ja sogar wenn dieser auch schon ohne männliche 
Nachkommenschaft verstorben wäre, G als Repräsentant der alte» 
sten noch existirmdm von A ausgehenden Linie im Fideicommiß 
folgen, nach der Majoratserbfolge aber D, weil er im dritten 

— c o m m i ß  f ü r  f e i n e n  M a n n s s t a m m  g e s t i f -
D O tet, dasselbe auf B und von diesem auf 

C oder auch direct auf C gefallen, der 
A y immer seinen etwa vor dem A verstor-

 ̂ C oder auch direct auf C gefallen, der 

0 O F immer seinen etwa vor dem A verstor-
| denen Vater B, des A ältesten Sohn 
O G repr&sentiren würde, und stürbe C als-
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Grade des Mannsstammes, also um einer Grad näher als E, 

um zwei näher als G, mit C, dem letzten Fideicommißbefitzer ver-
wandt ist, und wäre auch D gestorben, concurrirten alfo E und F als 
gleich nahe dem C verwandt zur Fideicommißfolge: so wurde derje­
nige von ihnen, welcher an Jahren älter, den anderen ausschließen. 

Das Minorat ist die dem Majorat entgegengesetzte Erbfolge, 
daß nämlich bei gleichem Grade der Jüngere den Vorzug hat; 
beim Seniorat entscheidet aber ohne alle Rücksicht auf die Nähe 
des Grades und der Linie lediglich das Physische Alter, so daß diese 
Successiousart die aller seltenste ist, nur bei gewissen Ehrenvorzü« 
gen regierender Häuser vorzukommen pflegt und daher der Aus­
druck1 „der Aelteste" in Fideicommißstistungen niemals auf das 
physische Alter bezogen, sondern immer der Aelteste in der Linie 
darunter verstanden wird. *) 

Ist nun aber die angeordnete Successionsordnunq undeut- 3m Zweifel wt ° 1 ö bic den VanMot« 
lich und nach den gewöhnlichen hermeneutischen Jnterpretationsre- N an^no'mim  ̂
geln nicht zn entscheiden, dennoch aber iut Uebrigen die Fideicommiß* 
stiftnng und deren Fortdauer unbezweifelbar — wo die Worte 
und deren Sinn an sich klar sind, darf übrigens ans keiner zu prä-
fumirenden Absicht des Stifters darüber hinausgegangen werden— 
so können nur die Landesgesetze über die Fideicommißfolge nach den-
selben Regeln wie in allen übrigen SucccfflonSfällen entscheiden. **) 
Da aber nach dem Willen des Stifters der Grundsatz der Untheil-
barkeit fast in allen Fällen festzuhalten feilt wird: so bleibt in einem 

*) Mittermaier Deutsches Privatrecht $ 399. 
**) Ebendaselbst. „Mit Unrecht wird Analogie der Kelmfucccfftvn auf 

%ideicontUliffe angewendet." S. Knipschildt de fideicommisses cap. 9. 
No. 8, 9. Urtheil des Piltenschen Landraths-Collegiiin der». Behr-Schlek-
fchen Sache, l'eft. durch Allerb. ronf. ReichSrathSautachten. (Ufas 21. Mär; 
1822.) 
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solchen Falle nichts weiter übrig als über mehrere gleichstehende 
Ansprüche auf die Nachfolge das Loos den Ausschlag geben zu 
lassen. 1. 13. 14. L). de iudiciis 5. 1. I. 3. Cod. coinm. de 

leg. et fideic. 6. 43. 

§ 42. Welche Gegenstände das Fideicommiß bilden, darüber 
entscheiden natürlich nur die Stiftung und die gesetzlichen Regeln 
von den Pertinenzen ic. Als einer der häufigsten Fragen bei den 
Kurl. Fideicommissen ist aber der hinsichtlich des Inventars zu ge-
denken. Das sog. Bauerinventar — die zur Bewirtschaftung 
der Gesinde erforderlichen Gerätschaften, Vieh, Pferde:c. — 
eben weil es als eisernes Inventar zum Gesinde gehört nnd durch 
besondere gesetzliche Vorschriften in seiner Conservation geschützt 
ist, wird daher mit Recht eben so als Gntspertinenz angesehen, 
wie umgekehrt das Hofesinventar nicht zum Gute gehört und da-
her, wenn es nicht ausdrücklich mit in die Fideicommißstiftuug 
hineingezogen worden, als zum Allodialvermögen gehörig vom Fi-
deicommißfolger besonders zn vergüten ist. 

Daß das Allodialvermögen des jeweiligen Fideicommißbe-
sttzerS für die stistungsmdrigen Verschlimmerungen des Fidei-
commisses haste, versteht sich von selbst, wie denn auch den in's 
Fideicommiß Snccessionsfähigen nicht verwehrt werden kann, die 
Obrigkeit um Conservation des FideicommisseS anzugehen, sobald 
die Wirthschaftsart des jeweiligen Besitzers eine stiftungswidrige 
Deterioration desselben an den Tag legt. Eben so ist es theore-
tisch unzweifelhaft, daß wirkliche Meliorationen, nicht aus der 
Substanz des FideicommisseS von selbst̂ durch zweckmäßige Wirth-
schastsart und nöthige Verwendungen, wie Bauten, Reparaturen 

u.dgl. sich ergebende Verbesserungen, vom Fideicommißbefitzer zu 
ersetzen sind, nur wird diese Frage praktisch zu den größesten 
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Schwierigkeiten Anlaß geben, da es eben in den meisten Fällen 

sich schwer bestimmen lassen wird, durch welche derartige Ansga-
ben und Verwendungen ein Fideicommiß bleibend und wie weit 

nach Geldschätzung meliorirt worden. 

§ 43. Daß Fideicommißstiftungen über Landgüter zu den y/1, 

Privilegien des Indigenatsadels gehören, darüber kann in Kur- 0tSmmS3t' 
land um deswillen kein Zweifel obwalten, weil das moderne Fi-
deieommiß aus dem Gesamnithandrechte erwachsen und das Recht, 
derartige Verträge zu errichten, gleich Anfangs nur ein Adels-
Privilegium gewesen ist. Daher bedarf es_auch für den Adel zur 
Errichtung von Fideicommissen keiner Allerhöchsten Bestätigung. *) 
Ein Römisches Fideicommiß hingegen, welches freilich nur eine 
viermalige Substitution gestatten würde, da die Aufhebung dieser 
Beschränkung nur auf die Benutzung des Römischen Namens für 
das Deutsche Justitut sich bezieht, darf ohne Unterschied des 
Standes und ohne höhere Bestätigung von jedem so weit er über-
Haupt über sein Vermögen zu dispouireu befugt ist, gestiftet wer­
den. Perpetuelle Legate, namentlich ad pias causas, Familien­

stipendien u. dgl. zu stiften — fo viele Ähnlichkeit sie auch mit 
den eigentlichen, zur Auftechthaltung des Glanzes und Ansehens 
der adligen Familien bestimmten Fideicommissen haben mögen,— 
hat jedoch stets und mit Recht, da die Römischen und auch die Lan-
des-Gesetze derartige Stiftungen ausdrücklich begünstigen (§ 173. 
Stat.), allen Ständen freigestanden. 

*) v. Bunge § 401. priv. Sig. Aug. datom Nobilitati Livoniac 28. 
Novbr. 1561, art. VII. „non requisito Maiestatis Vestrae consensu 
et alterius coiusvis Superioris." K 883. des Prov. - Rechts der ^stsee-
gouvernements. Thl. II. 
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Es unterliegt keinem Zweifel, daß nicht blos Landgüter und 
überhaupt unbewegliches Vermögen, sondern auch bewegliches, 
namentlich Kapitalien, Gegenstand von Fideicommissen sein kön-
nen, nur wird, weil eben ein Fideicommiß als contra libertatem 

und ius singulare*) nicht zu begünstigen, d. h. nicht ausdehnend 
zu interpretiren ist, möglichst genaue Anordnung nöthig sein. 

Es versteht sich endlich von selbst, daß durch eine Fideicom-
mißstifwng die schon vorhandenen Rechte dritter Personen nicht 
alterirt werden dürfen, (1.74.. D. de R. J. 50. 17. „non debet 

alteri per alterum iniqua conditio inferri. 1. 75. und 1. 11. 

D. ibidem), daher haben die bereits auf die Hypothek eines Gn-
tes eingetragenen Gläubiger sich an eine spätere Fideicommißstif-
wng nicht im Mindesten zu kehren und können auf den Verkauf 
eines solchen FideicommisseS zu ihrer Befriedigung antragen, ohne 

daß fie sogar, wenn sie auch länger als die Verjährungszeit hin-
durch ihr Kapital hätten stehen lassen ohne gegen die Fideicom-
mißstistung zu protestiren, daran im Allergeringsten behindert wer-
den, weil ja eben die Verjährung erst mit dem Augenblicke wo die 

• Klage geboren war, eintritt, mithin erst durch die Nickt - Gablung 
]t>es Kapitals »ach der KüMgWg oder durch hn? ffnafifpikn der 
Zinsen die Klage hervorgerufen wird, während jeden, der ein in 

die Hypothekenbücher eingetragenes Recht hat? nur die vor ihm 
ingrossirten Urkunden tntcrcfsircn, die nach ihm eingetragenen aber 
ihm vollkommen gleichgültig bleiben. ' 

Güter, welche dem Kurl. Creditvereiue beigetreten find, kön­
nen daher hinterher mit Fideicommissen — immer natürlich nur 

*) v. Grotthuß - Berstelnsches vberhosgerichtl. Edictalutchril turnt 23. 
1830. v. Korff-PaddemscheS vom 6. Juny 1823. 
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in so weit das Recht des Creditvereines dabei in Bettacht kommt, 
denn auf anderweitige Schulden hat diese lediglich den Verein 
tangirende Bestimmung keine Anwendung — nur mit Genehmi­
gung der Direktion belegt werden, wenn die näher nachzuweisende 

Fideicommißstiftimg mit der bereits vollführten Aufnahme des 
Gnts in den Creditverein nicht im Widerspruche steht und der 
etwanige Ueberfchnß der ursprünglichen Darlehnssunmie über den 
festgesetzten AnttittSpreis, nach Abzug des halbjährigen Zinsen-
Betrages, zurückgezahlt wird.*) 

§ 44. Die Dauer des FideicommisseS und die Frage worin es 
bestehe, kann nur nach der StiftungSurkunde entschieden werden. 
Ist überhaupt, ohne nähere Bezeichnung und ohne daß aus über-
wiegenden Gründen die Ausdehnung desselben auch auf eine Sei-
tenlinie oder das ganze gleichnamige Geschlecht geschlossen werden 
kann, das Fideicommiß blos für die Familie (des Stifters) an-
geordnet u orden: so ist mit dem Erlöschen des Mannsstammes 

desselben oder der successiousfähigen Nachkommenschaft derjenigen, 
zu deren Gunsten ein Fideicommiß gestiftet wurde ohne daß eine 
ausdrückliche Ausdehnung auf deren nicht von ihnen direkt abstam- • 
inende Seitenverwandte gedacht wäre**) — auch das Ende des 
FideicommisseS anzunehmen. 

Runde Deutsches Privatrecht § 393. 396. 399. 
Eichhorn Deutsches Privattecht § 366. 369. 
K n i p s c h i l d t  t r a c t a t u s  d e f i d e i c o r n r n i s s i s  c a p . V L  

§ 146. * 

*) § 17. der Beschlüsse des ÄencralconventS vom Januar 1839. 
**) OberhofgerichtlicheS Urtheil in der v. d. Bnncken-Jggenschen Concurs-

fach« vom 31. Octbr. 1819. 
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„Quod in tantuin procedere videtur, ut si testator luen-

„tionern fecerit fainiliae et agnationis suae, ue ex ea bona 

„sua imquarn egrediantur, id restrictive et personaliter, 

„de sua in specie, nou autem in genere de familia sen-

„sisse iutelligatur — et communis doctorum est conclu-

„sio, verba testatoris facientis mentionem familiae intel-

„ligenda esse effective, id est, ut comprehendant eos 

„tantum qui a testatore ipso descendant, et iidei-

„commissum inter personas unius lineae introduclnin ad 

„personas alterius lineae non extendi. 

Denn man kann allenfalls vermuthen, daß der Testator seinen 
eigenen Mannsstamm vorziehen mag seiner weiblichen Nachkom­
menschast, nicht aber dieselbe zu Gunsten von Personen ausschlie­
ßen, die gar nicht von ihm abstammen, — 

„ne videatur testator alienas successioiies propriis ante-

ponere," 1. 30. Cod. de iideic. 6. 42. *) 

s«(nbetun?tn"m" § 45. Im sechsten Artiketdes Gotthardischen Privileg» wird 
&ng

i6t~oL den Gesammthandgntsbefitzern die freie Disposition über diese 
nun werden. GMr ohne Genehmigung der Agnaten — hier also mit Gesammt-

handgnwssen gleichbedeutend — nicht gestattet. Die Frage, welche 

nach Deutschem Rechte höchst streitig ist, ob und in wie fern alle 
zur Zeit vorhandene Fideicommiß-Jnteressenten ein Fideicommiß 
ausheben oder Aenderungen damit vornehmen können, läßt sich 
also nach Kurl. Rechte theoretisch unzweifelhaft bejahen, indem 
das Erwachsen des modernen Familiensideicommisses aus dem 

*) Oberhofgerichtliches llrtheil in der v. Sacken-Kundenschen Edictalsache 
vom 28. Febr. 1836, ronstrmirt durch Allerh. bestätigtes ReichSrathsgutachten 
vom 5. Januar 1840. Reumann in den Erörterungen Band 2. S. 207.fg. 
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Gesammtliandrecht nachweisbar und eine Anwendung der, den be-

sonderen Eigenthümlichkeiten des Fideicommisses nicht widerstrei-
tenden Grundsätze des ins coniunctae manus mn so weniger 

ausgeschlossen ist, als ja grade nur in den, solche Gesammthand-
rechtSstiftnngen gestattenden Privilegien die Berechtigung des Kurl. 
Adels, Fannlienfideicommisse ohne Allerhöchste Bestätigung zu stif-
ten, begründet ist, welche Berechtigung dem niederen Adel (den 

nicht mit wirklicher Landeshoheit versehenen Familien) gemein-
rechtlich keineswegs zusteht. *) Wenn daher alle zur Zeit lebende 
volljährige, zur Fideicommißsuccesston nah oder fern irgend berech-
tigte Personen ihre Einwilligung zu einer Aenderung oder Auf-
Hebung deS Fideicommisses geben, die minorennen aber durch ihre 

Vormünder ein Gleiches thun — wobei freilich deren Recht auf 
Restitution bedenklich bliebe — so können die später Geborenen 
eine solche gültig zu Stande gekommene Aenderung und Aufhe-
bung nicht anfechten, es sei denn dieselbe überhaupt schon mt 
Voraus in der Stiftung verboten oder aber die Nachgeborenen 

hätten zur Zeit dieses späteren Familienbeschlusses wenigstens als 
Embryonen existirt. **) Nichts destoweniger wüd es doch stets 

-räthlich sein, nicht auf eine erhöhte Antrittssumme, sondern nur 
bis zum Belaufe der ursprünglichen zu creditiren, auch kein ehe-
maliges Fideicommißgut zu kaufen so lange irgend ein stiftnngs-
mäßig zur Successton dazu Berufener existirt. 

Verbesserungen und Vermehrungen des Fideicommisses sind 
aber ganz nach denselben Grundsätzen gestattet, wie eine neue Fi-

*) Mittermaier Deutsches Privatrecht § 142. 
**) I. 7. D. de statu hominum 1. 5. Q,ui in utero est, perinde 

ac si in rebus humanis esset, custoditur, quotiens de commodis 
ipsius partus quaeritur. 
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deicommißstiftung. Daher ist denn anch die Herabsetzung einer 
Antrittssumme, — natürlich ohne Benachtheiligung schon vorhan-
better Gläubiger, — gestattet, indem ja eine solche Herabsetzung 
nichts weiter ist als die Stiftung eines besondern, dem jedesma­
ligen Fideicommißbesttzer zu Gute fotitmcndcit und auf die ältere 
Antrittssumme angelegten Geldfideicomtnisses. 

dticömimßÄer?' § 46. So lange das Fideicommiß datiert, ist der jedesmalige Fi-
deicommißbesitzer zur Vertretung desselben nach außen und zur stif-
tungsmäßigen Nutzung desselben ohne Schmälerung der Substanz 
oder nachhaltige Revenüettmittderung berufen, er erscheint daher ganz 

als wirklicher Eigeuthümer, und seilt Recht gleicht auch mehr detu 
dominium als dem ususfructus *) so z. E. gehört ihm eben so 
weit wie dem völligen Eigenthümer ein etwa auf dem Fideicom-

misse gefundener Schatz, während der eigentliche Nutznießer nie-
mals den auf dem fundo ususfructus gefundenen Schatz so weit 
als er dem Eigenthümer zusteht beansprachen kann; dennoch aber 
verbinden die Handlungen des FidcicomntißbesitzerS seinen Nach-
folger (wenn dieser nicht auch zugleich sein Allodialerbe geworden) 
keineswegs, alle Einräumungen des Fideicommißbesttzers welche 
nicht schon aus der Stiftungsurkunde stch rechtfertigen lassen  ̂ gel-
ten daher nur für dessen Lebenszeit **) und auch die Verjährung 
kann deswegen nicht gegen ein Fideicommiß beständig Platz grei-
fen, weil bei jedem Besttzwechsel ein neuer Verjährungsanfang 
eintritt̂  So lange aber derjenige lebt, um dessen Handlungen 
oder Unterlassungen es sich handelt, gelten auch die ihm entgegen­

* )  K n i p s c h i l d t  d e  f i d e i c .  c a p .  I X .  §  2 6  —  3 2 .  
**) So auch die Einräumung von Servituten. Oberhofgerichtliches Ap-

vellationSurtbeil in der v. Kleist -Keyserlingkschen Sache vom 8. Januar 1823. 
Bergt. § 174. der Kurl. Bauerverordnung. 
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stehenden Einreden wider ihn persönlich, eben so können die Glau-
biger ans den während seiner Lebensdauer aus dem Fideicommisse 

zu ziehenden Revenuen für Zlnforderuugen aller Art, die sie wider 
ihn geltend zu machen berechtiget, Befriedigung suchen. 

Umgekehrt ließe sich aber auch wieder folgern, daß Erwerbun­

gen, die der Fideicommißbesitzer durch Ersitzung gegen ein angrän-
zendeS Gnt macht, auch nur für seine Lebensdauer gültig sind, und 
nicht für das Fideicommiß zu ewigen Zeiten erworben werden, 
denn die Gegenfeitigkeit würde darunter leiden, wenn ein Fidei-

commiß zwar wohl über die Lebensdauer des FideicommißbesitzerS 
hinaus gewinnen, nicht aber ans den Handlungen desselben in 
gleicher Art verbindlich gemacht werden könnte.*) Ganz etwas 
Anderes ist die ausdrückliche Vermehrung des Fideicommisses aus 
dem disponiblen Vermögen des FideicommißbesitzerS, wovon be-
reits oben gesprochen worden. 

" § 47. Die Frage, ob es bei einem Fideicommisse, znr Er-
Werbung des Rechtes ans dasselbe, einer besonderen Antretung be- m'6 crwor6tn? 

darf oder ob es ohne solche ipso iure selbst da anfällt wo im freien 
Vermögen es einer ausdrücklichen ErbfchastSantretnng oder einer 
aus concludeuten Handlungen zu entnehmenden pro berede gestio 

*) „Non debet alteri per alterum iniqua conditio inferri/' 1. 74. 

D. de R. J. 50. 17. Jegliche Fidejcommißstistung würde aber die benach-
barten Güter in eine ungleiche Stellung bringen, wenn dieselben, während sie 
gegen das Fideicommiß nur für die Lebenszeit des jeweiligen Besitzers Servitu-
ten u. dgl. durch gesetzliche Verjährung erwerben können, — ihrerseits einer eben 
solchen Erwerbung gegen sie von Seiten des Fideicommisses für beständige Zeiten 
unterlägen und sogar durch Erwerbung der Freiheit auf dem Wege der usnea-
pio libertati* wieder nur für die Lebenszeit eines FideicommißbesitzerS frei 
würden. 
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bedürfen würde, — kann in mehrfachen Beziehungen wichtig wer-
den, namentlich wenn es fich bei rasch hinter einander vorkom-
Menden Todesfällen darum handelt, wessen Allodialerben die 

Früchte des Fideicommisses für eine gewisse Zeit gebühren — 
z. E. es war jemand zur Succession ins Fideicommiß berufen, 
jedoch nicht zur Stelle und er erklärte sich auch während feines 
Lebens nicht darüber, daß er das Fideicommiß antreten wolle — 

oder wenn es auf die Nähe der Verwandschaft mit dem letzten 
Fideicommißbesitzer, wie z. E. bei der eigentlichen Majoratsfolge, 
oder gar darauf ankommt, wessen Allodialerben beim Anssterben 

aller zum Fideicommisse Snccessionsfähigen dasselbe als freies Gnt 
erhalten? Es scheint richtiger und ist auch in Präjudikaten aus­
gesprochen, daß zum Erwerb eines FideiconunisseS und zur Über­
tragung der daraus fließenden Rechte auf die Erben es keiner 
besonderen aditio fideicommissi bedarf. 

K n i p s c h i l d t  d e  f i d e i c .  c a p .  I X .  §  1 0 .  

„Porro quaeritur, quomodo ultimo fideicommissi pos-

„sessore defuncto, dominium hoc iu sequeiitem succes-

„sorem transferatur ? Et ipso iure statim post mortem 

„possessoris id trausferri verius puto etc. 

Oberhosgerichtlicher Bescheid in der v. Koschkull-Tergeluschen 
Sache vom 12. Octobr. 1837. 

Jedenfalls kommt es nicht darauf an, ob jemand die An-
trittösumme bereits wirklich erlegt oder den körperlichen Besitz des 
Fideicommisses erlangt hatte, wenn er nur seine Absicht es anzu-
treten, an den Tag gelegt. 

Oberhofgerichtliches Urtheil in der v. Sacken-Knndenschen 
Edictalsache vom 28. Febr. 1836. Am 5. Januar 1840 
Allerh. best. Reichsrathsgutachten in derselben Sache. 
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)st aber die Erwerbung des Rechts auf das Fideicommiß an 
eine Bedingung gebunden, so treten die gemeinrechtlichen Regeln 
von den Bedingungen und deren Folgen ein. Die Erlegung des 

Antrittspreises oder Uebernahrne der darauf hypothecirten Schul-
den ist aber nicht die Bedingung der Erwerbung, sondern nur des 

wirklichen Besitzes des Fideicommisses. 
§ 48. Wenn niemand von denjenigen, zu deren Gunsten das 

Fideicommiß errichtet worden, vorhanden ist, so erreicht es natür-
lich sein Ende und fällt an die Allodialerben des letzten Fideicom-
mißbesitzers als freies Gut. Daher hat dieser, als finis fami-

liac, für den Fall daß er ohne snccessionsfähige Nachfolger sterben 
sollte, sowol iiiter vivos als mortis causa vollkommene Berech­

tigung darüber alle Verfügungen wie über Allodialvermögen zu 
treffen, und dieselben werden, sobald die Voraussetzung unter wel-
cher sie getroffen sind, eben das Erlöschen der Familie und der 
Wegfall aller zum Fideicommiß Berufenen, wirklich eingetreten ist, 
vollkommen gültig. Somit können denn die Allodialerben des 

letzten FideicommißbesitzerS nicht verlangen, daß ihnen das Gut 
für die bestimmte Antrittssumme zufalle, sondern müssen auch über 
dieselbe hinaus die Schulden und überhaupt alle stiftungswidrige 
Gebahrnngen des letzten FideicommißbesitzerS anerkennen, ans 
dem einfachen Grunde weil sie eben dessen Allodialerben geworden 
und nur als solche das durch seinen Tod als Fideicommiß anfhö-
rende Gut erhalten, mithin keineswegs die Vergünstigung für sich 
in Anspruch nehmen können, welche dem nicht zu den Allodial-
erben gehörenden oder diese Erbschaft ausschlagenden Fideicom-
mißfolger dahin zusteht daß er das Fideicommiß vom Allod trenne 
und nur in ersteres fitccedtre.*) Natürlich versteht es sich um« 

*) Urtficil des Kurl. Oberhofgerichts in der v. Mirbach - Pusseneekenschen 
Sache, vom 8. Juny 1834. 

10 
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gekehrt eben so von selbst, daß wenn die Allodialerben eines als 
fmisiamiliae versterbenden FideicommißbesitzerS dessen ganze Erb-

schaft, mit Inbegriff des freigewordenen Fideicommisses anSschla-
gen, die Gläubiger sich nur ans dem Erlöse desselben bezahlt ma-
chen können und keinen Regreß gegen die sich der Erbschaft Ent-
haltenden baben. 

Vierter Abschnitt. 

Erbverträge. 

§ 49. Erbvertrag ist eine Vereinbarung worin zwei oder 
mehrere Personen über die künftige Beerbnng einer oder aller der-

selben Bestimmung, treffen. Im Römischen Rechte unwirksam und 
verboten haben die Erbverträge erst durch das Deutsche Gültigkeit 
erlangt und auch im Knrländischen wenn nicht grade namentliche 
so doch in so weit Anerkennung ihrer Gültigkeit gefunden, als die 

• ausdrückliche Gestattung der Gesammthandverträge, die ja nur 
eine besondere species von Erbverträgen sind, und die ganz all-

gemeine Fassnng des § 122. Stat. 

„Pacta ac transactiones omnes, modo non sint turpes et 

illicitae, aut fraudulentae, vel dolo vi metuve cxtortac 

per omnia serventur" 

der Gültigkeit der Erbverträge das Wort reden und nur über­
haupt auf die allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen über die 
Kraft und Wirksamkeit der Verträge verweisen. *) Verträge über 

*) Cf. v. Bunge § 398. 399. § 144. der Kurl. Bauerverordnung. 
§ 105. der Kurl. Bauerverordnung: „oder einen gesetzlichen Erbvertrag it." 
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Erbschaft eines Dritten erscheinen nicht verboten, so wenig, wie 

es sich von selbst versteht, dieser sich daran 31t kehren hat. 

lieber das Historische vergl. Mittermaier Deutsches Pri­

vatrecht § 401. 

§ 50. Nach gemeinem Deutschen Rechte ist die Frage, ob 
beim Erbvertrage und der donatio omnium bonorum dieselben 

Förmlichkeiten wie beim Privattestamente, also z. E. die für letz« 
teres vorgeschriebene Anzahl von Zeugen zuzuziehen sei, sehr strei-
tig*); da es sich aber darum handelt, daß dabei ein zwei- oder 

mehrseitiges Geschäft von Todeswegen vollzogen wird, wobei 
ganz dieselben Erwägungen auf besonderen Ernst und Feierlichkeit 
des Geschäfts in Betracht kommen wie beim Testament, ja sogar 
noch das Moment der Unmöglichkeit einseitigen Widerrufs hinzu-
tritt: so dürste die Meinung, welche bei Erbverträgen die äußeren 
Testamentsförmlichkeiten angewendet wissen will, mehr für sich ha-
ben als die entgegengesetzte. 

Im Allgemeinen werden ans Erbverträge die wesentlichen 

Grundsätze die sich aus der Natur des Vertrags von selbst erge-
ben, anzuwenden sein. Rechte dritter Personen können also da-
durch nicht altcrirt werden, die gesetzlichen Beschränkungen der 
Testamentifaction durch Pflichtteil oder Ausnahme gewisser Ver-
mögenSbestandtheile von der Befugniß der Testamentifaction sind 
auch auf Erbverträge anzuwenden, wie denn überall, wo die we-
seutliche Verschiedenheit der Natur beider Geschäfte nicht von selbst 
auf eine Abweichung der rechtlichen Grundsätze darüber hinweiset, 
auch auf Echverträge passend sein wird was von Testamenten gilt. 

*) Dabelow Formulare seinen Vorlesungen über nickt streit ige Rechts-
fachen. S. 72. 

i io* 
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Obgleich aber tut Kurländischen Rechte die Römische Regel, 
von der weiter unten noch die Rede sein wird^gilt, daß von nie-
mand angenommen werden darf er sei theils mit theils ohne Te­
stament verstorben, woher denn, wenn nicht ausdrücklich derjenige 
Theil des Vermögens, worüber der testator nicht verfügt hat, 

feilten Intestaterben zugewiesen worden (welche dann in dieser 
Beziehung grade als testamentarische gelten), der theilweise Jnsti-
tiiirte dennoch das Ganze bekommen wird: so leidet diese Regel 
bei Erbverträgen doch eine Ausnahme, weil hier nach der Natur 
des Vertrags demselben nichts mehr als was sein Inhalt besagt 
und was den Gegenstand desselben bildet, unterzogen werden darf, 
woher denn in allen Vermögensstücken ans welche der Erbvertrag 

sich nicht bezieht, Jntestatfnccesflon beim Mangel besonderer testa-
mentarischer Bestimmungen eintritt. Daher fällt auch das ius 

accrescendi weg. 

Der Vertragserbe erwirbt den Gegenstand des Erbfchastsver-
träges, nach eingetretener Bedingung oder Zeit, von felbst und 
ohne besondere Antretung, kann aber auch das ihm dadurch 
Zugewiesene hinterher ausschlagen in so weit nicht Rechte drit­
ter Personen, welche diese als Mitpaciscenten erwarben, verletzt 

werden.*) 

Zu Guustm eines Dritten **) kann nur in so weit paciscirt 
werden als dieser Dritte daraus sofort oder hinterher, wenn ihm 
das Recht dazu anfällt, eingeht, ganz wie ein zu Gunsten des Er-

*) Mittermaier Deutsches Privatrecht § 403. 

**) 1. 73. § 4. D. de R. J. 50. 17. 
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ben errichtetes Testament erst durch dessen Erbschaftsantretung 
wirksam sein wird. Jedenfalls können Erbverträge wie alle an-

deren in derselben Art und von denselben Paciscenten welche sie 

geschlossen haben, auch wieder ausgehoben werden. *) 

Fünfter Abschnitt. 

Testamente. 

§ 51. Testament ist eine, unter gewissen gesetzlich bestimmten "Jgj K' 
Formen, mit Ernennung eines Erben errichtete einseitige Verord-

nung wie der Erblasser es nach seinem Tode mit seinem gesamni-
ten Nachlasse gehalten wissen wolle. Zur Gültigkeit eines Testa-
mentS gehört sonach: 

a. Beobachtung der in den Gesetzen vorgeschriebenen äußeren und 
inneren Form; 

d.Subjective und objective Fähigkeit des Testators zu testiren 
und Succesfious-Fähigkeit des Erben. 

Codieill ist eine letztwillige Verordnung ohne Erbeseinsetzung, 
entweder an den Intestaterben gerichtet oder als Nachtrag zu 

*) 1. 35. D. de It. 50. 17. Nihil tarn naturale est, quam eo ge­
nere quidve dissolvere quo colligatum est: ideo verborum obli­
gatio vcrbis tollitur, nudi consensus obligatio contrario consensu 
dissolvitur. 

I. 100. D. ibidem. 

Omnia quae iure contraliuntur, contrario iure pereunt. 
I. 153. ibidem. 

Fere quibuscunquc inodis obligamur. iisdem in contrarium 
actis liberamur. 



einem bereits errichteten Testamente aufgesetzt oder auch durch ein 
späteres Testament bestätigt. 

§ 52. Nach Römischem Rechte sind zu einem förmlichen Pri-
vattestamente sieben besonders dazu erbetene männliche fähige Zeit-
gen erforderlich, in deren Gegenwart der testator entweder münd­

lich seinen letzten Willen verlantbart, so daß derselbe später durch 
ihr Zeuguiß dargestellt wird, oder aber ihnen eine Schrift mit der 
Erklärung vorlegt, daß dies sein letzter Wille sei, welchen, nachdem 
er selbst ihn unterschrieben, sie als Zeugen zu unterschreiben und 
zu besiegeln aufgefordert werden. Versteht der Testator nicht zu 
schreiben so hat ein achter Zeuge es statt seiner zu thun. Der 
ganze Akt muß ohne Unterbrechung vor sich gehen, d. h. es muß 
nichts dein Geschäfte Fremdartiges dazwischen kommen, die Zeu-
gen müssen sämmtlich auf einmal zugegen sein und nicht etwa zu 
verschiedenen Zeiten einzeln unterschreiben. Hat der Testator das 
Testament eigenhändig geschrieben und solches ausdrücklich bemerkt, 
so braucht er es nicht in Gegenwart der Zeugen zu unterschreiben, 
sondern kann es ihnen auch bereits von ihm vollzogen vorlegen. 
Die Zeugen haben übrigens nicht grade mit ihrem eigenen, son­
dern sind befugt auch mit fremdem Siegel zu uutersiegelu, was zu 
bemerken ist; den Inhalt des Testaments brauchen die Zeugen 
nicht zu kennen. (1. 21. 28. § 1. Cod. de lest. 6. 23.) Die 
Datiruug ist nicht grade absolut nöthig. Eltern, wenn sie in-
ter liberos testiren, brauchen keine Zeugen, Falls sie das Te­

stament ganz mit eigener Hand geschrieben, eben so wenig sind 
Zeugen erforderlich für ein vom Testator bei Gericht niedergeleg-
tes Testament. 

Vergleichen wir nun mit diesen allgemeinen Regeln über die 
Römische Form der Testamente fabgesehen von einigen Ausnah-
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wen und specielleu Bestimmungen) die Kurländischen Gesetze '/ so 
finden wir darin folgende Verordnungen: 

A. In den Kurländischen Statuten: 

§ 162. 163. Ein ganz von der Hand des Vaters errichtetes, 
nur die Erbverhältnisse seiner Kinder regelndes Testament ist gül-

tig, hat es ein Anderer geschrieben,.so ist die Unterschrift des Va­
ters und die zweier Zeugen fo wie deren Unterstellung nöthig. 
— Hier wird also des Testaments der Mutter nicht erwähnt, rück-
sichtlich deren es bei den gemeinrechtlicheu Verordnungen bleibt. 
Das Nähere hierüber in Novella 107. cap. 1. 2. Notariats­
ordnung des Kaisers Maximilian I., vom Jahre 1512, Titel von 
Testamenten § 2.1. 21. § 1. Cod. de testam. 6.23.1. ult. § ult. 

Cod. de codicillis 6. 37.1.19. D. de lib. et posth. 28.2. Der 
§ 164. Stat. Curl. lautet: „Testameula omuia pro legitimis 

habeiida sunt, si a duobus testibus subscripta fuerint, sive 

uuneupativa sint et a testatore sanae meulis dictata et pro 

lata sive scripta fuerint." 

Fast sollte es also scheinen, als ob nach Kurl. Rechte jedes 
Testament gültig fei, wenn es entweder in Gegenwart zweier Zeu-
gen mündlich errichtet, oder aber von zwei Zeugen unterschrieben 
worden, und als ob daher gar keine andere Testamentsförmlich-
feiten oder Erfordernisse in irgend welcher Beziehung vom Gefetz 
erheischt würden. Daß dem jedoch nicht so sei, erweisen ohne 
Weiteres die verschiedenen Bestimmungen, welche in den Statuten 

selbst hinsichtlich mehrfacher anderer Testamentserfordernisse vor-
kommen (z. E. § 167 — 174.), cd ergiebt sich also, daß das om­

ni a des § 164. nur den Gegensatz zu dem im vorhergehende« 
§ behandelten testam. patris inter liberos conditum ausdrücken 
soll und der § 164. Stat. (lurl. daher mir in Verbindung mit 
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§ 162. und 163. dahin zu verstehen ist, daß, wenn auch aus-
nahmsweise ein väterliches, ganz von der Hand des Testators ge-
schriebenes Testament ohne alle Zeugenzuziehung gilt, dennoch so-
wol der Vater für ein von fremder Hand geschriebenes Testament 
als auch jeder der nicht blos inter liberos testirt, der Zuziehung 
zweier Zeugen bedarf, so daß es im letzteren Falle — bei einem 
auch dritte Personen, nicht bloS die eigenen Kinder*) zu Erben 

einsetzenden Testamente — nicht genügt, das Testament ganz und 
gar mit eigener Hand, geschrieben zu haben. Daß dieser Gegen-
satz das eigentliche Augenmerk des § 164. Stat. ist, ergiebt sich 
auch aus der Erwägung, daß für ein zwar vom pater inter libe­

ros errichtetes, nicht aber eigenhändig geschriebenes Testament 
die Unterschrift und Unterfiegelung zweier Zeugen im § 163. 

gefordert wird, während § 164. für alle übrigen Testamente nur die 

Unterschrift zweier Zeugen anordnet, der Besiegelung aber gar nicht 
erwähnt. Es kann aber doch unmöglich das Gesetz bezweckt haben, 
den blos die Erbtheiluug unter seinen Kindern anordnenden Vater 

gleichsam zur ©träfe dafür, daß er ein folches Testament nicht mit 
eigener Hand fchrieb, mit einer größeren Förmlichkeit zu belasten 
a l s  j e d e n  a n d e r e n ,  a b g e f e h e n  d a v o n ,  d a ß  u n t e r  t e s t a m e n t a  o m ­

uia des § 164. auch ein nicht eigenhändig geschriebenes testa-

mentum parentis inter liberos zu fubfumiren ist. Hiernach 
erhalten wir also den combinirten Sinn aller drei bezüglichen Sta-
tutenparagraphen dahin: 

A. Ein vom Vater ganz mit eigener Hand geschriebenes Testa-
ment, so weit es die Erbtheilnng unter seinen Kindern (unb 

*) Die Ehefrau würde aber unter allen Umständen auch instituirt werden 
können, weil sie in den Gesetzen den Kindern gleichgestellt wird. Eben so der 
Ehemann. 
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seiner Wittwe) betrifft — „inter liberos condituin" — be­

darf zu seiner äußeren Gültigkeit gar keiner Zeugen. 

ß. Für ein solches, von einer fremden Hand geschriebenes, so wie 
überhaupt für jedes andere Privattestament ist erforderlich, 
daß es von zwei Zeugen *) unterschrieben und besiegelt sei. 
Unterschrift und Bestegeluug des Testators ist gleichfalls uö-
thig. (Die Worte: „et subsignatum" im § 103. Stat. kön­

nen sich sowol auf die Untersiegeluug blos der Zeugen als 
auch auf die des Testators beziehen, und wenngleich es sich 
vertheidigen ließe, daß, da das gemeine Recht der Besiegelnng 
abfeiten des Testators nicht, sondern nur derjenigen der Zeu-
gen erwähnt, auch im Kurländischen die Besiegelnng des Te-
stators nicht habe angeordnet werden wollen: so wird es doch 

stets räthlicher sein, daß auch das Siegel des Testators bei-
gedrückt werde.) 

In Ermangelung anderer Zeugen können auch anständige 
Frauenzimmer (foeminae honestae) nach § 166. Stat. Testa­
mentszeugen sein. 

Die Piltenschen Statuten verordnen im § 1. tit. 1. p. III. 
wörtlich Folgendes: 

„Ein Testament, so der Testator selbs geschrieben, oder von drey 
„adelichen Zeygen unterschrieben und mit des Testators Pit-
„schaft versiegelt" (d.h. besiegelt, nicht grade mit seinem Pett-
schaft verschlossen, so wie es in alten Urkunden so häufig heißt: 
„durch diesen offenen, versiegelten Brief") „ist krestig." 

*) Es versteht sich von selbst, daß eine größere Anzahl nichts schadet. In 
co quod plus sit Semper inest et minus. 1. 110. pr.P. de R. J. 
„cum superflua non noceant." 1. 17. l'od. de test. 6. 23. 
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Hiernach hätte also nur der Testator, und nicht auch die Zeu-
gen, ein Siegel beizudrücken; es sind drei Zeugen nöthig, für den 
JndigenatSadel adlige. Diese an sich etwas absonderliche Be« 

stmunuug führt aber, trotz der Erwägung, daß die Piltenschen 
Staturen ausdrücklich für alle Einwohner, ohne Unterschied des 
Standes, gegeben sind, von selbst zu dem Schlüsse, daß so wie von 
dieser Regel bei den aus inneren Gründen blos auf den Adel zu 
beschränkenden Anordnungen ohnehin eine Ausnahmr gemacht 
werden muß, auch dieser § 1. tit 1. partis III. für adlige Zeugen 
gleichmäßig einen adligen Testator voraussetzt, daher also für die 
nicht zum Jndigenatsadel gehörenden Stände jedenfalls nicht 
adlige Zeugen erforderlich sind, und eine theoretisch vollkommen 
zu rechtfertigende Interpretation dieses § leitet sogar zu dem Re-
fultate, daß derselbe für'alle anderen Stände gar keine Gültigkeit 

habe, vielmehr für diese, da sonach die Piltenschen Statuten in 
Beziehung auf sie gar keine Vorschrift enthalten, die Verorduun-
gen der Kurläudischeu Statuten in Betracht kommen, nach wel-
chen hinwiederum, da sie durchaus kein eigentliches Adelsinstitut 
in den bezüglichen §§ 162. sq. im Auge haben, nicht die sieben 
Zeugen des Römischen Rechts, sondern nur zwei erforderlich sind. 
Andererseits fragt es sich, ob ein im Piltenschen Kreise von einem 
Jndigenatöedelmann errichtetes Testament durchaus drei adlige 

Zeugen haben müsse, oder ob nicht wenigstens die sieben Zeugen 
des Römischen Rechts ohne Unterschied ihres Standes dieselbe 
Wirkung hervorbringen würden  ̂ was. denn doch zu bejahen wäre. 
Die Kurländische Bauerverordnung hat dagegen folgende, fast 
durchweg vom allgemeinen Landrechte abweichende Verordnungen 
über Testamentsform: 
„§ 132. Zur Gültigkeit eines mündlichen Testaments wird erfor-

„dert, daß der Erblasser seinen letzten Willen gan; und 
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„auf einmal *) in Gegenwart von drey untadelhaften 
„Zeugen **) deutlich und bestimmt erkläre. Falls er 

„dieser seiner Verfügung in der Folge noch Zusätze geben 
„oder einige Abänderungen treffen will, soll er solches 
„gleichfalls vor drei Zeugen bekannt machen. 

„K 133. Ist der Erblasser des Schreibens kundig gewesen und 
„kann solches erwiesen werden, so ist ein bloßes münd-
„licheö Testament, wenn es gleich von drey Zeugen bekräf-
„tiget wird, als ungültig anzusehen***), es sei denn, daß 

„das Testament ans dem Todbette und zu einer"Zeit 
„gemacht worden wäre, da der Testator nicht mehr im 
„Stande war zu schreiben. 

„§ 134. Ein von dem Testator selbst, oder auf seine Veranstal-
„tung von einem dritten schriftlich aufgesetztes Testament, 
„muß vom Testator und von zwey untadelhaften Zeugen 
„unterschrieben, oder wenigstens, wenn die Zeugen des 
„Schreibens unkundig stnd, von dem Erblasser ihnen 
„vorgelesen worden sein, welches die Zeugen vor Gericht 
„zu bekräftigen haben. 

„§ 135. Wenn Aeltern eine bloße Verordnung, wie es nach ihrem 
„Tode unter den Kindern bey der Theilung gehalten 
„werden soll, treffen, so sind zwey tadellose und nicht 
„durch eigenes Interesse befangene Zeugen hinlänglich, 
„eine solche Verordnung zu bezeugen." 

*) Unitas actus et contextus des Römischen Rechts. 
**) Testes idonci. 

***) Eine auffallende, offenbar auf die Vermeidung des durch die abwei-
chenden Aussagen der Zeugen entstehenden Streitigkeiten abzweckende Bestim­
mung. 
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Die Mitausche Polizeiordnung vom 5. September 1606 ent­
hält nachstehende, als ius speciale wol noch heutigen Tages trotz 
der spätern Emanirung der Landesstatuten, für Mitausche Bürger 
und unter Jurisdiction des Magistrats oder seiner Untergerichte 
gehörende Personen zu beobachtende Verordnungen: 

„Von Testamenten und letzten Wil len: 

„Der ein Testament oder Codicill oder Legatuin vndt über-
„gabe machen will, soll vollkommenen Alters*) gesunder Vernunft, 

„und sprechender Zungen seyn, vndt wen er in Schrifften testiren 

„oder mündtlich und öffentlich für gezeugeu seinen letzten willen 
„(welches zu Latein Testamentum nuncupativuin geuaudt wird) 

„anßsprechen will: soll er zum wenigsten sünff glaubwürdige Zeu-
„gen darzu erfordern, welche ein schriftlich Testament unterschrei­
ben. In Codicillen aber vndt Legaten oder übergaben aufm 

„Todesfall fol er zum wenigsten drey Zeugen erfordern. 

„Wan aber einer zur Zeit der graßirenden und wütenden Pest 
„ein Testament oder letzten Willen machen oder eine Uebergabe 
„thun will, fol er zum wenigsten zwey Manßpersohnen **) zu Zeu-
„geu erfordern, und ein Testament für ihnen gemacht kräftig feyn. 

„Wenn ein Vater feinen Kindern ein Testament in schrifften 

„machet, fol dasselbe ohne einige Zeugen krefftig feyn wan ers mit 
„eigener handt entweder felbst gefchrieben, oder zum wenigsten von 

*) Also 21 Jahr. § 66. Stat. Curl. Doch dürste die im § 164. Stat. 
verordnete Testamentsmündigkeit von nur 20 Jahren hinreichen. 

**) Hieraus und aus der späteren Zulassung auch der Frauenspersonen 
als Zeugen beim Tcstamcntum nuncupativuin patris inter liberos con-

ditum ergiebt sich, daß im Allgemeinen Frauenzimmer nach der Mitauschen Po­
lizeiordnung überall wo nicht ausdrücklich Mannspersonen erfordert werden. Te­
stamentszeugen sein können. 



157 

„einem andern geschrieben vnterschrieben hat. Wan er aber ein 
„Testamentum nuncupativum machen will, sol er zum wenig-

„fielt zwey Zeugen sie seyn Manß oder Frauens Persohnen, in-
„sonderheit unb solenniter darzu erbehteu oder vngefehr dazu 

„kommen, dazn gebrauchen. 

„Da auch ein Vater oder Mutter von erneut Notario oder 

„einem andern seinen letzten willen unter seinen Kindern ans-
„schreiben ließe, vndt bezeugte, das er denselben für sein Testa­

ment undt letzten willen wollte gehalten haben, so sol solches 
„vor ein testameutum nuncupativuin kreftig vndt bestendig seyn. 
„Nur daß in diesen vndt vorigen fällen, der Vater vndt mutter 

„alleweg ihre Kinder außdrücklich zu erben auf gleichen oder vnglei-
„chen theil, da ein Vater dem einen Sohn für dem andern waß 
„mehr zu bescheiden wol mächtig, ernenne vndt einsetze, oder anß 
„rechtmäßigen Vrsachen exhaeredire vndt enterbe. Jedoch soll 

„solches alles von ehelich geborenen Kindern zu verstehen seyn. 
„Motte aber einer sein vueheliches Kindt zum Erben im Testa-
„ment einsetzen, sol er fünf Zeugen darzu erfordern. Wan aber 
„ein Sohn seinen Vater, oder Mutter im Testament zum Erben 
„einsetzen wil, sol er zum wenigsten drey Zeugen zu solchem Testa-
„ment erfordern. 

„Auch ist einem jeden ftey, sein Testament oder letzten Wil-
„len, ohne andere Zeugen schriftlich vor gerichte zu insinuiren 

„vndt zu übergeben, oder mündlich zu nuneupiren vndt außzusa-
„gen, welches ein vollkommen bestendig Testament geachtet und 
„gehalten werden sol." 

Es bleibt nnö endlich noch übrig, die Verordnung des § 165. 
der Kurl. Statuten: ~~ 
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„Testamenta actis publieis castrensibus iiisinuata a tesla-

tore, ctiam sine testibus, pro finnis sunt habenda." 

zn erläutern. 

Die hier erwähnten Schloßgerichte sind die Oberhanptmanns-
gerichte, und als durchgreifende Regel wird daher anzunehmen 
sein, daß jeder Stand bei dem Gerichte nnter welches er in erster 

Instanz gehört, ein Testament zu deponiren hat, der nicht eximirte 
Städtebewohner daher beim Magistrat, der auf dem Lande woh­
nende, nicht zum Bauer - oder zu einem eximirteu Stande Gehö­
rige beim Kreisgerichte, der Bauer beim Gemeindegerichte. Es 

fragt sich aber ob die drei Hypothekenbehörden, Magistrat, Kreis­
gericht, Oberhanptmannsgericht, hinsichtlich der Depositum der 
Testamente nicht ohne Rücksicht des Standes der Testatoren, 
gleich wie bei manchen anderen Acten der freiwilligen Gerichts­
barkeit, competent seien? Die Frage ist eher zu bejahen als zu 
verneinen, in so fern die Gültigkeit gerichtlicher Testamente wol 
nur durch die den Gerichten innewohnende besondere Glaub­
würdigkeit geursacht wird, jedenfalls würde bei solchen Personen, 
wo die Standesqnalification oder die Bestimmung, ob die Ober-
hauptmannSgerichte für sie competent seien, Schwierigkeiten oder 
Zweifel darbietet, eine zu große Strenge nicht zu rechtfertigen sein, 
wenngleich andererseits in Betracht zu ziehen ist, daß die bei uns 
nöthige Corroboration der Testamente doch nur bei den ratione 

personae testatoris oder ratione rei sitae kompetenten Behör­

den geschehen kann, und die Pnblication ebendort geschieht, so 
daß das competente Gericht auch für die Depositton der Testa­
mente vorzuziehen wäre und wenigstens Personen, welche streitlos 
vor die Oberhanptmannsgerichte gehören, bei keinem anderen Ge­
richte solche Testamente gültig niederlegen mögen, welche nicht 
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auch die zu einem förmlichen Privattestamente gehörigen Formen 
haben und nur als gerichtliche, des Zeugenmangels wegen, auf-
recht zu erhalten wären. Wenn der testator ein bei Gericht nie-
dergelegtes Testament ex deposito herausnimmt fo wird es zn 

einem gewöhnlichen Privattestamente nnd kann bestehen wenn es 

dessen Erfordernisse hat. 

ES ist nothwendig, daß der Testator entweder persönlich beim 
Gericht in dessen Session erscheint, oder aber die Dcposition des 
Testaments durch einen fpeciell und unter Bezeichnung der Jdenti-
tat der Urkunde legitimirten Bevollmächtigten vornehmen oder 

endlich eine Gerichtsdelegation Behufs Entgegennahme des Testa-
ments oder Aufnahme eines Protokolls über die Erklärung des 

letzten Willens zu sich bitten läßt. 

Ein blos voll einem Notar oder Secretaire aufgenommenes 

Testament kann als kein gerichtliches gelten, alfo .̂wenn es nicht 
von der gehörigen Anzahl Zeugen unterzeichnet nnd besiegelt wor-
den, gar nicht bestehen. Hingegen kann der Testator dem ver-

fammelten Gericht sowol mündlich ein Testament zu Protokoll dic-
timt als auch zu diesem BeHufe oder zur Entgegennahme eines 
bereits fertigen Testaments um Abfendnng eines Gerichtsgliedes 
und Protokollführers in feine Wohnung selbst oder durch Andere 
bitten. Der § 136. der Kurl. Bauerverordnung gestattet gleich-
falls, daß der Testator feinen letzten Willen vor Gericht zu Proto­
koll dictire. 

Die besonderen, nach gemeinem Rechte für einzelne Testamente 
noch ausuahmsweife erforderlichen Formalitäten, als: 

für einen des Schreibens nicht kundigen Testator, in wel­
chem Falle die Verlefung des Testaments wenigstens rätblich ist, 
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für einen blinden Testator die Nothwendigkeit mündlicher 
Testamentserrichtung oder wenigstens der Verlesung des Testa-

ments und Zuziehung noch eines weiteren Zeugen (am besten 
eines Notars), 

für einen Taubstummen die Nothwendigkeit, durch geeig-
nete Mittel sich von der Unzweifelhastigkeit feines Willens zu 
überzeugen, wenn er nicht etwa fchreiben kann, — 

sind auch in Kurland anzuwenden, eben fo wie das Abfehen von 
einigen Formalitäten beim testamentum militis und bei dem 

während einer herrschenden besonders bösartigen Krankbeit errich-

teten Testamente wol nicht unpraktisch wäre. 

Für Testamente die im Auslande errichtet sind gilt als allge-
meine Regel, daß die persönliche Fähigkeit Rechtsgeschäfte gültig 
vorzunehmen, also auch die Testamentsmündigkeit, nach den Ge« 
setzen des Domicils, die äußeren Formalitäten aber nach den Ge-
setzen des Orts der Testamentserrichtung kurtheilt werden. Da­
mit stimmt der § 175. der Statuten rücksichtlich der von Auölän-
dem hier im Lande errichteten Testamente überein. Das allge-

meine Russische Reichsrecht enthält für die von Russischen Unter-
thanen im Auslande errichteten Testamente im zehnten Bande 
des Swods der Civilgesetze § 897 — 899. folgende Bestim­
mungen: 

Ein int Auslande befindlicher Russischer Unterthan kann ein 
Privattestament nach den dortigen örtlichen Gesetzen abfassen, 
es muß aber bei einer Rufsischen Gesandtschaft oder Konsulate prä-
fentirt werden. Diese Präsentation ersetzt die Eintragung bei der 
Corroborationsbehörde wenn sie in gehöriger Form geschehen. 
Bezieht das Testament sich aber auf in Rußland befindliches Ver­
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mögen so wird eS nicht anders in Erfüllung gesetzt, als nachdem 
es bei der entweder nach dem Domicil des Testators oder rück-

sichtlich des im Testamente erwähnten unbeweglichen Vermögens 
kompetenten Gerichtsbehörde vorgewiesen worden. 

Auch enthalten die §§ 891 — 896 Bestimmungen über die 
Errichtung von Testamenten der zu Felde gezogenen Militair-

nnd Civil-Personen, so wie der auf Kriegs- und Handelsschiffen 
befindlichen. Es sind zwei Zengcn für ein Privattestammt erfor-
derlich und die Unterschrift desjenigen dem es zur Erfüllung über­
geben worden; übrigens ist die Errichtung des Testaments vor 
den Militairantoritäten gleich einer gerichtlichen. — Wenn ein Ein­
geborener eines Großrussischen oder mit denselben gleiche Rechte 
genießenden Gouvernements, Polens oder Finnlands in den Ost-

seeprovinzen stirbt ohne daselbst sein beständiges Domicil zu ha-
ben, so ergreifen zwar die competenteu Provinzialbehörden die er­
forderlichen Maßregeln zur Ermittelung und Sicherstellung des 
Nachlasses, überlassen jedoch alsdann die Verhandlung und Ent-
scheidung der über den Nachlaß eines Polen oder Finnländers 
etwa entfpringenden Rechtsstreitigkeiten den refp. Polnischen oder 

Finnländischen Behörden; einen Rechtsstreit über den Nachlaß 
eines Eingeborenen der inneren Gonvernements des Reichs ver-
handeln und entscheiden sie zwar selbst, jedoch nach den allgemei-
itcn Reichsgesetzen. Die Beurtheiluug der Gültigkeit eines von 

einem solchen Erblasser hinterlassenen Testaments richtet sich gleich-
falls nach den Gesetzen seines Geburtsorts (— die äußere Form 

wo! doch auch nach der hiesigen, wenn es nämlich hier errichtet 
worden —), und nach den Gesetzen des Domicils ist endlich auch 
das Intestaterbrecht zu benrtheilen. 

Allerh. best. Reichsrathsgutachten vom 3. April 1840, 
8. April 1843, 5. July 1844. 

11 
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Vergl. v. Bunge § 25. und Thl. 2. S. 490. Wenn aber 
die' aus fremden Gouvernements Gebürtigen hier vollständig domi-
ciliren oder eine feste Anstellung hier haben, fo komnlt das Kurl. 
Provinzialrecht auf sie zur Anwendung, indem die Gefetze ihres 
Geburtsorts nur vorherrschen, „wenn sie sich nicht auf immer an 
dem Orte ihres Dienstes, mit allen Rechten die ihrem Stande an 
diesem Orte zustehen niedergelassen haben, oder wenn nicht nach den 
Particnlargefetzen ihr Dienst als förmliche Niederlassung in der 
Provinz augefehen wird." 

§ 53. Wer ein gültiges Rechtsgefchäst vornehmen kann, ist 
auch zur Errichtung eines Testaments an sich berechtiget. „Mi­
nores annis viginti, fatui, banniti, item et proscripti, testa-

menta condere non possunt." (§ 174. Stat.) Die Testaments­

mündigkeit fängt also in Kurland ein Jahr fr ither als die gewöhn­
liche Volljährigkeit an. Die' Kurl. Bauerverordnung § 139. 
spricht im Allgemeinen von Unmündigen, schließt ferner, eben fo 
wie die Statuten den „fatuis" die Testamentifaction entziehen, 
die blödsinnigen und ihrer Vernunft beraubten Personen aus, 
desgleichen „folche, denen wegen ihres Hanges zur Verfchwendnng, 
oder wegen anderer gesetzlichen Ursachen, die Verwaltung ihres 
Vermögens oder ihr Vermögen selbst abgenommen worden ist." 

Hierdurch sind also ausgeschlossen: 1) die gerichtlich erklärten Ver­
schwender, was auch gemeinrechtlich ist und daher, wenngleich die 
Statuten derselben nicht erwähnen, für alle Stände in Kurland 
gilt, da bei der Dürftigkeit der statntarifchen Bestimmungen und 
der Gültigkeit des gemeinen Rechts als einheimischen bei uns, die 
Regel „positio uiiius est exclusio alterius" auf die Statuten 

gegen das gemeine Recht nicht anzuwenden ist. 2) Die bürger­
lich Tobten, denen ja ihr Vermögen selbst abgenommen worden. 
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Auf sie würden auch die statutarischen Bestimmungen über ban­

niti et proscripti passen, wenngleich in dieser Beziehung nur das 
allgemeine Russische Criminalrecht über testameutifactio activa 

et passiva der Verwiesenen 2c. entscheidet. Strafgesetzbuch von 

1845 art. 32. „In Folge des Verlustes der Eigenthumsrechte 
„geht alles frühere Vermögen des zu schwerer Zwangsarbeit oder 
„zur Ansiedelung Verurtheilten vom Tage der Fällung und Pnbli-
„cation des Endurtheils auf die gesetzlichen Erben über, ganz wie 
„es beim natürlichen Tode übergegangen wäre. Auf sie fällt 
„gleichfalls nach beut Repräsentationsrechte alles Vermögen wel-

„ches beut Verbrecher nach feiner Vernrtheilnng hätte erbrechtlich 
„zufallen können." Verbrecher, welche zur Entziehung aller (Stent* 
desrcchte, mit Verweisung zu schwerer Zwangsarbeit ober zur An-
siebelung in Sibirien verurtheilt worden, haben auch keine testa-
mentifactio activa. 

Strafgesetzbuch vom 15. Aug. 1845, art. 29. 30. 32. 
Verglichen v. Bunge § 384. unb 403. 

Ob Frauenzimmer zur Errichtung eines Privattestaments — 
denn zu einem gerichtlichen bebürfeu sie nach § 14. Stat. unzwei­
felhaft eines Geschlechtsbeistandes — einen Assistenten nöchig ha-
ben , ist fehr strittig, es giebt Präjnbicate bafür unb dagegen. 
Wenngleich bie Erwägung, baß 20jährige Minorenne schlechthin, 
also ohne einen Vormunb, testiren burfeit, bafür spricht, baß voll­
jährige Frauenzimmer, ba sie boch nicht weniger überlegungsfähig 
zu erachten, zur Testamentifaction keines Assistenten bebürsen, auch 
nach gemeinem Deutschen Rechte (Mittermaier § 381) ein Ge-
fchlechtsvormnnb zur Testamentserrichtung nicht hinzuzuziehen nö-
thig ist: fo erscheint es boch unter allen Umständen wenigstens 
räthlich, solche Zuziehung bei uns nickt zu unterlassen. Ehefrauen 

1 1 *  
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idonei. 

könneil ohne ©ciichniigimgjhred Ehemannes aber allerdings testi-
reit, weil die letztwillige Verordnung mit dem mundio des Ehe­

mannes nichts zu thun hat. Indessen schreibt die Kurl. Bauer-
Verordnung im § 127. vor, daß Weiber, die Kinder von ihren 
Männern haben, bei Lebzeiten dieser ihrer Männer nur in so fern ein 

Testament machen können, daß ste über ihr Geschmeide, ihre Klei­
dungsstücke und ihr Eingebrachtes nach ihrem Gefallen zum Besten 
ihrer Kinder disponiren mögen, wobei jedoch dem Manne ein Kin­

destheil verbleiben muß, — endlich enthält der § 78. die ganz all­
gemeine Verordnung, daß eine Bäuerin (überhaupt also jedes auf 
dem Lande wohnende Frauenzimmer niederen Standes, da sich 
das Bauerprivatrecht auf diese Personen erstreckt) ohne Assistenten 
keine rechtlichen Handlungen vollziehen kann. 

p^™entTeC»''e" § 54. Von den vielen Römischen Hindernissen im Testament 
bedacht zu werden, ist für uns von praktischer Wichtigkeit nur das-
jenige, daß ein Testamentszeuge nicht zum Erben eingesetzt wer-
den darf; ein Legat kann er erhalten. Iinpuberes, furiosi 

und die ihnen gleich gestellten gerichtlich für Verschwender Erklär-
teit, Taubstumme, Blinde und die keine active Testamentifaction 
haben, können, auch nicht Zeugen sein. Blutsverwandschaft oder 
Schwägerschast der Zeugen mit dem Testator oder Erben ist kein 
Hinderniß, nur muß zur Zeit der Testamentserrichtung keine juri-
bische Einheit der Person zwischen ihnen vorhanden sein, was bei 
uns auch nicht so leicht vorkommen wird, da die, dieselbe ursachende 
väterliche Gewalt durch unsere frühere Volljährigkeit und die Be-
gründung eines besonderen Hausstandes aufgehoben wird. 

Eine singnläre Vorschrift ist die des § 167. der Statuten, daß 
wenn der Vorwurf der Erschleichung, oder Ueberredung, oder der-
gleichen, gegen ein Testament erhoben wird, es auf den Eid der 
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Zeugen ankommen soll. Wenn nun aber diese Thatsachen nicht 
beim TestamentSact selbst, sondern vorher vorgefallen? Dann 
werden wol die gemeinrechtlichen Regeln hierüber eintreten. 

§ 55. Ein früheres Testament wird durch ein späteres, gül- Ie|i* 
tiges aufgehoben, („ambulatoria enim est voluntas hominum 

usque ad vitae supremuin exituin." 1. 4. D. 34. 4.) doch beste­

hen beide neben einander, wenn solche Absicht des Testators gehö-
rig erhellet. 

§ 3. J. quib. inod. lest, in firm. 2. 17. 

1. 12. § 1. D. de iniusto, rupto, irrito test. 28. 3. 

§ 1. p. 3. tit. 3. Stat. Pilt. 

Die absichtliche Vernichtung der Testamentsurkunde durch den 
Testator, die Durchstreichung der Unterschrift, Durchschneidung 
des Siegels JC. legen ebenfalls den Willen des Testators an den 

Tag, das Testament nicht mehr bestehen zu lassen. Nach § 137. 
der Kurl. Bauerverordnung muß Widerruf und Aenderung eines 

Testaments gerichtlich oder vor drei Zeugen geschehen. Zwei oder 
mehrere Testamente, von denen sich nicht nachweisen laßt, welches 
jünger sei, bestehen nur in denjenigen Punkten, in welchen sie sich 
nicht widersprechen. Wurde ein späteres Testament vom Testator 
in der Absicht errichtet, damit das frühere gelte, so tritt solches 
wieder in Kraft, und es kommt nicht zur Jntestatsnccession. 1.11. 
§ 2. D. de B. P. scc. tab. 37. 11. 

§ 56. Bedingungen in Testamenten sind in der Regel ein- Bedingung«,,, 

zuhalten. Physisch oder juridisch (moralisch) unmögliche Bedin-
guugeu int Testamente werden jedoch als nicht vorhanden ange-
sehen. 1. 1.6. 9. D. de cond. inst. 28. 7. 1. 20. D. de cond. 

et demonstr. 35.1. § 138. der Kurl. Bauerverordnung. Rc-
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solntivbedingungen — so wie Erbeseinsetzuugeu auf eine bestimmte 
Zeit oder von derselben au — werden gleichfalls als nicht hinzu-
gefügt erachtet, denn es gilt die Regel „semel hercs semper he-

res." *) Verschieden hievon ist der Fall wenn jemand unter der 
Bedingung, daß er zeitlebens etwas thue oder unterlasse zum Er-
ben oder Legatar ernannt wurde: dann schwebte die Bedingung 
während seines ganzen Lebens und er konnte somit den Genuß des 

ihm Zugedachten nicht selbst erhalten sondern nur auf seine Erben 
transseriren, bis durch die sog. Muciauische Caution ihm gestattet 
wurde, selbst, gegen Sicherstellung der Wiederherausgabe für den 
Fall der Bedingungsübertretung, zum Genuß zu kommen. 1. 5. 
§ 2. D. quando dies legatorum. Nov. 22. cap. 44. § 3. et tin. 

UebrigenS wird eine mögliche Bedingung, welche sowol von dein 
Willen des Honorirten als von dem einer anderen Person abhängt, 

als erfüllt angesehen, wenn der Honorirte seinerseits Alles that 

*) 1. 88. in iiue B., 1. 34. de hercdib. inst. 28. 5. § 9. J. de her. 
inst. 2. 14. 

v. Wening-Jngenheim (Archiv für die civ. Praxis Band 1. Nr.9.) 
hat die Theorie aufzustellen versucht, daß es nur auf die Fassung ankomme, ob 
eine Resolutivbedingung als solche oder als eine suspensive anzusehen sei. Es han-
beltc sich nämlich in einem speciellen Falle um ein Testament, in welchem A zum 
Erben eingesetzt, jedoch bestimmt war, daß Ii die Erbschaft erhalten solle, wenn 
er von einem wider ihn obschwebenden Criminalprozesse entbunden würde. DieS 
geschah, er bekam bie Erbschaft aber doch nicht, denn A behielt sie, weil die sein 
Erbrecht auflösende Bedingung als nicht existent angesehen wurde. Trotz der 
anscheinenden Unbilligkeit mit Recht. Wollte ber testator seinen Zweck errei­
chen, so mußte er den B unter der Bedingung daß er freigesprochen würde, in-
ftituiren, und ihm für den entgegengesetzten Fall den A substituiren, welcher 
bann so lange bie Bedingung schwebte, die Erbschaft gar nicht antrat. Und 
hierin liegt eben der Unterschieb zwischen ber Resolutiv- unb Suspensiv-Bedin­
gung. Eine andere Frage ist, ob 6er freigesprochene B nicht gegen A barauf 
klagen können, daß er ihm die Erbschaft als ein Fideikommiß, gegen Abzug ber 
quarta Trebellianica herausgebe. 
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um die Bedingung zur Erfüllung zu bringe«. 1. 39. 161. D. de 
R. J. 50. 17. Eine rein vom Zufall abhängende Bedingung muß 
aber eintreten wenn das Rechtsgeschäft gelten und so auch die nn-

ter solcher Voraussetzung getroffene letztwillige Bestimmung in 
Kraft treten soll. 

§ 57. Nach Römischem Rechte hat der testator gewissen VfWe». 
nächsten Blutsverwandten (Descendenten und Ascendenten mibe# 
dingt, Geschwistern nur wenn er ihnen eine persona turpis vor­

zieht— auf Geschwisterkinder braucht keine Rücksicht genommen 
zu werden —) einen bestimmten Theil seines Vermögens zu hin-

terlassen (Pflichtteil, legitima), sonst dürfen die solchergestalt 
Uebergangenen mit der querela inofficiosi testamenti die Erbes­

einsetzung anfechten oder, wenn sie nicht das ganze Pflichtteil 
erhalten haben, mit der condictio ad supplendam legitimam 

so viel als am Pflichtteil fehlt, ergänzt verlangen. Nach Nov. 

18. cap. 1. besteht die Größe des Pflichtteils für die Descen­
denten in y, der Jntestaterbportion, wenn ihrer vier oder weniger 

vorhanden sind, — in l/, wenn mehr als vier. Für Ascendenten 
und Geschwister mußte das" altere Römische Recht, wonach die 
legitima l/4 der Jntestaterbportion beträgt, eintreten, doch dehnt 
die Praxis die Nov. 18. cap. 1. auch auf sie aus. 

Diese Bestimmungen erscheinen nach richtiger Theorie auch 
im Kurl. Rechte als maßgebend, jedoch mit folgenden Ergänzungen: 

Die Wittwe gilt in Kurland als Notherbinn *) weil sie den 

Töchtern in den Gesetzen gleichgestellt ist, 
OberhofgerichtlicheS Urtheil in der Ropponetschen Edik-
talsache, vom 4. April 1821. 

*) Der Römische Begriff deS Norberben (hores necessarius) schlicht 
ttrei vefchictw Bedeutungen in fi*, einmal den pflickttbeilsberecktigten Erben 
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der Witwer eben so als Notherbe, der Reciprocität halber. 
Jeder der überlebenden Ehegatten wird also den Descendenten 

gleich zu achten sein. 

Die Knrl. Bauerverordnung § 126 — 129. erkennt beide 

Ehegatten ausdrücklich als pflichttheilSberechtiget an und hat noch 
folgende singnläre Bestimmungen: Weiber, die Kinder von ihren 
Männern haben, können bei Lebzeiten dieser ihrer Männer nnr in 

so fern ein Testament machen, daß sie über ihr Geschmeide, ihre 
Kleidungsstücke und ihr Eingebrachtes nach ihrem Gefallen zmu 
Besten ihrer Kinder diSponiren mögen, wobei jedoch dem Manne 
ein Kindestheil verbleiben muß. (§ 127.) Descendenten, Ascen­
denten, Ehegatten, Geschwister und Geschwisterkinder —• letztere 
jedoch nur wenn sie mit Geschwistern concurriren (§ 126., 129.) — 
find nach der Bauerverordnung pflichttheilsberechtigt. Die Größe 

des Pflichtteils wird im § 130. derartig bestimmt, daß es für 
Descendenten und Ascendenten, und im Falle der Kinderlosigkeit 
für den nachgebliebenen Mann oder die nachgebliebene Frau we-
nigstens die Hälfte des ganzen Vermögens, für leibliche Geschwi-
ster und für die mit diesen concurrireudeu Geschwisterkinder we-
nigstens y$ des ganzen Vermögens betragen soll. 

Hiebei ist nun Folgendes zu bemerken: 

Unter leiblichen Geschwistern werden hier vollbürtige verstau-
den, wie aus § 118., wo leibliche Geschwister den Halbgeschwistern 
entgegengesetzt werden, zu ersehen ist. Daß übrigens nach rich-
tiger juridischer Terminologie auch Halbgeschwister, — welche im 

bezeichnend, sodann im engeren Sinne denjenigen, der nur durch ausdrückliche 
Ausschlagung der Erbschaft sich von den Folgen derselben befreien kann, (heres 
suus et necessarius). Die Wittwe wäre also nach Kurl. Rechte Notherbin 
in beiden Bedeutungen. Comm. Dec. v. 1717 ad des. 13. § 4. 
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gemeinen Leben falsch genug Stiefgeschwister genannt werden, da 

„Stief" nur ein Schwägerschastsverhättniß bezeichnet — zu den 
leiblichen gehören, es also juridisch gar keine Stiefgeschwister giebt, 
da zusammengebrachte Kinder weder verwandt noch verschwägert 

sind, ist bekannt. 
(S. v. Bunge über die Verwandschast und Schwäger-

schast als Ehehinderniß, in den Erörterungen Band 2, 
Heft 4. ©.314. fg.) 

Ferner ist im § 130. der Bauerverordnung des beerbten über-

lebenden Ehegatten nicht ausdrücklich gedacht, es leidet jedoch 
keinen Zweifel, daß dessen Pflichttheilsrecht, wie Erbrecht des 
Wittwers oder der Wittwe dem der Descendenten, mit denen sie 

concurriren, gleich steht. 

Endlich wird das Pflichtteil auf einen gewissen Theil des 
ganzen Vermögens bestimmt, es ist aber offenbar ein Theil der 
Jntestatportion gemeint, denn abgesehen davon, daß das Pflicht-
theil des überlebenden Mannes oder der nachgebliebenen Frau, 

wenn es 'auf die Hälfte des ganzen Vermögens festgesetzt würde, 
grade dem Jntestaterbtheil gleich wäre, — was dem Begriffe des 
Pflichtteils, als nur einer Quote der Jntestatportion, und dem 
Schlußsatze des § 130. widerstritte, wonach über den Rest des 
nach Abzug des Pflichtteils übrigbleibenden Vermögens frei dis-
ponirt werden mag- fo ergiebt sich auch klar, daß, wenn Ästen-
denten, unbeerbte Ehegatten und Geschwister des Erblassers con-
currireu und nach dem Wortlaute des § 130. der Bauerverordnung 
die Ascendenten die Hälfte und der überlebende unbeerbte Ehe-
gatte auch die Hälfte des ganzen Vermögens erhalten sollen, für 
die leiblichen Geschwister und die mit ihnen concnrrirenden Ge-
schwisterkinder nichts übrig bleibt, obgleich sie in demselben Satze 
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des § 130. der Bauerverordnung ein Drittel des ganzen Benno-

gens als Pflichttheil erhalten sollen, und überhaupt in gleicher 
Klasse mit jenen erben. 

Kehren wir nun nach dieser Erörterung des Bauerrechts zum 
allgemeinen Landrechte zurück: so müssen wir hier die bereits oben 
(§ 36.) berührte Streitfrage über die §§ 172. und 173. Stat. 

Curl. wieder aufnehmen. Wir haben bereits gesehen, daß starke 
Gründe dafür vorhanden sind, dieselben nur auf ererbtes Vermö-

gen im technischen Sinne, also auf von agnatischen Ascendenten 
direct oder ohne daß es aus dem Kreise der in jenen §§ erwähn­
ten Verwandten herausgekommen wäre, ererbtes unbewegliches 
Vermögen des Jndigenatsadels anwendbar zu erachten. Folgt 
man dieser Meinung, so kommen die beiden §§ in allen übrigeu 

Fällen, und so auch für die anderen Stände, gar nicht in Bettacht. 
Angenommen jedech, sie seien überhaupt, ihrem Worttaute nach 
im Allgemeinen anwendbar: so ist wenigstens so viel klar, daß sie 

nur ein Pflichttheilsrecht für die Ascendenten enthalten und ihnen, 
wenn sie allein vorhanden, die ganze Erbschaft, blos mit Aus-
nähme der, die Hälfte bettagen könnenden legata ad pias causas, 

zuweisen, wenn aber außer den Ascendenten noch Geschwister und 
Geschwisterkinder zur Erbschaft concnrriren, diesen die eine und 
den Ascendenten die andere Hälfte der Erbschaft zusprechen. (Es 
find also hier vollbürtige Geschwister und deren Kinder gemeint, 
weil die halbbürtigen von den Ascendenten ganz ausgeschlossen 
werden würden.) Da nun des Falles, wo Geschwister und 
Geschwisterkinder allein vorhanden und die Ascendenten bc-
reits gestorben sind, in den beiden beregten Statuteupara-

grapheu gar nicht gedacht wird, so treten unzweifelhaft als­
dann die gemeinrechtlichen bereits oben erwähnten Römischen Be-
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stimmungen über Pflichttheil und dessen Berechnung, natürlich 
durch die Gleichstellung des Witwers und der Witwe mit den 
Descendenten modificirt, in Betracht. Hinterließe also jemand 
keine Ascendenten noch Descendenten, wol aber einen kinderlosen 
Ehegatten, so müßte derselbe (oder die Witwe) seiner Jnte­
statportion, also y6 des ganzen Vermögens erhalten und über den 
Rest hätte testator freie Verfügung; hinterließe er aber drei und 
weniger Kinder, und zugleich Witwer oder Witwe, so bekäme 
jeder dieser Erben % seiner Erbportion; sind aber vier Kinder 
und der überlebende Ehegatte (Ehegattin), oder sind mehr als vier 

Kinder vorhanden, so würde der Pflichttheil jedes Erben in der 
Hälfte seiner Jntestaterbportion bestehen. 

§ 58. Nur aus anzugebenden gesetzlichen nötigenfalls vorn «nt»bu»gsgmnd,. 
Testamentserben zu beweisenden Enterbungsgründen—Nov. 115. 

cap. 3. § 14. in fine. cap. 4. § 8. — kann daS^Pflichttheil ent­
zogen werden. Sie sind gemeinrechtlich, für Descendenten und 
Ascendenten verschieden, in der Nov. 115. cap. 3., für Ge­

schwister in Nov. 22. cap. 47. festgesetzt. Für Ehegatten dürs-
teil die gesetzlichen Scheidungsgründe wol als die der Ent-
erbung angenommen werden. Die Kurl. Statuten enthal-
halten nur einen.einzigen besonderen Piterbungsgrund *) außer 
der allgemeinen Bestimmung im § 168. (Pater sine gravi et 

iusta causa, quae arbitrio iudicis definietur, lilios et filias 

*) Die Vorschrift des § 202. Stat.: „sive liberi, sive uxor, sive 
lratrcs, sive (juivis alius haercs, si defuneti necem aut graves iniu-
rias uon vindiraverit, cius sucrcssione indignus ccnseri et si quid 
ex hereditate defuneti pereepit, ab eo rcvocari debebit," ist nicht so-
wol ein Enterbungsgrund als eine Aerordnung de bis quae ut indigois au-
feruntur, dürste übrigens heurigen Tages, als ein Ausfluß mittelalterlicher 
Selbsthülfe schwerlich mebr praktisch sein, zumal Injurien klagen nur sehr be-
schränkt auf die Erben übergeben. 
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in suo testamento praeterire aut ex presse exhaeredare nun 

polest, salva querela inofficiosi testamenti coram iudice 

competente instituenda) und der Verordnung daß nur ex gravi 

et iusta causa infirmitatis vel magni defectus dem Erstgebore­

nen dieses sein Recht zu entziehen sei. Der § 164. Stat. Curl.*) 

lautet: 

Liberi igitur ob patriam potestatem in qua constituti sunt, 

sine consensu parentum matrimonia non inibunt, sub 

poena exhaeredationis, si nimirum parentes iustam con-

tradicendi causam prae se tulerint. 

Es ist also zu bemerken, daß nur von solchen Kindern, die 
noch unter väterlicher Gewalt (oder mütterlicher Vormundschaft) 
sich befinden, die Rede ist, nicht von per separatam oecouomiam 

abgesonderten (Vergl. § 65. der Kurl. Bauerverordnung.) Daß 

auch nach dem Gesetz für die Ev. Lutherische Kirche in Rußland, 
welches in den §§ 68. und 69. besagt: 

„Diejenigen die nicht die durch die Gesetze bestimmte Volljäh­
rigkeit erreicht und noch nicht das 22ste Jahr angetreten haben, 
dürfen nicht ohne Einwilligung ihrer Eltern verlobt und getraut 
werden. Wenn der Vater und die Mutter am Leben ist, so 
ist die Einwillignng des Vaters nothwendig, wenn aber der 
Vater schon tobt oder dessen Aufenthalt unbekannt ist, so wird 
die Einwilligung der Mutter verlangt. Die Eltern können 

*) Uebereinstimmend im Prinzip, doch nur den Verlust der halben Erb­
schaft androhend, besagt p. II. t. II der Piltenschen Statuten: 

„Diejenige so unter väterlicher Gewalt sein, sollen ohne Bewilligung ihrer 
Eltern sich nicht verheyrathen, bei Verlust des halben Theils ihrer Zlnwartung" 
(fte brauchen also nur die Hälfte des Pflichtteile zu erhalten). 
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selbst ihren majorennen Kindern ihre Einwilligung zur beabfich-
tigten Ehe verweigern, jedoch nicht anders als aus gesetzlichen 
Gründen, welche sie der competenten Behörde zu erklären ver-
bnnden sind" — 

majorenne Kinder der Einwilligung ihrer Eltern zur Eingehung 

einer Ehe nur in so weit bedürfen als sie sich noch in elterlicher 
Gewalt befinden, hat Bunge in seiner Mhandlung über das 
Eheverbot wegen mangelnder Einwilligung der Eltern (Erörterun-

gen Band IV. Heft 3. No. IX.) scharfsinnig und gründlich nach-
gewiesen. 

Die tristigen Gründe zur Verweigerung solcher elterlichen 
Einwilligung (für noch minorenne Kinder ist gar kein Nachweis 

von Gründen erforderlich) sind im § 70. des Kirchengesetzes ent-
halten. 

Die Kurl. Bauerverordnnng § 131. besagt ferner: 

„Nur in Fällen wo es nach den bestehenden allgemeinen Ge-
setzen einem Erblasser erlaubt ist, seinen rechtmäßigen Erben, 
sei es begangener Verbrechen oder anderer gesetzlicher Ursachen 
wegen, die Erbschaft zu entziehen, soll es auch dem Kurl. Bauer 
unverwehrt sein, über seinen ganzen Nachlaß in der Art wie 
die Gesetze es bestimmen, zum Besten Anderer zu verfügen" 

und treten hier also die gemeinrechtlichen Enterbungsursachen ein. 
Eben so für Pilten, wo im § 2. p. 3. t. 3. der Piltenschen Sta­
tuten die singnläre Vorschrift enthalten ist: 

„Ohn Vrsach können Eltern ihre Kinder nicht enterben. Vr-
fachen aber sind, wen die Kinder ihre Eltern schmehen, schlagen, 
nach ihrem Leben trachten, sie in Nöten, Gefängnissen, Krank-
betten vnd dergleichen Triebsalen verlassen, peinlich verklagen." 
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ripVociim'et'cor- § 59. Am häufigsten unter Ehelenten vorkommend ist die-
respect.vmn. .en ĉ r̂t Xeftvtiiicnte, worin zwei Personen sich gegenseitig 

zn Erben einsetzen. Ob hiebet sowol bei Lebzeiten beider Theile 
ein einseitiger *) Widerruf, als nach dem Tode des einen vom 
Ueberlebenden Aenderungen vorgenommen werden dürfen, hängt 
von der Fassung des Testaments und namentlich davon ab, ob zu-
gleich darin ein Erbvertrag enthalten ist. Gegentheils ist jedem 
der Testatoren eine Aeuderuug erlaubt. Verschieden von diesem 
lest, reciprocuin ist das sog. test. correspectivuin, wo zwar der 

Widerruf gestattet, das Stehenbleiben des eineil Testaments aber 
ausdrücklich von dem des andern abhängig gemacht worden. 

NHöüjtî icita. § 60. Außer der bereits oben behandelten Aufhebung des 

Testaments durch ein späteres oder durch sonstigen Beschluß des 
Testators so wie den gleichfalls schon bemerkten Folgen der Ueber-

gehung Pflichttheilsberechtigter ist zu bemerken: daß solche Testa-
mente, welche ohne Beobachtung der gehörigen Form errichtet sind, 
von Hans aus nichtig sind, und auch sonst gültige Testamente durch 
die spätere Geburt eines nicht darin bedachten den Testator über-
lebenden heres suus et necessarius, so wie dadurch ihre Kraft 
verlieren, wenn sämmtliche Erben vor dem Testator oder nachher, 
ohne zur Erbschaft zu gelangen, wegfallen oder der eingesetzte Erbe 

die'Erbschaft ausschlägt. Ist er jedoch Intestaterbe und schlägt 
die Testamentserbschaft aus um die Legate nicht zu bezahlen, so 
haben die Legatarien und sonstigen Interessenten dennoch ein 

*) Es versteht sich von selbst, daß, wenn beide Theile später zu einer Aen-
derung oder Aufhebung übereinstimmend sich entscheiden, derselben nichts im 
Wege steht. Dasselbe gilt z. E. auch von Fideicominisististungen die durch Ver-
träge errichtet find, wenn alle Paciscenten noch leben und andere Bestimmun-
gen zu treffen verabreden. „Nihil tarn naturale est quam eo genere 
quidvc dissolvere quo colligatiim est." I. 35. D. de Ii. J. 
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Recht auf Erfüllung des Testaments zu klagen. 1.1. pr. 1. 6. 
§ 1. 3. D. 29. 4. Ganz dasselbe würde eintreten, wenn der 
Erbe die Ungültigkeit des Testaments dadurch herbeiführt, daß er 

die gesetzlichen Formalitäten hinsichtlich der Corroboration und 
des Umschlages des Stempelbogens nicht erfüllt. S. § 74. Ein­

zelne ungültige Bestimmungen oder Widerfprüche im Testamente 
machen dasselbe nicht ganz sondern nur in den bezüglichen Punk-
ten unausführbar. Utile per inutile non vitiatur. Erkannte 

aber der Intestaterbe ein anfechtbares Testament ausdrücklich oder 
stillschweigend an, so muß er es erfüllen ohne es spater angreifen 
zu dürfen. 

I. 16. Cod. de test. 6. 23. I. 2. Cod. de fideic. 6. 

43. 1. 23. § 1. 1. 31. § 3. 4. D. de wölk. test. 5. 2. * 

Oberhofgerichtliches Urtheil in der v. Drachenfels-Wag-
nerfcheu Sache, vom 23. April 1829. 

§ 61. Um für den Fall, daß der eingesetzte Erbe die Erb- ̂ 5" 
schaft ausschlage oder nicht annehmen könne, z. E. vor dem Tcsta-

iti.t decedere po-
tor verstürbe, die Aufrechthaltung des Testaments herbeizuführen, tc,t-

ist es verstattet,'dem oder den directen Erben eine oder mehrere 
Personen zu substituiren, so wie den Substituten, wenn auch sie 
wegfallen sollten, wiederum andere zu unterstellen. Endlich darf 
man seinen Kindern, für den Fall, daß biefelben zwar den Testa­
tor überlebten, aber in der Minderjährigkeit verstürben, andere 
Erben substituiren. tit. J. D. Cod. de vulg. et pup. subst. 

Sind mehrere Erben eingesetzt und einer von ihnen fällt weg 

ohne daß ihm jemand fnbstituirt ist: fo fallt fein Antheil durch 
Anwachsungsrecht den übrigen zu, wovon weiter unten (§ 68.) noch 
die Rede sein wird. Dies beruht auf der Regel daß niemand tbeils 
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mit Heils ohne Testament gestorben zu sein erachtet werden kann 
(1. 7. D. de R. J. 50. 17.), und aus derselben folgt auch, daß 
wenn der testator nur über einen Theil seines Vermögens testirt 

hat, ohne daß er zugleich für den uutestirt gelassenen seine In-
testaterben berufen (welche in diesem eben erwähnten Falle natür-
lich als Testamentserben erscheinen nnd unter einander nach den 
Regeln der Jntestatsnccesston sich benehmen) — der nntestirt ge­
bliebene Theil dennoch nicht den Jntestat- sondern dem Testa-
mentSerben, und wenn ihrer mehrere sind, nach Verhältniß ihrer 
Erbantheile zufällt. Nov. 1. cap. 1. § 1. 1. 2. Cod. de her. 

inst. 6. 24. 1. 66. D. de hered. inst. 28. 5. I. un Cod. de 

cad. toll. 6. 51.) Reicht hingegen die Erbschaft zur Beftiediguug 
aller Erben nicht aus, — abgesehen von dem gesetzlich verstatteten 
Abzug gegen die Legatare, wenn für die Erben nicht wenigstens 
% der Erbschaft rein übrig bleibt, die sog. quarta Falcidia —, 

hat also der Erblasser z. E. mehreren Erben solche Theile zngewie-
sen, daß sie alle zusammen mehr als ein Ganzes betragen, so tritt 
eine verhältnismäßige Rebuction ein. 

Diejenigen, welche auf eine bestimmte Summe zu Erben ein-
gesetzt sinb, ober benen ein bestimmtes Erbstück ober Erbtheil an­
gewiesen ist, gelten zwar in Beziehung auf bie übrigen Erben als 
Legatare (1.13. Cod. de her inst. 6.24.) unb haben kein Anwach-
sungsrecht gegenüber ben eigentlichen Erben, fallen biese jeboch 

sämmtlich weg, so accrescirt ihnen bie ganze Erbschaft. 1. 7. D. 
de R. J. 50. 17. 1. 41. § 8.1). de vulg. et pup. subst. 28. 6. 

§ 62. Ein Cobicill — nach Römischem Rechte vor fünf 
Zeugen zu errichten — würbe in Knrlanb, wo bie Anzahl ber 
erforberlichen Zeugen bei Testamenten viel geringer ist, jebenfalls 
keine größere Anzahl als für Testamente erfordern. Was übri­
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gelte rücksichtlich besonders in Beziehung auf die Form privilegir-
ter Testamente gilt (z. E. parentum inter liberos, gerichtliche 
Testamente), — paßt auch auf derartige Codicille. Ohne alle 

Zeugen gelten Codicille alsdann, wenn sie durch ein Testament 

vor oder nach ihrer Abfassung bestätiget sind, so daß sie als inte-
grirender Theil desselben anzusehen. 1. 2. § 2.1). de iure cod. 

29. 7. Testamentarische Codicille stehen und fallen mit dem Te-
stamente zu welchem sie gehören. 1. 16. D. ibidem. Von testa­
mentarischen Codicillen sowol als von solchen die als an den In-

testaterben gerichtet erscheinen — wenn sie, nach dem uuterschei-
denden Wesen des Codieills nur letztwillige Bestimmungen ohne 
directc ErbeSeinsetznng enthalten, — können mehrere neben ein-
ander bestehen, im Widerspruche gilt das jüngste. 1. 3. Cod. de 

codic. 6. 36. Ein Codicill wird durch ein späteres Testament 
aufgehoben, es wäre denn daß erhelle oder bewiesen würde, der 
Testator habe seinen im Codicill geäußerten Willen beibehalten. 
1. 5. D. de iure cod. 29. 7. § 1. J. de codic. 2. 25. 

§ 63. Bei den meisten Testamenten findet fich noch h. T. 
eine Clansel des Inhalts, daß, wenn dasselbe nicht als feierliches 
Testament bestehen könne, es als Codicill oder wie es sonst am 
füglichsten geschehen möge, anstecht zu erhalten sei. Obgleich 
diese Klausel bei uns, wegen der geringen Anzahl zum Testament 
nöthiger ZcugciV und weil eine letztwillige Verordnung, die die 
Förmlichkeiten eines Codicills hat, gewöhnlich auch die eines Te-
stamentS haben wird, selten diejenige Wirkung äußern mag, die 

fie im Römischen Rechte hervorbrachte, daß nämlich ein Testament 
'welches nicht als solches, sondern nur als Codicill bestehen konnte, 
dadurch einigermaßen anstecht erhalten wurde, daß der Jntestat-
erbe oder der in einem früheren förmlichen Testamente eingesetzte 

L2 
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Erbe das Codicill als ein Fideicommiß respectiren muß, (§ 3, 

J. quib. mod. test. inf. 2. 17.) dafür aber % der Erbschaft 
für sich behalten, die quarta Trebellianica abziehen konnte: so 

ist die Beibehaltung der Klausel doch räthlich, weil sie in einzel-
nen Fällen auch bei uns von Nutzen sein kann. (ß. E. bei über­

gangenen Pflichttheilsberechtigten, die dann ihr Pflichttheil for-
dern nnd außerdem quartam Trebellianicam abziehen würden.) 
I. 1. 1. 13. § 1., 1. 19. L>. de iure cod. 1. 21. § 3. Cod. de 

testam. 6. 23. 

ÄtSmmX § 64. Der anfängliche Unterschied zwischen Legat imb Fidei­
commiß, daß ersteres eine mit directen, gebietenden, letzteres eine 
mit bittenden Worten dem Erben auferlegte Verpflichtung, etwas 

zum Besten eines Dritten zit leisten oder zu entrichten, in sich be­
griff, ist durch das spätere Römische Recht, worin auch den Bitten 
und Wünschen in letztwilligen Verordnungen bindende Kraft bei-
gelegt, dabei aber nur die Zuwendung an solche Personen, welche 
überhaupt fähig waren, etwas aus letztwilliger Verordnung zu er-
werben, gestattet wurde, — aufgehoben worden, während früher 
das unterscheidende Kennzeichen der Fideicommisse grade darin be-
stand, daß weil die damit bedachte Person nach strengem Rechte 
nicht fähig der Erwerbung war, diese Zuwendung nur dem guten 
Willen des Erben anheimgestellt war. (Daher der Name, fidei 

cominissum; 1. 2. Cod. comm. de legalis et fideic.) „Oinne 

verbum significans lestatoris Iegitimuin sensum, legare vel 

„fideicommittere volentis, utile atque validum est, sive di-

„rectis verbis, quäle est iubeo forte: sive precariis utatur 

„testator, quäle est rogo, volo, inaudo, tideicommitto: — 

„— —sit igitur —*— ex omni parle verborum non ineffi-

„cax voluntas secundum verba testantis vel tideicoimnitten-
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„Iis, et oumia quae liatuvaliler insunt legatis et tideicom-

.,missis inhaerere intelliganlur, et contra quidquid fidei-

„committitur hoc intelligatur et legatum, et si quid tale est 

„quod non habet naturam legatoruin, hoc ei ex fideicom-

„missis acccmmodetur." § 3. J. de legatis. I. 43. §. 2. 

1. 75. pi . I). de leg. 1. 1. 11. § 7. 8. D. de leg. 3. 

Mit diesem Singularfideicommiß ist daher sowol dasjenige 
Fideikommiß des. Römischen Rechts wovon wir bereits oben gehan­
delt haben, und welches in der Aus antwortung der ganzen Erb­

schaft oder eines besonderen, vom ersten Erben selbst für einen ge­
wissen Zeitpunkt zu genießenden Vermögensstücks an einen fidei-

commissarisch Substituirten, besteht, als auch das Deutsche Fami-
lienfideicommiß nickt zu verwechseln, welches dieses seinen Namen 
wegen der Aehnlichkeit mit dem Römischen ebenerwähnten Insti­
tute erhalten hat, da es eben so wie dieses in dem suecesstven An­
falle eines Gutes oder einer Summe an eiue Reihe im Voraus 
durch mehrfache Substitutionen und die Erbfolgeordnung bestimm­

ter Fideicommißbesitzer besteht. 

§ 65. Sowol dem Testator selbst gehörige als fremde, nur 
nicht dem Verkehr entzogene Sachen können Gegenstand des Le­
gats sein, der Erbe hat die fremden anzukaufen oder den Werth 
derselben dem Legatar zu prästiren, doch muß der Legatar erweisen 
können, daß der Testator gewußt habe, die legirte Sache sei eine 
fremde. Die auf der legirten Sache haftenden Schulden zahlt 
der Erbe, nicht der Legatar, wenn der Testator von der Verpfän­
dung wußte, sonst nur wenn der Legatar ein naher Verwandter 
des Erblassers oder dessen Ehegatte, oder eine milde Stiftung ist. 
1. 17. D. de obl. et act. 44. 7. 1. 13. H 6. 1). de verb. obl. t 

45. 1. 1. 39. § 7. und 8., I. 41. 43. 57. I>. de leg. I. (30.) !' 

1 2 *  
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1. 14. § »lt. D. de lest. III. I. 21. D. de prob. 22. 3. § 4. 5. 

.1 de leg. 2. 20. 

Das einem Erben außer seiner Erbportion noch besonders 
ausgeworfene Vermächtuiß, Prälegat, wird, wenn es mehreren 

auf ungleiche Theile eingesetzten Erben zugewiesen ist, nicht nach 
Verhältniß der Erbtheile, sondern nach Kopfzahl der Prälegatare 
getheilt. 1. 67. § 1. D. 30. 

Quana Faicidia. § 66. Uebersteigen die Legate den vierten Theil der Erb-

schaft, so hat der Erbe das Recht verhältnißmäßigen Abzugs um 
Vi der Erbschaft rein für sich zu behalten (quarta Falcidia). 

1. 80. pr. D. de legatis I. (30.) 1. 1. D. ad leg. Falc. 

35. 2. Stat. Pilt. p. 1.1. 1. § 4. 

Hiedurch sollte verhindert werden, daß der Erbe eine zu sehr 
belastete Erbschaft ausschlug und die Legate dann ganz wegfielen. 
Bei der Berechnung der quarta Falc. ist aus die Zeit des Todes 
des Erblassers zu sehen. I. 73. pr. 1). 35. 2. § 2. J. 22. 2. 

Pflichttheilsberechtigte Testamentserben können zuvor ihr 
Pflichttheil wegnehmen, und dann die quarta Trebell. abziehen. 
Cap. 16. 18. X. de testam. 3. 26. 

Antretung der Erbschaft ohne Inventar, so wie unverkürzte 
Auszahlung der Legate gilt für Verzicht auf die q. Falcidia. 1. 

22. § 14? Cod. de iure delib. 6. 30. 1. 46. 71. D. 35. 2. 
I. 6. § 2. 1. 9. 19. Cod. 6. 50. 

cedit'*! § 67. Der Legatar erwirbt ein Recht auf das Legat, und 
™nil überträgt die Vorforderung desselben auf seine Erben, sobald er 

den Tod des Erblassers erlebt, bei bedingten Legaten sobald die 
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Bedingung eintritt oder nach den gesetzlichen Regeln für eingetre« 
ten erachtet wird. 

1 . 5  K  1 .  D .  3 6 .  2 .  I .  u n .  § 1  —  5 .  C o d .  6 .  5 1 .  1 .  4 .  

5. § 2. D. 36. 2. 

Bei annuis legatis erwirbt der Legatar an jedem jährlich wie» 
verkehrenden Todestage des Erblassers von Neuem die Quote des 

eiuen bezüglichen Jahres. 1. 12. pr. § 1. 3. D. 36. 2. 

Der Legatar oder seine Erben haben ein Recht, die Auszah-
luug des Legats zu fordern, in der Regel erst mit der Antretung 
der Erbschaft abseiten des Erben, sie haben aber dann — wenn 
nicht etwa der Erblasser den Zeitpunkt der Auszahlung bestimmte, 

das Legat auch mit gesetzlichen Zinsen, vom Todestage des Erb-
lassers an gerechnet, ausgezahlt zu erhalten. I. 32. pr. I). 31. 
1. 21. pr. D. 36. 2. Denn nach Antretung der Erbschaft wird 
die Erbeseigenschaft zurückbezogen bis auf den Moment des Todes 
des Erblassers, — § 6. J. de leg. agn. tut. 1. 49. § 1. D. de 

hered. inst. 1. 28. § 4. de stip. serv. I. 54. D. de acq. vel om. 

her. § 2. J. de her. inst, und eS kann daher nichts entscheiden, 

daß andere Gesetze erst vom Augenblicke der Erbschastsantretnng 
der Erben rückstchtlich der Entrichtung der Legate in uiora sein 

lassen. 

§ 68. Bei den Legaten beruht das Anwachsungsrecht ans der 
rechtlichen Vermuthung, daß der Erblasser, wenn er Mehreren zn- UntetÄrb™.ttm 

sammelt etwas legirt und Einer von ihnen wegfällt, den Theil 
desselben lieber den Collcgatarieii als dem Erben gegönnt haben 

würde. Eben so wie der Testator daher dieses Anwachsungsrecht 
durch entgegenstehende Bestimmung verbieten und dadurch bewir-
feit kann, daß, so wie überhaupt ein Legat, wenn der Legatar vor 
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dem Erlasser verstorben, wegfällt und die Portion der Erben 

nicht weiter schmälert — auch der Antheil des Collegatars nicht 
den übrigen sondern den Erben zu Gute komme: eben so kann 

der Collegatar die ihm anwachsende Portion ausschlagen und nur 
seine eigene behalten, wenn z. E. er die dem wegfallenden Colle-
gatar auferlegte Bedingung oder Belastung nicht erfüllen und über-
nehmen will. Des Wegfallenden Portion accrescirt mehreren Col-

legataren nach demselben Verhältniß nach welchem sie Theil am 
Legate haben. I. im. § IL Cod. de cad. toll. 6. 5. 

Denjenigen welche zwar in einem Satze genannt, denen aber 
verschiedene Legate zugewiesen, so wie denen welche bestimmte aus-
gesprochene Thcile einer legirten Summe angewiesen sind, steht 
gar kein Anwachsungsrecht zu. Der Mehreren gemeinschaftlich 
legirte Nießbrauch hat das Eigeuthümliche, daß der Antheil des 
Wegfallenden seinem Collegatar selbst dann accrescirt, wenn jener 
ihn auch schon erworben hatte. 1.1. § 1., 1. 3. § 2. D. de usufr. 

accr. 7. 2. 

Bei der testamentarischen Erbfolge accrescirt die vacant wer-
dende Portion eines Erben den Anderen von selbst, ohne Antre-
tnng, mit allen Lasten. 1. im. § 4. 10. Cod. de cad. toll. 6. 5. 
War der Wegfallende gesondert von den anderen Miterben ein-

gesetzt, so accrescirt seine Portion denselben in so viel Theilen als 
getrennte Sätze sind, mehreren auf verschiedene Portionen einge-
setzten in einem Satze Verbundenen nach Verhältniß ihres An-
theils. Fällt ein Verbundener weg, so accrescirt sein Theil blos 
seinen Mitverbundenen. 1. 59. § 3. 1. 66. D. de hered. inst. 

28. 5. 1. 31. D. de acq. vel om. her. 29. 2. Diejenigen die 

zwar in einem Satze, aber jeder besonders aus eine bestimmte 
Qnote eingesetzt sind ff. oben), gelten als jeder vom anderen ge-
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trennt ernannt. 1. 66. D. de her. inst. 28. 5. I. un. § 10. 

Cod. de cad. toll. 6. 51. 

Die von einem ausfallenden Erben zu bestreitenden Legate 
werden von den übrigen nach Maßgabe ihres Erbantheils berich-
tiget. 1. 61. D. de legatis 11. (31.) 

Sechster Abschnitt. 
Erwerbung,  Antretung und Ausschlagung der  

Erbschaf t .  -

§ 69. Nach Römischem Rechte erwerben die in väterlicher Ge- Her
c
e
x'|̂ n*yi e> 

walt des Erblassers zur Zeit seines Todes Befindlichen die Erbschaft 
ipso iure, ohne Antretung *), ja fie hatten nach älterem Recht 

*) Auch der nach dem Tode des Baters von der schwanger nachgebliebenen 
Willwe Geborene, woher denn unter der Voraussetzung daß er überhaupt lebens­
fähig geboren wurde, die Erbverhältnisse sich ganz so gestalten, als ob er noch 
bei Lebzeiten seines Baters geboren wäre. 

1. 7. D. de statu hominum 1. 5. 
Qui in utero est perinde ac si in rebus humanis esset custodi. 

tur, quotiens de commodis ipsius partus quacrihir, quamquam aliis 
antequam nascatur, nequaquam prosit. 

1. 84. D. de arq. vel om. her. 29. 2. 
Ventre praetorilo, si filins qui fuit emaneipatus, aut exter, he­

res instituius sit, quattidiu rumpi testamentuin potesf, non defertur 
ex testamento hereditas, sed si vacua venire mulier fuit, et incerto 
eo, filius in familia retentus, vita decessit, heres fuisse iutelligitur: 
emaneipatus aut exter non aliter possunt hereditatem quaerere, 
quam si non esse praegnantem sciant/ Ergo si ventre pleno sit 
mulier, nonne iniquum erit, interea defunetum filium licredi suo re-
linquere nihil ? et ideo dccreto filio surcurendum est: quia, sive 
frater ei nascatur, sive non nascatur, patri heres futurus est. Ba­
dem que ratio facit, ut emaneipato quoque tmbveniri debent, qui al­
ier utro rasu rem omnimodo habiturns es*. 
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nicht einmal die Befuguiß, fich den nachtheiligen Kolgen der Erb-
schast, wenn der Nachlaß zur Deckung der Schulden nicht aus-
reichte, durch Verzicht auf dieselbe zu entziehen. Ein Institut je-
doch, welches wir in sehr ähnlicher Art noch heute in einem Staate 
finden, der gleich dem alten Römischen ein strenges Formeln-Recht 
besitzt und eben deswegen das Bedürfuiß empfindet, durch Billig­
keitsrücksichten auszuhelfen *), — der Praetor, und das durch 
dessen Edikt sich bildende, parallell neben dem strengen Rechte 
herlaufende und demselben unter Aufrechthaltung feiner Formen 

durch ähnliche, aber die Billigkeit mehr berücksichtigende Institute 
zu Hülfe kommende und es ersetzende prätorische Recht gab beut 
SUUS heres durch das beneficium abstinendi ein wirksames 

Mittel, sich den nachtheiligen Folgen der Suität bei überschuldeter 

Erbschaft zu entziehen. 

§ 2- J. de hereduni qualilate et differcntia. 2. 19. 

Sui autem et necessarii heredes sunt veluti filius, filia.ne-

pos, neptisve ex filio et deinceps ceteri liberi qui in po-

testate morientis modo fuerint. Sed sui quidem he­

redes ideo appellantur, quia domestici heredes sunt et 

vivo quoque patre quodammodo doraini existimantur. 

(Jnde etiam si quis intestatus moriatur, prima causa est 

*) „Die englischen Gerichte, welche fich, ungeachtet England stolz darauf 
ist. das römische Stecht niemals recipirt zu haben, in wunderbarer Verwandschast 
mit altrömischen Formen ausgebildet haben, theilen sich in Gerichte des gemei­
nen" (Englischen) „Rechts welche sich durch eine strenge Formularjurisprudenz 
und die Anwendung der Jury als Beweismittel in Thatftagen auszeichnen, und 
in Billigkeitsgcrichte, wo dem richterlichen Ermessen und dem Entscheiden ex 
aequo et bono ein freierer Spielraum gelassen ist. Der höchste Billigkeitsrichter 
ist der Lord Kanzler, im Kanzleigericht." 

Bülau. .tu Macaulay's Geschichte Englands. S. 412. 
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in successioiie liberorimi. Necessarii vero ideo dicun-

lur, quia oinnino, sive velint sive nolint, tarn ab intestato 

quam ex testameuto ex lege XII. tabularum heredes fiunt; 

s e d  I i i s  p r a e t o r  p e r m i t t i t  v o l e n t i b u s  a b s t i -

nerc hereditate ut potius parentis quam ip-

s o r u m  b o n a  s i m i l i t e r  a  c r e d i t o r i b u s  p o s  s i -

d e a 111 u r. 

§ 3. ibidem. 

Celeri qui testaloris iure subiecti non sunt, extranei he-

redes appellantur; itaque liberi quoque nostri qui in 

potestate nostra non sunt, heredes a nobis instituti, ex­

Iran ei heredes nobis videntur. Qua de causa et qui he­

redes a malre instituuntur, eodern numero sunt, quia te-

minae in potestate liberos uon habent. 

Da die Eulancipation der Kinder aus der väterlichen Gewalt 

mittelst Errichtung eines besonderen Hausstandes durch das Deut-

sche Recht eingeführt ist, so werden freilich h. T. die strengen Be-
griffe des Römischen von der Snität und väterlichen Gewalt sich 
praktisch bei weitem weniger wirksam zeigen, ja es gewinnt die 

theoretisch nicht zu rechtfertigende Ansicht immer mehr Geltung, 
daß der volljährige, aber noch im Haufe des Vaters lebende oder 
zwar auswärts aber nicht durch eigenes Amt und Vermögen, son­
dern noch durch den Vater seinen Lebensunterhalt beziehende Sohn, 
so wie die im väterlichen Hause lebende volljährige Tochter nicht 
mehr in väterlicher Gewalt ständen. Wie wichtig diese Erör-
terung aber noch ist, ergiebt sich — abgesehen von den Römischen, 
jedenfalls fchon durch die Sitte immer unpraktischer werdenden Ge-
setzen über die Ungültigkeit der Schulden eines volljährigen HauSsoh-
neS (SC '.tum Maredoniaiiuin) — auS der Erwägung der Frage, od 
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und welche Erben dnrch die Suität an und für sich, wenn sie auch 
nichts aus der Erbschaft erhalten und dieselbe weder tatsächlich 
noch ausdrücklich angetreten, aber auch nicht ausgeschlagen haben, 
dennoch die erblasserischen Schulden aus eigenem Vermögen und 

über den Bestand der Erbschaft hinaus bezahlen müssen. 

Die Commissorialischeu Decisionen von 1717 ad desideria, 

13. § 4. besagen: 

„Si uxor vel liberi instituto contra inarituui vel parenteui 

processu executivo, ratione illatorum vel bonorum ma-

ternorum; ins retentionis executioni opponant, et pinguius 

et potius illud esse legitime probent: iudex executionis 

iisdem tantum ex bonis mariti vel parentis relinquat, quan-

tum ad ius suum consequendum suflicit, in reliqua vero 

b o n a  e x e c u t i o n e  p r o c e d a t .  C o n t r a  s i  d e b i t o r e  

m o r t u o  v i d u a  a c  h e r e d e s  h e r e d i t a t i  m a r i t i  

a c  p a r e n t i s  i n t r a  a n n u m  r e n u n c i a v e r i n t ,  u t  

nullo modo executive in bona defuncti procedatur et exe-

cutorialia mandata in eiusmodi casibus extradita una 

cum executione pendente hacce renuncialione peracta 

infirmentur, ad creditorum instantiam curator iudicis of­

ficio consliluatur, qui debitoris bona administret et cre-

ditoribus rationes administrationis suae reddat. Viduis 

autem eorumque liberis pro quantitate illatorum ius re­

tentionis in bonis mariti salvum maueat." 

Wir sehen hier also als Bedingung der Separation des eige-
nen Vermögens von dem ehemännlichen resp. väterlichen, verschul-
det hinterlassenen, — für die Wittwe und Kinder des verstorbe-
nen Gemeinschuldners die in Jahresftist erfolgte Entsagung auf 
den Nachlaß mariti ac parentis aufgestellt, übereinstimmend mit 
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den Römischen Begriffen, ja noch weiter gehend. Denn wenn 
dort die Ehegattin sich zwar auch in potestate mariti befindet und 

dieses Verhältnist erst mit dem Tode des Mannes aufhört, so gehört 
die Wittwe doch um so weniger zu den heredibus suis et necessa-

riis, als ste in der Regel gar kein eigentliches Erbrecht hat. In Kur-
laud dagegen ist fie Erbin gleich den Kindern, kann aber auch ihr eige-
nes Vermögen nur dann aus dem verschuldeten Nachlasse des Man-

nes herausziehen, wenn sie darauf bedacht gewesen in Jahresfrist auf 
den Nachlaß zu verzichten. Ferner zählt das Römische Recht die 
emancipirten Kinder nicht zu den suis, sie erwerben die Erbschaft 
des VaterS nur durch Antretung, wie ein extraneus.nitb unterliegen 

dem aus der nicht geschehenen Ausschlagung derselben hervorge-
henden Nachtheile keineswegs. Die Commissorialischen Decisio-
nen von 1717 machen aber in der eben citirten Stelle keinen Un-

terschied zwischen noch im väterlichen Hause befindlichen und be-
reite aus der väterlichen Gewalt getretenen Kindern*), und wenn-

gleich sich ein solcher Unterschied, die Beziehung der in Rede ste-
henden Gesetzstelle nur auf die erstereu, sowol durch Beibehaltung 

des Römischen Rechts als in dieser Unterscheidung nicht ausdrück-
lich aufgehobenen, wie auch aus inneren Gründen, namentlich 
daraus, daß die Eomm. Dec. wenn sie von einem Retentions­
rechte sprechen, füglich doch nur die im väterlichen Hause befind-
lichen Kinder meinen, rechtfertigen ließe: so ist doch nicht zu leug-
nen, daß sckon die Vorsicht, welche aus der so häufig vorkommen-
den ausdrücklichen gerichtlichen Ausschlagung der väterlichen Erb-

*) Daß auch die ihren verstorbenen Eltern repräsentirenden Kinder weile-
rer Grade darunter mit einbegriffen sind, versteht fich ohnehin nach Römischen 
Gesehen (1. 220. D. de V. S. 50.16.) und der Wortfassung der Comm.Dec. 
von 1717 von selbst. 
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schast durch die unzweifelhaft nicht mehr in paterna poteste be­
findlich gewesenen Kinder erhellet, — ein sehr deutliches Zeuguiß 
davon giebt,daß dieselben durch Unterlassung solcher Vorfichtsmaß-
regel sich den Nachtheilen des Anfalles der väterlichen Erbschaft zu 

unterziehen meinen, und daß die praktische Ansicht sich mehr dahin 
neigt, daß in Kurland alle Kinder, so wie die Witwe, innerhalb 

Jahresftist die väterliche Erbschaft ausdrücklich ausschlagen müs-
fett, wenn sie nicht als Erben gelten wollen. Hiefür giebt auch 
das bekannte, den prozessualischen Rechtsgebrauch darstellende 
und daher gesetzliches Ansehen genießende Instruclorium des 

Kurländischen Prozesses Beweis ab. 

Instruclorium (v. Rummelsche Ausgabe) Pars II. caput VII. 
de processu concursus Creditoruin contra Nobile» et 

alios jurisdictioni civitatis non subjectos. 

§ 3. mit der Wittwe untersucht und überlegt 
wird, ob es ihr und ihren Kindern zu ratheu sei, ein Jnventa-
riurn aufzunehmen, den Nachlaß sub beneficio inventarii zu 
administriren, hereditati mariti zu rennnciren, und ad con-

cursum zu provocireu, oder nicht? 

(§ 4.) Denn wenn dieses nicht geschieht und die Wittwe 
bleibt intra annum absque renunciatione hacrcditatis in 

dem Nachlaß sitzen, schaltet und waltet damit nach Belieben 
und gerirt sich also pro haerede, so muß sie nachher als de-
bitrix auch mit Zuziehung des Ihrigen die Ereditores bezahlen. 

(§ 5.) Hat sie aber intra annum haereditati reuuucirt 
und kein.Jnventarium aufuehiueu lassen, so muß sie loco in­

ventarii eine solche Konsignation, die sie auf Anhalten der 
Ereditoren eidlich beHärten muß, einbringen." 

» 
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Zwar könnte man andererseits ans dem Znstructorio, indem 

es nicht ohne Weiteres und nicht blos als Folge der unterlasse-
nen Repudiation, sondern wenn cht Schalten über den Nachlaß, 
also eine pro berede gestio, tatsächliche Antretung der Erbschaft 
Hinzugetreten, die Wittwe mit ihrem eigenen Vermögen für die 

ehemännlichen Schulden verantwortlich erklärt, — deduciren, daß 

die bloße Unterlassung des gerichtlichen Verzichts auf die Erbschaft 
in Jahresftist keineswegs schade: allein abgesehen davon, daß das 
Jnstrnctorium nur der Wittwe und nicht der Kinder in jener 

Stelle gedenkt, auch schwerlich gemeint ist, etwas von den Com-

missorialischen Decisionen abweichendes zu geben, zumal es sich 
ausdrücklich im § 6. (9.) auf dieselben beruft, 

„es muß aber ein solches Jnventarinm also eingerichtet werden, 
als es die Comm. Dec. de 1717 ad desid. 13. n. 4. und 5. 

erfordern," 

und in den von den Rechten der bürgerlichen Wittwe handelnden 
Stellen, p. II. c. VIII. de processu concursus creditorum 

contra cives Mitavienses, § 2., § 3. der Renunciation auf die 

Erbschaft des Mannes als nöthig gedenkt ohne damit die Voraus-
setznng, daß die Wittwe intra annum tatsächlich die Erbschaft 
verwaltet, zu verbinden, — so ist es doch in dieser theoretisch und 
praktisch schwierigen Materie nicht bloS rathsam sondern nach der 
herrschenden Ansicht wol auch uothwendig, daß alle Kinder, die 
in väterlicher Gewalt befindlich gewesenen wie die aus derselben 
schon bei Lebzeiten des Vaters geschiedenen, nicht minder die 
Wittwe, ausdrücklich innerhalb Jahresftist der Erbschaft gericht-
lich entsagen müssen, wenn ste nicht mir ihrem eigenen Vermögen 
für die ErbschaftSscknlden verantwortlich gemacht werden wol-
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len.*) Atanientlich haben sogar Söhne, welche die von ihrem im 
Concurse verstorbenen Vater. hinterlassenen Fideicommisse aus 
dem Concurse vindicirten, es für nöthig erachtet, Allem zuvor auf 

die väterliche Allodialerbschast zu verzichten, so sehr es auf der 
Hand lag, daß von einer vortheilhasten Erbschaft hier nicht die 
Rede sein konnte und die Scheidung des Fideicommisses vom Al-

lod schon von selbst einen Verzicht auf die Alledialerbschaft zu ent-
halten scheint. 

ftSSut-VSv § 70. Zum Erwerb der Erbschaft ist also wenn nicht für den 
"""'Aast. ̂  suus, so doch für den extraneus Ii eres die ausdrückliche oder 

stillschweigende Antretung derselben erforderlich, crsterc geschieht 
durch ausdrückliche gerichtliche (coram officio sccretarii) Er­

klärung, letztere durch solche Handlungen, aus welchen die Absicht 
Erbe sein zu wollen, deutlich zu entnehmen ist, z. E. Ansichnahme 
der Erbschaftsgegenstände, Verwaltung der MasseJC. **) 1. 14. 

§ 8. D. 11. 7. I. 69. D. 29. 2. 1.19. Cod. 6. 30. 

Damit der Erbe nun aber sich davon uberzeugen könne, ob 
der Antritt der Erbschaft vortheilhaft oder nachtheilig für ihn sei, 
so wie um ihn in den Stand zu setzen sie antreten jedoch sich da-

*) OberhofgerichtlicheS Urtheil in der v. Gautzkauwschen Edictalsache, tumi 
24. Juny 1820. 

Sehr bedenklich und theoretisch jedenfalls nicht zu rechtfertigen scheint es 
dagegen, dieselben Grundsätze anzuwenden auf die Nachfolge in das Permögen 
der Mutter und refp. Ehegattin, oder mütterlicher Afcendenten. 

**) In dem schon oben erwähnten Kundenschen Falle, wo der Fideicom-
mißerbe und zwar als finis familiae gestorben war noch ehe er zum Besitz und 
zur Nutznießung des Fideicommisses gekommen, konnte, ganz abgesehen von der 
Frage ob ein Fideikommiß der Antretung bedürfe oder ipso iure anfalle, die 
Antretung aus der Ausstellung einer Vollmacht zur Ausübung der Gutsstimme 
deducirt werden. 
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gegen sichern zu können, daß er über den Bestand der Erbschaft 
hinaus für die Passiva hafte*), sind zwei Rechtsmittel im Römi-
schen Rechte gegeben, das beneficiuin deliberandi (Digest. 28. 
8. Cod. 6. 30.) und das beneficium inveutarii, von denen das 

letztere wol allein noch bei uns vorkommt, wenngleich es sich nicht 

leugnen läßt, daß auch die rechtlichen Grundsätze des ersteren noch 
praktisch anwendbar erscheinen. Die Wohlthat der Deliberation 
besteht darin, daß der Erbe so lange er von Gläubigern und Le-
gataren nicht gedrängt wird sich darüber zu erklären ob er Erbe 

sein wolle oder nicht, sich darüber nicht auszusprechen braucht, son-
dern die Zeit benutzt um den Etat der Erbschaft kennen zu lernen; 
während der zur Anfertigung eines Inventars gesetzlich verstatteten 

Frist (ein Jahr bei uns) hat der Erbe ohnehin nicht nöthig sich 
zu erklären, später kann er, dazu aufgefordert**) um eine Frist von 
9 Monaten beim Richter (von einem Jahr beim Regenten) nach-
suchen. 1. ult. § 13. Cod. 6. 30. Während der Deliberations­
frist hat der Erbe gewisse Verwaltungsbefugnisse über die Erb-

fchastSmasse. I. 5. § 1. 1. 6. 7. § 3. D. 28. 8. und ist dabei zu 
derselben Sorgfalt wie überhaupt ein Verwalter fremden Vermö­

*) 1. 33. D. 24. 3. 1. 10. Cod. 6. 30. 1. 8. D. de acq. vel om. 
hered. 1. 24. D. de V. S. 50. 16. „Nihil est aliud hereditas quam 
successio in universum ius quod defunetus habuit." 1. 39. § 1. D. 
ibidem. § 2(14. Stat. Curl. Hereditas nulla est nisi aere alieno prius 

dedueto, d. h. erst nach Bezahlung aller Schulden kann der Erbe für sich aus 
der Erbschaft etwas übrig behalten. 

**) An dieser Stelle kann füglich der singulairen Vorschrift der Kurl. Sta-
tuten § 205. gedacht werden: Si qui creditores invaserint hereditatem 
sine autoritate iudicis, aut heredes intra triginta dies luctus molestia 
affecerint et in exigendo se minus modeste gesserint, iure crerliti 
sui cadere debent. Das et ist cumulativ zu verstehen. Die Unbescheiden-
beit müßte aber doch befonderS stark gewesen fein um den Verlust der Forderung 
nach sich zu sieben. 
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gens verpflichtet. Erklärt er sich aber auf Andrängen der In­
teressenten nicht sofort über den Antritt der Erbschaft oder läßt er 
die etwa erbetene Deliberationsfrist ungenutzt verstreichen, so wird 
die Erbschaft zu Gunsten der Intestaterben oder Substituten, wenn 
diese ihn aufforderten, für ausgeschlagen, und wenn es die Glän-
biger und Legatare waren, für angetreten erachtet. I. 09.1). 29.2. 
I. ult. § 14. Cod. 6. 30. 

Ein ausreichenderes und daher h. T. wol ausschließlich ge-
brauchtes Rechtsmittel ist das der Aufnahme eines Inventars über 
die Erbschaft (beneficium inventarii, oder gewöhnlicher noch bei 
uns beneficium legis et inventarii genannt). Ilm nämlich 

mit Sicherheit und ohne Befürchtung, den etwanigen Ausfall in 
der Erbschaft, den Ueberschuß der Passiva über die Activa aus 

eigenem Vermögen decken zu müssen, (wenn sich später Schulden 
zeigen und Forderungen austauchen die anfänglich unbekannt wa-
ren, oder die Activa nicht eingehen und dadurch ein Ausfall ent-

steht), — eine Erbschaft antreten zu können, ist im Römischen 
Rechte das auch in den Kurl. Gesetz-Quellen ausdrucklich erwähnte 
Rechtsmittel des Inventars gegeben, welches darin besteht, daß 
der Erbe, bei der Erklärung wie er nur unter dem Schutze dessel-
den die Erbschaft antrete, ein Verzeichniß über den ganzen Bestand 
der Erbmasse aufnehmen lätzt. Dies geschieht durch die Secre-
taire des ratione rei sitae oder ratioiie personae des Erblas­

sers competenten Gerichts *), und bringt die bereits oben erwähnte 

Folge mit sich, daß wenn die Erbschaft erschöpft ist, der Erbe keine 
weitere Zahlungsverbindlichkeit hat. Der Erbe ist daher, nn-
erachtet sonst die Regel gilt, daß Forderungen des Erben an den 

*) Instmctorium P. II. cap. 7. § 5. (7. 8.) cap. 8 § 3. 
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Nachlaß durch die unitas pcrsouae zwischen ihm und dem Erb-
lasser ganz (oder theilweise in so weit er nur Theilerbe) per con-

fusionem erlöschen *), berechtiget, die Forderungen die er selbst 
als Gläubiger gegen den Nachlaß hatte, in Anrechnung zu brin-
gen, wie er deun auch umgekehrt seine Schulden an den Nachlaß 
als activum der Erbmasse zu Gute rechnen mnß. Die sich mel-
denden Interessenten hat er, nachdem er Allem zuvor die Kosten 
der Juventarisirnng und des Begräbnisses, so wie des etwa aus-
gebrachten Edictalprocesses abgezogen, ctuchMc quarta Falcidia ge­

gen die Legatare in Anwendung gebracht, nach der Reihe wie 

sie sich melden zu befriedigen ohne daß er auf Pfandrechte oder pri-
vilegirte Forderungen besonders Rücksicht zu nehmen hat; 1. 22. 
§ 4. 5. 6. 7. 8. Cod. 6. 30.; wobei es übrigens den Gläubi-

gern unbenommen bleibt, wenn sie eine Jnsufsicienz der Masse 
voraussehen, zum Concurse zu provociren, was mich dem Er­
ben selbst, freistehen würde.**) 

Die Frist zur Erkläruug und zum Antrage auf Anfertigung 
eines Inventars ist ein Jahr. ***) 

§ 71. Wenn der Erbe, ehe er ausdrücklich oder ftillschwei-
gend die Erbschaft angetreten, verstirbt, so treten seine Erben nur 
dann an seine Stelle, wenn es für ihn zum Erwerbe der Erbschaft 
einer solchen Antretung gar nicht bedurfte (§ 69.) oder solches 
Recht durch besondere gesetzliche Vergünstigung auf sie übertragen, 
erstreckt wird (tiansmissio). 

*) 1. 37. 1). 29. 11. I. 59. 143. Ii. de R. J SO. 17. 1. 52. § 1. D. 

de pactis. 
**) Instructorium P. U. cap. 7. § 7. cap. 8. § 3. und (5). 
***) Comm.Ucc von 1717 atl des. 13. § 4. (Nach Römischem Reckte 

nur wenn der drbe nickt an demselben Orte, sonst eine kürzere. I. uh. § 2. 3. 
Coi 6 30.) 

13 
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Dieses geschieht: 

t) wenn beHSrbe (vorausgesetzt natürlich, daß er den Ansall der 
Erbschaft erfahren, denn die Deliberationsfrist beginnt erst mit 
diesem Moment) vom Rechtsmittel der Delibcration Gebrauch 

machen konnte, dadurch, daß der noch nicht verflossene Zeitraum 
derselben seinen Erben zu Gute kommt. 1.19. Cod. 6. 30.; — 
ferner 

2) dadurch, daß Deftendenten, von Ascendenten letztwillig bedacht 
(also auch die den Kindern gleichgestellten Eheleute), auf ihre 
Descendenten transmittiren, 1. uu. Cod. 6. 52., gleichviel ob 
die Transmittirenden vor oder nach dem Testator, vor oder 

nach Eröffnung des Testaments verstorben — während sonst 
die Regel gilt, daß der vor dem Erblasser verstorbene einge-
setzte heres extraneus sein Recht nicht transmittirt, und bei 

der Intestaterbfolge sich ohnehin die Transmission von selbst in 
allen denjenigen Fällen verbietet, wo nicht ein Repräsentations-

recht gesetzlich gegeben ist; — 

3) dadurch, daß der Vater statt seines noch vor der in dessen Na-
men abgegebenen Erklärung über den Erbschastsantritt verstor-
benen Kindes die demselben zugefallene Erbschaft antreten kann, 
I. 18. Cod. 6. 30., endlich 

4) durch Restitution, 1. 84. D. 29. 2. 

Dagegen versteht es sich von selbst daß alle Rechte aus einer 
angetretenen Erbschaft, als bereits erworbene, iura quaesita, auf 
die weiteren Erben übergehen. Uebrigens haben die Gläubiger, 
auch die Konkursmasse, nicht das Recht, die dem Cridar anfallende 
Erbschaft wider dessen Willen anzutreten, oder ihn dazu zu zwin-
gen, 1. 28. pr. D. de V. S. 50.16. I. 6. pr. § 1. — 5. D. quae 

in fraudem creditorum, 42. 8. 
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§ 72. Kür eilte nicht angetretene Erbschaft wird von der 
ratione rei sitae oder domicilii competenten Behörde sobald sie 

davon Kunde erhält, daß eine solche vorhanden, ein Eurator be­
stellt welcher einen Edictalprozeß zur Ausmittelung Aller die aus 

Erbrechten oder Forderungen den Nachlaß beansvrachen, ausbringt, 
die Inventaristrnng besorgt, verwaltet :c. Die Ausbringung eines 

EdictalprozesseS ist sonst weder für Fälle des Jntestat- noch des 
testamentarischen Erbrechts nöthig, so häufig auch Erben von die-
fem zur Reguliruug des Nachlasses und zur Ausmittelung an den-
selben zu machender Prätenstonen diensamen und bequemen Mit-
tel Gebrauch zu machen pflegen (cf. § 124. 125. der Kurländi­
schen Bauerverordnung). 

§ 73. Der Erbe kann außergerichtlich den Besitz der Erb- S'wwmu»*. 
schaft ergreifen, auch um gerichtliche Einweisung bitten, was na-
mentlich geschehen wird, wenn die Erbschaft in gerichtliche oder 
cnratorische Obhut genommen worden und der Erbe sich darauf 
meldet, so wie solches Recht demjenigen zusteht, der ein formell 
tadelfteies Testament für sich hat^ 1. an. Cod. de edicto D. Ha­

drian! tollendo. Ist eilte Erbschaftsantretnng erfolgt so wird 
kein Cnrator bestellt, es wäre denn daß besondere Gründe hiezu 
vorhanden, zur Sicherung der Gläubiger namentlich, wo daher in 
der Regel die Erbschasts-Cnratel mit der Concnrscnratel zu-
sammenfallen wird. 

Stat. Curl. § 200. Comm. Dec. de anno 1717 ad 

des. 13. § 4. 

§ 74. Für den Fall daß unbewegliches Vermögen ab in- ** 
testato vererbt wird, ist eine Eintragung des Besitztitels des oder 
der neuen Erben in die Hypothekenbücher weder gesetzlich vorge-

13* 
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schrieben noch gebräuchlich gewesen. ') Der Besitztitel tarnt hier 
ohnehin nicht durch eine Veräußerungs-Urkunde oder bergt her­
gestellt werden, es sei denn daß mehrere Miterben einen besonde-

ren Exdivisionstransact schließen oder Einem unter ihnen ein Im-
mobil zu dessen ausschließlichem Eigenthum übertragen. So 

lange sie in gemeinschaftlichem Besitze der Erbschaft sich befinden, 
kann jeder von ihnen nur seinen ideellen Antheil verschulden und 

veräußern; gemeinschaftlich mögen sie natürlich über das Ganze 
also disponiren wie ihr Erblasser dazu befugt war, wobei die Hy-
pothekenbehörde, wenn sie weiß oder sich überzeugt hat, daß der­
selbe keine weiteren Erben hinterlassen hat, diese Veräußerung ohne 
Weiteres zu corroborireu eben so befugt- als verpflichtet ist. Das 
Nämliche gilt, falls nur ein einziger Erbe vorhanden. Der Besitz-
titel ab intestato würde übrigens, wenn eine Eintragung dessel-

ben ins Hvpothekenbuch den Erben wünschenswerte erscheint oder 
aber besonders nothwendig wird — wie es z. E. für die dem Kurl. 
Creditvereine beigetretenen Güter der Fall sein kann — entweder 

durch ein Zengniß der competenten Behörde, wer die Erben des 
verstorbenen Besitzers des in Rede stehenden Jmmobils seien, oder 
sonst in geeigneter Art, z. E. für den ältesten Sohn in so weit 
dessen Besttgniß auf den Natural besitz eines Gutes ohnehin gesetz-
lich feststeht, durch Quittungen seinen Miterben über geschehene 
Abfindung oder Auszahlung ihrer (Mporttonen, sich darstellen. 

Bei testamentarischer Erbfolge — eben so wie Erbvertrage 
über ein Immobil schon nach der allgemeinen Vorschrift der 
Comiii. Dec. von 1717 ad des. 13. § 2. ingrossirt werden müs­
sen — ist die Eorroboration der letztwilligen Verordnung über-

*) Allerb. bestätigtes Reglement des Kurl. CreditvereinS § 47. a. 
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Haupt schon wegen der Umschlagnng des StempelbogenS ersorder-

lich iit so fern nicht schon das Testament von Haus ans auf den 
gehörigen Summenbogen geschrieben sein sollte. Das Patent der 
Kurl. Gonv. Regierung vom 28. November 1829 No. 11350 
publicirt den Senatsukas vom 24. Septbr. 1829 über die am 

4. Septbr. 1829 Allerhöchst bestätigte Meinung des Reichsraths, 
und ergiebt sich daraus Folgendes: 

Jede letztwillige Verordnung muß in Jahresfrist bei der com« 
Petenten Hypothekenbehörde zur Corroboration producirt werden. 
Dieselbe erfolgt indem der Testamentserbe den Betrag der Erb-
schast angiebt und darnach der Summenbogen, welcher bei der 
Corroboratiou mit das, auf ordinaires Papier geschriebene Testa-

ment umzuschlagen ist *), bestimmt wird. Der Termin zur An-
Meldung von Privattestamenten ist für die in Rußland Anwesen-
den auf ein Jahr und für die im Auslände Befindlichen auf zwei 
Jahre angesetzt, vom Todestage des Testators an gerechnet. Solche 
Testamente sind von den Personen in deren Händen sie sich befin-
den zur Jugrossiruug zu produciren; die Wahrnehmung des Ter-
mins aber in Beziehung auf die unter Vormundschaft stehenden 
Personen wird nach den allgemeinen Gesetzen ihren Vormündern 
znr Pflicht gemacht. Wenn die Beamten bei der Consignation 
eines Nachlasses ein Testament finden, so sind sie verpflichtet, 

*) Der krbe bat gewissenhaft den Betrag der Erbschaft anzugeben. wenn 
derselbe sich nicht schon aus dem Testamente genugsam ergiebt, wonach sich denn 
der Ärepostbogen richtet. 2wt> der Gesetze über Poschlinen, Band V. art 157. 
(Eine zu niedrige Angabe bringt Ungültigkeit des Testaments zu Wege.) 

Außerdem wird noch eine besondere Poschlin von 3 Rub. Silb. erlegt. 
Ibidem art. 405. 407. Der Baumtand ist von diesen wie allen sonstigen 
Ärepost-. Poschlin-und Stempelpavier-Abgaben befteit. Kurl. Bauerverord-
ttung VIII. § 20. 198.; cf. v. Bung e'S Erörterungen Bd. V. @. 85. 
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dasselbe sofort demjenigen auszuhändigen zu dessen Gunsten es 
gemacht worden; *) sollte aber diese Person abwesend sein, so muß 
es der Gerichtsstelle zugesertiget werde«, welche nach Jugrossirung 
des Testaments den Testamentserben durch die Zeitungen zum 

Empfange des Nachlasses vorladet. Privattestamente, welche zur 
Corroboration producirt werden, dürfen nach Ablauf der oben ge-
dachten Fristen nicht angenommen werden und bleiben null und 
nichtig, es könnte denn der Testamentserbe beweisen, daß er die An-
melduugsftist wegen Unkunde der Existenz des Testaments oder 
aus anderem gesetzlichen Grunde verstreichen lassen, als in wel-
chem Falle ihm die Geltendmachung seiner Ansprüche vor Ablauf 
der Verjährungszeit seit dem Todestage des Erblassers offen ge­
lassen wird. Wenn Intestaterben in den Besitz der Erbschaft ge-
treten, so sind sie den Testamentserben weder für die Reveuüen 
noch für die Verwaltung so lange das Testament bei der compe-
teilten Behörde nicht angemeldet, verantwortlich; nach angebrach-
ter Klage aber ist mit dem strittigen Vermögen nach Anleitung 
der dieserhalb bestehenden Gesetze zu verfahren. **) Wenn ein zur 
Erbmasse gehöriges Gut von den Intestaterben vor angebrachter 
Klage verkauft oder verpfändet worden, so ist solches gültig und 
selbst dann, wenn das Testament später als zurechtbestehend aner-

*) Dies setzt natürlich voraus, daß das Testament unversiegelt war, ein 
versiegeltes, so wie ein solches rückfichtlich dessen darüber ein Zweifel obwalten 
möchte, zu wessen Gunsten es gemacht worden, ist wol sofort der Behörde ein-
zuliefern. 

**) D. h. es ist eine Curatel niederzusetzen, wenn nicht ein Theil sich in ge­
setzlichem Befitze befindet und darin also bis zur rechtskräftigen Entscheidung zu 

^schützen ist, es wäre denn, daß anderweitiger Grund zur Anlegung von Seque-
stration oder Curatel vorhanden. *. E. schlechte Verwaltung oder zu befürchtender 
irreparabler Scbade. 
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frimit würde, kann die vor Corroboration des Testaments gesche­

hene Veräußerung nicht ungültig werden, sondern es müssen die 
durch Kauf oder Verpfändung dafür gelöseteu Summen ohne Ren-
ten vom Empfänger zum Besten desjenigen beigetrieben werden, 

dem das Gut zufolge Testaments zugesprochen worden. *) Die 
von dem einstweiligen Besitzer gemachten Meliorationen find ihm 
zu ersetzen. Verheimlichung des zum Vortheil eines Dritten ab-
gefaßten Testaments ist criminalrechtlich strafbar. Damit die 
Behörden bei welchen Privatpersonen ihre Testamente deponiren, 
durch eine unmittelbar nach beut Ableben des Testators zu erlas-
sende Bekanntmachung dazu beitragen können die Existenz des Te-
stamcntS schneller zur allgemeinen Kunde zu bringen, dürfen solche 
Testamente, wo der Name des Testators unbekannt ist, bei den­
selben nicht zur Deposttiou entgegengenommen werden. 

§ 75. Da Ausländer nicht berechtigt sind, in Rußland un-
bewegliches Vermögen zu besitzen, so entscheiden die Reichsgesetze tl8tt <8ttfontn' 
über die Fristen (in der Regel ein halbes Jahr), innerhalb deren 
jene die ihnen erbrechtlich anfallenden Immobilien zu verkaufen 
verbunden sind. Dasselbe tritt ein für Inländerinnen, welche 
Ausländer heirathen. 

Die Kurländischen Gesetze enthalten nichts darüber, was Rech-
tcnö sei, wenn adlige Landgüter erbrechtlich an Personen fallen, 
die nicht zum Judigenatsadel gehören, also nicht zum Erbbesitz 
derselben berechtiget sind. Man könnte ihnen nach Analogie der, 
freilich davon ziemlich verschiedene Fälle behandelnden Reichs-

*) Was wo! noch mehr bei Mol'ilien der Fall sein wird. „Mobilia aon 
habent sequelam." Oberbofgerichtlitbes llrtheil in der v. Erzdorff-Kupfer-
fchen Sacbe. vom 4. Avril 1828. 
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gesetzt ein halbes Jahr als Frist zu freiwilligem Verkaufe, oder 
. zur Ausbringung eines öffentlichen gerichtlichen Meistbotverkanfes, 

verstatten, wobei es sich denn von selbst verstünde, daß sie bis zu 
P solchem Termine (— zumal ein zu notwendigem gerichtlichem 
r Verkauf kommendes Immobil in Kurland auf ein Jahr sub 
1 hastara gestellt wird —) im Besitz bleiben. Würde der Erbe 
l das halbe Jahr unbenutzt lassen, so müßte das competente Ge-

richt den öffentlichen gerichtlichen Meistbot von sich aus anordnen 
• und die Verkaufsbedingungen bestimmen, wobei denn, wenn das 
! Immobile Pupillen zugefallen wäre, die, zum Verkaufe unbeweg-
. liehen Vermögens Minderjähriger sonst einzuholende Genehmigung 

'< des dirigirenden Senats nicht erforderlich ist, weil solche über-
, Haupt bei nothwendigen Verkäufen, auf dem Wege der Execution 

und des Concurses wegfällt. 
i 
'̂fugmAmthrtter § 76. Wenn mehrere Erben die Masse gemeinschaftlich ver-

 ̂ walten, so entscheidet unter ihnen keineswegs die Stimmenmehrheit, 
;• 1. 28. D. commuui dividundo 10. 3. 

1. 10. pr. I). de aqua. 39. 3. 

es bleibt also im Falle der Differenz nur obrigkeitliche Entschei-
dnng oder Bestellung eines CnratorS übrig, wenn die sofortige 

£ Theiluug der Erbschaft, auf welche anzutragen jedem Miterben 
| nnverwehrt*), ans obwaltenden Umständen nicht zu bewerkstelli-

I gen ist. 

die § 77. Eine Entsagung auf die Erbschaft muß pure geschehen, 
fr also daß die Willensmeinung des Entsagenden deutlich ersichtlich, 
v 1. 95. D. de acq. vel om. her. 29. 2. 

jS *) 1. 5. 6 D. comm iliv. 10. 3. I. 14. § 2. ibidem. 
Hl 1. 15 Iß. D pro socio. 17. 2. 



201 

eine bedingte Repudiation ist nicht statthast, und Entsagung zuin 
Besten eines Dritten würde auf Antretung der Erbschaft im eige-
neu Namen und Cessio» derselben an jenen hinauslaufen. Ganz 
etwas Anderes wären die ans der unbedingten Entsagung von 

selbst hervorgehenden Folgen, daß nunmehr die Erbschaft also, als 
ob der Ausschlagende von Haus aus gar nicht vorhanden gewesen 
wäre, behandelt wird. 

1. 5. § 5. D. de iure del. 23. 3. 1. 5. § 13. 14. D. 

de donat. inter viruin et uxorein 24. 1. 

1. 70. D. de acq. vel om. her. 29. 2. 

I. 44. D. de re iudicata. 42. 1. 

Siebenter Abschnitt. 

Verfahren bei Eröffnung und Publ icat ion der 
Testamente, Pf l ichten und Rechte des 

Testamentsexecutors. 

§ 78. Wiewol bereits im vorigen Abschnitte manches hieraus Vu6Iicati0"-
Bezügliche vorgekommen: so wird hier doch noch kurz zu bemerken 
sein, daß die Behörde, bei welcher ein Testament (oder Codicill) 
deponirt ist, nach erhaltener Kunde vom Tode des Testators einen 
Termin ansetzt und durch das Kurl. Amts - und Intelligenz-Blatt 
bekannt macht, um es zu eröffnen und sodann Behufs der Corro-
boration die weiteren Anträge der Erben abzuwarten. Ein Glei-

ches geschieht, wenn ein in einem Privathause vorgefundenes Te-
stament der Behörde eingeliefert wird. Es steht übrigens den 
inögesammt zur Stelle befindlichen oder gehörig vertretene« In­
testaterben frei, ein vorgefundenes Testament auch außergerichtlich 
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zu eröffnen und dann zur Corroboration zu bringen. Wenn die 

Zeugen welche das Testament unterschrieben haben, dem Gerichte 
bekannt sind, was entweder dadurch daß sie auf dem Convert sich 
unterzeichnet haben oder das Testament unversiegelt beigebracht 
worden, geschehen kann: so pflegt demjenigen, der die gerichtliche 
Pnblication desselben beantragt, aufgegeben zu werden, die Zeu-

gen zum Pnblicatioustermine zu sistireu, bannt sie ihre Hand und 
resp. die Unverletztheit der Siegel recognosciren, doch ist diese 
Gegenwart der Zeugen bei der Pnblication schon aus dem ein-

fachen Grunde nicht uuumganglich nöthig, weil sie von selbst weg­
fällt, wenn die Zeugen erst durch Eröffnung des Testaments be-
kannt werden. 

Hat der Testator einer Privatperson seilt Testament übergeben, 
so hat dieselbe nach dem Ableben des Testators die etwanigen 
Bestimmungen desselben über die Art der Pnblication k. genau 
zu erfüllen, in Ermangelung besonderer Anordnungen aber das 
Testament bei dem competenten Gericht einzuliefern. Nach der 
Publication und Corroboration wird das Original den Testa-
mentserben ausgehändigt. 

ltstainmtserttutor. § 79. Häufig, jedoch keineswegs zur Gültigkeit eines Testa­

ments erforderlich, ist die Bestellung eines Testamentsexecutors. 

Die Pflichten und Rechte desselben ergeben sich, wenn der Testa­
tor sie ihm nicht besonders vorgezeichnet, ans dem Zwecke der 
Vollziehung des Testaments im ganzen Umfange desselben. Der 
Executor hat also das Recht, die Masse unter die Erben und Le-
gatare in Gemäßheit der testamentarischen Anordnungen zu ver-
theilett, zu diesem Behufe Kapitalien einzuziehen und zu cediren, 
alles auf Regnlirung der Erbschaft Bezügliche wahrzunehmen, 
Prozesse zu führen, nothiqenfalls auch einen Edictalprozeß auszu-
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bringen, knrz die Masse mit den Befugnissen eines vom Testator 
selbst bestellten Kurators und unter der Verbindlichkeit desfallsiger 
Sorgfalt so lange zu repräsentiren als es zum Zwecke der Erfül-
lnng des Testaments und der möglichst bald zu vollziehenden Re-

gulirung der Erbschaft erforderlich ist. Nach Beendigung dieser 
seiner Funktion hat er den Erben aus fccreit Verlangen Rechnung 

zu legen und auch während der Dauer seiner Wirksamkeit auf ihre 
Anträge möglichst Rücksicht zu nehmen. Da es keine ansdrückli-
chen Gesetze über die Rechte nnd Obliegenheiten eines Executors 
giebt, so werde« dieselben nach den analogen Bestimmungen des 
Römischen Rechts über die Verwaltung fremde« Vermögens, so 

wie nach Dentschrcchtlicher Praxis zu beurtheilcn sind. 

S. Bunge § 383. und die daselbst c i t i r teu: 

G. Beseler in der Zeitschri f t  für Deutsches Recht,  
Band IX. S. 144 — 228., und 

E.W. Paul i  Abhandlungen aus dem Lübischen Rechte 
Band III. S. 306. fg. 

Wenn übrigens die letztwillige Verordnung fpäter umgestoßen 
wird, hat der Executor aus eigenem Vermögen für die in Gemäß-
heit derselben geschehenen Verausgabungen, Sessionen:c. keines­
wegs auszukommen, sondern es kann den Intestaterben nur anHeim-
gestellt sein, von den Empfängern das widerrechtlich Empfangene 
zurückzuverlangen. Die auf Regulirung der Erbschaft verwandten 
Kosten 2c. hat ohnehin die Masse zu tragen. 
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Achter Abschnitt. 

Von Schenkungen auf den Todesfal l .  

§ 80. Die Schenkung auf den Todesfall unterscheidet sich 
von der gewöhnlichen Schenkung unter Lebenden, wovon die 
§§ 86., 87., .88..der Kurl. (Statuten sprechen, dadurch, daß der 
Uebergaug des„Eigenthums der geschenkten Sache nicht sofort, 
sondern erst mit dem Tode des Schenkgebers erfolgt, — anderer­

seits vom Legat, mit welchem sie sonst meistens (I. ult. Cod. 8.7.) 
übereinstimmt, dadurch, daß sie nicht wie.dieses ein einseitiges Ge-

fchaft ist,> sondern der.Wissenschaft und Annahme abseiten des Be-
fchenkten bedarf. In der Regel kann der Schenker sie widerrn-
fcn, doch ist entgegenstehende Uebereinknnft schon nach Römischem 
Rechte erlaubt. 1.13. § 1. 1). 39. 6. 1. 35. § 4. D. eodem, 

und wir finden daher hier die Grundsätze des, sonst den Römern 
verhaßten und unklagbaren erst durch das Deutsche Recht gültig 
gewordenen Erbvertrags schon bei den Römern anerkannt. 

Doiiationesjmortis causa können pure und unter Bedin­

gungen geschlossen werden, und die in der 1.2. II. 39.6. erwähnten 
verschiedenen Arten der Schenkungen von Todes wegen laufen eigent-
lich nur auf den, den Begriff und das Wesen derselben gar nicht ver-

ändernden Unterschied zwischen solchen Schenkungen hinaus, welche 
im Allgemeinen für den Fall daß der Beschenkende den Schenker 
überlebe, und solchen, die mit Hinsicht auf eine bestimmte bevor­
stehende Lebensgefahr, welcher der Schenker nicht zu entrinunen 
vermeint, gemacht sind. 

Wenngleich nach Römifchem Rechte Schenkungen auf den To­
desfall in Gegenwart von fünf Zeugen gefchehen müssen und es 
daher scheinen möchte, als ob, da die Kurl. Gesetze derselben nicht 



205 

speciell erwähnen, dieselbe Anzahl von Zengen auch bei uns erfor-
derlich wäre: so läßt sich doch aus der in der 1. ult. Cod. 8. 57. 

enthaltenen Gleichstellung der donatio mortis causa mit dem 

Legate, welche zwar deu sich von selbst ergebenden Unterschied in 
Begriff und Wesen nicht aufhebt, im Uebrigen aber eine Benrthei-
lnng beider «ach den nämlichen Grundsätzen mit sich bringt, mit 
Fug argnmentiren, daß in Kurland nur so viel Zeugen für 
eine Schenkung von Todeswegen nöthig sind wie für ein Legat, 
also keine größere Anzahl als für ein Testament oder Codicill. 

Die Kurl. Bauerverordnung enthält folgende hieher bezügliche 
Bestimmungen: 

§ 140. auch kann ein Jeder, der ein Testament machen 
kann, eine Schenkung aus den Todesfall machen, unter 
dieselben Einschränkungen welchen ein Testament unter-
worfen ist. 

§ 141. Alle Schenkungen auf den Todesfall müssen in Gegen-
wart von zwev untadlichen Zeugen, wovon einer aus der 
Gemeinde des Schenkenden seyn muß, geschehen. 

§ 142. Schenkungen auf den Todesfall können zu jeder Zeil von 
dem Schenkenden widerrufen werden; nur muß er,  fal ls 
ihm dafür etwas geleistet worden ist, dieses nach Billigkeit 
wieder vergüten oder es bei dem Geschenke verbleiben 
lassen. Die Erben des Schenkenden können das Geschenk 
nicht anstreiten, wenn es nicht im Wesen oder in der Form 
den Gesetzen zuwider läuft. 

§ 143. Der Schenkende kann sein Geschenk unter Bedingungen 
machen, die der Schenknehmer, wenn er sie eingegangen 
ist, bev Verlust des Geschenks erfüllen muß. Uebrigenö 
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gelten über die Beschaffenheit solcher Bedingungen diesel-

ben Vorschriften, die WLl38ßeu § in Rücksicht der be­
dingten Erbeinsetzungen nnd Vermächwisse bestimmt wor-
den sind. 

Ideunter Abschnitt. 

L i b a n s c h e s  E r b r e c h t . ^ )  

§ 81. Wir haben bereits oben gesehen, daß das Rigiscke 
Recht in praktischer Anwendung, wenigstens einzelner Lehren, von 
allen Städten Kurlands sich nur in Liban erhalten hat, aber auch 
dort ist es in der wichtigsten und eingreifendsten Beziehung wieder 
außer.Gebrauch gekommen, wenn es je so weit durchgedrungen; 

Gütergemeinschaft unter Eheleuten hat sich nicht geltend machen kön-

ncn, so nahe die Aufforderung dazu in der Handelsstadt lag. Daher 
ist denn hinsichtlich des Erbrechts der Ehegatten aus das bereits 
oben dieserhalb Erörterte zu verweisen. 

Rücksichtlich der ersten Klasse der Jntestatsuccession, bei Descen-
denten, werden auch iuLibau die Grundsätze des gemeinen Rechts 
angewandt, jedoch scheint die Anwendbarkeit der Vorschrift des 
Rigischen Rechts in lib. IV. tit. 3.,§ 1. 

„Wenn Mann und Frau Kinder mit einander haben, welche sie 
bei ihrem Lebzeiten mit bescheidenem Gute von sich abgetheilt, 
oder aber da einer der Eltern, nach Absterben deren eines, bei 

*) Die Materialien hiezu verdanken wir der durch Herrn OberhofgerichtS-
Advokaten Korklo vermittelten gefälligen Mittheilung des Herrn Libauschen 
Stadtserretaires und Rit ters F.  A. 6.  Kleinenberg.  
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Tretung in die andere Ehe, die ersten Kinder abgeleget hätte, 

nach Stadt-Rechten: so sollen solche abgesonderte Kinder von al-
ler künftigen Erbschaft ihrer beyderseits Eltern sich enthalten ic." 

nicht zu bestreiten, sobald die Eltern eines oder mehrere ihrer 
Kinder wirklich und ganz ausdrücklich abgetheilt oder durchweg 
abgefunden haben und nnabgetheilte Kinder übrig geblieben sind. 

Denn es versteht sich einerseits von selbst, daß die abgefundenen 
Kinder nur rückstchtlich der nicht abgesonderten oder deren Reprä-
sentanten, nicht aber in Beziehung auf Asceudeuten oder Seiten-
verwandte ausgeschlossen sind, und andererseits wird, da dieser § 
des Rigischen Stadtrechts seinem ganzen Inhalte nach Güterge­
meinschaft unter den abtheilenden Eltern voraussetzt, diese aber in 

Libau nicht praktisch ist, die Ausschließung sich nur auf die künf-
tige Beerbung desjenigen Ehegatten aus dessen Vermögen die Ab-
theilnng bestritten wurde, nicht auch auf die des andern bezie-
hett; endlich kann eine solche Abtheilung niemals wider den Wil-

len des dadurch von der Erbschaft ausgeschlossenen volljährigen 
Kindes *), und bei minorennen Kindern nur nach genauer Beprü-

fung der vormundschaftlichen Autoritäten geschehen. 

Bei Kindern ans verschiedenen Ehen würde das Rigische 
Stadtrecht lib. IV. tit. 2. § t. — welches, ohnehin bis auf die 
wegfallende Kollation der dos mit dem Kurl. Landrechte überein-

stimmt — gleichfalls Anwendung leiden, wonach die Kinder erster 
Ehe ihrer Mutter Gut vorausnehmen, dann die Witwe oder 
zweite Ehefrau ihr Eingebrachtes, in das übrige aber sich die Km-
der ans beiden Ehen und die Wittwe nach Köpfen theilen. **) 

*) Verglichen v. Bunge Tbeil II. S. 119. 120. 
v.  Bunge Tbei l  I I .  S.  121. 
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In der zweiten Klasse, bei Concnrrenz der Ascendenten mit 
vollbürtigen Geschwistern, scheint in ftüherer Zeit, in Gemäßheit 
des Rigischen Stadtrechts lib. IV. tit. 2. § 3., das gemeine Recht 
beobachtet worden zu sein, in diesem Jahrhunderte ist aber in zwei 
Fällen, nach § 172. der Kurl. Statuten, die eine Hälfte des Nach-
lasses den Ascendenten, die andere Hälfte den vollbürtigen Ge-

schwistern zugewiesen worden, während nach Römischem Rechte in 

capita getheilt werden müßte. Wir haben bereits früher unsere 
Ansicht dahin entwickelt, daß die allgemeine Anwendung der Kurl. 

Statuten, da wo sie ersichtlich nicht blos Adelsrecht enthalten, 
sich auch theoretisch rechtfertigen läßt, und gestehen der Praxis 

eine solche Anwendung daher um so uubedeuklicher zu. 

In der dritten und vierten Klasse ist nichts vom Land - und 
gemeinen Rechte Abweichendes zu bemerken. 

ItSae"re$t!*rt § 82. Das Rigische Recht kennt nur öffentliche und keine 
Privattestamente, doch ist diese, jede andere Testamentifaction als 
die in Gemäßheit der deöfalls vorgeschriebenen Form geschehene, 
ausdrücklich mit der Nichtigkeit bedrohende Vorschrift der Rigischen 
Statuten in Ljbau nicht praktisch geworden. Wir müssen daher 
annehmen, daß nicht blos die gewöhnliche landrechtliche Form der 

Privattestamente in Libau zulässig ist, sondern auch, daß Hinsicht-
lich der gerichtlichen Testamente nicht die im Rigischen Rechte vor-
geschriebenen Formalitäten, sondern lediglich die bereits oben in 
dieser Beziehung erörterten zu beobachten sind. 

*) Rist. StrtDtr. lib. II. rap. 5. § 3. V. Bunge § 426. 
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Descendcnten 33. fg. 167. fg. 206. 
Deteriorationen des Fideicommisses 

136. 
Deutsches Recht 5. 7. 8. 9. 10. 21. 
Domicil 161. 192. 195. 
Dorvat 91. 

14 
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Dos und donatio propter nuptias 

59. 61. 65. 66. 73. s. auch Aus­
steuer, Zllaten, Eingebrachtes. 

Dotalitium 63. 73. 

E. 

Edictalprozeß 193. 195. 198.202. 
Ehe 24. 172. sg. zweite 44. fg. 
Ehefrauen und Ehegatten 164. 171. 

194. 206. 
Ehevertrag 63. 
Eingebrachtes 48*). 51. 63. 66. 74. 
Einkindfchaft 47. 52. fg. 
Einwerfung f. Kollation. 
Emancipirte Kinder 185. 
Embryo 141. 183. 
Enterbungsgründe 171. fg. 
Erbfolgeordnung 33. 
Erbrecht 22. fg. 
Erbvertrag 24.146. fg. 
Ererbtes Vermögen 22. 24. 116. fg. 

170. 
Erlöschung eines Fideicommisses 145. 
Erstgeburt 41 fg. 
Erwerbung eines Fideicommisses 143. 
Erwerbung einer Erbschaft 183. fg. 
Erziehungskosten 61. 
Exdivisionstransact 196. 
Executor 202. 203. 
Exemten 31. 32. 

F-
ÄaUrtit 28. 
Felonie 95. 
Fideikommiß 21. 24. 27. 28. 101. 

102.107. fg. 123. fg. 174.178. fg. 
Finis familiae 145. 
Finnländer 161. 
Fiscus 91. 
Förmlichkeiten bei Erbverträgen 147. 
Förmlichkeiten bei Schenkungen 204. 

205. 
Förmlichkeiten bei Testamenten 150. fg. 
- 208. 
Frauenzimmer 163. 

G. 
Gebäude 41. fg. 
Gebietslade 90. 

Geburtsort 161. 162. 
Gemeines Recht 6. 7. 
Gerichtliche Testamente', 158.159. 
Gesammte Hand 25.27.95. fg. 101. fg. 
Geschlecht (männliches und weibl.) 32. 
Geschwister, vollbürtige 33. 78.79. fg. 

119. fg. 168. 169. 170. 
Geschwisterkinder 78. 79. fg. 119. fa. 

168.169. 170. 
Gewohnheitsrecht 8. 21. 
Glosse 6*). 
Gnadenjahr f. Trauerjahr. 
Gnadenrecht 97. 
Grad (Nähe des Grades) 34. 35. 89. 

90.207. f. auch Blutsverwandschaft. 
Gütergemeinschaft 22.206. 

H-

Halbgeschwister 33. 86. fg. 170. 
Häuser in den Städten 39. 
Heergeräthe 43. 
HeimfallSrecht der Lehen 25. 27. 
Heirathsvertrag 63. 
Hülfsrecht 11 *). 
Hypothekcnbücher 125. fg. 196. 

I. 

Iltaten f. Eingebrachtes. 
Jndigenatsadel 1.28. fg. 63. fg. 74. fg. 

137. 170. 199. 
Intestaterbrecht 24. 28. 33. 
Jnventarienstücke 65. 136. 
Jnventarium 180. 188. fg. 
Justinian 5. 6*). 

K. 

Kettlcr (Herzog Gotthard) 3. 12. 
Kinder, eheliche 57.58.171. 172.173. 
Kinder aus verschiedenen Ehen 44. fg. 

207. 
Kinder, uneheliche 54. 55. 86.87.89. 
Kinder, emancipirte 185. fg. 
Kinder. Brautkinder 55. 
Kinder aus putativer Ehe 55. 85. 
Kinder per subsequeiis matr. leg. 

56. fg. 
Kinder, zusammengebrachte 52. fa. 88. 
KindeStheil 63. 64. 
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Kirche 90. 
Krone 34. 91. 
Kronsarrenden 74. 
Kunkellehen 26. 
Kurländisches Recht 17. 

L. 

Ladengelder 64. 
Landgüter 39. 40. fg. 93. fg. 111. fg. 

116. fg. 137. 170. 196. 
Landrecht 17. 18. 28. fg. 
Legate 174. 176. 178. fg. 204. 208. 
Legitimatio per subs. matr. 56. fg. 
Leben 92. fg. 96. fg. 121. fg. 
Lehnrecht 8. 21.25. fg. 
Lehranstalten 91. 
Libausches Jntestat-Erbrecht 206. fg. 

testamentarisches 208. 
Linealerbfolge 133. 
Linie 34. 
Livland als Ordensstaat 4. 
Livländisches Recht 10*). 17. 18. 22. 
LivländischeS Ritterrecht 17. 

M. 

Magdeburgisches Recht 18*). 
Majorat 107. 134. 
Mannsstamm 132. f. Schwertseite. 
Meliorationen 136. 199. 
Militärpersonen, Testamente ders. 161. 
Minderjährige 162. 
Minorat 135. 
Mucianische Caution 166. 
Mütterliches Vermögen 28. 39. 40. 

42. 43. 48. fg. 

N. 

Nachfolge 23. 
Näherrecht 24. 106. fg. 111. fg. 
Nemo pro parte testatus 148.175. 

176. 
Nolde 99. 100. 
Notherben 167. 168. 

O. 

Orden (Schwert-) 1.2. 

P. 
Pflichtteil 40. 60. 147.167. fg. 
Pilten 4.19. 
Plettenberg (Hernneister) 3. 
Polen (Unterwerfung des OrdenSstaa-

teS unter) 4. 12.13. 
Polen, Testament eines 161. 
Posthumus 183. 
Prätorisches Recht 184. 
Prälegat 180. 
Praxis 16*). 21. 
Primogenitur 133. 
Privattestamente 150. fg. 
Priv. Gotth. 13. 26. 27. 
Priv. Sig. Aug. 13. 25. 27. 
Protimiseos ins 106. f. auch Nä. 

herrecht und Retract. 
Publikation der Testamente 201. 202. 

Q. 

Quarta Falcidia 180. 
Quarta Trebellianica 178. 180. 
Querela inoff. test. 167. 172. 

R. 

Recognition des BefitztitelS 98. fg. 
Reichsgesetze (Deutsche) 9. 
Renunciation 186. fg. 
Repräsentationsrecht 34. fg. 43.81. fg. 

Repudiatton 60.130.186. fg. 200.201. 
Retractsrecht 106.111. fg. 
RigischeS Recht 10*). 18. 22. 206. 

207. 208. 
Römisches Recht 6. 7. 17. 21. 22. 
Russische Gouvernements (Testamente 

donbin Gehöriger) 161. 
Russisches Recht 20. 161. 
Rußland (Unterwerfung Kurlands un-

ter) 16. 

S. 

ScheidungSproceß 70. 
Scheidungsursachen 171. 
Schenkungen 204. fg. 
Schwägerschaft 28. 164. 169. 
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schwertseile und Lpillseite 4U. 41.88. 
104.132. 

Seitenverwandte ti9. 90. 207. 
Senat 200. 
Senivrat 135. 
Servituten 142. 
Söhne (deren ©ucceffton) 36. fg. 65. 

74*). 196. 
Spillseite 132.fi 
Staat 34. 91. 
Stadtkasse 90. 
Städte 18. 21. 29. 
Städtische Grundstücke 39. 
Stammgüter 24. 38. 104. 105. 111. 

114. Tg. 
Statuten, Kurl. 17. 21. 28. fg. 
Statuten, Piltensche 19.21. 28. fg. 
Stempehsapier 197. 
Substitution 175. 
Succcssio 23. 
Suus 184. fg. 
SuccessionSordnung 124.132. 

T. 

Testament 149.162. fg. 174. fg. 208. 
Testamentarisches Erbrecht 24. 208. 
Testamentsexecutor 202. 203. 
Tochter, deren Succesfion 36. fg. 65. fg. 

74*). 
Transmissio 193. 194. 
Traueriabr 65. fg. 73. fg. 
Trauerjahr der Predigerwittwen 69. fg. 

x; 'f u. 
Uneheliche Kinder 54.55. 86. 87.89. 
Universität Dorpat 91. 
Unmündige 164. 

V. 

Väterliche Gewalt 172. fg. 
Vermögen, bewegliches und unbewegt 

liches 39. 125. fg. 200. 
Vermögen, ererbtes 22.24.116.fg. 170. 
Vermögen, wohlerworbenes 24. 121. 
Vermögen, väterliches und mütterliche« 

28. 39. 40.42. 43. 48. fg. 65.87. 
88.190. 

Verpflegcr eines Kranken, Wahnsinni-
gen 2t. 34. 

Verbannte 162. 163. 
Verschwender 162. 164. 
Vertragsmäßiges Erbrecht 24. 146. fg. 

204. 
Vcrwandschafl 28. mehrfache 84. 89. 
Verwandschaft, uneheliche 54.fg. 87.89. 

W. 

Wahnfinnige 91. 162. fg. 164. 
Widerruf eines Testaments 165. 174. 
Wilhelm (Herzog) 100. 
Wittwe und Wittwer 30. fg. 46.63. fg. 

74. fg. 168. 186. fg. 
Wittwenjahr 65. 73. 
Wittwenzahr derPredigcrwittwen 69.fg. 

Z. 

Z-Ug-N 150.164.165.202.204.205. 
Zusammengebrachte Kinder 52. 88. 

169. 


